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RICHTLINIE  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ï 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 53 

Absatz 1, Artikel 62 und Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
1
, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen
2
, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
3
, 

                                                 
1
 ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 84. 

2
 ABl. C 391 vom 18.12.2012, S. 49. 

3
 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom... (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) 

und Beschluss des Rates vom ... . 



in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Vergabe öffentlicher Aufträge durch oder im Namen von Behörden der 

Mitgliedstaaten hat im Einklang mit den im Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) niedergelegten Grundsätzen zu erfolgen, insbesondere den 

Grundsätzen des freien Warenverkehrs, der Niederlassungsfreiheit und der 

Dienstleistungsfreiheit sowie den sich daraus ableitenden Grundsätzen wie 

Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, gegenseitige Anerkennung, Verhältnismäßigkeit 

und Transparenz. Für über einen bestimmten Wert hinausgehende öffentliche Aufträge 

sollten Vorschriften zur Koordinierung der nationalen Vergabeverfahren festgelegt 

werden, um zu gewährleisten, dass diese Grundsätze praktische Geltung erlangen und dass 

das öffentliche Auftragswesen für den Wettbewerb geöffnet wird. 



(2) Die öffentliche Auftragsvergabe spielt im Rahmen der in der Mitteilung der Kommission 

mit dem Titel "Europa 2020 Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum" vom 3. März 2010 dargelegten Strategie "Europa 2020" (in Folgenden 

"Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum")  eine 

Schlüsselrolle als eines der marktwirtschaftlichen Instrumente, die zur Erzielung eines 

intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums bei gleichzeitiger Gewährleistung 

eines möglichst effizienten Einsatzes öffentlicher Gelder genutzt werden sollen. Zu diesem 

Zweck müssen die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe, die gemäß der 

Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
1
 und der 

Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
2
 erlassen wurden, 

überarbeitet und modernisiert werden, damit die Effizienz der öffentlichen Ausgaben 

gesteigert, die Teilnahme insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) an 

öffentlichen Vergabeverfahren erleichtert und es den Vergabestellen ermöglicht wird, die 

öffentliche Auftragsvergabe in stärkerem Maße zur Unterstützung gemeinsamer 

gesellschaftlicher Ziele zu nutzen. Ferner ist es notwendig, grundlegende Begriffe und 

Konzepte zu klªren, um ƯRechtssicherheit zu gewährleisten und bestimmten Aspekten der 

einschlägigen ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

Rechnung zu tragen. 

(2a) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollte dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
3
 Rechnung getragen werden, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Wahl der Kommunikationsmittel, den 

technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien und den Bedingungen für die 

Auftragsausführung. 

                                                 
1
 Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 

Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- 

und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1). 
2
 Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über 

die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 

Dienstleistungsaufträge (ABl . L 134 vom 30.4.2004, S. 114). 
3
 Mit Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 26. November 2009 über den Abschluss des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 35) 

genehmigt. 



(3) Die zunehmende Vielfalt öffentlicher Tätigkeiten macht es erforderlich, den Begriff der 

Auftragsvergabe selbst klarer zu definieren. Diese Präzisierung als solche sollte jedoch 

den Anwendungsbereich dieser Richtlinie im Vergleich zu dem der 

Richtlinie 2004/18/EG nicht erweitern. Die Vorschriften der Union für die öffentliche 

Auftragsvergabe sollen nicht alle Formen öffentlicher Ausgaben abdecken, sondern nur 

diejenigen, die für den Erwerb von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen im 

Wege eines öffentlichen Auftrags getätigt werden. Es sollte klargestellt werden, dass ein 

solcher Erwerb von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen ï ob durch Kauf, 

Leasing oder andere vertragliche Formen ï dieser Richtlinie unterliegen sollte.  

Der Begriff "Erwerb" sollte in einem weiteren Sinne verstanden werden als Erlangung des 

Nutzens der jeweiligen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, was nicht 

unbedingt den Eigentumsübergang auf den öffentlichen Auftraggeber voraussetzt. Des 

Weiteren gelten die Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe in der Regel nicht für 

die bloße Finanzierung, insbesondere durch Finanzhilfen, von Tätigkeiten, die häufig mit 

der Verpflichtung verbunden ist, erhaltene Beträge bei nicht bestimmungsgemäßer 

Verwendung zurückzuzahlen. Ebenso sollten Fälle, in denen alle Wirtschaftsteilnehmer, 

die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, zur Wahrnehmung einer bestimmten 

Aufgabe ï ohne irgendeine Selektivität ï berechtigt sind, wie beispielsweise bei einer 

Auswahl durch den Kunden- und bei Dienstleistungsgutscheinsystemen, nicht als 

Auftragsvergabe verstanden werden, sondern als einfache Zulassungssysteme (z.B. 

Zulassungen für Arzneimittel oder ärztliche Dienstleistungen). 



(3a) Es sei darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten durch diese Richtlinie in keiner 

Weise dazu verpflichtet werden, die Erbringung von Dienstleistungen an Dritte oder 

nach außen zu vergeben, wenn sie diese Dienstleistungen selbst erbringen oder die 

Erbringung durch andere Mittel als öffentliche Aufträge im Sinne dieser Richtlinie 

organisieren möchten. Die Richtlinie sollte nicht für die Erbringung von 

Dienstleistungen auf der Grundlage von Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder von 

Arbeitsverträgen gelten. In einigen Mitgliedstaaten könnte dies z.B. bei bestimmten 

administrativen und staatlichen Dienstleistungen wie Exekutiv- und 

Legislativdienstleistungen der Fall sein oder bei der Erbringung bestimmter 

Dienstleistungen für die Allgemeinheit, wie Dienstleistungen im Bereich der 

auswärtigen Angelegenheiten oder der Justiz oder Dienstleistungen der gesetzlichen 

Sozialversicherung. 

(3b) Ferner sei darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie nicht  die Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die soziale Sicherheit berühren sollte. Ebenso wenig sollte sie die 

Liberalisierung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die 

öffentlichen oder privaten Einrichtungen vorbehalten sind, oder die Privatisierung 

öffentlicher Einrichtungen, die Dienstleistungen erbringen, betreffen.. 

Gleichermaßen sei darauf hingewiesen, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, die 

Erbringung von  gesetzlichen sozialen Dienstleistungen oder andere Dienstleistungen 

wie Postdienste entweder als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse oder als nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse oder 

als eine Mischung davon zu organisieren. Es sollte klargestellt werden, dass 

nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse nicht in den 

Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen sollten. 



(3c) Schließlich sei darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie das Recht der nationalen, 

regionalen und lokalen Behörden unberührt lässt, zur Verfolgung ihrer  politischen 

Ziele im Bereich der öffentlichen Ordnung Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse, deren Anwendungsbereich und die Merkmale der zu 

erbringenden Dienstleistung, einschließlich Bedingungen hinsichtlich der Qualität der 

Leistung, im Einklang mit dem Unionsrecht zu definieren. Die Befugnis der nationalen, 

regionalen und lokalen Behörden, im Einklang mit Artikel 14 AEUV und mit dem  dem 

AEUV und dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) beigefügten Protokoll 

Nr. 26 über Dienste von allgemeinem Interesse Dienste von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu 

finanzieren, sollte ebenfalls unberührt bleiben. Des Weiteren befasst sich die Richtlinie 

nicht mit der Finanzierung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse oder mit den Systemen der von den Mitgliedstaaten insbesondere auf sozialem 

Gebiet im Einklang mit den Wettbewerbsvorschriften der Union gewährten Beihilfen. 

(3d) Ein Auftrag sollte nur dann als öffentlicher Bauauftrag gelten, wenn er speziell die 

Ausführung der in Anhang II aufgeführten Tätigkeiten zum Gegenstand hat, und zwar 

auch dann, wenn er sich auf andere Leistungen erstreckt, die für die Ausführung dieser 

Tätigkeiten erforderlich sind. Öffentliche Dienstleistungsaufträge, insbesondere im 

Bereich der Grundstücksverwaltung, können unter bestimmten Umständen 

Bauleistungen umfassen. Sofern diese Bauleistungen jedoch nur Nebenarbeiten im 

Verhältnis zum Hauptgegenstand des Vertrags darstellen und eine mögliche Folge oder 

eine Ergänzung des letzteren sind, rechtfertigt die Tatsache, dass der Vertrag diese 

Bauleistungen umfasst, nicht eine Einstufung des öffentlichen Dienstleistungsauftrags 

als öffentlicher Bauauftrag. 



Angesichts der für die öffentlichen Bauaufträge kennzeichnenden Vielfalt der Aufgaben 

sollten die öffentlichen Auftraggeber jedoch sowohl die getrennte als auch die 

gemeinsame Vergabe von Aufträgen für die Planung und die Ausführung von 

Bauleistungen vorsehen können. Diese Richtlinie bezweckt nicht, eine gemeinsame oder 

eine getrennte Vergabe vorzuschreiben. 

(3e) Die Realisierung eines Bauvorhabens gemäß den von einem öffentlichen Auftraggeber 

genannten Erfordernissen setzt voraus, dass der betreffende Auftraggeber Maßnahmen 

zur Definition der Art des Vorhabens getroffen oder zumindest einen entscheidenden 

Einfluss auf dessen Planung gehabt haben muss. Ob der Auftragnehmer das 

Bauvorhaben ganz oder zum Teil mit eigenen Mitteln durchführt oder dessen 

Durchführung mit anderen Mitteln sicherstellt, sollte nichts an der Einstufung des 

Auftrags als Bauauftrag ändern, solange der Auftragnehmer eine direkte oder indirekte 

rechtswirksame Verpflichtung zur Gewährleistung der Erbringung der Bauleistungen 

übernimmt. 

(3f) Der Begriff "öffentliche Auftraggeber" und insbesondere der Begriff "Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts" sind wiederholt im Rahmen der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union überprüft worden. Um klarzustellen, dass der 

persönliche Geltungsbereich dieser Richtlinie unverändert bleiben sollte, ist es 

angezeigt, die Begriffsbestimmung beizubehalten, auf die sich der Gerichtshof selbst 

stützt, und einige Erläuterungen, die im Rahmen dieser Rechtsprechung gegeben 

wurden, als Schlüssel zum Verständnis der Begriffsbestimmung selbst aufzunehmen, 

ohne dass damit beabsichtigt wird, das Verständnis des Begriffs, so wie es in der 

Rechtsprechung dargelegt wurde, zu ändern. Zu diesem Zweck sollte daher klargestellt 

werden, dass eine Einrichtung, die unter marktüblichen Bedingungen arbeitet, 

gewinnorientiert ist und die mit der Ausübung ihrer Tätigkeit einhergehenden Verluste 

trägt, nicht als "Einrichtung des öffentlichen Rechts" angesehen werden sollte, da die 

im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben, zu deren Erfüllung sie geschaffen oder mit 

deren Erfüllung sie beauftragt worden ist, als von gewerblicher Art anzusehen sind. 



Desgleichen ist die Bedingung bezüglich der Herkunft der Finanzausstattung der 

betreffenden Einrichtung ebenfalls im Rahmen der Rechtsprechung überprüft worden, 

wobei unter anderem klargestellt wurde, dass unter "überwiegend" finanziert eine 

Finanzierung in Höhe von mehr als der Hälfte zu verstehen ist, worunter auch 

Zahlungen von Nutzern fallen können, die nach den Vorschriften des öffentlichen 

Rechts auferlegt, berechnet und erhoben werden. 

(3g) Im Falle gemischter Aufträge sollten die anwendbaren Vorschriften im Hinblick auf den 

Hauptgegenstand des Auftrags festgelegt werden, wenn die verschiedenen Teile, aus 

denen sich ein Auftrag zusammensetzt, objektiv nicht voneinander zu trennen sind. Es 

sollte daher klargestellt werden, wie öffentliche Auftraggeber festzustellen haben, ob 

eine Trennung der unterschiedlichen Teile möglich ist. Eine solche Präzisierung sollte 

sich auf die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

stützen.  

Die Festlegung sollte auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung erfolgen, bei der es 

allerdings nicht ausreichen sollte, dass die Absicht des öffentlichen Auftraggebers, die 

verschiedenen Teile eines gemischten Auftrags als untrennbar zu betrachten, zum 

Ausdruck gebracht oder vermutet wird; diese Absicht muss sich vielmehr auf objektive 

Gesichtspunkte stützen, die sie rechtfertigen und die Notwendigkeit begründen können, 

einen einzigen Auftrag zu vergeben. Eine solche begründete Notwendigkeit, einen 

einzigen Auftrag zu vergeben, könnte beispielsweise im Falle der Errichtung eines 

einzigen Gebäudes gegeben sein, von dem ein Gebäudeteil direkt vom öffentlichen 

Auftraggeber genutzt werden soll und ein anderer Gebäudeteil auf Basis einer 

Konzession bewirtschaftet wird, zum Beispiel als öffentliches Parkhaus. Es sollte 

klargestellt werden, dass die Notwendigkeit, einen einzigen Auftrag zu vergeben, aus 

Gründen sowohl technischer als auch wirtschaftlicher Art gegeben sein kann. 



(3h) Im Fall gemischter Aufträge, die getrennt werden können, steht es den öffentlichen 

Auftraggebern stets frei, getrennte Aufträge für die einzelnen Teile des gemischten 

Auftrags zu vergeben; in diesem Fall sollten die für jeden einzelnen Teil geltenden 

Bestimmungen ausschließlich bezüglich der Merkmale des jeweiligen spezifischen 

Auftrags festgelegt werden. Wenn öffentliche Auftraggeber dagegen beschließen, andere 

Elemente in die Beschaffungsmaßnahme aufzunehmen, ungeachtet ihres Werts und der 

rechtlichen Regelung, der die zusätzlichen Elemente ansonsten unterliegen würden, 

sollte folgendes Hauptprinzip gelten: Wenn eine Auftragsvergabe gemäß den 

Bestimmungen dieser Richtlinie als Einzelvergabe erfolgt, dann sollte diese Richtlinie 

weiterhin für den gesamten gemischten Auftrag gelten. 

(3i) Besondere Bestimmungen sollten jedoch für gemischte Aufträge vorgesehen werden, die 

Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten oder die Teile umfassen, die nicht in 

den Geltungsbereich des AEUV fallen. In diesen Fällen sollte die Nichtanwendung 

dieser Richtlinie möglich sein, vorausgesetzt die Vergabe eines einzelnen Auftrags ist 

aus objektiven Gründen gerechtfertigt und der Beschluss, einen einzelnen Auftrag zu 

vergeben, wurde nicht mit der Absicht getroffen, den Auftrag von der Anwendung dieser 

Richtlinie oder der Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
1
 

auszuschließen. Es sollte klargestellt werden, dass öffentliche Auftraggeber nicht daran 

gehindert sein sollten, diese Richtlinie anstelle der Richtlinie 2009/81/EG auf bestimmte 

gemischte Aufträge anzuwenden. 

                                                 
1
 Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 

über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung 

der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG (ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76). 



(3j) Es sollte klargestellt  werden, dass der Begriff "Wirtschaftsteilnehmer" weit ausgelegt 

werden sollte, so dass er alle Personen und/oder Einrichtungen umfasst, die die 

Ausführung von Bauleistungen, die Lieferung von Waren beziehungsweise die 

Erbringung von Dienstleistungen auf dem Markt anbieten, ungeachtet der Rechtsform, 

die sie für sich gewählt haben. Somit sollten Unternehmen, Zweigniederlassungen, 

Tochterunternehmen, Personengesellschaften, Genossenschaften, haftungsbeschränkte 

Gesellschaften, Universitäten, ob öffentlich oder privat, sowie andere Einrichtungen, bei 

denen es sich nicht um natürliche Personen handelt, unter den Begriff 

"Wirtschaftsteilnehmer" fallen, unabhängig davon, ob sie in jeder Beziehung als 

"juristische Personen" gelten oder nicht. 

(3k) Es sollte klargestellt werden, dass Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern ï auch wenn ihr 

Zusammenschluss nur vorübergehend erfolgt ï an Vergabeverfahren teilnehmen 

können, ohne dass sie eine bestimmte Rechtsform annehmen müssen. Soweit 

erforderlich, etwa wenn eine gesamtschuldnerische Haftung verlangt wird, kann eine 

bestimmte Form vorgeschrieben werden, wenn solche Gruppen  den Zuschlag erhalten. 

Ferner sollte klargestellt werden, dass öffentliche Auftraggeber in der Lage sein sollten, 

ausdrücklich festzulegen, wie Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern die Anforderungen 

in Bezug auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit nach dieser 

Richtlinie oder die Kriterien bezüglich der technischen und beruflichen 

Leistungsfähigkeit, die von den eigenständig teilnehmenden Wirtschaftsteilnehmern 

verlangt werden, zu erfüllen haben. 



Bei der Durchführung von Aufträgen durch Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern kann 

es erforderlich sein, Bedingungen festzulegen, die für Einzelteilnehmer nicht gelten. 

Solche Bedingungen, die durch objektive Gründe gerechtfertigt und verhältnismäßig 

sein müssen, könnten beispielsweise die Ernennung eines gemeinsamen Vertreters oder 

eines federführenden Partners für die Zwecke des Vergabeverfahrens oder die Vorlage 

von Informationen über die Zusammensetzung der Gruppe sein. 

(3l) Öffentliche Auftraggeber haben alle ihnen nach nationalem Recht zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten zu nutzen, um aus Interessenkonflikten resultierende 

Verzerrungen bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu verhindern. Dies 

könnte Verfahren zur Aufdeckung, Verhinderung und Behebung von 

Interessenkonflikten beinhalten. 

 Ư 



(8) Mit dem Beschluss 94/800/EG des Rates
1
 wurde insbesondere das Übereinkommen der 

Welthandelsorganisation über das öffentliche Beschaffungswesen ("Agreement on 

Government Procurement",  im Folgenden "GPA") genehmigt. Ziel des GPA ist es, einen 

multilateralen Rahmen ausgewogener Rechte und Pflichten in Bezug auf öffentliche 

Aufträge zu schaffen, um den Welthandel zu liberalisieren und auszuweiten. Bei 

Aufträgen, die unter die Anhänge 1, 2, 4 und 5 sowie die Allgemeinen Anmerkungen zur 

Anlage I  der Europäischen Union zum GPA sowie andere einschlägige, für die Union 

bindende internationale Übereinkommen fallen, sollten die öffentlichen Auftraggeber die 

Verpflichtungen aus den betreffenden Übereinkommen erfüllen, indem sie diese Richtlinie 

auf Wirtschaftsteilnehmer von Drittländern anwenden, die Unterzeichner der 

Übereinkommen sind. 

(9) Das GPA findet Anwendung auf Aufträge oberhalb bestimmter Schwellenwerte, die in 

dem GPA festgelegt und in Sonderziehungsrechten angegeben sind. Die in dieser 

Richtlinie festgelegten Schwellenwerte sollten angepasst werden, um zu gewährleisten, 

dass sie den Euro-Äquivalenten der in dem GPA genannten Schwellenwerte entsprechen. 

Es sollten eine regelmäßige Überprüfung der in Euro ausgedrückten Schwellenwerte und 

ihre Anpassung ï im Wege eines rein mathematischen Verfahrens ï an mögliche 

Kursschwankungen des Euro gegenüber dem Sonderziehungsrecht vorgesehen werden. 

Abgesehen von diesen regelmäßigen mathematischen Anpassungen sollte während der 

nächsten Verhandlungsrunde eine Erhöhung der in dem GPA festgelegten 

Schwellenwerte geprüft werden. 

                                                 
1
 Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der 

Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-

1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten 

fallenden Bereiche (ABl. L 336 vom 23.12.1994, S. 1). 



(9a) Es sollte klargestellt  werden, dass für die Schätzung des Werts eines Auftrags sämtliche 

Einnahmen berücksichtigt werden müssen, egal ob sie vom öffentlichen Auftraggeber 

oder von Dritten stammen. 

Es sollte ferner klargestellt werden, dass für den Zweck der Schätzung von 

Schwellenwerten unter "gleichartigen Lieferungen" Waren für gleiche oder gleichartige 

Verwendungszwecke zu verstehen sind, z.B. Lieferungen einer Reihe von 

Nahrungsmitteln oder von verschiedenen Büromöbeln. Typischerweise würde ein 

Wirtschaftsteilnehmer, der in dem betreffenden Bereich tätig ist, solche Lieferungen 

wahrscheinlich als Teil seiner üblichen Produktpalette anbieten. 

(9b) Für die Zwecke der Schätzung des Werts eines bestimmten Auftrags sollte klargestellt 

werden, dass die Schätzung des Werts auf der Grundlage einer Unterteilung des 

Auftrags nur dann zulässig sein sollte, wenn dies durch objektive Gründe gerechtfertigt 

ist. So könnte es beispielsweise gerechtfertigt sein, die Auftragswerte auf der Ebene einer 

eigenständigen Organisationseinheit des öffentlichen Auftraggebers, etwa Schulen oder 

Kindergärten, zu schätzen, sofern die betreffende Einheit unabhängig für ihre 

Beschaffungsmaßnahmen zuständig ist. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn die 

eigenständige Organisationseinheit unabhängig Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge durchführt und die Kaufentscheidungen trifft, wenn sie über eine getrennte 

Haushaltslinie für die betreffenden Auftragsvergaben verfügt, die Aufträge unabhängig 

vergibt und diese aus ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln finanziert. Eine 

Aufteilung in Unterteilungen ist nicht allein dadurch gerechtfertigt, dass der öffentliche 

Auftraggeber eine Auftragsvergabe dezentral durchführt. 



 

(12) Öffentliche Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern im Bereich der Wasser-, 

Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste vergeben werden und Tätigkeiten 

in diesen Bereichen betreffen, fallen unter die Richtlinie ... des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom ...
1*

. Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern im Rahmen ihrer 

Dienstleistungen im Bereich der Seeschifffahrt, Küstenschifffahrt oder Binnenschifffahrt 

vergeben werden, fallen jedoch in den Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie. 

(13) Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet und findet keine Anwendung auf 

Beschaffungen internationaler Organisationen in deren eigenem Namen und für eigene 

Rechnung. Es ist jedoch notwendig klarzustellen, inwieweit diese Richtlinie auf 

Beschaffungen angewandt werden sollte, die spezifischen internationalen Vorschriften 

unterliegen. 

(13a) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über bestimmte audiovisuelle und 

Hörfunkmediendienste durch Mediendiensteanbieter sollten besondere kulturelle und 

gesellschaftspolitische Erwägungen berücksichtigt werden können, die die Anwendung 

von Vergabevorschriften unangemessen erscheinen lassen. Aus diesen Gründen sollte 

eine Ausnahme für die von den Mediendiensteanbietern selbst vergebenen öffentlichen 

Dienstleistungsaufträge vorgesehen werden, die den Ankauf, die Entwicklung, die 

Produktion oder die Koproduktion von sendefertigem Material sowie andere 

Vorbereitungsdienste zum Gegenstand haben, wie z.B. Dienste im Zusammenhang mit 

den für die Produktion von Sendungen erforderlichen Drehbüchern oder künstlerischen 

Leistungen. Es sollte ferner klargestellt werden, dass diese Ausnahme gleichermaßen 

für Rundfunk-Mediendienste wie für Abruf (on-demand) -dienste (nichtlineare Dienste) 

gelten sollte. Diese Ausnahme sollte jedoch nicht für die Bereitstellung des für die 

Produktion, die Koproduktion und die Ausstrahlung dieser Sendungen erforderlichen 

technischen Materials gelten. 

                                                 
1
 Richtlinie ... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über die Vergabe von 

Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie der Postdienste (ABl.éS. .). 
*
 ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument PE-CONS 75/13 einfügen und die 

Fußnote mit Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle vervollständigen. 



(13b) Es sei darauf hingewiesen, dass Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienste und andere 

vergleichbare Formen alternativer Streitbeilegung normalerweise von Organisationen 

oder Personen übernommen werden, deren Bestellung oder Auswahl in einer Art und 

Weise erfolgt, die sich nicht nach Vergabevorschriften für öffentliche Aufträge richten 

kann. Es sollte klargestellt  werden, dass diese Richtlinie nicht für Aufträge zur 

Erbringung solcher Dienstleistungen ï ungeachtet ihrer Bezeichnung in den nationalen 

Rechtsvorschriften ï gilt. 

(13c) Einige Rechtsdienstleistungen werden von durch ein Gericht  eines Mitgliedstaats 

bestellten Dienstleistern erbracht, betreffen die Vertretung von Mandanten in 

Gerichtsverfahren durch Rechtsanwälte, müssen durch Notare erbracht werden oder 

sind mit der Ausübung von hoheitlichen Befugnissen verbunden. Solche 

Rechtsdienstleistungen werden in der Regel durch Organisationen oder Personen 

erbracht, deren Bestellung oder Auswahl in einer Art und Weise erfolgt, die sich nicht 

nach Vergabevorschriften für öffentliche Aufträge richten kann, wie z.B. bei der 

Ernennung von Staatsanwälten in einigen Mitgliedstaaten. Diese 

Rechtsdienstleistungen sollten daher vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

ausgenommen werden. 

(13d) Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff "Finanzinstrumente" im Sinne dieser 

Richtlinie dieselbe Bedeutung hat wie in anderen Rechtsakten über den Binnenmarkt; 

ferner sollte mit Blick auf die kürzlich erfolgte Schaffung der Europäischen 

Finanzstabilisierungsfazilität und des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

festgehalten werden, dass mit dieser Fazilität und diesem Mechanismus durchgeführte 

Transaktionen aus dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden 

sollten. Schließlich sollte klargestellt werden, dass Darlehen oder Kredite, gleich ob sie 

mit der Ausgabe von Wertpapieren oder andere Finanzinstrumenten oder mit anderen 

diese betreffenden Transaktionen im Zusammenhang stehen oder nicht, aus dem 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen werden sollten. 



(13e) Es sei daran erinnert, dass Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
1
 ausdrücklich vorsieht, dass die 

Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG für Dienstleistungsaufträge und für öffentliche 

Dienstleistungsaufträge über öffentliche Personenverkehrsdienste mit Bussen und 

Straßenbahnen gelten, während die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für 

Dienstleistungskonzessionen für öffentliche Personenverkehrsdienste mit Bussen und 

Straßenbahnen gilt. Es sei außerdem daran erinnert, dass jene Verordnung weiterhin 

für (öffentliche) Dienstleistungsaufträge sowie für Dienstleistungskonzessionen für 

öffentliche Personenverkehrsdienste auf der Schiene und per Untergrundbahn gilt. Zur 

Klarstellung der Beziehung zwischen der vorliegenden Richtlinie und der Verordnung 

(EG) Nr. 1370/2007 sollte ausdrücklich vorgesehen werden, dass diese Richtlinie nicht 

für öffentliche Dienstleistungsaufträge für die Bereitstellung von öffentlichen 

Personenverkehrsdiensten auf der Schiene oder mit Untergrundbahnen gelten, deren 

Vergabe weiterhin der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 unterliegen sollte. Soweit die 

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 die Möglichkeit einräumt, im nationalen Recht von den 

Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 abzuweichen, sollten die 

Mitgliedstaaten weiterhin in ihren nationalen Rechtsvorschriften vorsehen können, dass 

öffentliche Dienstleistungsaufträge für öffentliche Personenverkehrsdienste auf der 

Schiene oder mit Untergrundbahnen durch ein Vergabeverfahren vergeben werden 

müssen, das ihren allgemeinen Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe 

entspricht. 

                                                 
1
 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 

zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 

(ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1). 



(13f) Diese Richtlinie sollte nicht für bestimmte von gemeinnützigen Organisationen oder 

Vereinigungen ohne Erwerbszweck erbrachte Notfalldienste gelten, da der spezielle 

Charakter dieser Organisationen nur schwer gewahrt werden könnte, wenn die 

Dienstleistungserbringer nach den in dieser Richtlinie festgelegten Verfahren 

ausgewählt werden müssten. Diese Ausnahme sollte allerdings nicht über das 

notwendigste Maß hinaus ausgeweitet werden. Es sollte daher ausdrücklich festgelegt 

werden, dass der Einsatz von Krankenwagen zur Patientenbeförderung nicht 

ausgenommen sein sollte. In diesem Zusammenhang muss im Übrigen deutlich gemacht 

werden, dass die CPV-Gruppe 601 "Landverkehr" nicht den Einsatz von Krankenwagen 

beinhaltet, der unter die CPV-Klasse 8514 fällt. Es sollte daher klargestellt werden, dass 

für unter den CPV-Code 85143000-3 fallende Dienstleistungen, die ausschließlich im 

Einsatz von Krankenwagen zur Patientenbeförderung bestehen, die Sonderregelung 

gelten soll. Folglich würden auch gemischte Aufträge für Dienste von Krankenwagen 

generell unter die Sonderregelung fallen, falls der Wert des Einsatzes von 

Krankenwagen zur Patientenbeförderung höher wäre als der Wert anderer 

Rettungsdienste. 

(13g) Es sei darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie nur für öffentliche Auftraggeber der 

Mitgliedstaaten gilt. Daher fallen politische Parteien im Allgemeinen nicht unter ihre 

Bestimmungen, da es sich bei ihnen nicht um öffentliche Auftraggeber handelt. In 

einigen Mitgliedstaaten könnten politische Parteien jedoch unter den Begriff 

"Einrichtungen des öffentlichen Rechts" fallen. 



Bestimmte Dienstleistungen (etwa die Herstellung von Werbe- und Videofilmen) sind 

jedoch, wenn sie im Rahmen einer Wahlkampagne erbracht werden, so untrennbar mit 

den politischen Ansichten der Dienstleister verknüpft, dass deren Auswahl 

normalerweise in einer Art und Weise erfolgt, die sich nicht nach Vergabevorschriften 

für öffentliche Aufträge richten kann. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass für die Satzung und die Finanzierung der 

europäischen politischen Parteien und der europäischen politischen Stiftungen andere 

als die in dieser Richtlinie festgelegten Regelungen gelten. 

(13h) In einigen Fällen könnte ein bestimmter öffentlicher Auftraggeber oder ein bestimmter 

Verband von öffentlichen Auftraggebern der einzige Anbieter einer bestimmten 

Dienstleistung sein, für deren Erbringung er gemäß  den Rechtsvorschriften und gemäß 

den veröffentlichten Verwaltungsvorschriften, die mit dem AEUV in Einklang stehen, 

ein ausschließliches Recht besitzt. Es sollte klargestellt werden, dass diese Richtlinie 

nicht auf die Vergabe von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen an diesen öffentlichen 

Auftraggeber oder Verband von öffentlichen Auftraggebern angewandt werden muss. 

(14) Es besteht erhebliche Rechtsunsicherheit darüber, inwieweit Verträge, die zwischen 

Einrichtungen des öffentlichen Sektors geschlossen werden, von den Vorschriften für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge erfasst werden sollten. Die einschlägige Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union wird nicht nur von den einzelnen Mitgliedstaaten, 

sondern auch von den einzelnen öffentlichen Auftraggebern unterschiedlich ausgelegt. 

Daher gilt es zu präzisieren, in welchen Fällen im öffentlichen Sektor geschlossene 

Verträge von der Anwendung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 

ausgenommen sind.  



Diese Präzisierung sollte sich auf die Grundsätze stützen, die in der einschlägigen 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dargelegt wurden. Der 

Umstand, dass beide Parteien einer Vereinbarung selbst öffentliche Stellen sind, reicht 

allein nicht aus, um die Anwendung der Vergabevorschriften auszuschließen. Die 

Anwendung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge sollte öffentliche 

Stellen jedoch nicht in ihrer Freiheit beschränken, die ihnen übertragenen öffentlichen 

Aufgaben auszuüben, indem sie ihre eigenen Mittel verwenden, wozu die Möglichkeit 

der Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen gehört.  

Es sollte sichergestellt werden, dass eine vom Anwendungsbereich ausgenommene 

öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit keine Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zu 

privaten Wirtschaftsteilnehmern zur Folge hat, indem ein privater Dienstleister besser 

gestellt wird als seine Wettbewerber.  

(14a) An kontrollierte juristische Personen vergebene öffentliche Aufträge sollten nicht der 

Anwendung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren unterliegen, wenn der 

öffentliche Auftraggeber über die betreffende juristische Person eine Kontrolle ausübt, 

die mit der vergleichbar ist, die er über seine eigenen Dienststellen ausübt, vorausgesetzt 

die kontrollierte juristische Person führt mehr als 80 % ihrer Tätigkeiten in Ausführung 

der Aufgaben aus, mit denen sie von dem kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber 

oder von anderen durch diesen öffentlichen Auftraggeber kontrollierten juristischen 

Personen betraut worden ist, und zwar ungeachtet des Begünstigten der Ausführung des 

Auftrags. 



Diese Ausnahme sollte sich nicht auf Situationen erstrecken, in denen ein privater 

Wirtschaftsteilnehmer am Kapital der kontrollierten juristischen Person unmittelbar 

beteiligt ist, da die Vergabe eines öffentlichen Auftrags ohne Wettbewerbsverfahren dem 

am Kapital der kontrollierten juristischen Person beteiligten privaten 

Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern 

verschaffen würde. Mit Blick auf die besonderen Merkmale öffentlicher Einrichtungen 

mit Pflichtmitgliedschaft, wie die für Verwaltung oder die Ausführung bestimmter 

öffentlicher Dienstleistungen verantwortlichen Organisationen, sollte dies jedoch nicht 

in Fällen gelten, in denen die Beteiligung bestimmter privater Wirtschaftsteilnehmer am 

Kapital der kontrollierten juristischen Person durch eine nationale  gesetzliche 

Bestimmung im Einklang mit den Verträgen vorgeschrieben ist, sofern es sich nicht um 

eine beherrschende Form der Beteiligung oder eine Form der Beteiligung mit 

Sperrminorität handelt und sofern die Beteiligung keinen maßgeblichen Einfluss auf die 

Entscheidungen der kontrollierten juristischen Person ausübt. Es sollte ferner 

klargestellt werden, dass das entscheidende Element allein die direkte private 

Beteiligung an der kontrollierten juristischen Person ist. Eine private Kapitalbeteiligung 

am kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber oder den kontrollierenden öffentlichen 

Auftraggebern schließt daher die Vergabe öffentlicher Aufträge an die kontrollierte 

juristische Person ohne die Anwendung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren 

nicht aus, da solche Beteiligungen den Wettbewerb zwischen privaten 

Wirtschaftsteilnehmern nicht nachteilig beeinflussen. 



Es sollte auch klargestellt werden, dass öffentliche Auftraggeber wie Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts, bei denen eine private Kapitalbeteiligung bestehen kann, in der 

Lage sein sollten, die Ausnahmeregelung für eine horizontale Zusammenarbeit in 

Anspruch zu nehmen. Sind alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit der 

horizontalen Zusammenarbeit erfüllt, so sollte sich die Ausnahmeregelung für die 

horizontale Zusammenarbeit folglich auf solche öffentlichen Auftraggeber erstrecken, 

bei denen der Auftrag ausschließlich zwischen öffentlichen Auftraggebern geschlossen 

wird. 

(14b) Die öffentlichen Auftraggeber sollten auch beschließen können, ihre öffentlichen 

Dienstleistungen gemeinsam im Wege der Zusammenarbeit zu erbringen, ohne zur 

Einhaltung einer bestimmten Rechtsform verpflichtet  zu sein. Diese Zusammenarbeit 

könnte  alle Arten von Tätigkeiten in Verbindung mit der Ausführung der 

Dienstleistungen und Zuständigkeiten, die den teilnehmenden Stellen zugeteilt wurden 

oder von ihnen übernommen werden, erfassen, wie gesetzliche oder freiwillige Aufgaben 

der Gebietskörperschaften oder Dienste, die bestimmten Einrichtungen durch das 

öffentliche Recht übertragen werden. Die von den verschiedenen teilnehmenden Stellen 

erbrachten Dienstleistungen müssen nicht notwendigerweise identisch sein; sie können 

sich auch ergänzen. 

Aufträge für die gemeinsame Erbringung öffentlicher Dienstleistungen sollten nicht der 

Anwendung der in dieser Richtlinie festgelegten Vorschriften unterliegen, vorausgesetzt 

sie werden ausschließlich zwischen öffentlichen Auftraggebern geschlossen, die 

Durchführung dieser Zusammenarbeit wird ausschließlich von Erwägungen des 

öffentlichen Interesse bestimmt und kein privater Dienstleister erhält einen Vorteil 

gegenüber seinen Wettbewerbern. 



Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, sollte die Zusammenarbeit auf einem 

kooperativen Konzept beruhen. Die Zusammenarbeit setzt nicht voraus, dass alle 

teilnehmenden Stellen die Ausführung wesentlicher vertraglicher Pflichten 

übernehmen, solange sie sich verpflichtet haben, einen Beitrag zur gemeinsamen 

Ausführung der betreffenden öffentlichen Dienstleistung zu leisten. Für die 

Durchführung der Zusammenarbeit einschließlich etwaiger Finanztransfers zwischen 

den teilnehmenden öffentlichen Auftraggebern sollten im Übrigen ausschließlich 

Erwägungen des öffentlichen Interesses maßgeblich sein. 

(14c) Es kann vorkommen, dass eine Rechtsperson gemäß den einschlägigen nationalen 

Rechtsvorschriften als Instrument oder technischer Dienst für bestimmte öffentliche 

Auftraggeber tätig ist und verpflichtet ist, von diesen Auftraggebern erteilte 

Anweisungen auszuführen, und dass sie keinen Einfluss auf die Vergütung ihrer 

Tätigkeit hat. Angesichts ihrer außervertraglichen Art sollte eine solche rein 

administrative Beziehung nicht in den Anwendungsbereich der Verfahren für die 

öffentliche Auftragsvergabe fallen. 

(14d) Die Kofinanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen durch die 

Industrie sollte gefördert werden. Es sollte folglich klargestellt werden, dass diese 

Richtlinie nur anwendbar ist, wenn es keine solche Kofinanzierung gibt und wenn das 

Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten dem betreffenden öffentlichen 

Auftraggeber zugute kommt. Damit sollte die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, 

dass der Dienstleistungserbringer, der diese Tätigkeiten durchgeführt hat, einen Bericht 

darüber veröffentlichen darf, solange der öffentliche Auftraggeber die alleinigen Rechte 

zum Gebrauch der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse bei der Ausübung seiner 

Tätigkeit behält. Ein fiktiver Austausch der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse 

oder eine rein symbolische Beteiligung an der Vergütung des Dienstleisters sollte jedoch 

nicht die Anwendung dieser Richtlinie verhindern. 



(14e) Beschäftigung und Beruf tragen zur Integration in die Gesellschaft bei und sind 

zentrale Elemente für die Gewährleistung von Chancengleichheit. In diesem 

Zusammenhang können geschützte Werkstätten eine wichtige Rolle spielen. Das gilt 

auch für andere soziale Unternehmen, deren Hauptanliegen die Förderung der sozialen 

und beruflichen Eingliederung oder Wiedereingliederung von Personen mit 

Behinderung oder von benachteiligten Personen wie Arbeitslosen, Angehörigen 

benachteiligter Minderheiten oder auf andere Weise an den Rand der Gesellschaft 

gedrängten Personen ist. Es ist jedoch möglich, dass solche Werkstätten oder 

Unternehmen nicht in der Lage sind, unter normalen Wettbewerbsbedingungen 

Aufträge zu erhalten. Es ist daher angemessen, vorzusehen, dass Mitgliedstaaten das 

Recht, an Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder von bestimmten 

Auftragslosen teilzunehmen, derartigen Werkstätten oder Unternehmen vorbehalten 

oder die Ausführung eines Auftrags geschützten Beschäftigungsprogrammen 

vorbehalten können. 

(14f) Im Hinblick auf eine angemessene Einbeziehung umweltbezogener, sozialer und 

arbeitsrechtlicher Erfordernisse in die Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge ist 

es besonders wichtig, dass Mitgliedstaaten und öffentliche Auftraggeber geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der am Ort der Ausführung der 

Bauleistungen oder der Erbringung der Dienstleistungen geltenden Anforderungen auf 

dem Gebiet des Umwelt-, Sozial- und Arbeitsrechts zu gewährleisten, die sich aus auf 

nationaler und auf Unionsebene geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

Verfügungen und Beschlüssen sowie aus Tarifverträgen ergeben, sofern diese 

Regelungen und ihre Anwendung mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Gleichermaßen 

sollten während der Auftragsausführung auch die Verpflichtungen aus den von allen 

Mitgliedstaaten ratifizierten und in Anhang XI aufgeführten internationalen 

Übereinkommen gelten. Dies sollte jedoch auf keinen Fall der Anwendung von für die 

Arbeitnehmer günstigeren Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen entgegenstehen. 



Die betreffenden Maßnahmen sollten mit den Grundprinzipien des Unionsrechts im 

Einklang stehen, insbesondere im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Gleichbehandlung. Sie sollten im Einklang mit der Richtlinie 96/71/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates
1
 und in einer Art und Weise angewandt 

werden, dass die Gleichbehandlung gewährleistet ist und Wirtschaftsteilnehmer und 

Arbeitnehmer aus anderen Mitgliedstaaten weder direkt noch indirekt diskriminiert 

werden.  

(14g) Als Ort der Erbringung der Dienstleistungen sollte der Ort gelten, an dem die 

charakteristischen Leistungen erbracht werden. Bei aus der Ferne, zum Beispiel von 

Call Centern erbrachten Dienstleistungen sollte dies der Ort der Leistungserbringung 

sein, ungeachtet der Orte und Mitgliedstaaten, für die die Dienstleistungen bestimmt 

sind. 

(14h) Die diesbezüglichen Verpflichtungen könnten sich in Auftragserfüllungsklauseln 

widerspiegeln. Ferner sollte es möglich sein, Klauseln zur Sicherstellung der Einhaltung 

von Tarifverträgen im Einklang mit dem Unionsrecht in öffentliche Aufträge 

aufzunehmen. Die Nichteinhaltung der einschlägigen Verpflichtungen könnte als 

schwere Verfehlung des betreffenden Wirtschaftsteilnehmers betrachtet werden, die 

dessen Ausschluss vom Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags zur Folge 

haben kann.  

                                                 
1
 Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 

über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 

Dienstleistungen (ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1). 



(14i) Die Überprüfung der Einhaltung dieser umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen sollte in den relevanten Phasen des Vergabeverfahrens erfolgen, also bei 

Anwendung der allgemeinen Grundsätze für die Auswahl der Teilnehmer und die 

Auftragsvergabe, bei der Anwendung der Ausschlusskriterien und bei der Anwendung 

der Bestimmungen bezüglich ungewöhnlich niedriger Angebote. Die zu diesem Zweck 

erforderliche Überprüfung sollte im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen 

dieser Richtlinie, insbesondere der Bestimmungen zu Nachweisen und 

Eigenerklärungen, durchgeführt werden. 

(14j) Keine Bestimmung dieser Richtlinie sollte dem Erlass oder der Durchsetzung von 

Maßnahmen, die zum Schutz der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sittlichkeit und 

der öffentlichen Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen 

und Tieren oder zur Erhaltung pflanzlichen Lebens notwendig sind, oder von sonstigen 

Umweltschutzmaßnahmen, insbesondere mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung, 

entgegenstehen, sofern diese Maßnahmen mit dem AEUV im Einklang stehen. 



(15) Für die öffentlichen Auftraggeber ist es äußerst wichtig, über zusätzliche Flexibilität zu 

verfügen, um ein Vergabeverfahren auszuwählen, das Verhandlungen vorsieht. Eine 

stärkere Anwendung dieser Verfahren wird wahrscheinlich dazu beitragen, den 

grenzüberschreitenden Handel zu fördern, da die Bewertung gezeigt hat, dass bei 

Aufträgen, die im Wege des Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Veröffentlichung 

einer Bekanntmachung vergeben werden, die Erfolgsquote von grenzüberschreitenden 

Angeboten besonders hoch ist. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, das 

Verhandlungsverfahren oder den wettbewerblichen Dialog in verschiedenen Situationen 

vorzusehen, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass offene oder nichtoffene Verfahren 

ohne Verhandlungen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen. Es sei daran 

erinnert, dass die Nutzung Ưdes wettbewerblichen Dialogs gemessen an den 

Auftragswerten in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Der wettbewerbliche 

Dialog hat sich in Fällen als nützlich erwiesen, in denen öffentliche Auftraggeber nicht in 

der Lage sind, die Mittel zur Befriedigung ihres Bedarfs zu definieren oder zu beurteilen, 

was der Markt an technischen, finanziellen oder rechtlichen Lösungen zu bieten hat. Diese 

Situation kann insbesondere bei innovativen Projekten, bei der Realisierung großer, 

integrierter Verkehrsinfrastrukturprojekte oder großer Computer-Netzwerke oder bei 

Projekten mit einer komplexen, strukturierten Finanzierung eintreten. Den öffentlichen 

Auftraggebern sollte gegebenenfalls empfohlen werden, einen Projektleiter zu ernennen, 

um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsteilnehmern und dem 

öffentlichen Auftraggeber während des Vergabeverfahrens zu gewährleisten. 



(15a) Bei Bauaufträgen gehören dazu Bauleistungen, bei denen keine Normbauten errichtet 

werden, beziehungsweise Bauleistungen, die konzeptionelle oder innovative Lösungen 

umfassen. Bei Dienstleistungen oder Lieferungen, die eine Anpassung oder 

konzeptionelle Arbeiten erfordern, bietet sich ein Verhandlungsverfahren oder ein 

wettbewerblicher Dialog an. Notwendig sind solche Anpassungen oder konzeptionellen 

Arbeiten vor allem bei komplexen Anschaffungen, beispielsweise für besonders hoch 

entwickelte Waren , geistige Dienstleistungen wie etwa bestimmte Beratungs-, 

Architekten- oder Ingenieurleistungen oder Großprojekten der Informations- und 

Kommunikationstechnologie- (im Folgenden "IKT" ). In diesen Fällen können 

Verhandlungen notwendig sein, um zu gewährleisten, dass die betreffende Lieferung 

oder Dienstleistung den Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers entspricht. In 

Bezug auf Standarddienstleistungen oder Standardlieferungen, die von vielen 

verschiedenen Marktteilnehmern erbracht werden können, sollten das 

Verhandlungsverfahren und der wettbewerbliche Dialog nicht genutzt werden. 

(15b) Das Verhandlungsverfahren sollte auch in Fällen zur Verfügung stehen, in denen ein 

offenes oder nichtoffenes Verfahren nur zu unregelmäßigen oder inakzeptablen 

Angeboten geführt hat. In solchen Fällen sollte es den öffentlichen Auftraggebern 

gestattet sein, Verhandlungen mit dem Ziel zu führen, regelmäßige und akzeptable 

Angebote zu erhalten. 



(15c) Für das Verhandlungsverfahren sollten angemessene Schutzvorschriften gelten, die die 

Einhaltung der Grundsätze der Gleichbehandlung und Transparenz gewährleisten. Die 

öffentlichen Auftraggeber sollten insbesondere im Voraus die Mindestanforderungen 

angeben, die das Wesen der Beschaffung charakterisieren und im Verlauf der 

Verhandlungen nicht geändert werden sollten. Die Zuschlagskriterien und ihre 

Gewichtung sollten während des gesamten Verfahrens stabil bleiben und sollten nicht 

verhandelbar sein, um die Gleichbehandlung aller Wirtschaftsteilnehmer zu 

gewährleisten. Ziel der Verhandlungen sollte es sein, die Angebote so zu verbessern, 

dass die öffentlichen Auftraggeber in die Lage versetzt werden, Bauleistungen, 

Lieferungen und Dienstleistungen einzukaufen, die genau auf ihren konkreten Bedarf 

zugeschnitten sind. Die Verhandlungen können sich auf alle Merkmale der erworbenen 

Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen beziehen, darunter zum Beispiel 

Qualität, Mengen, Geschäftsklauseln sowie soziale, umweltbezogene und innovative 

Aspekte, sofern sie keine Mindestanforderungen darstellen. 

Es sollte klargestellt werden, dass es sich bei den Mindestanforderungen, die vom 

öffentlichen Auftraggeber festzulegen sind, um jene (insbesondere physischen, 

funktionellen und rechtlichen) Bedingungen und wesentlichen Merkmale handelt, die 

jedes Angebot erfüllen beziehungsweise aufweisen sollte, damit der öffentliche 

Auftraggeber den Auftrag im Einklang mit dem gewählten Zuschlagskriterium vergeben 

kann. Zur Sicherstellung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verfahrens 

sollten alle Phasen ordnungsgemäß dokumentiert werden. Darüber hinaus sollten alle 

Angebote während des gesamten Verfahrens schriftlich eingereicht werden. 



(15d) Es sollte den öffentlichen Auftraggebern erlaubt sein, bestimmte Fristen, die für offene 

und nichtoffene Verfahren sowie für Verhandlungsverfahren gelten, zu kürzen, wenn 

eine von den öffentlichen Auftraggebern hinreichend begründete Dringlichkeit die 

Einhaltung dieser Fristen unmöglich macht. Es sollte klargestellt werden, dass es sich 

dabei nicht notwendigerweise um eine extreme Dringlichkeit wegen unvorhersehbarer 

und vom öffentlichen Auftraggeber nicht zu verantwortender Ereignisse handeln muss. 

 Ư 

(17) Forschung und Innovation, einschließlich Öko-Innovation und sozialer Innovation, 

gehören zu den Haupttriebkräften künftigen Wachstums und stehen im Mittelpunkt der 

Strategie "Europa 2020" für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. 

Öffentliche Auftraggeber sollten die öffentliche Auftragsvergabe strategisch optimal 

nutzen, um Innovationen voranzutreiben. Der Kauf innovativer Waren, Bauleistungen und 

Dienstleistungen spielt eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Effizienz und der 

Qualität öffentlicher Dienstleistungen und ermöglicht es gleichzeitig, großen 

gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Er trägt dazu bei, ein optimales Preis-

Leistungs-Verhältnis zu erzielen und einen umfassenderen wirtschaftlichen, ökologischen 

und gesellschaftlichen Nutzen zu generieren, indem neue Ideen hervorgebracht, diese in 

innovative Waren  und Dienstleistungen umgesetzt werden und damit ein nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum gefördert wird.  



Es sei daran erinnert, dass die Kommission in ihrer Mi tteilung vom 14.Dezember 2007 

ñVorkommerzielle Auftragsvergabe: Innovationsfºrderung zur Sicherung tragfªhiger 

und hochwertiger ºffentlicher Dienste in Europañ  eine Reihe von 

Beschaffungsmodellen beschrieben hat, bei denen es um die Vergabe öffentlicher 

Aufträge für solche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen geht, die nicht in 

den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. Diese Modelle würden auch weiterhin zur 

Verfügung stehen, doch diese Richtlinie sollte auch dazu beitragen, die öffentliche 

Beschaffung von Innovationen zu erleichtern, und Mitgliedstaaten darin unterstützen, die 

Ziele der Innovationsunion zu erreichen. Ư 

(17a) Aufgrund der Bedeutung von Innovation sollten die öffentlichen Auftraggeber 

aufgefordert  werden, so oft wie möglich Varianten zuzulassen.; Die öffentlichen 

Auftraggeber sollten folglich darauf aufmerksam gemacht werden, dass die 

Mindestanforderungen für Varianten definiert werden müssen, bevor angegeben wird, 

dass Varianten eingereicht werden können. 



(17b) Kann der Bedarf an der Entwicklung eines innovativen Produkts beziehungsweise einer 

innovativen Dienstleistung oder innovativer Bauleistungen und dem anschließenden 

Erwerb dieses Produkts beziehungsweise dieser Dienstleistung oder dieser 

Bauleistungen nicht durch bereits auf dem Markt verfügbare Lösungen befriedigt 

werden, so sollten öffentliche Auftraggeber in Bezug auf Aufträge, die in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, Zugang zu einem spezifischen 

Beschaffungsverfahren haben. Dieses spezifische Verfahren sollte es den öffentlichen 

Auftraggebern ermöglichen, eine langfristige Innovationspartnerschaft für die 

Entwicklung und den anschließenden Kauf neuer, innovativer Waren , Dienstleistungen 

oder Bauleistungen zu begründen ï unter der Voraussetzung, dass für solche innovativen 

Waren , Dienstleistungen oder Bauleistungen die vereinbarten Leistungs- und 

Kostenniveaus eingehalten werden können, und ohne dass ein getrenntes 

Vergabeverfahren für den Kauf erforderlich ist. Die Innovationspartnerschaft sollte sich 

auf die Verfahrensregeln stützen, die für das Verhandlungsverfahren gelten, und die 

Auftragsvergabe sollte einzig auf der Grundlage des besten Preis-Leistungs-

Verhältnisses erfolgen, was für den Vergleich von Angeboten für innovative Lösungen 

am besten geeignet ist. Ganz gleich, ob es um sehr große Vorhaben oder um kleinere 

innovative Vorhaben geht, sollte die Innovationspartnerschaft so strukturiert sein, dass 

sie die erforderliche Marktnachfrage ("Market Pull") bewirken kann, die die Entwicklung 

einer innovativen Lösung anstößt, ohne jedoch zu einer Marktabschottung zu führen. 

Die öffentlichen Auftraggeber sollten daher Innovationspartnerschaften nicht in einer 

Weise nutzen, durch die der Wettbewerb behindert, eingeschränkt oder verfälscht wird. 

In bestimmten Fällen könnten solche Effekte durch die Gründung von 

Innovationspartnerschaften mit mehreren Partnern vermieden werden. 



(18) Angesichts der negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb sollten 

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung 

nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen zur Anwendung kommen. Die Ausnahme 

sollte auf Fälle beschränkt bleiben, in denen eine Veröffentlichung entweder aus Gründen 

extremer Dringlichkeit wegen unvorhersehbarer und vom öffentlichen Auftraggeber 

nicht zu verantwortender Ereignisse nicht möglich ist oder in denen von Anfang an klar 

ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu mehr Wettbewerb oder besseren 

Beschaffungsergebnissen führen würde, nicht zuletzt weil objektiv nur ein einziger 

Wirtschaftsteilnehmer in der Lage ist, den Auftrag auszuführen. Dies ist der Fall bei 

Kunstwerken, bei denen der einzigartige Charakter und Wert des Kunstgegenstands 

selbst untrennbar an die Identität des Künstlers gebunden ist. Ausschließlichkeit kann 

auch aus anderen Gründen erwachsen, doch nur Situationen einer objektiven 

Ausschließlichkeit können den Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung rechtfertigen, sofern die Ausschließlichkeitssituation nicht durch den 

öffentlichen Auftraggeber selbst mit Blick auf das anstehende Vergabeverfahren 

herbeigeführt wurde Ư.  

Öffentliche Auftraggeber, die auf diese Ausnahme zurückgreifen, sollten begründen, 

warum es keine vernünftigen Alternativen oder keinen vernünftigen Ersatz gibt, wie die 

Nutzung alternativer Vertriebswege, einschließlich außerhalb des Mitgliedstaats des 

öffentlichen Auftraggebers, oder die Erwägung funktionell vergleichbarer 

Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen. 



Ist die Ausschließlichkeitssituation auf technische Gründe zurückzuführen, so sollten 

diese im Einzelfall genau beschrieben und nachgewiesen werden. Als solche könnten 

beispielsweise angeführt werden, dass es für einen anderen Wirtschaftsteilnehmer 

technisch nahezu unmöglich ist, die geforderte Leistung zu erbringen, oder dass es nötig 

ist, spezielles Wissen, spezielle Werkzeuge oder Hilfsmittel zu verwenden, die nur einem 

einzigen Wirtschaftsteilnehmer zur Verfügung stehen. Technische Gründe können auch 

zurückzuführen sein auf konkrete Anforderungen an die Interoperabilität, die erfüllt 

sein müssen, um das Funktionieren der zu beschaffenden Bauleistungen, Lieferungen 

oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 

Schließlich ist ein Vergabeverfahren nicht sinnvoll, wenn Waren direkt an einer 

Warenbörse gekauft werden, einschließlich Handelsplattformen für Bedarfsgüter wie 

landwirtschaftliche Erzeugnisse und Rohstoffe und Energiebörsen, wo naturgemäß 

aufgrund der regulierten und überwachten multilateralen Handelsstruktur Marktpreise 

garantiert sind. 

(18a) Es sollte klargestellt werden, dass die Bestimmungen zum Schutz vertraulicher 

Informationen in keiner Weise der Offenlegung der nicht vertraulichen Teile von 

abgeschlossenen Verträgen, einschließlich späterer Änderungen, entgegenstehen. 



(19) Elektronische Informations- und Kommunikationsmittel können die Bekanntmachung von 

Aufträgen erheblich vereinfachen und Effizienz und Transparenz der Vergabeverfahren 

steigern. Sie sollten zum Standard für Kommunikation und Informationsaustausch im 

Rahmen von Vergabeverfahren werden, da sie die Möglichkeiten von 

Wirtschaftsteilnehmern zur Teilnahme an Vergabeverfahren im gesamten Binnenmarkt 

stark verbessern. Zu diesem Zweck sollten die Übermittlung von Bekanntmachungen in 

elektronischer Form, die elektronische Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen sowie ï 

nach einem Übergangszeitraum von 30 Monaten ï eine ausschließliche elektronische 

Kommunikation, das heißt eine Kommunikation durch elektronische Mittel, in allen 

Verfahrensstufen, einschließlich der Übermittlung von Teilnahmeanträgen und 

insbesondere der Übermittlung der Angebote ("elektronische Übermittlung"), 

verbindlich vorgeschrieben werden. Es sollte den Mitgliedstaaten und öffentlichen 

Auftraggebern freigestellt bleiben, auf Wunsch hierüber hinauszugehen. Es sollte 

außerdem klargestellt werden, dass die verbindliche Verwendung elektronischer 

Kommunikationsmittel nach dieser Richtlinie öffentliche Auftraggeber nicht zur 

elektronischen Verarbeitung von Angeboten verpflichten oder eine elektronische 

Bewertung oder automatische Verarbeitung vorschreiben sollte. Des Weiteren sollten 

nach dieser Richtlinie weder Bestandteile des Verfahrens der öffentlichen 

Auftragsvergabe, die auf die Vergabe des Auftrags folgen, noch die interne 

Kommunikation des öffentlichen Auftraggebers unter die Verpflichtung zur 

Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel fallen. 



(19a) Die öffentlichen Auftraggeber sollten, von spezifischen Sonderfällen abgesehen, 

elektronische Kommunikationsmittel nutzen, die nichtdiskriminierend, allgemein 

verfügbar sowie mit den allgemein verbreiteten Erzeugnissen der IKT kompatibel sind 

und den Zugang der Wirtschaftsteilnehmer zum Vergabeverfahren nicht einschränken. 

Die Verwendung dieser Kommunikationsmittel sollte auch der Zugänglichkeit für 

Personen mit Behinderungen hinreichend Rechnung tragen. 

Es sollte klargestellt  werden, dass die Verpflichtung zur Verwendung elektronischer 

Mittel in allen Phasen des Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge nicht 

angemessen wäre, wenn die Nutzung elektronischer Mittel besondere Instrumente oder 

Dateiformate erfordern würde, die nicht allgemein verfügbar sind, oder wenn die 

betreffende Kommunikation nur mit speziellen Bürogeräten bearbeitet werden könnte. 

Öffentliche Auftraggeber sollten daher nicht verpflichtet werden, in bestimmten Fällen 

die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel im Einreichungsverfahren zu 

verlangen; diese Fälle sollten erschöpfend aufgelistet werden. In der Richtlinie wird  

festgelegt, dass hierzu Fälle gehören, in denen die Nutzung spezieller Bürogeräte 

erforderlich wäre, die öffentlichen Auftraggebern nicht generell zur Verfügung stehen, 

wie beispielsweise Großformatdrucker. In einigen Vergabeverfahren kann in den 

Auftragsunterlagen die Einreichung eines physischen oder maßstabsgetreuen Modells 

verlangt werden, das den öffentlichen Auftraggebern nicht auf elektronischem Wege 

vorgelegt werden kann. In solchen Fällen sollte das Modell den öffentlichen 

Auftraggebern auf dem Postweg oder einem anderen geeigneten Weg zugesandt werden. 



Es sollte jedoch klargestellt werden, dass die Nutzung anderer Kommunikationsmittel 

auf die Bestandteile des Angebots beschränkt sein sollte, für die eine elektronische 

Kommunikation nicht verlangt wird. 

Es ist angezeigt klarzustellen, dass ï sofern dies aus technischen Gründen erforderlich 

ist ï die öffentlichen Auftraggeber in der Lage sein sollten, eine maximale Größe der 

einzureichenden Dateien festzulegen. 

(19b) In Ausnahmefällen sollte es den öffentlichen Auftraggebern gestattet sein, andere als 

elektronische Kommunikationsmittel zu nutzen, wenn es zum Schutz besonders sensibler 

Informationen erforderlich ist, keine elektronische Kommunikationsmittel zu nutzen. Es 

sollte klargestellt werden, dass in Fällen, in denen der Rückgriff auf nicht allgemein 

verfügbare elektronische Mittel das nötige Schutzniveau bieten kann, diese 

elektronischen Mittel genutzt werden sollten. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 

wenn die öffentlichen Auftraggeber die Nutzung spezieller sicherer 

Kommunikationskanäle vorschreiben, zu denen sie den Zugang anbieten. 



(19c) Unterschiedliche technische Formate oder Verfahren und Nachrichtenstandards 

könnten potenzielle Hindernisse für die Interoperabilität nicht nur innerhalb des 

jeweiligen Mitgliedstaats, sondern auch und insbesondere zwischen den Mitgliedstaaten 

entstehen lassen. Beispielsweise wären Wirtschaftsteilnehmer, um an einem 

Vergabeverfahren teilzunehmen, bei dem die Verwendung von elektronischen 

Katalogen ï einem Format zur Darstellung und Gestaltung von Informationen in einer 

Weise, die für alle teilnehmenden Bieter gleich ist und für die eine elektronische 

Bearbeitung sich anbietet ï zulässig oder vorgeschrieben ist, bei einer fehlenden 

Normung verpflichtet, ihre eigenen Kataloge an jedes Vergabeverfahren anzupassen, 

was bedeuten würde, dass je nach den Spezifikationen des jeweiligen öffentlichen 

Auftraggebers sehr ähnliche Informationen in unterschiedlichen Formaten 

bereitgestellt werden müssten. Durch die Vereinheitlichung der Katalogformate würde 

somit das Maß an Interoperabilität verbessert, die Effizienz gesteigert und zudem der 

Aufwand für die Wirtschaftsteilnehmer vermindert. 

(19d) Hinsichtlich der Frage, ob es notwendig ist, die Nutzung spezifischer Standards 

verbindlich vorzuschreiben, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen 

technischen Formaten oder Verfahrens- und Nachrichtenstandards sicherzustellen 

beziehungsweise zu verbessern, und welche Standards unter Umständen eingeführt 

werden sollten, sollte die Kommission die Meinungen der Betroffenen weitestgehend 

berücksichtigen. Die Kommission sollte auch bedenken, in welchem Umfang ein 

gegebener Standard bereits von den Wirtschaftsteilnehmern und den öffentlichen 

Auftraggebern in der Praxis genutzt wird und wie gut er sich bewährt hat. Bevor ein 

bestimmter technischer Standard vorgeschrieben wird, sollte die Kommission auch 

sorgfältig die damit gegebenenfalls verbundenen Kosten prüfen, insbesondere 

hinsichtlich eventuell erforderlicher Anpassungen bestehender Lösungen für das 

elektronische Beschaffungswesen, einschließlich Infrastrukturen, Verfahren oder 

Software. Sofern die betreffenden Standards nicht von einer internationalen, 

europäischen oder nationalen Normungsorganisation entwickelt werden, sollten sie die 

Anforderungen erfüllen, die für IKT-Normen gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
1
 gelten. 

                                                 
1
 Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 

93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des 



(19e) Vor Festlegung des erforderlichen Sicherheitsniveaus für die elektronischen 

Kommunikationsmittel, die in den verschiedenen Phasen des Vergabeverfahrens genutzt 

werden sollen, sollten die Mitgliedstaaten und die öffentlichen Auftraggeber die 

Verhältnismäßigkeit zwischen einerseits den Anforderungen zur Sicherstellung einer 

sachlich richtigen und zuverlässigen Identifizierung der Absender der betreffenden 

Mitteilungen sowie der Unversehrtheit von deren Inhalt und andererseits der Gefahr 

von Problemen beispielsweise bei Mitteilungen, die durch einen anderen als den 

angegebenen Absender verschickt werden, abwägen. Dies würde bei ansonsten gleichen 

Umständen bedeuten, dass das Sicherheitsniveau, das beispielsweise bei der per E-Mail 

erfolgten Anforderung einer Bestätigung der genauen Anschrift, an der eine 

Informationsveranstaltung durchgeführt werden soll, erforderlich ist, nicht so hoch sein 

muss wie für das eigentliche Angebot, das für den Wirtschaftsteilnehmer ein 

verbindliches Angebot darstellt. In ähnlicher Weise könnte die Abwägung der 

Verhältnismäßigkeit dazu führen, dass im Zusammenhang mit der erneuten 

Einreichung von elektronischen Katalogen oder der Einreichung von Angeboten im 

Rahmen von Kleinstwettbewerben gemäß einer Rahmenvereinbarung oder dem Zugang 

zu den Auftragsunterlagen niedrigere Sicherheitsniveaus verlangt werden. 

                                                                                                                                                                  

Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses 

Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates  

/ ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 

 



(19f) Während wesentliche Bestandteile eines Vergabeverfahrens wie die Auftragsunterlagen, 

Teilnahmeanträge, Interessensbestätigungen und Angebote stets in Schriftform 

vorgelegt werden sollten, sollte weiterhin auch die mündliche Kommunikation mit 

Wirtschaftsteilnehmern möglich sein, vorausgesetzt, dass ihr Inhalt ausreichend 

dokumentiert wird. Dies ist nötig, um angemessene Transparenz sicherzustellen und so 

überprüfen zu können, ob der Grundsatz der Gleichbehandlung eingehalten wurde. 

Wichtig ist vor allem, dass mündliche Kommunikationen mit Bietern, die einen Einfluss 

auf den Inhalt und die Bewertung des Angebots haben könnten, in hinreichendem 

Umfang und in geeigneter Weise dokumentiert werden, z.B. durch Niederschrift oder 

Tonaufzeichnungen oder Zusammenfassungen der wichtigsten Aspekte der 

Kommunikation. 

(20) Unionsweit zeichnet sich auf den öffentlichen Beschaffungsmärkten ein starker Trend zur 

Zusammenführung der Nachfrage der öffentlichen Beschaffer ab, wobei das Ziel darin 

besteht, Größenvorteile, unter anderem eine Senkung der Preise und der 

Transaktionskosten, zu erzielen und das Beschaffungsmanagement zu verbessern und zu 

professionalisieren. Dies kann erreicht werden durch Sammelbeschaffungen einer größeren 

Zahl öffentlicher Auftraggeber oder durch Sammelbeschaffungen, bei denen über einen 

längeren Zeitraum hinweg ein bestimmtes Auftragsvolumen oder ein bestimmter 

Auftragswert erreicht wird. Die Zusammenführung und Zentralisierung von Beschaffungen 

sollte jedoch sorgfältig überwacht werden, um eine übermäßige Konzentration der 

Kaufkraft und geheime Absprachen zu verhindern und Transparenz und Wettbewerb sowie 

die Möglichkeiten des Marktzugangs für KMU aufrechtzuerhalten. 



(21) Das Instrument der Rahmenvereinbarungen findet breite Anwendung und wird europaweit 

als eine effiziente Beschaffungsmethode angesehen. Daher sollte daran weitgehend 

festgehalten werden. Bestimmte Aspekte bedürfen jedoch der Präzisierung, insbesondere, 

dass Rahmenvereinbarungen nicht durch öffentliche Auftraggeber in Anspruch 

genommen werden sollten, die in diesen nicht genannt sind. Zu diesem Zweck sollten die 

öffentlichen Auftraggeber, die von Anfang an Partei einer bestimmten 

Rahmenvereinbarung sind, eindeutig angegeben werden, entweder namentlich oder 

durch andere Mittel, wie beispielsweise eine Bezugnahme auf eine bestimmte Kategorie 

von öffentlichen Auftraggebern innerhalb eines klar abgegrenzten geografischen 

Gebiets, so dass die betreffenden öffentlichen Auftraggeber ohne Weiteres und eindeutig 

identifiziert werden können. Außerdem sollten nach dem Abschluss einer 

Rahmenvereinbarung keine neuen Wirtschaftsteilnehmer aufgenommen werden 

können. Dies bedeutet beispielsweise, dass eine zentrale Beschaffungsstelle, die ein 

Gesamtverzeichnis öffentlicher Auftraggeber oder ihrer Kategorien ï wie lokaler 

Gebietskörperschaften in einem bestimmten geografischen Gebiet ï verwendet, die auf 

Rahmenvereinbarungen zurückgreifen können, die die zentrale Beschaffungsstelle 

geschlossen hat, dabei dafür sorgen sollte, dass nicht nur die Identität des betreffenden 

öffentlichen Auftraggebers nachprüfbar ist, sondern auch der Zeitpunkt, ab dem dieser 

öffentliche Auftraggeber die von der zentralen Beschaffungsstelle geschlossene 

Rahmenvereinbarung nutzen kann, da durch diesen Zeitpunkt bestimmt wird, welche 

konkreten Rahmenvereinbarungen dieser öffentliche Auftraggeber nutzen darf. 



(21a) Die objektiven Voraussetzungen, nach denen bestimmt wird, welcher der 

Wirtschaftsteilnehmer, der Partei der Rahmenvereinbarung ist, eine gegebene Aufgabe 

ausführen sollte, wie beispielsweise Lieferungen oder Dienstleistungen zur Nutzung 

durch natürliche Personen, können im Zusammenhang mit Rahmenvereinbarungen, in 

denen alle Bedingungen festgelegt sind, die Erfordernisse oder die Auswahl der 

betreffenden natürlichen Personen umfassen.  

Den öffentlichen Auftraggebern sollte bei der Beschaffung auf der Grundlage von 

Rahmenvereinbarungen, die mit mehr als einem Wirtschaftsteilnehmer geschlossen 

werden und in denen alle Bedingungen festgelegt sind, mehr Flexibilität eingeräumt 

werden. 

In diesen Fällen sollten die öffentlichen Auftraggeber bestimmte, von der 

Rahmenvereinbarung abgedeckte Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

erhalten können, indem sie diese entweder von einem der Wirtschaftsteilnehmer 

anfordern, der anhand objektiver Kriterien und der bereits festgelegten Bedingungen 

ausgewählt wird, oder nach einem Kleinstwettbewerb zwischen den 

Wirtschaftsteilnehmern, die Parteien der Rahmenvereinbarung sind, einen bestimmten 

Auftrag für die betreffenden Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

vergeben. Zur Sicherstellung der Gleichbehandlung und Transparenz sollten die 

öffentlichen Auftraggeber in den Auftragsunterlagen für die Rahmenvereinbarung die 

objektiven Kriterien angeben, die für die Entscheidung zwischen diesen beiden 

Methoden zur Ausführung der Rahmenvereinbarung ausschlaggebend sind. Diese 

Kriterien könnten sich beispielsweise auf die Menge, den Wert oder die wesentlichen 

Merkmale der betreffenden Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, 

einschließlich der Notwendigkeit eines höheren Leistungsniveaus oder eines gesteigerten 

Sicherheitsniveaus, oder auf die Preisentwicklung im Vergleich zu einem festgelegten 

Preisindex beziehen. Das Instrument der Rahmenvereinbarung sollte nicht 

missbräuchlich oder in einer Weise angewandt werden, durch die der Wettbewerb 

behindert, eingeschränkt oder verfälscht wird. Die öffentlichen Auftraggeber sollten 

aufgrund dieser Richtlinie nicht verpflichtet sein, Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen, die Gegenstand einer Rahmenvereinbarung sind, unter dieser 

Rahmenvereinbarung zu beschaffen. 



(21b) Ebenso sollte klargestellt werden, dass zwar auf einer Rahmenvereinbarung beruhende 

Aufträge vor Ablauf der Laufzeit der Rahmenvereinbarung selbst zu vergeben sind, die 

Laufzeit der einzelnen auf einer Rahmenvereinbarung beruhenden Aufträge jedoch 

nicht der Laufzeit jener Rahmenvereinbarung entsprechen muss, sondern 

gegebenenfalls kürzer oder länger sein kann. Insbesondere sollte es zulässig sein, bei 

der Festlegung der Länge einzelner auf einer Rahmenvereinbarung beruhender 

Aufträge Faktoren zu berücksichtigen wie beispielsweise die für ihre Durchführung 

erforderliche Zeit, eine vorgesehene Wartung von Ausrüstung mit einer erwarteten 

Nutzungsdauer von mehr als vier Jahren oder eine für die Auftragsausführung 

erforderliche umfassende Mitarbeiterschulung. 

Es sollte ferner klargestellt  werden, dass in Ausnahmefällen auch bei 

Rahmenvereinbarungen selbst eine Laufzeit von mehr als vier Jahren zulässig sein 

sollte. Solche Fälle, die ï insbesondere mit dem Gegenstand der Rahmenvereinbarung ï 

hinreichend zu begründen sind, können beispielsweise auftreten, wenn 

Wirtschaftsteilnehmer Ausrüstung benötigen, deren Amortisierungszeitraum mehr als 

vier Jahre beträgt und die während der gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung 

jederzeit verfügbar sein muss. 



(22) Im Lichte der bisherigen Erfahrungen gilt es ferner, die Vorschriften für dynamische 

Beschaffungssysteme anzupassen, um es den öffentlichen Auftraggebern zu erlauben, die 

Möglichkeiten, die dieses Instrument bietet, in vollem Umfang zu nutzen. Die betreffenden 

Systeme müssen vereinfacht werden, indem sie insbesondere in Form eines nichtoffenen 

Verfahrens betrieben werden; die Notwendigkeit der Einreichung unverbindlicher 

Angebote, die sich als eine der größten Belastungen bei dynamischen 

Beschaffungssystemen erwiesen hat, würde damit entfallen. So sollte jeder 

Wirtschaftsteilnehmer, der einen Teilnahmeantrag stellt und die Eignungskriterien erfüllt, 

zur Teilnahme an Vergabeverfahren zugelassen werden, die mittels des dynamischen 

Beschaffungssystems durchgeführt werden, befristet auf die Gültigkeitsdauer des 

Systems. Diese Beschaffungsmethode ermöglicht es dem öffentlichen Auftraggeber, eine 

besonders breite Palette von Angeboten einzuholen und damit sicherzustellen, dass die 

öffentlichen Gelder im Rahmen eines breiten Wettbewerbs in Bezug auf marktübliche 

oder gebrauchsfertige Waren , Bauleistungen oder Dienstleistungen, die allgemein auf 

dem Markt verfügbar sind, optimal eingesetzt werden. 

(22a) Die Prüfung dieser Teilnahmeanträge sollte im Regelfall innerhalb von höchstens zehn 

Arbeitstagen durchgeführt werden, da die Bewertung der Eignungskriterien aufgrund 

der in dieser Richtlinie geregelten vereinfachten Dokumentationsanforderungen erfolgt. 

Allerdings können sich öffentliche Auftraggeber bei erstmaliger Einrichtung eines 

dynamischen Beschaffungssystems einer so hohen Zahl von Teilnahmeanträgen als 

Reaktion auf die erste Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung oder die 

Aufforderung zur Interessenbestätigung gegenübersehen, dass sie zur Prüfung der 

Anträge möglicherweise mehr Zeit benötigen. Dies sollte zulässig sein, vorausgesetzt, es 

wird keine einzelne Auftragsvergabe eingeleitet, bevor  alle Anträge geprüft wurden. 

Den öffentlichen Auftraggebern sollte es freigestellt sein, wie sie die Teilnahmeanträge 

prüfen, z.B. indem sie sich entscheiden, solche Prüfungen nur einmal pro Woche 

durchzuführen, sofern die Fristen für die Prüfung der einzelnen Anträge auf Zulassung 

eingehalten werden. 



(22b) Den öffentlichen Auftraggebern sollte es während der Gültigkeitsdauer des 

dynamischen Beschaffungssystems jederzeit freigestellt sein, von den 

Wirtschaftsteilnehmern zu verlangen, innerhalb einer angemessenen Frist eine erneute 

und aktualisierte Eigenerklärung über die Erfüllung der qualitativen Eignungskriterien 

zu übermitteln. Es sei daran erinnert, dass die in den allgemeinen Bestimmungen dieser 

Richtlinie zu Nachweisen vorgesehene Möglichkeit, Wirtschaftsteilnehmer zur Vorlage 

von zusätzlichen Unterlagen aufzufordern, und die Verpflichtung des Bieters, an den 

der Auftrag vergeben wurde, dieser Aufforderung nachzukommen, auch in dem 

besonderen Zusammenhang des dynamischen Beschaffungssystems gelten. 

(22c) Um die Möglichkeiten für KMU zur Teilnahme an einem großen dynamischen 

Beschaffungssystem zu fördern, beispielsweise an einem System, das von einer zentralen 

Beschaffungsstelle betrieben wird, sollte der betreffende öffentliche Auftraggeber für 

das System objektiv definierte Kategorien von Waren, Bauleistungen oder 

Dienstleistungen formulieren können. Solche Kategorien sollten unter Bezugnahme auf 

objektive Faktoren definiert werden, wie beispielsweise den höchstens zulässigen 

Umfang konkreter Aufträge, die innerhalb der betreffenden Kategorie vergeben werden 

sollen, oder ein spezifisches geografisches Gebiet, in dem konkrete Aufträge 

auszuführen sind. Wird ein dynamisches Beschaffungssystem in Kategorien unterteilt, 

so sollte der öffentliche Auftraggeber Eignungskriterien anwenden, die im Verhältnis zu 

den wesentlichen Merkmalen der betreffenden Kategorie stehen. 



(22d) Es sollte klargestellt werden, dass elektronische Auktionen typischerweise nicht geeignet 

sind für bestimmte öffentliche Bauaufträge und bestimmte öffentliche 

Dienstleistungsaufträge, die geistige Leistungen wie beispielsweise die Planung von 

Bauleistungen zum Gegenstand haben, denn nur die Elemente, die sich für die 

automatische Bewertung auf elektronischem Wege ï ohne jegliche Intervention oder 

Begutachtung durch den öffentlichen Auftraggeber ï eignen, namentlich 

quantifizierbare Elemente, die sich in Zahlen oder Prozentsätzen ausdrücken lassen, 

können Gegenstand elektronischer Auktionen sein.  

Es sollte darüber hinaus jedoch verdeutlicht werden, dass elektronische Auktionen in 

einem Vergabeverfahren für den Kauf eines Rechts an einem bestimmten geistigen 

Eigentum genutzt werden können. Es sollte außerdem daran erinnert werden, dass es 

öffentlichen Auftraggebern zwar freigestellt bleibt, die Zahl der Bewerber oder Bieter zu 

reduzieren, solange die Auktion noch nicht begonnen hat, es jedoch nicht zulässig ist, 

die Zahl der an einer elektronischen Auktion teilnehmenden Bieter weiter zu reduzieren, 

nachdem die Auktion begonnen hat. 



(23) Es werden ständig neue elektronische Beschaffungsmethoden entwickelt, wie etwa 

elektronische Kataloge. Elektronische Kataloge bieten ein Format zur Darstellung und 

Gestaltung von Informationen in einer Weise, die allen teilnehmenden Bietern 

gemeinsam ist und die sich für eine elektronische Bearbeitung anbietet. Ein Beispiel 

wären Angebote in Form einer Kalkulationstabelle. Die öffentlichen Auftraggeber 

sollten elektronische Kataloge in allen verfügbaren Verfahren verlangen können, in 

denen die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel vorgeschrieben ist. 

Elektronische Kataloge tragen vor allem durch eine Zeit- und Geldersparnis zur Stärkung 

des Wettbewerbs und zur Rationalisierung der öffentlichen Beschaffung bei. Es sollten 

jedoch bestimmte Regeln festgelegt werden, um sicherzustellen, dass bei der Verwendung 

der neuen Methoden diese Richtlinie und die Grundsätze der Gleichbehandlung, der 

Nichtdiskriminierung und der Transparenz eingehalten werden. So sollte die Verwendung 

elektronischer Kataloge zur Einreichung von Angeboten den Wirtschaftsteilnehmern 

nicht die Möglichkeit eröffnen, sich auf die Übermittlung ihres allgemeinen Katalogs zu 

beschränken. Die Wirtschaftsteilnehmer sollten ihre allgemeinen Kataloge vor dem 

Hintergrund des konkreten Vergabeverfahrens nach wie vor anpassen müssen. Damit 

wird sichergestellt, dass der im Rahmen eines bestimmten Vergabeverfahrens 

übermittelte Katalog nur Waren , Bauleistungen oder Dienstleistungen enthält, die nach 

Einschätzung der Wirtschaftsteilnehmer, zu der sie nach einer aktiven Prüfung gelangt 

sind, den Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers entsprechen. Dabei sollten 

Wirtschaftsteilnehmer in ihrem allgemeinen Katalog enthaltene Informationen kopieren 

dürfen, jedoch nicht den allgemeinen Katalog als solchen einreichen dürfen.  



Insbesondere in Fällen, in denen auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung ein erneuter 

Aufruf zum Wettbewerb erfolgt oder in denen ein dynamisches Beschaffungssystem 

genutzt wird, sollte es öffentlichen Auftraggebern außerdem gestattet sein, Angebote für 

bestimmte Beschaffungen anhand früher übermittelter elektronischer Kataloge zu 

generieren, sofern ausreichende Garantien hinsichtlich Rückverfolgbarkeit, 

Gleichbehandlung und Vorhersehbarkeit geboten werden.  

Wurden Angebote durch den öffentlichen Auftraggeber generiert, so sollte der 

betreffende Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit erhalten, sich davon zu überzeugen, 

dass das dergestalt vom öffentlichen Auftraggeber erstellte Angebot keine sachlichen 

Fehler enthält. Liegen sachliche Fehler vor, so sollte der Wirtschaftsteilnehmer nicht an 

das Angebot gebunden sein, das durch den öffentlichen Auftraggeber generiert wurde, 

es sei denn, der Fehler wird korrigiert.  

Im Einklang mit den Anforderungen der Vorschriften für elektronische 

Kommunikationsmittel sollten öffentliche Auftraggeber ungerechtfertigte Hindernisse für 

den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern zu Vergabeverfahren vermeiden, bei denen die 

Angebote in Form elektronischer Kataloge einzureichen sind und die die Einhaltung der 

allgemeinen Grundsätze der Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung garantieren. 



(24) In den meisten Mitgliedstaaten kommen zunehmend zentralisierte Vergabeverfahren zum 

Einsatz. Zentrale Beschaffungsstellen haben die Aufgabe, entgeltlich oder unentgeltlich 

für andere öffentliche Auftraggeber Ankäufe zu tätigen, dynamische Beschaffungssysteme 

zu verwalten oder öffentliche Aufträge zu vergeben beziehungsweise 

Rahmenvereinbarungen zu schließen. Die öffentlichen Auftraggeber, für die eine 

Rahmenvereinbarung geschlossen wird, sollten sie für einzelne oder wiederkehrende 

Aufträge nutzen können. In Anbetracht der großen Mengen, die beschafft werden, können 

diese Verfahren zur Verbesserung des Wettbewerbs beitragen und sollten dazu beitragen, 

das öffentliche Auftragswesen zu professionalisieren. Daher sollte eine unionsweit 

geltende Definition des Begriffs der für öffentliche Auftraggeber tätigen zentralen 

Beschaffungsstellen festgelegt werden, und es sollte klargestellt werden, dass zentrale 

Beschaffungsstellen auf zwei unterschiedliche Arten tätig sind.  

Sie sollten in der Lage sein, durch Ankauf, Lagerung und Weiterverkauf zum einen als 

Großhändler oder durch die Vergabe von Aufträgen, den Betrieb dynamischer 

Beschaffungssysteme oder den Abschluss von Rahmenvereinbarungen, die durch 

öffentliche Auftraggeber zu verwenden sind, zum anderen sollten sie in der Lage sein, 

als Zwischenhändler zuhandeln. Eine derartige Rolle als Zwischenhändler könnte in 

manchen Fällen im Wege einer autonomen, ohne detaillierte Anweisungen seitens der 

betreffenden öffentlichen Auftraggeber erfolgenden Durchführung der jeweiligen 

Vergabeverfahren ausgeübt werden, in anderen Fällen im Wege einer nach den 

Anweisungen der betreffenden öffentlichen Auftraggeber, in deren Auftrag und auf 

deren Rechnung erfolgenden Durchführung der jeweiligen Vergabeverfahren.  



Außerdem sollten die jeweiligen Zuständigkeiten der zentralen Beschaffungsstelle und der 

öffentlichen Auftraggeber, die ihre Vergaben über die zentrale Beschaffungsstelle 

abwickeln, für die Einhaltung der aus dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen 

Ưdurch geeignete Vorschriften geregelt werden. Obliegt die Durchf¿hrung der 

Vergabeverfahren allein der zentralen Beschaffungsstelle, so sollte diese auch die alleinige 

und unmittelbare Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Verfahren tragen. Führt ein 

öffentlicher Auftraggeber bestimmte Teile des Verfahrens durch, beispielsweise einen 

erneuten Aufruf zum Wettbewerb auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung oder die 

Vergabe von Einzelaufträgen auf der Grundlage eines dynamischen Beschaffungssystems, 

so sollte er auch für die von ihm durchgeführten Verfahrensschritte verantwortlich bleiben. 

(24a) Öffentlichen Auftraggebern sollte es gestattet sein, einen öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag über die Ausübung zentralisierter Beschaffungstätigkeiten an 

eine zentrale Beschaffungsstelle ohne Anwendung der in dieser Richtlinie vorgesehenen 

Verfahren zu vergeben. Ferner sollte es gestattet sein, dass derartige öffentliche 

Dienstleistungsaufträge auch die Ausübung von Nebenbeschaffungstätigkeiten 

umfassen. Öffentliche Dienstleistungsaufträge für die Ausübung von 

Nebenbeschaffungstätigkeiten sollten, wenn sie nicht durch eine zentrale 

Beschaffungsstelle im Zusammenhang mit deren Ausübung zentraler 

Beschaffungstätigkeiten für den betreffenden öffentlichen Auftraggeber ausgeführt 

werden, im Einklang mit dieser Richtlinie vergeben werden. Es sei ebenfalls daran 

erinnert, dass diese Richtlinie nicht gelten sollte, wenn zentrale Beschaffungstätigkeiten 

oder Nebenbeschaffungstätigkeiten auf andere Weise als durch einen entgeltlichen 

Vertrag ausgeführt werden, der eine Beschaffung im Sinne dieser Richtlinie darstellt. 



(24b) Eine Stärkung der Bestimmungen zu zentralen Beschaffungsstellen sollte auf keinen 

Fall die derzeitige Praxis einer gelegentlichen gemeinsamen Beschaffung verhindern, 

d.h. weniger institutionalisierte und systematische gemeinsame Beschaffungen oder die 

bewährte Praxis des Rückgriffs auf Dienstleister, die Vergabeverfahren im Namen und 

für Rechnung eines öffentlichen Auftraggebers und nach dessen Anweisungen 

vorbereiten und durchführen. Vielmehr sollten wegen der wichtigen Rolle, die 

gemeinsame Beschaffungen nicht zuletzt im Zusammenhang mit innovativen Projekten 

spielen können, bestimmte Merkmale gemeinsamer Beschaffungen eindeutiger gefasst 

werden. 

Gemeinsame Beschaffungen können viele verschiedene Formen annehmen; diese 

reichen von einer koordinierten Beschaffung durch die Erstellung gemeinsamer 

technischer Spezifikationen für Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen, die 

durch mehrere öffentliche Auftraggeber beschafft werden, von denen jeder ein 

getrenntes Vergabeverfahren durchführt, bis hin zu Fällen, in denen die betreffenden 

öffentlichen Auftraggeber gemeinsam ein Vergabeverfahren durchführen und dabei 

entweder gemeinsam handeln oder einen öffentlichen Auftraggeber mit der Verwaltung 

des Vergabeverfahrens im Namen aller öffentlichen Auftraggeber beauftragen. 



Führen mehrere  öffentliche Auftraggeber gemeinsam ein Vergabeverfahren durch, so 

sollten sie gemeinsam für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach dieser Richtlinie 

verantwortlich sein. Werden jedoch nur Teile des Vergabeverfahrens von den 

öffentlichen Auftraggebern gemeinsam durchgeführt, so sollte die gemeinsame 

Verantwortung nur für die gemeinsam ausgeführten Teile des Verfahrens gelten. Jeder 

öffentliche Auftraggeber sollte lediglich für Verfahren oder Teile von Verfahren 

verantwortlich sein, die er selbst durchführt, wie die Vergabe eines Auftrags, den 

Abschluss einer Rahmenvereinbarung, den Betrieb eines dynamischen 

Beschaffungssystems, der erneute Aufruf zum Wettbewerb auf der Grundlage einer 

Rahmenvereinbarung oder die Festlegung, welche der Wirtschaftsteilnehmer, die Partei 

einer Rahmenvereinbarung sind, eine bestimmte Aufgabe erfüllen sollen. 

(25) Elektronische Kommunikationsmittel sind in besonderem Maße für die Unterstützung 

zentralisierter Beschaffungsverfahren und -instrumente geeignet, da sie die Möglichkeit 

bieten, Daten weiterzuverwenden und automatisch zu verarbeiten und Informations- und 

Transaktionskosten möglichst gering zu halten. Die Verwendung entsprechender 

elektronischer Kommunikationsmittel sollte daher ï in einem ersten Schritt ï für zentrale 

Beschaffungsstellen verpflichtend gemacht werden, was auch einer Konvergenz der Praxis 

innerhalb der Union förderlich sein dürfte. Nach einer Übergangszeit von 30 Monaten 

sollte dann eine allgemeine Verpflichtung zur Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel in sämtlichen Beschaffungsverfahren eingeführt werden. 



(26) Einer gemeinsamen Vergabe öffentlicher Aufträge durch öffentliche Auftraggeber aus 

verschiedenen Mitgliedstaaten stehen derzeit noch gewisse rechtliche Schwierigkeiten 

hinsichtlich  der Kollision nationaler Rechtsvorschriften entgegen. Wenngleich die 

Richtlinie 2004/18/EG implizit eine grenzüberschreitende gemeinsame öffentliche 

Auftragsvergabe zulässt, sehen sich öffentliche Auftraggeber noch immer beträchtlichen 

rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten bei der Beschaffung über zentrale 

Beschaffungsstellen in anderen Mitgliedstaaten oder bei der gemeinsamen Vergabe 

öffentlicher Aufträge gegenüber. Damit öffentliche Auftraggeber durch Größenvorteile 

und eine Risiko-Nutzen-Teilung das Potenzial des Binnenmarkts optimal ausschöpfen 

können, nicht zuletzt im Hinblick auf innovative Projekte, die höhere Risiken bergen, als 

sie nach vernünftigem Ermessen von einem einzelnen öffentlichen Auftraggeber getragen 

werden können, sollten diese Schwierigkeiten beseitigt werden. Daher sollten neue 

Vorschriften Ưf¿r die grenz¿berschreitende gemeinsame Beschaffung festgelegt werden, 

um die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Auftraggebern zu erleichtern und die 

Vorteile des Binnenmarkts durch die Schaffung grenzüberschreitender 

Geschäftsmöglichkeiten für Lieferanten und Diensteanbieter zu erhöhen. Mit diesen 

Vorschriften sollten die Bedingungen für die grenzüberschreitende Nutzung zentraler 

Beschaffungsstellen festgelegt und das in grenzüberschreitenden gemeinsamen 

Beschaffungsverfahren anwendbare Recht für die öffentliche Auftragsvergabe, 

einschließlich der anwendbaren Rechtsvorschriften für Rechtsmittel, bestimmt werden, 

ergänzend zu den Kollisionsnormen der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates
1
. Darüber hinaus  sollten öffentliche 

Auftraggeber aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten gemeinsame juristische Personen nach 

nationalem Recht oder Unionsrecht gründen können. Für derartige Formen gemeinsamer 

Beschaffung sollten besondere Regeln festgelegt werden. 

                                                 
1
 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) (ABl. L 177 vom 

4.7.2008, S. 6). 



Die öffentlichen Auftraggeber sollten jedoch die Möglichkeiten der 

grenzüberschreitenden gemeinsamen Beschaffung nicht dazu nutzen, im Einklang mit 

dem Unionsrecht stehende verbindliche Vorschriften des öffentlichen Rechts zu 

umgehen, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz haben, auf sie anwendbar sind. 

Zu solchen Vorschriften könnten beispielsweise Bestimmungen über Transparenz und 

Zugang zu Dokumenten oder spezifische Anforderungen bezüglich der 

Rückverfolgbarkeit sensibler Lieferungen gehören. 

(27) Die von öffentlichen Beschaffern erstellten technischen Spezifikationen müssen es 

erlauben, das öffentliche Auftragswesen für den Wettbewerb zu öffnen und 

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Zu diesem Zweck sollte es möglich sein, Angebote 

einzureichen, die die Diversität der technischen Lösungen, Normen und technischen 

Spezifikationen auf dem Markt widerspiegeln, einschließlich solcher, die auf der 

Grundlage von Leistungskriterien im Zusammenhang mit dem Lebenszyklus und der 

Nachhaltigkeit des Produktionsprozesses der Bauleistungen, Lieferungen und 

Dienstleistungen erstellt wurden. 



Folglich sollten technische Spezifikationen so abgefasst sein, dass eine künstliche 

Einengung des Wettbewerbs vermieden wird, zu der es kommen könnte, wenn 

Anforderungen festgelegt würden, die einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer 

begünstigen, indem auf wesentliche Merkmale der von dem betreffenden 

Wirtschaftsteilnehmer gewöhnlich angebotenen Lieferungen, Dienstleistungen oder 

Bauleistungen abgestellt wird. Die Formulierung technischer Spezifikationen in Form von 

Funktions- und Leistungsanforderungen erlaubt es in der Regel, dieses Ziel bestmöglich zu 

erreichen. Funktions- und Leistungsanforderungen sind auch ein geeignetes Mittel, um 

im öffentlichen Auftragswesen Innovationen zu fördern, und sollten möglichst breite 

Verwendung finden. Wird auf eine europäische Norm oder in Ermangelung einer solchen 

auf eine nationale Norm Bezug genommen, so sollten Angebote, die auf gleichwertigen 

Regelungen basieren, von öffentlichen Auftraggebern berücksichtigt werden. Es sollte 

Sache des Wirtschaftsteilnehmers sein, den Nachweis für die Gleichwertigkeit mit dem 

geforderten Gütezeichen zu erbringen. 

Zum Nachweis der Gleichwertigkeit sollte von den Bietern die Vorlage von Belegen 

verlangt werden können, deren Korrektheit von Dritten bestätigt wurde. Es sollten jedoch 

auch andere geeignete Nachweise, wie etwa eine technische Dokumentation des 

Herstellers, zugelassen sein, wenn der betreffende Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu 

entsprechenden Bescheinigungen oder Prüfberichten oder keine Möglichkeit hat, diese 

fristgerecht zu beschaffen, sofern er auf diesem Weg nachweist, dass die Bauleistungen, 

Lieferungen oder Dienstleistungen die in den technischen Spezifikationen, den 

Zuschlagskriterien oder den Bedingungen für die Auftragsausführung genannten 

Anforderungen und Kriterien erfüllen. 



(28) Öffentliche Auftraggeber, die beabsichtigen, Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen mit spezifischen umweltbezogenen, sozialen oder sonstigen Merkmalen 

zu erwerben, sollten auf bestimmte Gütezeichen Bezug nehmen können, wie etwa das 

europäische Umweltzeichen, (multi)nationale Umweltzeichen oder andere Gütezeichen, 

sofern die Anforderungen für den Erwerb des Gütezeichens einen Bezug zum 

Auftragsgegenstand ï wie der Beschreibung der Ware und ihrer Präsentation, 

einschließlich Anforderungen an die Verpackung ï aufweisen. Darüber hinaus ist es von 

entscheidender Bedeutung, dass diese Anforderungen auf der Grundlage objektiv 

überprüfbarer Kriterien und unter Anwendung eines Verfahrens, an dem sich die Akteure ï 

wie Regierungsstellen, Verbraucher, Hersteller, Vertriebsunternehmen und 

Umweltorganisationen ï beteiligen können, definiert und angenommen werden, und dass 

das Gütezeichen für alle interessierten Parteien zugänglich und verfügbar ist. Es sollte 

klargestellt werden, dass es sich bei den Akteuren um öffentliche oder private Stellen, 

Unternehmen oder jede Art von Nichtregierungsorganisationen (Organisationen, die 

nicht Teil einer Regierung und keine konventionellen Unternehmen sind) handeln 

kann. 

Außerdem sollte klargestellt werden, dass bestimmte nationale oder Regierungsstellen 

oder -organisationen in die Festlegung der Anforderungen an Gütezeichen einbezogen 

werden können, die im Zusammenhang mit einer Auftragsvergabe durch öffentliche 

Auftraggeber verwendet werden können, ohne dass diese Stellen oder Organisationen 

ihren Status als dritte Parteien verlieren. 

Bezugnahmen auf Gütezeichen sollten nicht innovationshemmend wirken. 



(29) Für sämtliche Beschaffungen, die zur Nutzung durch Personen ï ob Allgemeinbevölkerung 

oder Personal des öffentlichen Auftraggebers ï bestimmt sind, ist es außer in hinreichend 

begründeten Fällen erforderlich, dass die öffentlichen Auftraggeber technische 

Spezifikationen festlegen, um den Kriterien der Barrierefreiheit für Menschen mit 

Behinderungen und des "Design für Alle" Rechnung zu tragen. 

(29a) Die öffentlichen Auftraggeber sollten bei der Festlegung der technischen 

Spezifikationen den aus dem Unionsrecht auf dem Gebiet des Datenschutzes 

resultierenden Anforderungen Rechnung tragen, insbesondere was das Konzept der 

Verarbeitung personenbezogener Daten angeht (eingebauter Datenschutz). 

(29b) Die öffentliche Vergabe sollte an die Bedürfnisse  von KMU angepasst werden. Den 

öffentlichen Auftraggebern sollte empfohlen werden, auf den Leitfaden für bewährte 

Verfahren zurückzugreifen, der im Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 

25. Juni 2008 mit dem Titel "Europäischer Leitfaden für bewährte Verfahren zur 

Erleichterung des Zugangs kleiner und mittlerer Unternehmen zu öffentlichen 

Aufträgen" wiedergegeben ist und Vorgaben enthält, wie sie die Vergabevorschriften so 

anwenden können, dass die Beteiligung von KMU erleichtert wird. Zu diesem Zweck 

und um den Wettbewerb zu stärken, sollten öffentliche Auftraggeber insbesondere 

ermutigt werden, große Aufträge in Lose zu unterteilen. Eine solche Unterteilung 

könnte auf einer quantitativen Grundlage erfolgen, so dass die Größe der Einzelaufträge 

jeweils der Kapazität der kleineren oder mittleren Unternehmen besser entspricht, oder 

auf einer qualitativen Grundlage gemäß den verschiedenen involvierten Gewerken und 

Spezialisierungen, so dass der Inhalt der Einzelaufträge stärker an die Fachsektoren der 

KMU angepasst wird, oder gemäß den unterschiedlichen aufeinander folgenden 

Projektphasen. 



Die Größe und der Gegenstand der Lose sollten durch den öffentlichen Auftraggeber 

frei bestimmt werden, dem es ï im Einklang mit den einschlägigen Regeln zur 

Berechnung des Schätzwerts der Beschaffung ï auch gestattet sein sollte, einige der 

Lose ohne Anwendung der Verfahren dieser Richtlinie zu vergeben. Der öffentliche 

Auftraggeber sollte zur Prüfung der Frage verpflichtet sein, ob die Aufteilung von 

Aufträgen in Lose sinnvoll ist, wobei es ihm freistehen soll, darüber selbständig zu 

entscheiden und seine Entscheidung nach eigenem Ermessen zu begründen, ohne dass 

er einer administrativen oder gerichtlichen Kontrolle untersteht. Entscheidet der 

öffentliche Auftraggeber, dass eine Unterteilung des Auftrags in Lose nicht sinnvoll 

wäre, so sollten im Vergabevermerk oder in den Auftragsunterlagen die Hauptgründe 

für die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers angegeben werden. Derartige 

Gründe könnten beispielsweise sein, dass eine Aufteilung nach Auffassung des 

öffentlichen Auftraggebers den Wettbewerb beschränken könnte oder mit der Gefahr 

verbunden wäre, dass die Ausführung des Auftrags technisch übermäßig erschwert oder 

kostspielig würde, oder dass mit der Notwendigkeit zur Koordinierung der verschiedenen 

Auftragnehmer für die Lose die ernsthafte Gefahr einer Untergrabung der 

sachgerechten Ausführung des Auftrags verbunden sein könnte.  

Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, in ihren Bemühungen um Förderung 

der Teilnahme von KMU am öffentlichen Beschaffungsmarkt hierüber noch 

hinauszugehen, indem sie den Geltungsbereich der Verpflichtung zur Prüfung der 

Frage, ob eine Aufteilung von Aufträgen in Lose sinnvoll ist, dadurch auf kleinere 

Aufträge ausdehnen, dass sie öffentliche Auftraggeber verpflichten, die Entscheidung, 

Aufträge nicht in Lose aufzuteilen, zu begründen, oder dass sie eine Aufteilung in Lose 

unter bestimmten Bedingungen verbindlich vorschreiben. Zu demselben Zweck sollte es 

Mitgliedstaaten auch freistehen, Direktzahlungen an Unterauftragnehmer vorzusehen. 



(30)  ƯWerden Auftrªge in Lose unterteilt, so sollten die öffentlichen Auftraggeber 

beispielsweise zur Wahrung des Wettbewerbs oder zur Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit die Zahl der Lose, für die ein Wirtschaftsteilnehmer ein Angebot 

unterbreiten kann, begrenzen dürfen; ebenso sollten sie die Zahl der Lose begrenzen 

dürfen, die an einen einzigen Bieter vergeben werden können. 

Wenn die öffentlichen Auftraggeber jedoch verpflichtet wären, den Auftrag auch dann 

Los für Los zu vergeben, wenn dadurch wesentlich ungünstigere Lösungen im Vergleich 

zu einer gemeinsamen Vergabe mehrerer oder aller Lose akzeptiert werden müssten, so 

könnte sich dies negativ auf das Ziel auswirken, den Zugang der KMU zu öffentlichen 

Aufträgen zu erleichtern. Sofern die Möglichkeit der Anwendung einer solchen Methode 

vorab deutlich genannt worden ist, sollten öffentliche Auftraggeber daher eine 

vergleichende Bewertung der Angebote durchführen dürfen, um festzustellen, ob die 

Angebote eines bestimmten Bieters für eine bestimmte Kombination von Losen die  

Zuschlagskriterien, die gemäß dieser Richtlinie festgelegt worden sind, in Bezug auf 

diese Lose als Ganzes besser erfüllen als die Angebote für die betreffenden einzelnen 

Lose für sich genommen. Ist dies der Fall, so sollte es dem öffentlichen Auftraggeber 

gestattet sein, dem betreffenden Bieter einen Auftrag in Kombination der betreffenden 

Lose zu erteilen. Es sollte klargestellt werden, dass öffentliche Auftraggeber bei einer 

solchen vergleichenden Bewertung zunächst ermitteln sollten, welche Bieter die 

festgelegten Zuschlagskriterien für jedes einzelne Los am besten erfüllen, um dann 

einen Vergleich mit den Angeboten eines einzelnen Bieters für eine bestimmte 

Kombination von Losen zusammengenommen anzustellen. 



(30a) Um Verfahren zu beschleunigen und effizienter zu machen, sollten die Fristen für die 

Teilnahme an Vergabeverfahren so kurz wie möglich gehalten werden, ohne 

unzulässige Hürden für den Zugang von Wirtschaftsteilnehmern im gesamten 

Binnenmarkt und insbesondere für KMU zu schaffen. Es sei daher daran erinnert, dass 

die öffentlichen Auftraggeber bei der Fristsetzung für den Eingang von Angeboten und 

Teilnahmeanträgen vor allem die Komplexität des Auftrags und die für die 

Angebotserstellung erforderliche Zeit berücksichtigen sollten, auch wenn dies eine 

Festlegung von Fristen bedeutet, die über die Mindestfristen nach dieser Richtlinie 

hinausgehen. Die Nutzung elektronischer Informations- und Kommunikationsmittel, 

insbesondere die vollständige elektronische Bereitstellung von Auftragsunterlagen an 

Wirtschaftsteilnehmer, Bieter und Bewerber und die elektronische Übermittlung von 

Bekanntmachungen führen jedoch andererseits zu mehr Transparenz und Zeitersparnis. 

Dementsprechend ist es angebracht, im Einklang mit den Vorschriften des GPA eine 

Verkürzung der Mindestfristen vorzusehen, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie mit 

den auf Unionsebene vorgesehenen spezifischen Übertragungsmodalitäten vereinbar 

sind. Darüber hinaus sollten die öffentlichen Auftraggeber die Möglichkeit haben, die 

Fristen für den Eingang von Teilnahmeanträgen und Angeboten weiter zu verkürzen, 

wenn aufgrund der Dringlichkeit die regulären Fristen nicht praktikabel sind, ein 

reguläres Verfahren mit Veröffentlichung aber dennoch nicht unmöglich ist. Lediglich 

in Ausnahmefällen, wenn aufgrund von Umständen, die für den öffentlichen 

Auftraggeber nicht vorhersehbar waren und die er nicht zu vertreten hat, eine besondere 

Dringlichkeit eingetreten ist, die ein reguläres Verfahren selbst mit verkürzten Fristen 

nicht zulässt, sollten die öffentlichen Auftraggeber, soweit unbedingt erforderlich, die 

Möglichkeit haben, Aufträge im Wege des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige 

Bekanntmachung zu vergeben. Dies kann der Fall sein, wenn bei Naturkatastrophen 

sofortiges Handeln geboten ist. 



(30b) Es sollte klargestellt werden, dass die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die 

Wirtschaftsteilnehmer über genügend Zeit für die Erstellung entsprechender Angebote 

verfügen, möglicherweise dazu führen kann, dass die ursprünglich festgesetzten Fristen 

verlängert werden müssen. Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn wesentliche 

Änderungen an den Auftragsunterlagen vorgenommen werden. Es sollte auch 

angegeben werden, dass als wesentliche Änderungen in diesem Fall Änderungen ï 

insbesondere der technischen Spezifikationen ï zu verstehen sind, bei denen die 

Wirtschaftsteilnehmer für die Erfassung und die entsprechende Reaktion zusätzliche 

Zeit benötigen würden. Es sollte allerdings klargestellt werden, dass solche Änderungen 

nicht so wesentlich sein dürfen, dass andere als die ursprünglich ausgewählten 

Bewerber zugelassen worden wären oder dass das Interesse zusätzlicher Teilnehmer am 

Vergabeverfahren geweckt worden wäre. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, 

wenn die Änderungen dazu führen, dass sich der Auftrag oder die Rahmenvereinbarung 

von der Art her substanziell von dem unterscheidet, was ursprünglich in den 

Auftragsunterlagen festgelegt war. 



(30c) Es sollte klargestellt  werden, dass Informationen hinsichtlich bestimmter 

Entscheidungen, die während eines Vergabeverfahrens getroffen werden, darunter auch 

Entscheidungen, einen Auftrag nicht zu vergeben oder eine Rahmenvereinbarung nicht 

zu schließen, von den öffentlichen Auftraggebern versendet werden sollten, ohne dass 

die Bewerber oder Bieter derartige Informationen anfordern müssen. Es sei ebenfalls 

daran erinnert, dass öffentliche Auftraggeber gemäß der Richtlinie 89/665/EWG des 

Rates
1
 verpflichtet sind, den betreffenden Bewerbern und Bietern eine 

Zusammenfassung der einschlägigen Gründe für einige der zentralen Entscheidungen, 

die im Verlauf des Vergabeverfahrens getroffen werden, zur Verfügung zu stellen, ohne 

dass die Bewerber oder Bieter die Angaben anfordern müssen. Schließlich sollte 

klargestellt werden, dass Bewerber und Bieter die Möglichkeit haben sollten, 

ausführlichere Informationen zu den betreffenden Gründen anzufordern; öffentliche 

Auftraggeber sollten diese Informationen bereitzustellen haben, sofern nicht ernsthafte 

Gründe dagegen sprechen. Diese Gründe sollten in der Richtlinie aufgeführt werden. 

Zur Sicherstellung der nötigen Transparenz im Rahmen von Vergabeverfahren, die 

Verhandlungen und Dialoge mit Bietern umfassen, sollten Bieter, die ein 

ordnungsgemäßes Angebot unterbreitet haben, sofern nicht ernsthafte Gründe dagegen 

sprechen, ebenfalls die Möglichkeit erhalten, Informationen über die Durchführung 

und den Fortgang des Verfahrens anzufordern. 

                                                 
1
 Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im 

Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge (ABl. L 395 vom 30.12.1989, 

S. 33). 



(31) Übermäßig strenge Anforderungen an die wirtschaftliche und finanzielle 

Leistungsfähigkeit stellen oft ein ungerechtfertigtes Hindernis für die Teilnahme von KMU 

an öffentlichen Vergabeverfahren dar. Alle derartigen Anforderungen sollten in einem 

Zusammenhang und in einem angemessenen Verhältnis zu dem Gegenstand des 

Auftrags stehen. Insbesondere sollte es öffentlichen Auftraggebern nicht gestattet sein, 

von Wirtschaftsteilnehmern einen Mindestumsatz zu verlangen, der nicht in einem 

angemessenen Verhältnis zum Gegenstand des Auftrags steht; der verlangte 

Mindestumsatz sollte den geschätzten Auftragswert normalerweise nicht um mehr als das 

Zweifache übersteigen. In hinreichend begründeten Fällen  sollten jedoch höhere 

Anforderungen gestellt werden können. Dies gilt beispielsweise für Situationen, in denen 

die Ausführung des Auftrags mit hohen Risiken verbunden ist oder in denen eine 

rechtzeitige und ordnungsgemäße Auftragsausführung von entscheidender Bedeutung ist, 

weil sie beispielsweise eine notwendige Voraussetzung für die Ausführung anderer 

Aufträge darstellt. 

In  solchen hinreichend begründeten Fällen sollte es den öffentlichen Auftraggebern 

freistehen, selbständig zu entscheiden, ob vorgeschriebene höhere Mindestumsätze 

angemessen und zweckdienlich wären, ohne dass sie einer administrativen oder 

gerichtlichen Kontrolle unterstehen. Sollen höhere Mindestumsätze verlangt werden, so 

sollte es den öffentlichen Auftraggebern freistehen, deren Höhe festzulegen, solange 

diese mit dem Gegenstand des Auftrags zusammenhängt und in einem angemessenen 

Verhältnis dazu steht. Entscheidet der öffentliche Auftraggeber, dass der 

vorgeschriebene Mindestumsatz höher sein soll als das Zweifache des geschätzten 

Auftragswerts, so sollten im Vergabevermerk oder in den Auftragsunterlagen die 

wesentlichen Gründe für die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers angegeben 

werden. 



Die öffentlichen Auftraggeber sollten zudem weitere Informationen, z.B. über das 

Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten in den Jahresabschlüssen, 

verlangen können. Ein positives Verhältnis, bei dem die Höhe des Vermögens die der 

Verbindlichkeiten übersteigt, könnte einen zusätzlichen Nachweis für eine ausreichende 

finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer darstellen. 

(32) Nach Auffassung vieler Wirtschaftsteilnehmer ï und nicht zuletzt der KMU ï ist eines der 

Haupthindernisse für ihre Beteiligung an öffentlichen Vergabeverfahren der 

Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Beibringung einer Vielzahl von 

Bescheinigungen oder anderen Dokumenten, die die Ausschluss- und Eignungskriterien 

betreffen. Eine Beschränkung der entsprechenden Anforderungen, beispielsweise durch die 

Verwendung einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung , die aus einer 

aktualisierten Eigenerklärung besteht, könnte eine erhebliche Vereinfachung zum Nutzen 

sowohl der öffentlichen Auftraggeber als auch der Wirtschaftsteilnehmer bedeuten.  



Der Bieter, dem der Zuschlag erteilt werden soll, sollte jedoch die relevanten Nachweise 

vorlegen müssen; öffentliche Auftraggeber sollten keine Verträge mit Bietern schließen, 

die dazu nicht in der Lage sind. Öffentliche Auftraggeber sollten auch berechtigt sein, 

jederzeit sämtliche oder einen Teil der unterstützenden Unterlagen zu verlangen, wenn 

dies ihrer Ansicht nach zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich 

ist. Insbesondere könnte dies der Fall sein bei zweistufigen Verfahren ï nichtoffenen 

Verfahren, Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und 

Innovationspartnerschaften ï, bei denen die öffentlichen Auftraggeber von der 

Möglichkeit Gebrauch machen, die Anzahl der zur Einreichung eines Angebots 

aufgeforderten Bewerber zu begrenzen. Zu verlangen, dass unterstützende Unterlagen 

zum Zeitpunkt der Auswahl der einzuladenden Bewerber vorgelegt werden, ließe sich 

damit begründen, zu vermeiden, dass öffentliche Auftraggeber Bewerber einladen, die 

sich später in der Vergabestufe als unfähig erweisen, die zusätzlichen Unterlagen 

einzureichen, und damit geeigneten Bewerbern die Möglichkeit der Teilnahme nehmen. 

Es sollte ausdrücklich angegeben werden, dass die Einheitliche Europäische 

Eigenerklärung auch die relevanten Informationen hinsichtlich der Unternehmen, 

deren Kapazitäten ein Wirtschaftsteilnehmer in Anspruch nimmt, enthalten sollte, so 

dass die Überprüfung der Informationen über diese Unternehmen zusammen mit der 

Überprüfung bezüglich des Hauptwirtschaftsteilnehmers und unter den gleichen 

Voraussetzungen durchgeführt werden kann. 



(32a) Es ist wichtig, dass die Entscheidungen der öffentlichen Auftraggeber auf aktuellen 

Informationen basieren, insbesondere was die Ausschlussgründe angeht, da es relativ 

schnell zu wesentlichen Änderungen kommen kann, beispielsweise bei finanziellen 

Schwierigkeiten, aufgrund deren der Wirtschaftsteilnehmer als ungeeignet gelten 

würde, oder umgekehrt, weil Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Sozialbeiträgen 

mittlerweile beglichen wurden. Es ist daher wünschenswert, dass öffentliche 

Auftraggeber solche Informationen, wann immer möglich, über einschlägige nationale 

ï in dem Sinn, dass sie von staatlichen Stellen verwaltet werden ï Datenbanken 

überprüfen. Beim aktuellen Stand der Entwicklung mag es Fälle geben, in denen dies 

aus technischen Gründen noch nicht möglich ist. Die Kommission sollte es daher in 

Erwägung ziehen, Maßnahmen zu fördern, die einen einfachen elektronischen Zugriff 

auf aktuelle Informationen erleichtern könnten, etwa den Ausbau des Instrumentariums 

für den Zugang zu virtuellen Unternehmensdossiers oder die Erleichterung der 

Interoperabilität zwischen Datenbanken oder entsprechende andere flankierende 

Maßnahmen. 

Ferner sollte vorgesehen werden, dass die öffentlichen Auftraggeber keine nach wie vor 

aktuellen Unterlagen anfordern sollten, die ihnen aus früheren Vergabeverfahren 

bereits vorliegen. Es sollte jedoch auch sichergestellt werden, dass die öffentlichen 

Auftraggeber in diesem Zusammenhang keinen unverhältnismäßigen Archivierungs- 

und Registrierungsaufwand betreiben müssen. Die Umsetzung dieser Vorgabe sollte 

daher erst erfolgen, sobald die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel 

verpflichtend ist, da eine elektronische Dokumentenverwaltung die Aufgabe für die 

öffentlichen Auftraggeber erheblich erleichtern wird. 



(32b) Zu einer weiteren Vereinfachung sowohl für die Wirtschaftsteilnehmer als auch die 

öffentlichen Auftraggeber könnte die Verwendung eines Standardformulars für 

Eigenerklärungen führen, das Probleme im Zusammenhang mit der genauen 

Abfassung von förmlichen Erklärungen und Einverständniserklärungen sowie 

sprachliche Probleme verringern würde.  

 (33) Die Kommission stellt ein elektronisches System ï e-Certis ï zur Verfügung, das von ihr 

verwaltet und von den nationalen Behörden derzeit auf freiwilliger Basis aktualisiert und 

überprüft wird. Ziel von e-Certis ist es, den Austausch von Bescheinigungen und anderen 

von öffentlichen Auftraggebern häufig verlangten Nachweisen zu erleichtern. Die 

bisherigen Erfahrungen zeigen, dass eine freiwillige Aktualisierung und Überprüfung 

unzureichend ist, wenn sichergestellt werden soll, dass e-Certis sein Potenzial für eine 

Vereinfachung und Erleichterung des Dokumentenaustauschs zum Nutzen insbesondere 

KMU voll ausschöpfen kann. In einem ersten Schritt sollte daher die Pflege von e-Certis 

obligatorisch gemacht werden, bevor dann in einem späteren Schritt die Verwendung von 

e-Certis vorgeschrieben wird. 

 Ư 



(36) Öffentliche Auftraggeber sollten verlangen können, dass während der Ausführung eines 

öffentlichen Auftrags Umweltmanagementmaßnahmen oder -regelungen angewandt 

werden. Umweltmanagementregelungen können ï unabhängig davon, ob sie im Rahmen 

von Unionsinstrumenten wie der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates
1
 registriert sind oder nicht ï als Nachweis dafür dienen, dass der 

betreffende Wirtschaftsteilnehmer über die für die Ausführung des Auftrags erforderliche 

technische Leistungsfähigkeit verfügt. Dies schließt Öko-Gütezeichen mit ein, die auch 

Umweltmanagementkriterien beinhalten. Hat ein Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang 

zu derartigen Umweltmanagement-Registrierungssystemen oder keine Möglichkeit, sich 

fristgerecht registrieren zu lassen, so sollte die Vorlage einer Beschreibung der 

durchgeführten Umweltmanagementmaßnahmen zulässig sein, sofern der betreffende 

Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass diese Maßnahmen dasselbe Umweltschutzniveau 

gewährleisten wie die im Rahmen des Umweltmanagements erforderlichen Maßnahmen. 

                                                 
1
 Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 

November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem 

für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG 

) (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1.) 



(36a) Der Begriff der Zuschlagskriterien stellt einen zentralen Begriff dieser Richtlinie dar; 

daher ist es wichtig, dass die diesbezüglichen Bestimmungen so einfach und 

übersichtlich wie möglich dargestellt werden. Dies kann dadurch erreicht werden, dass 

als übergeordnetes Konzept der Begriff des "wirtschaftlich günstigsten Angebots" 

verwendet wird, da alle Angebote, die den Zuschlag erhalten, letztlich danach 

ausgewählt werden sollten, was der einzelne öffentliche Auftraggeber für die 

wirtschaftlich beste Lösung unter den Angeboten hält. Um Unklarheiten zu vermeiden, 

da derzeit bereits in den Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG das 

Zuschlagskriterium des "wirtschaftlich günstigsten Angebots" verwendet wird, sollte 

jedoch ein anderer Begriff benutzt werden, nämlich das "beste Preis-Leistungs-

Verhältnis". Dieser sollte folglich im Einklang mit der Rechtsprechung im 

Zusammenhang mit den genannten Richtlinien ausgelegt werden, sofern die vorliegende 

Richtlinie nicht eine sachlich klar unterschiedliche Lösung bietet. 

(37) Aufträge sollten auf der Grundlage objektiver Kriterien vergeben werden, die die 

Einhaltung der Grundsätze der Transparenz, der Nichtdiskriminierung und der 

Gleichbehandlung gewährleisten, um einen objektiven Vergleich des relativen Werts der 

Angebote sicherzustellen, damit unter den Bedingungen eines effektiven Wettbewerbs 

ermittelt werden kann, welches das wirtschaftlich günstigste Angebot ist. Es sollte 

ausdrücklich festgehalten werden, dass das wirtschaftlich günstigste Angebot auf der 

Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses ermittelt werden sollte, welches stets 

eine Preis- oder Kostenkomponente beinhalten sollte. Es sollte ferner klargestellt 

werden, dass eine solche Bewertung des wirtschaftlich günstigsten Angebots auch allein 

auf der Grundlage entweder des Preises oder der Kostenwirksamkeit durchgeführt 

werden könnte. Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass es öffentlichen 

Auftraggebern freisteht, angemessene Qualitätsstandards in Form von technischen 

Spezifikationen oder von Bedingungen für die Auftragsausführung festzulegen. 



Um eine stärkere Ausrichtung der öffentlichen Auftragsvergabe auf die Qualität zu 

fördern, sollte es den Mitgliedstaaten gestattet sein, die Anwendung des alleinigen Preis- 

oder Kostenkriteriums zur Bestimmung des wirtschaftlich günstigsten Angebots zu 

untersagen oder einzuschränken, sofern sie dies für zweckmäßig halten. 

Damit die Einhaltung des Gleichbehandlungsgrundsatzes bei der Vergabe von 

Aufträgen sichergestellt wird, sollten öffentliche Auftraggeber verpflichtet werden, für 

die nötige Transparenz zu sorgen, so dass sich jeder Bieter angemessen über die 

Kriterien und Regelungen, die der Zuschlagsentscheidung zugrunde gelegt werden, 

unterrichten kann. Öffentliche Auftraggeber sollten daher verpflichtet werden, die 

Zuschlagskriterien und deren jeweilige relative Gewichtung anzugeben. Es sollte 

öffentlichen Auftraggebern jedoch gestattet werden, von der Verpflichtung zur Auskunft 

über die Gewichtung der einzelnen Zuschlagskriterien in ordnungsgemäß begründeten 

Fällen abzuweichen, wenn die Gewichtung insbesondere wegen der Komplexität des 

Auftrags nicht im Voraus festgelegt werden kann. In derartigen Fällen sollten sie die 

Kriterien in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung angeben. 



(37a) Artikel 11 AEUV verlangt,  die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der Festlegung 

und Durchführung der Unionspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung 

einer nachhaltigen Entwicklung einzubeziehen. Diese Richtlinie stellt klar, auf welche 

Weise die öffentlichen Auftraggeber zum Umweltschutz und zur Förderung einer 

nachhaltigen Entwicklung beitragen können, und gewährleistet gleichzeitig, dass sie bei 

der Auftragsvergabe ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können. 

(38) Öffentliche Auftraggeber sollten bei der Bewertung des besten Preis-Leistungs-

Verhältnisses die mit dem Gegenstand des Auftrags verbundenen wirtschaftlichen und 

qualitativen Kriterien festlegen, die sie zu diesem Zweck heranziehen werden. Diese 

Kriterien sollten damit eine vergleichende Beurteilung des Leistungsniveaus jedes 

einzelnen Angebots gemessen am Gegenstand des Auftrags Ư, wie in den technischen 

Spezifikationen festgelegt, ermöglichen. Hinsichtlich des besten Preis-Leistungs-

Verhältnisses wird in dieser Richtlinie eine nicht abschließende Liste möglicher 

Zuschlagskriterien, die ökologische und soziale Aspekte mit einschließen, festgelegt. 

Öffentliche Auftraggeber sollten zur Wahl von Zuschlagskriterien ermutigt werden, mit 

denen sie qualitativ hochwertige Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen 

erhalten können, die ihren Bedürfnissen optimal entsprechen. 

Die gewählten Zuschlagskriterien sollten dem öffentlichen Auftraggeber keine unbegrenzte 

Wahlfreiheit einräumen, einen wirksamen und fairen Wettbewerb ermöglichen und mit 

Regelungen verknüpft werden, die eine wirksame Überprüfung der von den Bietern 

beigebrachten Informationen erlauben. 



Um das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln, sollten der Entscheidung über 

den Zuschlag nicht ausschließlich kostenfremde Kriterien zugrunde gelegt werden. Den 

qualitativen Kriterien sollte deshalb ein Kostenkriterium an die Seite gestellt werden, 

das ï je nach Wahl des öffentlichen Auftraggebers ï entweder der Preis oder ein Kosten-

Wirksamkeits-Ansatz wie der Lebenszyklus-Kostenansatz sein könnte. Die 

Zuschlagskriterien sollten jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Anwendung von 

nationalen Bestimmungen zur Festlegung der Vergütung für bestimmte 

Dienstleistungen oder zu Festpreisen für bestimmte Lieferungen haben. 

(38a) Es sollte klargestellt werden, dass es in den Fällen, in denen die Vergütung für 

bestimmte Dienstleistungen oder Festpreise für bestimmte Lieferungen durch nationale 

Vorschriften festgelegt sind, auch weiterhin möglich ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis 

auf der Grundlage anderer Faktoren als ausschließlich des Preises oder der Vergütung 

zu bewerten. Je nach Dienstleistung oder Ware könnten solche Faktoren beispielsweise 

die Liefer- und Zahlungsbedingungen, Kundendienstaspekte (z.B. den Umfang von 

Beratungs- und Ersatzteilleistungen) oder ökologische oder soziale Aspekte (z.B. den 

Druck von Büchern auf Recyclingpapier oder Papier aus nachhaltigem Holz, die 

ökologischen Externalitäten zugeschriebenen Kosten oder die Förderung der sozialen 

Integration von benachteiligten Personen oder Angehörigen sozial schwacher Gruppen 

unter den für die Ausführung des Auftrags eingesetzten Personen) einschließen. 

Angesichts der zahlreichen Möglichkeiten der Bewertung des Preis-Leistungs-

Verhältnisses anhand sachlicher Kriterien sollte der Rückgriff auf eine Unterteilung in 

Lose als einziges Mittel der Auftragsvergabe vermieden werden. 



(38b) Wenn die Qualität des eingesetzten Personals für das Niveau der Auftragsausführung 

relevant ist, sollte es öffentlichen Auftraggebern ferner gestattet sein, die Organisation, 

Qualifikation und Erfahrung der Mitarbeiter, die für die Ausführung des betreffenden 

Auftrags eingesetzt werden, als Zuschlagskriterien zugrunde zu legen, da sich dies auf 

die Qualität der Vertragserfüllung und damit auf den wirtschaftlichen Wert des 

Angebots auswirken kann. Dies kann beispielsweise bei Aufträgen für geistig-

schöpferische Dienstleistungen, wie Beratungstätigkeiten oder Architektenleistungen, 

der Fall sein. Öffentliche Auftraggeber, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 

sollten mit Hilfe geeigneter vertraglicher Mittel sicherstellen, dass die zur 

Auftragsausführung eingesetzten Mitarbeiter die angegebenen Qualitätsnormen effektiv 

erfüllen und dass diese Mitarbeiter nur mit Zustimmung des öffentlichen Auftraggebers 

ersetzt werden können, wenn dieser sich davon überzeugt hat, dass das Ersatzpersonal 

ein gleichwertiges Qualitätsniveau hat. 

(39) Es ist außerordentlich wichtig, das Potenzial der öffentlichen Auftragsvergabe in vollem 

Umfang für die Verwirklichung der Ziele der Strategie "Europa 2020" für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum auszuschöpfen. In diesem Zusammenhang sei 

daran erinnert, dass öffentliche Aufträge insbesondere als Motor für Innovationen eine 

entscheidende Rolle spielen, was für das künftige Wachstum in Europa von großer 

Bedeutung ist. Angesichts der zwischen einzelnen Sektoren und einzelnen Märkten 

bestehenden großen Unterschiede wäre es jedoch nicht sinnvoll, allgemein verbindliche 

Anforderungen an eine umweltfreundliche, soziale und innovative Beschaffung zu 

definieren.  



Der Unionsgesetzgeber hat bereits verbindliche Beschaffungsanforderungen zur 

Erreichung spezifischer Ziele in den Sektoren Straßenfahrzeuge (Richtlinie 2009/33/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates
1
) und Bürogeräte (Verordnung (EG) 

Nr. 106/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
2
) festgelegt. Im Übrigen wurden 

bei der Festlegung gemeinsamer Methoden für die Lebenszykluskostenrechnung 

erhebliche Fortschritte gemacht.  

Es erscheint daher angezeigt, diesen Weg weiterzuverfolgen und es der sektorspezifischen 

Rechtsetzung zu überlassen, in Abhängigkeit von der spezifischen Politik und den 

spezifischen Rahmenbedingungen im betreffenden Sektor verbindliche Ziele zu definieren, 

und die Entwicklung und Anwendung europäischer Konzepte für die 

Lebenszykluskostenrechnung zu fördern, um die Nutzung der öffentlichen 

Auftragsvergabe zur Erzielung nachhaltigen Wachstums zu untermauern.  

(40) Die sektorspezifischen Maßnahmen sollten  durch eine Anpassung der Richtlinien 

2004/17/EG und 2004/18/EG ergänzt werden, die es den öffentlichen Auftraggebern 

ermöglicht, im Rahmen ihrer Beschaffungsstrategien die Ziele der Strategie "Europa 2020" 

für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu verfolgen. Es sollte somit 

klargestellt werden, dass öffentliche Auftraggeber ï außer wenn die Bewertung allein auf 

Grundlage des Preises erfolgt ï das wirtschaftlich günstigste Angebot und den niedrigsten 

Preis unter Zugrundelegung einer Lebenszykluskostenrechnung bestimmen kºnnen Ư. Bei 

der Lebenszykluskostenrechnung werden sämtliche über den gesamten Lebenszyklus von 

Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen anfallenden Kosten ber¿cksichtigt Ư. 

                                                 
1
 Richtlinie 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April  2009 über 

die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (ABl. L 120 vom 

15.5.2009, S. 5). 
2
 Verordnung (EG) Nr. 106/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Januar 2008 über ein gemeinschaftliches Kennzeichnungsprogramm für Strom sparende 

Bürogeräte (ABl. L 39 vom 13.2.2008, S. 1). 



Das umfasst interne Kosten, Ưwie Kosten f¿r durchzuführende Forschung, Entwicklung, 

Produktion, Transport, Nutzung, Wartung und Entsorgung, kann aber auch Kosten 

umfassen, die externen Effekten auf die Umwelt zugeschrieben werden, wie einer durch 

die Gewinnung der in der Ware verwendeten Rohstoffe oder die Ware selbst oder ihre 

Herstellung hervorgerufenen Umweltverschmutzung, sofern sie sich finanziell bewerten 

und überwachen lassen. Die Methoden, die von den öffentlichen Auftraggebern für die 

Bewertung der externen Effekten auf die Umwelt zugeschriebenen Kosten verwendet 

werden, sollten in einer objektiven und nichtdiskriminierenden Weise im Voraus 

festgelegt und allen interessierten Parteien zugänglich gemacht werden. Solche 

Methoden können auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene festgelegt werden, um 

jedoch Wettbewerbsverzerrungen durch speziell zugeschnittene Methoden zu vermeiden, 

sollten sie allgemein in dem Sinne gehalten werden, dass sie nicht speziell für ein 

bestimmtes öffentliches Vergabeverfahren festgelegt werden sollten. 

Es sollten gemeinsame Methoden auf Unionsebene für die Berechnung der 

Lebenszykluskosten für bestimmte Kategorien von Lieferungen oder Dienstleistungen 

entwickelt werden Ư. Wann immer solche gemeinsamen Methoden entwickelt werden, 

sollte ihre Anwendung verbindlich vorgeschrieben werden.  

Des Weiteren sollte geprüft werden, ob eine gemeinsame Methode zur Ermittlung der 

Sozialkosten entlang des Lebenszyklus festgelegt werden kann, bei der bereits 

bestehende Methoden wie etwa die im Rahmen des Umweltprogramms der Vereinten 

Nationen festgelegten Leitlinien für die soziale Produktbewertung entlang des 

Lebenszyklus (Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products) berücksichtigt 

werden. 



(41) Im Hinblick auf eine bessere Einbeziehung sozialer und ökologischer Überlegungen in 

die Vergabeverfahren sollte es den öffentlichen Auftraggebern darüber hinaus gestattet 

sein, von Zuschlagskriterien oder Bedingungen für die Auftragsausführung betreffend 

die gemäß öffentlichem Auftrag zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen in jeder Hinsicht und in jedem Lebenszyklus-Stadium von der 

Gewinnung der Rohstoffe für die Ware bis zur Entsorgung der Ware Gebrauch zu 

machen, einschließlich von Faktoren, die mit dem spezifischen Prozess der Herstellung 

oder Bereitstellung solcher Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen oder dem 

Handel mit ihnen und den damit verbundenen Bedingungen oder einem spezifischen 

Prozess in einem späteren Lebenszyklus-Stadium zusammenhängen, auch wenn 

derartige Faktoren nicht Teil von deren stofflicher Beschaffenheit sind. Kriterien und 

Bedingungen bezüglich eines derartigen Produktions- oder Bereitstellungsprozesses sind 

beispielsweise, dass zur Herstellung der beschafften Waren keine giftigen Chemikalien 

verwendet wurden oder dass die erworbenen Dienstleistungen unter Zuhilfenahme 

energieeffizienter Maschinen bereitgestellt wurden. Gemäß der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union gehören dazu auch Zuschlagskriterien oder 

Bedingungen für die Auftragsausführung, die sich auf die Lieferung oder die 

Verwendung von fair gehandelten Waren während der Ausführung des zu vergebenden 

Auftrags beziehen. Kriterien und Bedingungen bezüglich des Handels und der damit 

verbundenen Bedingungen können sich beispielsweise darauf beziehen, dass die 

betreffende Ware aus dem fairen Handel stammt, was auch das Erfordernis einschließen 

kann, Erzeugern einen Mindestpreis und einen Preisaufschlag zu zahlen. Bedingungen 

für die Ausführung eines Auftrags, die sich auf ökologische Aspekte beziehen, können 

beispielsweise auch die Anlieferung, Verpackung und Entsorgung von Waren und im 

Falle von Bau- und Dienstleistungsaufträgen auch die Abfallminimierung oder die 

Ressourceneffizienz betreffen. 



Die Bedingung eines Bezugs zum Auftragsgegenstand schließt allerdings Kriterien und 

Bedingungen bezüglich der allgemeinen Unternehmenspolitik aus, da es sich dabei 

nicht um einen Faktor handelt, der den konkreten Prozess der Herstellung oder 

Bereitstellung der beauftragten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

charakterisiert. Daher sollte es öffentlichen Auftraggebern nicht gestattet sein, von 

Bietern eine bestimmte Politik der sozialen oder ökologischen Verantwortung zu 

verlangen. 

(41a) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich Zuschlagskriterien oder Bedingungen 

für die Auftragsausführung, die soziale Aspekte des Produktionsprozesses betreffen, auf 

die gemäß dem Auftrag zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen beziehen. Ferner sollten sie gemäß der Richtlinie 96/71/EG 
Ư
 in der 

Auslegung des Gerichtshofs der Europäischen Union angewandt werden und sollten 

nicht in einer Weise ausgewählt oder angewandt werden, durch die 

Wirtschaftsteilnehmer aus anderen Mitgliedstaaten oder aus Drittstaaten, die Partei des 

GPA oder der Freihandelsübereinkommen sind, denen die Union angehört, unmittelbar 

oder mittelbar diskriminiert werden. Demnach sollten Anforderungen hinsichtlich der in 

der Richtlinie 96/71/EG geregelten grundlegenden Arbeitsbedingungen, wie 

Mindestlöhne, auf dem Niveau bleiben, das durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften 

oder durch Tarifverträge, die im Einklang mit dem Unionsrecht im Kontext der 

genannten Richtlinie angewandt werden, festgelegt wurde.  



Hinter Bedingungen für die Auftragsausführung könnte auch die Absicht stehen, die 

Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern am Arbeitsplatz, die verstärkte Beteiligung der Frauen am Erwerbsleben und 

die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben oder den Umwelt- oder Tierschutz zu 

begünstigen und im Kern die grundlegenden Übereinkommen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) zu erfüllen und mehr benachteiligte Personen als nach 

nationalem Recht gefordert einzustellen. 

(41b) Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der am Produktionsprozess beteiligten 

Arbeitskräfte, zur Förderung der sozialen Integration von benachteiligten Personen 

oder Angehörigen sozial schwacher Gruppen unter den für die Ausführung des Auftrags 

eingesetzten Personen oder zur Schulung im Hinblick auf die für den betreffenden 

Auftrag benötigten Fähigkeiten können ebenfalls Gegenstand von Zuschlagskriterien 

oder von Bedingungen für die Auftragsausführung sein, sofern sie mit den im Rahmen 

des Auftrags zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen im 

Zusammenhang stehen. Derartige Kriterien oder Bedingungen können sich unter 

anderem auf die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen oder die Umsetzung von 

Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitslose oder Jugendliche im Zuge der Ausführung des 

zu vergebenden Auftrags beziehen. In technischen Spezifikationen können öffentliche 

Auftraggeber solche sozialen Anforderungen vorsehen, die die betreffende Ware oder 

die betreffende Dienstleistung unmittelbar charakterisieren, wie das Kriterium der 

Zugänglichkeit für Personen mit einer Behinderung oder das Kriterium "Design für 

Alle".  



(41c) Öffentliche Aufträge sollten nicht an Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, die sich 

an einer kriminellen Vereinigung beteiligt haben oder sich der Bestechung, des Betrugs 

zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union, terroristischer Straftaten, der 

Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung schuldig gemacht haben. 

Die Nichtzahlung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen sollte ebenfalls mit der 

Sanktion eines obligatorischen Ausschlusses auf Unionsebene belegt werden. Die 

Mitgliedstaaten sollten jedoch Abweichungen von diesen obligatorischen Ausschlüssen 

in Ausnahmesituationen vorsehen können, wenn es zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses gibt, die eine Auftragsvergabe unumgänglich machen. Dies könnte 

beispielsweise der Fall sein, wenn dringend benötigte Impfstoffe oder 

Notfallausrüstungen nur von einem Wirtschaftsteilnehmer käuflich erworben werden 

können, der sonst einen der obligatorischen Ausschlussgründe erfüllt. 

(41d) Öffentliche Auftraggeber sollten ferner die Möglichkeit erhalten, Wirtschaftsteilnehmer 

auszuschließen, die sich als unzuverlässig erwiesen haben, beispielsweise wegen 

Verstoßes gegen umwelt- oder sozialrechtliche Verpflichtungen, einschließlich 

Vorschriften zur Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, oder wegen anderer 

Formen schwerwiegenden beruflichen Fehlverhaltens wie der Verletzung von 

Wettbewerbsregeln oder Rechten des geistigen Eigentums. Es sollte klargestellt werden, 

dass schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten die Integrität eines 

Wirtschaftsteilnehmers infrage stellen und dazu führen kann, dass er ï auch wenn er 

ansonsten über die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zur 

Auftragsausführung verfügen würde ï als für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags 

ungeeignet betrachtet wird. 



Unter Berücksichtigung dessen, dass der öffentliche Auftraggeber für die Folgen seiner 

möglicherweise falschen Entscheidung die Verantwortung zu tragen hat, sollte es 

öffentlichen Auftraggebern auch überlassen bleiben, festzustellen, dass ein 

schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten vorliegt, wenn sie vor einer endgültigen und 

verbindlichen Entscheidung über das Vorliegen zwingender Ausschlussgründe in 

geeigneter Form nachweisen können, dass der Wirtschaftsteilnehmer gegen seine 

Verpflichtungen verstoßen hat, wozu auch Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 

Zahlung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen zählen, sofern in den 

nationalen Rechtsvorschriften nichts anderes vorgesehen ist. Es sollte ihnen auch 

möglich sein, Bewerber oder Bieter auszuschließen, deren Leistung bei früheren 

öffentlichen Aufträgen im Hinblick auf wesentliche Anforderungen erhebliche Mängel 

aufwies, zum Beispiel Lieferungsausfall oder Leistungsausfall, erhebliche Defizite der 

gelieferten Waren oder Dienstleistungen, die sie für den beabsichtigten Zweck 

unbrauchbar machen, oder Fehlverhalten, das ernste Zweifel an der Zuverlässigkeit des 

Wirtschaftsteilnehmers aufkommen lässt. In den nationalen Rechtsvorschriften sollte 

eine Höchstdauer für solche Ausschlüsse vorgesehen sein. 

Bei der Anwendung fakultativer Ausschlussgründe sollten die öffentlichen Auftraggeber 

insbesondere dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen. Kleinere 

Unregelmäßigkeiten sollten nur in Ausnahmefällen zum Ausschluss eines 

Wirtschaftsteilnehmers führen. Wiederholte Fälle kleinerer Unregelmäßigkeiten können 

allerdings Zweifel an der Zuverlässigkeit eines Wirtschaftsteilnehmers wecken, die 

seinen Ausschluss rechtfertigen könnten. 



(41e) Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Wirtschaftsteilnehmer Compliance-

Maßnahmen treffen können, um die Folgen etwaiger strafrechtlicher Verstöße oder 

eines Fehlverhaltens zu beheben und weiteres Fehlverhalten wirksam zu verhindern. 

Bei diesen Maßnahmen kann es sich insbesondere um Personal- und 

Organisationsmaßnahmen handeln, wie den Abbruch aller Verbindungen zu an dem 

Fehlverhalten beteiligten Personen oder Organisationen, geeignete 

Personalreorganisationsmaßnahmen, die Einführung von Berichts- und 

Kontrollsystemen, die Schaffung einer internen Audit-Struktur zur Überwachung der 

Compliance oder die Einführung interner Haftungs- und Entschädigungsregelungen. 

Soweit derartige Maßnahmen ausreichende Garantien bieten, sollte der jeweilige 

Wirtschaftsteilnehmer nicht länger alleine aus diesen Gründen ausgeschlossen werden. 

Wirtschaftsteilnehmer sollten beantragen können, dass die im Hinblick auf ihre etwaige 

Zulassung zum Vergabeverfahren getroffenen Compliance-Maßnahmen geprüft 

werden. Es sollte jedoch den Mitgliedstaaten überlassen werden, die genauen 

verfahrenstechnischen und inhaltlichen Bedingungen zu bestimmen, die in diesem Fall 

gelten. Es sollte ihnen insbesondere freistehen zu entscheiden, es den jeweiligen 

öffentlichen Auftraggebern zu überlassen, die einschlägigen Bewertungen 

vorzunehmen, oder sie anderen Behörden auf zentraler oder dezentraler Ebene zu 

übertragen. 



(42) Angebote, deren Preis im Verhältnis zu den angebotenen Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen ungewöhnlich niedrig erscheint, können auf technisch, wirtschaftlich oder 

rechtlich fragw¿rdigen Annahmen oder Praktiken basieren. Ư Kann der Bieter keine 

hinreichende Begründung geben, so sollte der öffentliche Auftraggeber berechtigt sein, das 

Angebot abzulehnen. Eine Ablehnung sollte obligatorisch sein in Fällen, in denen der 

öffentliche Auftraggeber festgestellt hat, dass die vorgeschlagenen ungewöhnlich 

niedrigen Preise oder Kosten daraus resultieren, dass verbindliche sozial-, arbeits- oder 

umweltrechtliche Unionsvorschriften oder mit dem Unionsrecht in Einklang stehende 

nationale Rechtsvorschriften oder internationale arbeitsrechtliche Vorschriften nicht 

eingehalten werden. 

(43) Die Bedingungen für die Auftragsausführung dienen der Festlegung konkreter 

Anforderungen bezüglich der Ausführung des Auftrags. Anders als Zuschlagskriterien, 

die die Grundlage für eine vergleichende Bewertung der Qualität von Angeboten bilden, 

sind Bedingungen für die Auftragsausführung festgelegte, objektive Anforderungen, 

von denen die Bewertung von Angeboten unberührt bleibt. Bedingungen für die 

Auftragsausführung sollten mit dieser Richtlinie vereinbar sein, sofern sie nicht 

unmittelbar oder mittelbar eine Diskriminierung bewirken und sie mit dem 

Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen; dazu gehören alle Faktoren, die mit dem 

konkreten Prozess der Herstellung, Bereitstellung oder Vermarktung zusammenhängen. 

Dies schließt Bedingungen in Bezug auf die Ausführung des Auftrags mit ein, jedoch 

nicht Anforderungen in Bezug auf eine allgemeine Unternehmenspolitik.  



Die Bedingungen für die Auftragsausführung sollten in der Auftragsbekanntmachung, 

der als Aufruf zum Wettbewerb dienenden Vorinformation oder den Auftragsunterlagen 

angegeben werden. Ư 

(43a) Es ist wichtig, die Einhaltung der geltenden Anforderungen des Unionsrechts, der 

nationalen Rechtsvorschriften und der Tarifverträge auf dem Gebiet des Umwelt-, 

Sozial- und Arbeitsrechts oder  der in dieser Richtlinie aufgeführten internationalen 

umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften ï vorausgesetzt, die betreffenden 

Vorschriften und ihre Anwendung sind mit dem Unionsrecht vereinbar ï durch 

Unterauftragnehmer mittels geeigneter Maßnahmen der zuständigen nationalen 

Behörden, wie etwa Arbeitsaufsichtsbehörden oder Umweltschutzagenturen, im Rahmen 

ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse sicherzustellen.  

Auch muss in der Kette der Unterauftragsvergabe eine gewisse Transparenz 

gewährleistet sein, da die öffentlichen Auftraggeber dadurch über Informationen 

darüber verfügen, wer an Baustellen tätig ist, auf denen Bauarbeiten für sie 

durchgeführt werden, oder welche Unternehmen Dienstleistungen in oder an Gebäuden, 

Infrastruktur oder Arealen wie Rathäusern, städtischen Schulen, Sporteinrichtungen, 

Häfen oder Straßen erbringen, für die die öffentlichen Auftraggeber zuständig sind oder 

die unter ihrer unmittelbaren Aufsicht stehen. Es sollte klargestellt werden, dass die 

Verpflichtung zur Bereitstellung der erforderlichen Informationen in jedem Fall dem 

Hauptauftragnehmer obliegt, und zwar entweder auf der Grundlage spezieller Klauseln, 

die jeder öffentliche Auftraggeber in sämtliche Vergabeverfahren aufzunehmen hätte, 

oder indem die Mitgliedstaaten die Hauptauftragnehmer durch generell geltende 

Bestimmungen hierzu verpflichten würden.  



Es sollte ferner klargestellt werden, dass die Bedingungen für die Durchsetzung der 

Einhaltung der geltenden Anforderungen des Unionsrechts, der nationalen 

Rechtsvorschriften und der Tarifverträge auf dem Gebiet des Umwelt-, Sozial- und 

Arbeitsrechts und der in dieser Richtlinie aufgeführten internationalen umwelt-, sozial- 

und arbeitsrechtlichen Vorschriften ï vorausgesetzt, die betreffenden Vorschriften und 

ihre Anwendung sind mit dem Unionsrecht vereinbar ï immer dann angewandt werden 

sollten, wenn die nationalen Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats einen Mechanismus 

der gemeinsamen Haftung der Unterauftragnehmer und des Hauptauftragnehmers 

vorsehen. Des Weiteren sollte ausdrücklich angegeben werden, dass die Mitgliedstaaten 

auch die Möglichkeit haben sollten, über die entsprechenden Bestimmungen 

hinauszugehen, beispielsweise durch Erweiterung der Transparenzanforderungen, 

indem sie Direktzahlungen an Unterauftragnehmer zulassen oder indem sie es den 

öffentlichen Auftraggebern erlauben oder vorschreiben zu überprüfen, dass auf 

Unterauftragnehmer keine der Situationen zutrifft, die den Ausschluss von 

Wirtschaftsteilnehmern rechtfertigen würden. Werden solche Maßnahmen auf 

Unterauftragnehmer angewandt, so sollte die Kohärenz mit den für die 

Hauptauftragnehmer geltenden Bestimmungen sichergestellt werden, so dass das 

Vorliegen zwingender Ausschlussgründe zur Folge hätte, dass der Hauptauftragnehmer 

den betreffenden Unterauftragnehmer ersetzen muss. Zeigt sich bei einer solchen 

Überprüfung, dass nicht zwingende Gründe für einen Ausschluss vorliegen, so sollte 

klargestellt werden, dass öffentliche Auftraggeber die Ersetzung verlangen können. 

Allerdings sollte ausdrücklich auch dargelegt werden, dass öffentliche Auftraggeber 

verpflichtet sein können, die Ersetzung des betreffenden Unterauftragnehmers zu 

verlangen, wenn der Ausschluss von Hauptauftragnehmern in denselben Fällen 

verpflichtend wäre.  



Ebenfalls sollte ausdrücklich angegeben werden, dass es den Mitgliedstaaten nach wie 

vor freisteht, in den nationalen Rechtsvorschriften strengere Haftungsregelungen oder 

erweiterte Regelungen für Direktzahlungen an Unterauftragnehmer vorzusehen. 

 (43b) Es sei darauf hingewiesen, dass die Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates
1
 

vom 3. Juni 1971 für die Berechnung der Fristen in der vorliegenden Richtlinie gilt. 

Ư 

(45) Es ist erforderlich, die Bedingungen näher zu bestimmen, unter denen Änderungen eines 

Auftrags während des Ausführungszeitraums ein neues Vergabeverfahren erfordern; dabei 

ist der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union Rechnung 

zu tragen. Ein neues Vergabeverfahren ist erforderlich bei wesentlichen Änderungen des 

ursprünglichen Auftrags, insbesondere des Umfangs und der inhaltlichen Ausgestaltung 

der gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien, einschließlich der Zuweisung der 

Rechte des geistigen Eigentums. Derartige Änderungen sind Ausdruck der Absicht der 

Parteien, wesentliche Bedingungen des betreffenden Auftrags neu zu verhandeln. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die geänderten Bedingungen, hätten sie bereits für das 

ursprüngliche Verfahren gegolten, dessen Ergebnis beeinflusst hätten. 

                                                 
1
 Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 3. Juni 1971 zur Festlegung der 

Regeln für die Fristen, Daten und Termine (ABl. L 124 vom 8.6.1971, S. 1). 

 



Änderungen des Auftrags, die zu einer geringfügigen Änderung des Auftragswerts bis 

zu einer bestimmten Höhe führen, sollten jederzeit möglich sein, ohne dass ein neues 

Vergabeverfahren durchgeführt werden muss. Zu diesem Zweck und um 

Rechtssicherheit zu gewährleisten, sollten in dieser Richtlinie Geringfügigkeitsgrenzen 

vorgesehen werden, unterhalb deren kein neues Vergabeverfahren erforderlich ist. 

Änderungen des Auftrags, die diese Schwellenwerte überschreiten, sollten ohne erneutes 

Vergabeverfahren möglich sein, soweit diese die in dieser Richtlinie festgelegten 

Bedingungen erfüllen. 

(45a) Es kann vorkommen, dass öffentliche Auftraggeber zusätzliche Bauleistungen, 

Lieferungen oder Dienstleistungen benötigen; in solchen Fällen kann eine Änderung 

des ursprünglichen Auftrags ohne neues Vergabeverfahren gerechtfertigt sein, 

insbesondere wenn die zusätzlichen Lieferungen entweder als Teilersatz oder zur 

Erweiterung bestehender Dienstleistungen, Lieferungen oder Einrichtungen bestimmt 

sind und ein Wechsel des Lieferanten dazu führen würde, dass der öffentliche 

Auftraggeber Material, Bau- oder Dienstleistungen mit unterschiedlichen technischen 

Merkmalen erwerben müsste und dies eine Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige 

technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Instandhaltung mit sich bringen würde. 



(46) Öffentliche Auftraggeber können sich mit externen Umständen konfrontiert sehen, die sie 

zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung nicht absehen konnten, insbesondere wenn sich die 

Ausführung des Auftrags über einen längeren Zeitraum erstreckt. In diesem Fall ist ein 

gewisses Maß an Flexibilität erforderlich, um den Auftrag an diese Gegebenheiten 

anzupassen, ohne ein neues Vergabeverfahren einleiten zu müssen. Der Begriff 

"unvorhersehbare Umstände" bezeichnet Umstände, die auch bei einer nach vernünftigem 

Ermessen sorgfältigen Vorbereitung der ursprünglichen Zuschlagserteilung durch den 

öffentlichen Auftraggeber unter Berücksichtigung der diesem zur Verfügung stehenden 

Mittel, der Art und Merkmale des spezifischen Projekts, der bewährten Praxis im 

betreffenden Bereich und der Notwendigkeit, ein angemessenes Verhältnis zwischen den 

bei der Vorbereitung der Zuschlagserteilung eingesetzten Ressourcen und dem absehbaren 

Nutzen zu gewährleisten, nicht hätten vorausgesagt werden können. Dies kann jedoch 

nicht für Fälle gelten, in denen sich mit einer Änderung das Wesen des gesamten Auftrags 

verändert ï indem beispielsweise die zu beschaffenden Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen durch andersartige Leistungen ersetzt werden oder indem sich die Art der 

Beschaffung grundlegend ändert ï, da in einer derartigen Situation ein hypothetischer 

Einfluss auf das Ergebnis unterstellt werden kann. 

(47) Im Einklang mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung und Transparenz sollte der 

erfolgreiche Bieter, zum Beispiel wenn ein Auftrag aufgrund von Mängeln bei der 

Ausführung gekündigt wird, nicht durch einen anderen Wirtschaftsteilnehmer ersetzt 

werden, ohne dass der Auftrag erneut ausgeschrieben wird. Der erfolgreiche Bieter, der 

den Auftrag ausführt, sollte jedoch ï insbesondere wenn der Auftrag an mehr als ein 

Unternehmen vergeben wurde ï während des Zeitraums der Auftragsausführung gewisse 

strukturelle Veränderungen durchlaufen können, wie etwa eine rein interne 

Umstrukturierung, eine Übernahme, einen Zusammenschluss oder Unternehmenskauf 

oder eine Insolvenz. Derartige strukturelle Veränderungen sollten nicht automatisch neue 

Vergabeverfahren für sämtliche von dem betreffenden Bieter ausgeführten öffentlichen 

Aufträge erfordern. 



(48) Öffentliche Auftraggeber sollten über die Möglichkeit verfügen, im einzelnen Vertrag in 

Form von Überprüfungs- oder Optionsklauseln Vertragsänderungen vorzusehen, doch 

sollten derartige Klauseln ihnen keinen unbegrenzten Ermessensspielraum einräumen. 

Daher sollte in dieser Richtlinie festgelegt werden, inwieweit im ursprünglichen Vertrag 

die Möglichkeit von Änderungen vorgesehen werden kann. Es sollte daher klargestellt 

werden, dass mit hinlänglich klar formulierten Überprüfungs- oder Optionsklauseln 

etwa Preisindexierungen vorgesehen werden können oder beispielsweise sichergestellt 

werden kann, dass Kommunikationsgeräte, die während eines bestimmten Zeitraums zu 

liefern sind, auch im Fall veränderter Kommunikationsprotokolle oder anderer 

technologischer Änderungen weiter funktionsfähig sind. Des Weiteren sollte es möglich 

sein, mittels hinlänglich klarer Klauseln Anpassungen des Auftrags vorzusehen, die 

aufgrund technischer Schwierigkeiten, die während des Betriebs oder der 

Instandhaltung auftreten, erforderlich werden. Ebenfalls sollte darauf hingewiesen 

werden, dass Aufträge beispielsweise sowohl laufende Wartungsmaßnahmen beinhalten 

als auch außerordentliche Instandhaltungsarbeiten vorsehen können, die erforderlich 

werden könnten, um die Kontinuität einer öffentlichen Dienstleistung zu gewährleisten. 



(48a) Öffentliche Auftraggeber werden mitunter mit Umständen konfrontiert, die eine 

vorzeitige Kündigung öffentlicher Aufträge erfordern, damit aus dem Unionsrecht 

erwachsende Verpflichtungen im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe eingehalten 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten daher sicherstellen, dass öffentliche Auftraggeber 

unter den im nationalen Recht festgelegten Bedingungen, über die Möglichkeit 

verfügen, einen öffentlichen Auftrag während seiner Laufzeit zu kündigen, wenn dies 

aufgrund des Unionsrechts erforderlich ist. 

(48b) Die Ergebnisse des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen vom 27. Juni 2011 

ñBewertungsbericht der Auswirkungen und der Effektivität der EU-Vorschriften für die 

öffentliche Auftragsvergabeñ haben nahegelegt, dass der Ausschluss bestimmter 

Dienstleistungen von der vollständigen Anwendung der Richtlinie 2004/18/EG überprüft 

werden sollte. Infolgedessen sollte die vollständige Anwendung dieser Richtlinie auf eine 

Reihe von Dienstleistungen Ưausgedehnt werden.  

(48c) Bestimmte Dienstleistungskategorien haben aufgrund ihrer Natur nach wie vor lediglich 

eine begrenzte grenzüberschreitende Dimension, insbesondere die sogenannten 

personenbezogenen Dienstleistungen, wie etwa bestimmte Dienstleistungen im Sozial-, im 

Gesundheits- und im Bildungsbereich. Diese Dienstleistungen werden in einem besonderen 

Kontext erbracht, der sich aufgrund unterschiedlicher kultureller Traditionen in den 

einzelnen Mitgliedstaaten stark unterschiedlich darstellt. Für öffentliche Aufträge zur 

Erbringung dieser Dienstleistungen sollte daher eine spezifische Regelung festgelegt 

werden und ein höherer Schwellenwert gelten als der, der für andere Dienstleistungen gilt.  

Personenbezogene Dienstleistungen mit einem unter diesem Schwellenwert liegenden 

Auftragswert werden in der Regel für Dienstleister aus anderen Mitgliedstaaten nicht von 

Interesse sein, sofern nicht konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die das Gegenteil vermuten 

lassen, wie etwa eine Finanzierung grenzüberschreitender Projekte durch die Union.  



Aufträge zur Erbringung personenbezogener Dienstleistungen oberhalb dieses 

Schwellenwerts sollten unionsweiten Transparenzvorschriften unterliegen. Angesichts der 

Bedeutung des kulturellen Kontexts und des sensiblen Charakters dieser Dienstleistungen 

sollte den Mitgliedstaaten ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt werden, damit sie die 

Auswahl der Dienstleister in einer Weise organisieren können, die sie für am besten 

geeignet erachten. Die Vorschriften dieser Richtlinie tragen diesem Erfordernis Rechnung, 

indem sie lediglich die Einhaltung von Grundprinzipien der Transparenz und der 

Gleichbehandlung verlangen und sicherstellen, dass die öffentlichen Auftraggeber 

spezifische Qualitätskriterien für die Auswahl von Dienstleistern anwenden können, wie 

etwa die Kriterien, die in dem vom Ausschuss für Sozialschutz der Europäischen Union 

veröffentlichten freiwilligen Europäischen Qualitätsrahmen für Sozialdienstleistungen 

festgelegt wurden. Bei der Festlegung der Verfahren, die für die Auftragsvergabe bei 

personenbezogenen Dienstleistungen anzuwenden sind, sollten die Mitgliedstaaten 

Artikel 14 AEUV und das Protokoll Nr. 26 berücksichtigen. Dabei sollten sie sich auch 

die Vereinfachung und die Reduzierung des Verwaltungsaufwands für die öffentlichen 

Auftraggeber und die Wirtschaftsteilnehmer zum Ziel setzen; es sollte klargestellt 

werden, dass hierfür auch Bestimmungen für Dienstleistungsaufträge herangezogen 

werden können, die nicht unter die Sonderregelung fallen. 



Den Mitgliedstaaten und Behörden steht es auch künftig frei, diese Dienstleistungen selbst 

zu erbringen oder soziale Dienstleistungen in einer Weise zu organisieren, die nicht mit der 

Vergabe öffentlicher Aufträge verbunden ist, beispielsweise durch die bloße Finanzierung 

solcher Dienstleistungen oder durch Erteilung von Lizenzen oder Genehmigungen ï ohne 

Beschränkungen oder Festsetzung von Quoten ï für alle Wirtschaftsteilnehmer, die die 

vom öffentlichen Auftraggeber vorab festgelegten Bedingungen erfüllen; Voraussetzung 

ist, dass ein solches System eine ausreichende Bekanntmachung gewährleistet und den 

Grundsätzen der Transparenz und Nichtdiskriminierung genügt.  

(48d) Ebenso werden Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen typischerweise nur von 

Wirtschaftsteilnehmern angeboten, die an dem konkreten Ort der Erbringung dieser 

Dienstleistungen angesiedelt sind, und haben daher ebenfalls eine begrenzte 

grenzüberschreitende Dimension. Sie sollten daher nur durch die Sonderregelung 

abgedeckt werden, die ab einem Schwellenwert von 750 000 EUR gilt. Großaufträge im 

Beherbergungs- und Gaststättengewerbe über diesem Schwellenwert können für 

verschiedene Wirtschaftsteilnehmer, wie Reiseagenturen und andere Zwischenhändler, 

auch auf grenzüberschreitender Grundlage interessant sein. 



(48e) Ebenso betreffen bestimmte Rechtsdienstleistungen ausschließlich Fragen des 

nationalen Rechts und werden daher in der Regel nur von Wirtschaftsteilnehmern in 

dem betreffenden Mitgliedstaat angeboten; sie haben daher ebenfalls eine begrenzte 

grenzüberschreitende Dimension. Sie sollten daher nur durch die Sonderregelung 

abgedeckt werden, die ab einem Schwellenwert von 750 000 EUR gilt. Großaufträge für 

Rechtsdienstleistungen über diesem Schwellenwert können für verschiedene 

Wirtschaftsteilnehmer, wie internationale Anwaltskanzleien, auch auf 

grenzüberschreitender Grundlage interessant sein, insbesondere wenn es dabei um 

rechtliche Fragen geht, die auf Unionsrecht oder sonstigen internationalen 

Rechtsvorschriften beruhen oder darin ihren Hintergrund haben oder die mehr als ein 

Land betreffen. 

(48f) Die Erfahrung hat gezeigt, dass einige andere Dienstleistungen, wie Rettungsdienste, 

Feuerwehrdienste und Strafvollzugsdienste, in der Regel nur dann ein 

grenzüberschreitendes Interesse bieten, wenn sie aufgrund eines relativ hohen 

Auftragswerts eine ausreichend große kritische Masse erreichen. Soweit sie nicht vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgeschlossen sind, sollten sie daher in die 

Sonderregelung aufgenommen werden. Insofern ihre Erbringung tatsächlich auf 

Aufträgen beruht, wären andere Kategorien von Dienstleistungen, wie staatliche 

Dienstleistungen oder die Erbringung von Dienstleistungen für die Allgemeinheit, in der 

Regel wahrscheinlich erst ab einem Schwellenwert von 750 000 EUR von 

grenzüberschreitendem Interesse; sie sollten daher nur dann der Sonderregelung 

unterliegen. 



(48g) Um die Kontinuität der öffentlichen Dienstleistungen zu gewährleisten, sollte es im 

Rahmen dieser Richtlinie gestattet sein, die Teilnahme an Vergabeverfahren für 

bestimmte Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und kulturellen Bereich 

Organisationen, die nach dem Prinzip der Mitarbeiterbeteiligung oder der aktiven 

Mitbestimmung der Belegschaft an der Führung der Organisation arbeiten, oder 

bestehenden Organisationen wie Genossenschaften zur Erbringung dieser 

Dienstleistungen an die Endverbraucher vorzubehalten. Diese Bestimmung gilt 

ausschließlich für bestimmte Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich und 

damit verbundene Dienstleistungen, bestimmte Dienstleistungen im Bereich der 

allgemeinen und beruflichen Bildung, bestimmte Bibliotheks-, Archiv-, Museums- und 

sonstige kulturelle Dienstleistungen, Sportdienstleistungen und Dienstleistungen für 

private Haushalte; ihr Ziel ist es nicht, die sonst durch diese Richtlinie vorgesehenen 

Ausnahmen abzudecken. Solche Vergabeverfahren unterliegen den 

Veröffentlichungsvorschriften, die für Dienstleistungen Für diese Dienstleistungen 

sollte nur die  Sonderregelung gelten. 

(48h) Es ist angezeigt, diese Dienstleistungen durch Bezugnahme auf spezifische Posten des 

mit der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates
1
 

angenommenen "Gemeinsamen Vokabulars für öffentliche Aufträge" (CPV) zu 

identifizieren; es handelt sich dabei um eine hierarchisch strukturierte Nomenklatur, die 

in Abteilungen, Gruppen, Klassen, Kategorien und Unterkategorien eingeteilt ist. Zur 

Vermeidung von Rechtsunsicherheit sollte klargestellt werden, dass eine Bezugnahme 

auf eine Abteilung nicht automatisch eine Bezugnahme auf untergeordnete 

Unterteilungen bedeutet. Bei einer solchen umfassenden Abdeckung sollten vielmehr 

ausdrücklich alle einschlägigen Posten, erforderlichenfalls als Abfolge von Codes, 

angegeben werden. 

 

(48i) Wettbewerbe sind seit jeher überwiegend im Bereich der Stadt- und Raumplanung, der 

Architektur und des Bauwesens oder der Datenverarbeitung durchgeführt worden. Es 

sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass diese flexiblen Instrumente auch für 

andere Zwecke verwendet werden könnten, etwa für Pläne für Finanzierungstechnik, 

                                                 
1
 Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) (ABl. 

L 340 vom 16.12.2002, S. 1). 



die die Unterstützung von KMU im Kontext der gemeinsamen europäischen Ressourcen 

für kleinste bis mittlere Unternehmen (JEREMIE) oder anderen KMU-

Unterstützungsprogrammen der Union in einem bestimmten Mitgliedstaat optimieren 

würden. In einem Wettbewerb für den Erwerb der Pläne für solche 

Finanzierungstechnik könnte auch festgelegt werden, dass die daran anschließenden 

Dienstleistungsaufträge für die entsprechende Umsetzung im Rahmen eines 

Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung an den Gewinner oder einen 

der Gewinner des Wettbewerbs vergeben würden. 



(48j) Wie die Bewertung gezeigt hat, gibt es noch erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten bei 

der Anwendung der Vergabevorschriften der Union. Für eine effizientere und 

einheitlichere Anwendung der Vorschriften ist es unerlässlich, sich einen guten 

Überblick über mögliche strukturelle Probleme und allgemeine Muster des 

Auftragswesens in den einzelnen Mitgliedstaaten zu verschaffen, um gezielter auf 

mögliche Probleme eingehen zu können. Dieser Überblick sollte durch eine geeignete 

Überwachung gewonnen werden, deren Ergebnisse regelmäßig veröffentlicht werden 

sollten, um eine sachkundige Debatte darüber zu ermöglichen, wie 

Beschaffungsvorschriften und -verfahren verbessert werden könnten. Ein solcher guter 

Überblick könnte auch Einblicke in die Anwendung der Vergabevorschriften im 

Zusammenhang mit der Durchführung von durch die Union kofinanzierten Projekten 

ermöglichen. Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, zu entscheiden, wie und 

durch wen diese Überwachung praktisch durchgeführt werden soll; dabei soll es ihnen 

ferner überlassen bleiben, zu entscheiden, ob die Überwachung auf der Basis einer 

stichprobenartigen Ex-post-Kontrolle oder einer systematischen Ex-ante-Kontrolle von 

öffentlichen Beschaffungsverfahren, die in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie 

fallen, erfolgen soll. Es sollte möglich sein, potenzielle Probleme den geeigneten 

Instanzen zur Kenntnis zu bringen; dazu sollte es nicht notwendigerweise erforderlich 

sein, dass diejenigen, die die Überwachung durchgeführt haben, ein Klagerecht vor 

Gericht haben.  



Bessere Orientierungshilfen, Information und Unterstützung für öffentliche 

Auftraggeber und Wirtschaftsteilnehmer könnten ebenfalls in hohem Maße dazu 

beitragen, die Effizienz des öffentlichen Auftragswesens durch umfangreicheres Wissen, 

stärkere Rechtssicherheit und professionellere Vergabeverfahren zu steigern. Die 

Orientierungshilfen sollten den öffentlichen Auftraggebern und Wirtschaftsteilnehmern 

bei Bedarf jederzeit zur Verfügung gestellt werden, um die korrekte Anwendung der 

Vorschriften zu verbessern. Die bereitzustellenden Orientierungshilfen könnten alle 

Sachverhalte abdecken, die für das öffentliche Auftragswesen relevant sind, wie die 

Beschaffungsplanung, die Verfahren, die Wahl von Methoden und Instrumenten und 

vorbildliche Vorgehensweisen bei der Durchführung der Verfahren. Im Hinblick auf 

rechtliche Fragen sollte die Orientierungshilfe nicht notwendigerweise den Umfang 

einer vollständigen rechtlichen Analyse des betreffenden Problems annehmen; sie 

könnte begrenzt sein auf allgemeine Hinweise auf die Elemente, die bei einer späteren 

Detailanalyse der Fragen berücksichtigt werden sollten, beispielsweise Hinweise auf 

einschlägige Rechtsprechung oder auf Leitfäden oder sonstige Quellen, in denen die 

konkrete Frage bereits untersucht wurde. 



(48k) Die Richtlinie 89/665/EWG bestimmt, dass bestimmte Nachprüfungsverfahren 

zumindest jedem zur Verfügung stehen, der ein Interesse an einem bestimmten Auftrag 

hat oder hatte und dem durch einen behaupteten Verstoß gegen das Unionsrecht im 

Bereich des öffentlichen Auftragswesens oder gegen die nationalen Vorschriften zur 

Umsetzung dieses Rechts ein Schaden entstanden ist beziehungsweise zu entstehen 

droht. Diese Nachprüfungsverfahren sollten von dieser Richtlinie unberührt bleiben. 

Jedoch haben Bürger, organisierte oder nicht organisierte Interessengruppen und 

andere Personen oder Stellen, die keinen Zugang zu Nachprüfungsverfahren gemäß der 

Richtlinie 89/665/EWG haben, als Steuerzahler dennoch ein begründetes Interesse an 

soliden Vergabeverfahren. Ihnen sollte daher die Möglichkeit gegeben werden, auf 

anderem Wege als dem des Nachprüfungssystems gemäß der Richtlinie 89/665/EWG 

und ohne dass sie zwingend vor Gericht klagen können müssten, mögliche Verstöße 

gegen diese Richtlinie gegenüber einer zuständigen Behörde oder Stelle anzuzeigen. Um 

Überschneidungen mit bestehenden Behörden oder Strukturen zu vermeiden, sollte es 

den Mitgliedstaaten möglich sein, auf allgemeine Überwachungsbehörden oder 

-strukturen, branchenspezifische Aufsichtsstellen, kommunale Aufsichtsbehörden, 

Wettbewerbsbehörden, den Bürgerbeauftragten oder nationale Prüfbehörden 

zurückzugreifen. 



(48l) Um das Potenzial des öffentlichen Auftragswesens voll auszunutzen und so die Ziele der 

Strategie "Europa 2020"für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu 

erreichen, werden Aspekte des Umweltschutzes, soziale Aspekte und Innovationsaspekte 

wichtige Rolle spielen müssen. Es ist daher wichtig, einen Überblick über die 

Entwicklungen im Bereich der strategischen Beschaffung zu gewinnen, um sich über 

allgemeine Trends auf übergeordneter Ebene in diesem Bereich eine fundierte Meinung 

bilden zu können. Jeder bereits vorliegende, geeignete Bericht kann in diesem 

Zusammenhang natürlich ebenfalls herangezogen werden. 

(48m) Angesichts des Potenzials von KMU bei der Schaffung von Arbeitsplätzen, bei 

Wachstum und Innovation ist es wichtig, sie zur Beteiligung an öffentlichen 

Beschaffungsvorhaben zu ermutigen, sowohl durch geeignete Bestimmungen in dieser 

Richtlinie als auch durch Initiativen auf nationaler Ebene. Die neuen Bestimmungen in 

dieser Richtlinie sollten dazu beitragen, das Erfolgsniveau zu heben, worunter der Anteil 

von KMU am Gesamtwert der vergebenen Aufträge zu verstehen ist. Es ist nicht 

angebracht, verpflichtende Erfolgsquoten vorzuschreiben; jedoch sollten die nationalen 

Initiativen zur Verbesserung der Teilnahme von KMU angesichts ihrer Bedeutung 

aufmerksam überwacht werden. 



(48n) In Bezug auf die Mitteilungen der Kommission an die Mitgliedstaaten und ihre Kontakte 

zu ihnen, wie die Mitteilungen und Kontakte bezüglich der Verfahren gemäß Artikel 258 

und 260 AEUV, dem Problemlösungsnetz für den Binnenmarkt (SOLVIT) und EU Pilot, 

die durch diese Richtlinie nicht geändert werden, wurde bereits eine Reihe von 

Verfahren und Arbeitsmethoden festgelegt. Sie sollten jedoch durch die Benennung 

jeweils einer einzigen Kontaktstelle in jedem Mitgliedstaat für die Zusammenarbeit mit 

der Kommission ergänzt werden, die als alleinige Anlaufstelle für Fragen hinsichtlich 

der öffentlichen Beschaffung in dem betreffenden Mitgliedstaat fungieren sollte. Diese 

Funktion könnte von Personen oder Strukturen übernommen werden, die zu Fragen 

betreffend das öffentliche Auftragswesen bereits in regelmäßigem Kontakt mit der 

Kommission stehen, wie die nationalen Kontaktstellen, die Mitglieder des Beratenden 

Ausschusses für öffentliche Aufträge, die Mitglieder des Netzwerks für das 

Auftragswesen (Procurement Network) oder nationale Koordinierungsstellen. 



(48o) Die Rückverfolgbarkeit und Transparenz von Entscheidungen in Vergabeverfahren sind 

entscheidend, um solide Verfahren, einschließlich einer effizienten Bekämpfung von 

Korruption und Betrug, zu gewährleisten. Öffentliche Auftraggeber sollten daher 

Kopien von geschlossenen Verträgen mit hohem Auftragswert aufbewahren, um 

interessierten Parteien den Zugang zu diesen Dokumenten im Einklang mit den 

geltenden Bestimmungen über den Zugang zu Dokumenten gewähren zu können. 

Außerdem sollten die wesentlichen Elemente und Entscheidungen einzelner 

Vergabeverfahren in einem Vergabebericht dokumentiert werden. Um 

Verwaltungsaufwand weitestgehend zu vermeiden, sollte es erlaubt sein, dass der 

Vergabebericht auf Informationen verweist, die bereits in der entsprechenden 

Vergabebekanntmachung enthalten sind. Die von der Kommission verwalteten 

elektronischen Systeme zur Veröffentlichung dieser Bekanntmachungen sollten auch 

verbessert werden, um die Eingabe von Daten zu erleichtern sowie das Extrahieren 

umfassender Berichte und den Datenaustausch zwischen Systemen einfacher zu 

gestalten. 

(48p) Im Interesse der Verwaltungsvereinfachung und um die Belastung der Mitgliedstaaten 

zu verringern, sollte die Kommission in regelmäßigen Abständen untersuchen, ob die in 

den Bekanntmachungen, die im Zusammenhang mit den Verfahren zur Vergabe 

öffentlicher Aufträge veröffentlicht werden, enthaltenen Informationen qualitativ 

ausreichend und umfangreich genug sind, damit die Kommission die statistischen 

Angaben, die ansonsten von den Mitgliedstaaten übermittelt werden müssten, daraus 

entnehmen kann. 



(48q) Für den Austausch der zur Durchführung von Vergabeverfahren in 

grenzüberschreitenden Situationen nötigen Informationen ist eine effektive 

Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene unerlässlich, insbesondere hinsichtlich der 

Überprüfung der Ausschlussgründe und Zuschlagskriterien, der Anwendung von 

Qualitätsstandards und Umweltstandards und der Liste zugelassener 

Wirtschaftsteilnehmer. Der Informationsaustausch unterliegt den nationalen 

Vertraulichkeitsvorschriften. Diese Richtlinie bedingt daher keine Verpflichtung für die 

Mitgliedstaaten, Informationen auszutauschen, die über diejenigen hinausgehen, zu 

denen die nationalen öffentlichen Auftraggeber Zugang haben. Das durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates
1
 

geschaffene IMI-System könnte ein nützliches elektronisches Hilfsmittel sein, um die 

Verwaltungszusammenarbeit beim Informationsmanagement auf der Grundlage 

einfacher und einheitlicher Verfahren, mit deren Hilfe sprachliche Barrieren 

überwunden werden können, zu erleichtern und zu verbessern. Daher sollte so rasch wie 

möglich ein Pilotprojekt eingeleitet werden, um zu testen, ob eine Ausdehnung des 

Binnenmarkt-Informationssystems ein geeigneter Schritt wäre, um den nach dieser 

Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zu bewältigen. 

 Ư 

                                                 
1
 Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 

Oktober 2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-

Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG der Kommission 

(ĂIMI-Verordnungñ) (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1). 



(54) Zur Anpassung an rasche technische, wirtschaftliche und rechtliche Entwicklungen sollte 

der Kommission gemäß Artikel 290 AEUV die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zu 

verschiedenen nicht wesentlichen Elementen dieser Richtlinie zu erlassen. Da es 

internationale Übereinkommen einzuhalten gilt, sollte die Kommission ermächtigt werden, 

die den Methoden zur Berechnung der Schwellenwerte zugrunde liegenden technischen 

Verfahren zu ändern, die Schwellenwerte selbst in regelmäßigen Abständen zu überprüfen 

und die Anhänge V und XI entsprechend anzupassen; die Listen der zentralen 

Regierungsbehörden sind Änderungen unterworfen, die sich aus administrativen 

Veränderungen auf nationaler Ebene ergeben. Solche Veränderungen sind der Kommission 

mitzuteilen; diese sollte ermächtigt werden, Anhang I entsprechend anzupassen; 

Bezugnahmen auf die CPV-Nomenklatur können rechtlichen Änderungen auf Unionsebene 

unterworfen sein und diesen Änderungen ist im Text dieser Richtlinie Rechnung zu tragen; 

die technischen Einzelheiten und Merkmale der Vorrichtungen für eine elektronische 

Entgegennahme sollten mit den technologischen Entwicklungen ƯSchritt halten; auch ist 

es erforderlich, die Kommission zu ermächtigen, unter Berücksichtigung der 

technologischen Entwicklungen Ưverbindliche technische Standards f¿r die elektronische 

Kommunikation vorzugeben, um die Interoperabilität der technischen Formate, Prozesse 

und Mitteilungssysteme bei Vergabeverfahren sicherzustellen, die mithilfe elektronischer 

Kommunikationsmittel abgewickelt werden; das Verzeichnis der Rechtsakte der Union zur 

Festlegung gemeinsamer Methoden für die Berechnung der Lebenszykluskosten sollte 

rasch angepasst und um sektorale Maßnahmen erweitert werden. Um diesem Bedarf zu 

entsprechen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, das Verzeichnis der 

einschlägigen Rechtsvorschriften, einschließlich der Methoden der 

Lebenszykluskostenrechnung, auf dem aktuellen Stand zu halten.Besonders wichtig ist, 

dass die Kommission bei ihren vorbereitenden Arbeiten ï auch auf 

Sachverständigenebene ï angemessene Konsultationen durchführt. Bei der Vorbereitung 

und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission dafür sorgen, dass 

relevante Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat zeitgleich, rechtzeitig und 

ordnungsgemäß übermittelt werden. 



 

(55a) Die Kommission sollte sich bei der Anwendung dieser Richtlinie mit den einschlägigen 

Sachverständigengruppen auf dem Gebiet des elektronischen Beschaffungswesens 

beraten; dabei sollte auf eine ausgewogene Vertretung der wichtigsten interessierten 

Kreise geachtet werden. 

(56) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie 

sollten der Kommission zur Erstellung der Standardformulare für die Veröffentlichung von 

Bekanntmachungen Ưund eines Standardformulars für Eigenerklärungen entsprechende 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates
1
, ausgeübt 

werden.  

(56a) Die Durchführungsrechtsakte zu den Standardformularen für die Veröffentlichung von 

Bekanntmachungen, die sich weder finanziell noch in Bezug auf Art und Umfang der aus 

dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen auswirken, sollten im Wege des 

Beratungsverfahrens verabschiedet werden. Diese Rechtsakte erfüllen einen rein 

administrativen Zweck und dienen dazu, die Anwendung der in dieser Richtlinie 

festgelegten Vorschriften zu vereinfachen. 

(56b) Wegen der Auswirkungen der Eigenerklärungen auf das Auftragswesen und da sie eine 

zentrale Rolle bei der Vereinfachung der Dokumentationsanforderungen im 

Vergabeverfahren spielen, sollten die Standardformulare für Eigenerklärungen im Wege 

des Prüfverfahrens verabschiedet werden.  

 

                                                 
1
 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 

Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 

kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 



(56c) Die Kommission sollte die Auswirkungen überprüfen, die die Anwendung der 

Schwellenwerte auf den Binnenmarkt hat, und dem Europäischen Parlament und dem 

Rat darüber Bericht erstatten. Dabei sollte sie Faktoren wie den Umfang der 

grenzüberschreitenden Beschaffung, die Beteiligung von KMU, Transaktionskosten und 

das Kosten-Nutzen-Verhältnis berücksichtigen. 

Gemäß Artikel XXII Absatz 7 ist das GPA drei Jahre nach seinem Inkrafttreten und 

danach in regelmäßigen Abständen Gegenstand weiterer Verhandlungen. In diesem 

Zusammenhang sollte auch geprüft werden, ob das Niveau der Schwellenwerte 

angemessen ist, wobei die Auswirkungen der Inflation mit berücksichtigt werden sollten, 

da die im GPA festgelegten Schwellenwerte über einen langen Zeitraum nicht geändert 

worden sind; sollte sich daraus eine Änderung der Schwellenwerte ergeben, so sollte die 

Kommission gegebenenfalls einen Vorschlag für einen Rechtsakt zur Änderung der in 

dieser Richtlinie festgelegten Schwellenwerte annehmen. 

(56d) Die Kommission sollte angesichts der derzeitigen Diskussionen über horizontale 

Bestimmungen zur Regelung der Beziehungen zu Drittländern im Kontext des 

öffentlichen Auftragswesens die globalen Handelsbedingungen aufmerksam 

überwachen und die Wettbewerbsposition der Union bewerten. 



(57) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Koordinierung der für bestimmte öffentliche 

Vergabeverfahren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen 

seines Umfangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die 

Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(58) Die Richtlinie 2004/18/EG sollte aufgehoben werden. 

(59) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

zu erläuternden Dokumenten vom  28. September 2011 haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 

ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem beziehungsweise denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen innerstaatlicher Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt ï  

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

TITEL I: Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine Grundsätze 

KAPITEL I: Gegenstand und Anwendungsbereich 

ABSCHNITT 1: Gegenstand und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1: Gegenstand 

Artikel 2: Begriffsbestimmungen 

Artikel 3: Vergabe gemischter öffentlicher Aufträge 

ABSCHNITT 2: Schwellenwerte 

Artikel 4: Höhe der Schwellenwerte  

Artikel 5: Methoden zur Berechnung des geschätzten Auftragswerts 

Artikel 6: Überprüfung der Schwellenwerte und der Liste der zentralen Behörden 

ABSCHNITT 3: Ausschlüsse 

Artikel 7: Aufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 

Postdienste 



Artikel 8: Besondere Ausnahmen im Bereich der elektronischen Kommunikation 
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beziehungsweise durchgeführt werden 
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Artikel 28: Wettbewerblicher Dialog 



Artikel 29: Innovationspartnerschaft 

Artikel 30: Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung 

KAPITEL II: Methoden und Instrumente für die elektronische Auftragsvergabe und für 

Sammelbeschaffungen 
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Artikel 33: Elektronische Auktionen 

Artikel 34: Elektronische Kataloge 

Artikel 35: Zentrale Beschaffungstätigkeiten und zentrale Beschaffungsstellen 
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TITEL IV: GOVERNANCE 

Artikel 83: Durchsetzung 
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ANHÄNGE 

ANHANG I ï ZENTRALE BEHÖRDEN 

ANHANG II ï VERZEICHNIS DER TÄTIGKEITEN NACH ARTIKEL 2 ABSATZ 1 NUMMER 

8 BUCHSTABE a 



ANHANG III ï VERZEICHNIS DER WAREN NACH ARTIKEL 4 BUCHSTABE b 

BETREFFEND AUFTRÄGE VON ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERN, DIE IM BEREICH 

DER VERTEIDIGUNG VERGEBEN WERDEN 

ANHANG IV ï ANFORDERUNGEN AN INSTRUMENTE UND VORRICHTUNGEN FÜR 

DIEELEKTRONISCHE ENTGEGENNAHME VON ANGEBOTEN, TEILNAHMEANTRÄGEN 

SOWIE PLÄNEN UND ENTWÜRFEN FÜR WETTBEWERBE 

ANHANG VI ï IN BEKANNTMACHUNGEN AUFZUFÜHRENDE ANGABEN 

 TEIL A: IN BEKANNTMACHUNGEN ÜBER DIE VERÖFFENTLICHUNG VON 

VORINFORMATIONEN IN EINEM BESCHAFFERPROFIL AUFZUFÜHRENDE 

ANGABEN 

TEIL B: IN DER VORINFORMATION AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 

46) 

TEIL C: IN DER AUFTRAGSBEKANNTMACHUNG AUFZUFÜHRENDE ANGABEN 

(siehe Artikel 47) 

TEIL D: IN DEM VERGABEVERMERK AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 
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TEIL E: IN WETTBEWERBSBEKANNTMACHUNGEN AUFZUFÜHRENDE 
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Absatz 5) 

TEIL H: IN BEKANNTMACHUNGEN VON AUFTRÄGEN FÜR SOZIALE UND 

ANDERE BESONDERE DIENSTLEISTUNGEN AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe 

Artikel 75 Absatz 1) 

TEIL I: IN VORINFORMATIONEN ƯF¦R SOZIALE UND ANDERE BESONDERE 

DIENSTLEISTUNGEN AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (siehe Artikel 75 Absatz 1) 

TEIL J: IN BEKANNTMACHUNGEN ÜBER DIE VERGABE VON AUFTRÄGEN FÜR 

SOZIALE UND ANDERE BESONDERE DIENSTLEISTUNGEN AUFZUFÜHRENDE 

ANGABEN (siehe Artikel 75 Absatz 2) 

ANHANG VII ï IN DEN AUFTRAGSUNTERLAGEN FÜR ELEKTRONISCHE AUKTIONEN 

AUFZUFÜHRENDE ANGABEN (ARTIKEL 33 ABSATZ 4) 

ANHANG VIII ï TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ï BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

ANHANG IX ï VORGABEN FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG 



ANHANG X ï INHALT DER AUFFORDERUNGEN ZUR ANGEBOTSABGABE, ZUM 

DIALOG ODER ZUR INTERESSENSBESTÄTIGUNG NACH ARTIKEL 52 

ANHANG XI ï VERZEICHNIS INTERNATIONALER ÜBEREINKOMMEN IM SOZIAL-UND 

UMWELTRECHT NACH ARTIKEL 15 ABSATZ 2 

ANHANG XII ï REGISTER 

ANHANG XIV ï NACHWEISE ÜBER DIE ERFÜLLUNG DER EIGNUNGSKRITERIEN 

ANHANG XV ï VERZEICHNIS DER UNIONSRECHTSAKTE NACH ARTIKEL 67 ABSATZ 3 

ANHANG XVI ï DIENSTLEISTUNGEN NACH ARTIKEL 74 

ANHANG XVII ï ENTSPRECHUNGSTABELLE 



TITEL  I  

ANWENDUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

UND ALLGEMEINE G RUNDSÄTZE 

KAPITEL  I  

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

ABSCHNITT  1 

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN  

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

1. Mit dieser Richtlinie werden Regeln für die Verfahren öffentlicher Auftraggeber bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge und der Durchführung von Wettbewerben festgelegt, deren 

geschätzter Wert nicht unter den in Artikel 4 genannten Schwellenwerten liegt. 

2. Auftragsvergabe im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet Ưden im Wege eines öffentlichen 

Auftrags erfolgenden Erwerb  von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

durch einen oder mehrere öffentliche Auftraggeber von Wirtschaftsteilnehmern, die von 

diesen öffentlichen Auftraggebern ausgewählt werden, unabhängig davon, ob diese 

Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen für einen öffentlichen Zweck bestimmt 

sind oder nicht. 

 Ư 



3. Die Anwendung dieser Richtlinie unterliegt Artikel 346 AEUV. 

4. Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem 

Unionsrecht festzulegen, welche Leistungen sie als von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse erachten, wie diese Dienstleistungen unter Beachtung der Vorschriften über 

staatliche Beihilfen organisiert und finanziert werden sollten und welchen spezifischen 

Verpflichtungen sie unterliegen sollten. Gleichermaßen berührt diese Richtlinie nicht 

die Entscheidung öffentlicher Stellen darüber, ob, wie und in welchem Umfang sie 

öffentliche Aufgaben gemäß Artikel 14 AEUV und gemäß Protokoll Nr. 26 selbst 

wahrnehmen wollen. 

5. Diese Richtlinie berührt nicht die Art und Weise, in der die Mitgliedstaaten ihre Systeme 

der sozialen Sicherheit gestalten. 

6. Vereinbarungen, Beschlüsse oder andere Rechtsinstrumente, die die Übertragung von 

Befugnissen und Zuständigkeiten für die Ausführung öffentlicher Aufgaben zwischen 

öffentlichen Auftraggebern oder Gruppen von öffentlichen Auftraggebern regeln und 

die keine Vergütung für vertragliche Leistungen vorsehen, werden als Angelegenheit 

der internen Organisation des betreffenden Mitgliedstaats betrachtet und als solche 

nicht von dieser Richtlinie berührt. 



Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

1. Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

(1) "öffentliche Auftraggeber" den Staat, die Gebietskörperschaften, die Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts oder die Verbände , die aus einer oder mehreren dieser Körperschaften 

oder  Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen; 

(2) "zentrale Regierungsbehörden" diejenigen öffentlichen Auftraggeber, die in Anhang I 

aufgeführt sind, und, soweit auf innerstaatlicher Ebene Berichtigungen oder Änderungen 

vorgenommen wurden, die Stellen, die ihre Nachfolger sind; 

(3) "subzentrale öffentliche Auftraggeber" alle öffentlichen Auftraggeber, die keine zentralen 

Regierungsbehörden sind;  

 Ư 



(6) "Einrichtungen des öffentlichen Rechts" Einrichtungen mit sämtlichen der folgenden 

Merkmale: 

(a) Sie wurden zu dem besonderen Zweck gegründet, im Allgemeininteresse liegende 

Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen Ư, Ư 

(b) sie besitzen Rechtspersönlichkeit und 

(c) sie werden überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von anderen 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert oder unterstehen hinsichtlich ihrer 

Leitung der Aufsicht dieser Gebietskörperschaften oder Einrichtungen, oder sie 

haben ein Verwaltungs-, Leitungs- beziehungsweise Aufsichtsorgan, das 

mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von Gebietskörperschaften oder 

von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden sind; 

(7) "öffentliche Aufträge" zwischen einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern und einem 

oder mehreren öffentlichen Auftraggebern schriftlich geschlossene entgeltliche Verträge 

über die Ausführung von Bauleistungen, die Lieferung von Waren oder die Erbringung 

von Dienstleistungen; 



(8) "öffentliche Bauaufträge" öffentliche Aufträge mit einem der folgenden Ziele:  

(a) Ausführung oder sowohl die Planung als auch die Ausführung von Bauleistungen im 

Zusammenhang mit einer der in Anhang II genannten Tätigkeiten; 

(b) Ausführung oder sowohl die Planung als auch die Ausführung eines Bauvorhabens;  

(c) Erbringung einer Bauleistung durch Dritte ï gleichgültig mit welchen Mitteln ï 

gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber, der einen entscheidenden Einfluss auf die 

Art und die Planung des Vorhabens hat, genannten Erfordernissen; 

(9) "Bauwerk" das Ergebnis einer Gesamtheit von Hoch- oder Tiefbauarbeiten, das seinem 

Wesen nach eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll; 

(10) "öffentliche Lieferaufträge" öffentliche Aufträge mit dem Ziel des Kaufs, des Leasings, der 

Miete, der Pacht oder des Ratenkaufs, mit oder ohne Kaufoption, von Waren. Ein 

öffentlicher Lieferauftrag kann als Nebenarbeiten Verlege- und Installationsarbeiten 

umfassen; 

(11) "öffentliche Dienstleistungsaufträge" öffentliche Aufträge über die Erbringung von 

Dienstleistungen, bei denen es sich nicht um die in Nummer 8 genannten handelt; 



(12) "Wirtschaftsteilnehmer" eine natürliche oder juristische Person oder öffentliche 

Einrichtung oder eine Gruppe solcher Personen und/oder Einrichtungen, einschließlich 

jedes vorübergehenden Zusammenschlusses von Unternehmen, die beziehungsweise der 

auf dem Markt die Ausführung von Bauleistungen, die Errichtung von Bauwerken, die 

Lieferung von Waren beziehungsweise die Erbringung von Dienstleistungen anbietet; 

(13) "Bieter" einen Wirtschaftsteilnehmer, der ein Angebot abgegeben hat; 

(14) "Bewerber" einen Wirtschaftsteilnehmer, der sich um eine Aufforderung zur Teilnahme an 

einem nichtoffenen Verfahren, einem Verhandlungsverfahren, einem 

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung, einem wettbewerblichen Dialog 

oder einer Innovationspartnerschaft beworben hat oder eine solche Aufforderung erhalten 

hat; 

(15) "Auftragsunterlagen" sämtliche Unterlagen, die vom öffentlichen Auftraggeber erstellt 

werden oder auf die er sich bezieht, um Bestandteile der Auftragsvergabe oder des 

Verfahrens zu beschreiben oder festzulegen; dazu zählen die Bekanntmachung, die 

Vorinformationen, sofern sie als Aufruf zum Wettbewerb dienen, die technischen 

Spezifikationen, die Beschreibung, die vorgeschlagenen Auftragsbedingungen, Formate für 

die Einreichung von Unterlagen seitens der Bewerber und Bieter, Informationen über 

allgemeingültige Verpflichtungen sowie sonstige zusätzliche Unterlagen; 



(16) "zentrale Beschaffungstätigkeiten" in einer der folgenden Formen auf Dauer durchgeführte 

Tätigkeiten: 

(a) Erwerb von Lieferungen und/oder Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber; 

(b) Vergabe öffentlicher Aufträge oder Abschluss von Rahmenvereinbarungen über 

Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber; 

(17) "Nebenbeschaffungstätigkeiten" Tätigkeiten zur Unterstützung von 

Beschaffungstätigkeiten, insbesondere in einer der folgenden Formen: 

(a) Bereitstellung technischer Infrastruktur, die es öffentlichen Auftraggebern 

ermöglicht, öffentliche Aufträge zu vergeben oder Rahmenvereinbarungen über 

Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen abzuschließen; 

(b) Beratung zur Ausführung oder Planung von Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge; 

(c) Vorbereitung und Verwaltung von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge im 

Namen und für Rechnung des betreffenden öffentlichen Auftraggebers; 

(18) "zentrale Beschaffungsstelle" einen öffentlichen Auftraggeber, der zentrale 

Beschaffungstätigkeiten und eventuell Nebenbeschaffungstätigkeiten ausübt; 

(19) "Beschaffungsdienstleister" eine öffentliche oder privatrechtliche Stelle, die auf dem Markt 

Nebenbeschaffungstätigkeiten anbietet; 



(20) "schriftlich" jede aus Wörtern oder Ziffern bestehende Darstellung, die gelesen, 

reproduziert und anschließend mitgeteilt werden kann, einschließlich anhand 

elektronischer Mittel übertragener und gespeicherter Informationen; 

(21) "elektronische Mittel" elektronische Geräte für die Verarbeitung (einschließlich digitaler 

Kompression) und Speicherung von Daten, die über Kabel, per Funk, mit optischen 

Verfahren oder mit anderen elektromagnetischen Verfahren übertragen, weitergeleitet und 

empfangen werden; 

(22) "Lebenszyklus" alle aufeinander folgenden und/oder miteinander verbundenen Stadien, 

einschließlich  der durchzuführenden Forschung und Entwicklung, der Produktion, des 

Handels und der damit verbundenen Bedingungen, des Transports, der Nutzung und 

Wartung, während der Lebensdauer einer Ware oder eines Bauwerks oder während der 

Erbringung einer Dienstleistung, angefangen von der  Beschaffung der Rohstoffe oder 

Erzeugung von Ressourcen bis hin zu Entsorgung, Aufräumarbeiten und Beendigung der 

Dienstleistung oder Nutzung; 

(23) "Wettbewerbe" Verfahren, die dazu dienen, dem öffentlichen Auftraggeber insbesondere 

auf den Gebieten der Raumplanung, der Stadtplanung, der Architektur und des Bauwesens 

oder der Datenverarbeitung einen Plan oder eine Planung zu verschaffen, deren Auswahl 

durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung mit oder ohne Vergabe von 

Preisen erfolgt; 



(23a) "Innovation" die Realisierung von neuen oder deutlich verbesserten Waren, 

Dienstleistungen oder Verfahren, einschließlich ï aber nicht beschränkt auf ï 

Produktions-, Bau- oder Konstruktionsverfahren, eine neue Vermarktungsmethode oder 

ein neues Organisationsverfahren in Bezug auf Geschäftspraxis, Abläufe am 

Arbeitsplatz oder externe Beziehungen, u.a. mit dem Ziel, zur Bewältigung 

gesellschaftlicher Herausforderungen beizutragen oder die Strategie Europa 2020 für 

intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu unterstützen; 

(23b) " Gütezeichen" ein Dokument, ein Zeugnis oder eine Bescheinigung, mit dem 

beziehungsweise der bestätigt wird, dass ein bestimmtes Bauwerk, eine bestimmte Ware, 

eine bestimmte Dienstleistung, ein bestimmter Prozess oder ein bestimmtes Verfahren 

bestimmte Anforderungen erfüllt; 

(23c) "Gütezeichen-Anforderungen" die Anforderungen, die ein Bauwerk, eine Ware, eine 

Dienstleistung, ein Prozess oder ein Verfahren erfüllen muss, um das betreffende 

Gütezeichen zu erhalten.  

2. Für die Zwecke dieses Artikels umfassen "Gebietskörperschaften" Behörden, die nicht 

erschöpfend gemäß der Bezugnahme der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen 

Parlaments und des Rates
1
 unter NUTS 1 und 2 aufgeführt sind, und sämtliche Behörden der 

Verwaltungseinheiten, die unter NUTS 3 fallen, sowie kleinere Verwaltungseinheiten im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1059/2003. 

 

Artikel 3 

Vergabe gemischter öffentlicher Aufträge 

-1. Absatz 1 betrifft gemischte Aufträge, die die Vergabe verschiedener Arten öffentlicher 

Aufträge zum Gegenstand haben, die alle unter diese Richtlinie fallen.  

Die Absätze 1a bis 3 betreffen gemischte Aufträge, die die Vergabe öffentlicher 

Aufträge, die unter diese Richtlinie fallen, sowie die Vergabe öffentlicher Aufträge, die 

unter andere rechtliche Regelungen fallen, zum Gegenstand haben. 

                                                 
1
 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 

2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die 

Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1). 



1. Aufträge, die die Vergabe von zwei oder mehr Arten öffentlicher Aufträge zum 

Gegenstand haben (Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen), werden gemäß den 

Bestimmungen für die Art von Beschaffungen vergeben, die dem Hauptgegenstand des 

betreffenden Auftrags zuzuordnen ist. 

Im Fall gemischter Aufträge, die teilweise aus Dienstleistungen im Sinne von Titel III 

Kapitel I und teilweise aus anderen Dienstleistungen bestehen, oder im Fall gemischter 

Aufträge, die teilweise aus Dienstleistungen und teilweise aus Lieferungen bestehen, wird 

der Hauptgegenstand danach bestimmt, welcher der geschätzten Werte der jeweiligen 

Dienstleistungen oder Lieferungen am höchsten ist. 

1a. Sind die verschiedenen Teile eines bestimmten Auftrags objektiv trennbar, so findet 

Absatz 2 Anwendung. Sind die verschiedenen Teile eines bestimmten Auftrags objektiv 

nicht trennbar, so findet Absatz 4 Anwendung. 

Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags Artikel 346 AEUV oder der Richtlinie 

2009/81/EG , so findet Artikel 14a der vorliegenden Richtlinie Anwendung. 

2. Im Fall von Aufträgen, die eine von dieser Richtlinie erfasste Beschaffung sowie eine nicht 

von ihr erfasste Beschaffung zum Gegenstand haben, können die öffentlichen 

Auftraggeber beschließen, getrennte Aufträge für die einzelnen Teile oder einen 

einzigen Auftrag zu vergeben. Beschließen die öffentlichen Auftraggeber, getrennte 

Aufträge für einzelne Teile zu vergeben, so wird die Entscheidung darüber, welche 

rechtliche Regelung jeweils für die getrennten Aufträge gelten, auf der Grundlage der 

Merkmale der betreffenden einzelnen Teile getroffen. 



Beschließen die öffentlichen Auftraggeber, einen einzigen Auftrag zu vergeben, so gilt 

diese Richtlinie, sofern in Artikel 14a nichts anderes vorgesehen ist, für den daraus 

hervorgehenden gemischten Auftrag, ungeachtet des Werts der Teile, die ansonsten 

einer anderen rechtlichen Regelung unterliegen würden, und ungeachtet der 

rechtlichen Regelung, der diese Teile ansonsten unterliegen würden. 

Im Fall gemischter Aufträge, die Elemente von Aufträgen über Lieferungen, 

Bauleistungen und Dienstleistungen und von Konzessionen enthalten, wird der gemischte 

Auftrag Ư gemªÇ dieser Richtlinie vergeben, sofern der in Einklang mit Artikel 5 

geschätzte Wert des Teils des Auftrags, der einen unter diese Richtlinie fallenden 

Auftrag darstellt, dem in Artikel 4 angegebenen Schwellenwert entspricht oder diesen 

übersteigt. 

3. Im Fall von Aufträgen, die sowohl eine von dieser Richtlinie erfasste Beschaffung als 

auch eine Beschaffung zur Ausübung einer Tätigkeit, die der Richtlinie  é 
*
 unterliegt, 

zum Gegenstand haben, werden die anwendbaren Vorschriften ungeachtet des 

Absatzes 2 des vorliegenden Artikels gemäß den Artikeln 3 und 3a der Richtlinie 
*
 éé 

*
 

bestimmt.  

4. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags objektiv nicht trennbar, so wird die 

anwendbare rechtliche Regelung anhand des Hauptgegenstands des Auftrags bestimmt. 

                                                 
*
 ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie aus PE-CONS 75/13 einfügen. 
*
 ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie aus PE-CONS 75/13 einfügen. 

 



ABSCHNITT  2 

SCHWELLENWERTE  

Artikel 4 

Höhe der Schwellenwerte 

Diese Richtlinie gilt für Aufträge, deren geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer (MwSt.) die 

folgenden Schwellenwerte nicht unterschreitet: 

(a) 186 000 EUR bei öffentlichen Bauaufträgen; 

(b) 134 000 EUR bei öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, die von zentralen 

Regierungsbehörden vergeben werden, und bei von diesen Behörden ausgerichteten 

Wettbewerben; bei öffentlichen Lieferaufträgen, die von öffentlichen Auftraggebern im 

Verteidigungsbereich vergeben werden, gilt dieser Schwellenwert nur für Aufträge über 

Waren, die in Anhang III aufgeführt sind; 

(c) 207 000 EUR bei öffentlichen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, die von subzentralen 

öffentlichen Auftraggebern vergeben werden, und bei von diesen Behörden ausgerichteten 

Wettbewerben; dieser Schwellenwert gilt auch bei öffentlichen Lieferaufträgen, die von 

zentralen Regierungsbehörden im Verteidigungsbereich vergeben werden, sofern diese 

Aufträge Waren betreffen, die nicht in Anhang III aufgeführt sind;  

(d) 750 000 EUR bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen betreffend soziale und andere 

besondere Dienstleistungen im Sinne von Anhang XVI.  



Artikel 5 

Methoden zur Berechnung des geschätzten Auftragswerts 

1. Grundlage für die Berechnung des geschätzten Auftragswerts ist der vom öffentlichen 

Auftraggeber geschätzte zahlbare Gesamtbetrag ohne MwSt., einschließlich aller Optionen 

und etwaigen Verlängerungen der Aufträge, die in den Auftragsunterlagen ausdrücklich 

geregelt sind. 

Wenn der öffentliche Auftraggeber Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder Bieter 

vorsieht, hat er diese bei der Berechnung des geschätzten Auftragswerts zu 

berücksichtigen. 

1a. Besteht ein öffentlicher Auftraggeber aus mehreren eigenständigen 

Organisationseinheiten, so wird der geschätzte Gesamtwert für alle einzelnen 

Organisationseinheiten berücksichtigt. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 können die Werte auf der Ebene der betreffenden 

Einheit geschätzt werden, wenn eine eigenständige Organisationseinheit selbständig für 

ihre Auftragsvergabe oder bestimmte Kategorien der Auftragsvergabe zuständig ist. 

2. Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschätzten Auftragswerts darf nicht in der 

Absicht erfolgen, die Anwendung dieser Richtlinie zu umgehen. Eine ƯAuftragsvergabe 

darf Ưnicht so unterteilt werden, dass sie nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 

fällt, es sei denn, es liegen objektive Gründe dafür vor. 



3. Für den geschätzten Auftragswert ist der Wert zum Zeitpunkt der Absendung des Aufrufs 

zum Wettbewerb maßgeblich, oder, falls ein Aufruf zum Wettbewerb nicht vorgesehen ist, 

zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens durch den öffentlichen Auftraggeber, 

beispielsweise gegebenenfalls durch Kontaktaufnahme mit Wirtschaftsteilnehmern im 

Zusammenhang mit der Auftragsvergabe. 

4. Der zu berücksichtigende Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen 

Beschaffungssystems ist gleich dem geschätzten Gesamtwert ohne MwSt. aller für die 

gesamte Laufzeit der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems 

geplanten Aufträge. 

5. Im Falle von Innovationspartnerschaften ist der zu berücksichtigende Wert gleich dem 

geschätzten Gesamtwert ohne MwSt. der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, die 

während sämtlicher Phasen der geplanten Partnerschaft stattfinden sollen, sowie der 

Lieferungen, Dienstleistungen oder Bauleistungen, die zu entwickeln und am Ende der 

geplanten Partnerschaft zu beschaffen sind. 

6. Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswerts von öffentlichen Bauaufträgen wird 

außer dem Wert der Bauleistungen auch der geschätzte Gesamtwert der vom öffentlichen 

Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Lieferungen und 

Dienstleistungen berücksichtigt, sofern diese für die Ausführung der Bauleistungen 

erforderlich sind. 



7. Kann ein Bauvorhaben oder die vorgesehene Erbringung von Dienstleistungen zu 

Auftrªgen f¿hren, die Ưin mehreren Losen vergeben werden, so ist der geschªtzte 

Gesamtwert aller dieser Lose zu berücksichtigen. 

Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose den in Artikel 4 bestimmten 

Schwellenwert, so gilt die Richtlinie für die Vergabe jedes Loses. 

7a. Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs gleichartiger Lieferungen zu Aufträgen 

führen, die in mehreren Losen vergeben werden, so wird bei der Anwendung von 

Artikel 4 Buchstaben b und c der geschätzte Gesamtwert aller dieser Lose berücksichtigt. 

Erreicht oder übersteigt der kumulierte Wert der Lose den in Artikel 4 bestimmten 

Schwellenwert, so gilt die Richtlinie für die Vergabe jedes Loses. 

 

9. Ungeachtet der Absätze 7 und 7a können öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe 

einzelner Lose von den Bestimmungen dieser Richtlinie abweichen, wenn der geschätzte 

Wert des betreffenden Loses ohne MwSt. bei Lieferungen oder Dienstleistungen unter 

80 000 EUR und bei Bauleistungen unter 1 000 000 EUR liegt. Allerdings darf der 

kumulierte Wert der in Abweichung von dieser Richtlinie vergebenen Lose 20 % des 

kumulierten Werts sämtlicher Lose, in die das Bauvorhaben, der vorgesehene Erwerb 

gleichartiger Lieferungen oder die vorgesehene Erbringung von Dienstleistungen 

unterteilt wurde, nicht überschreiten. 



10. Bei regelmäßig wiederkehrenden öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen sowie 

bei öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen, die innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums verlängert werden sollen, wird der geschätzte Auftragswert wie folgt berechnet: 

(a) entweder auf der Basis des tatsächlichen Gesamtwerts entsprechender aufeinander 

folgender Aufträge aus den vorangegangenen 12 Monaten oder dem 

vorangegangenen Haushaltsjahr; dabei sind voraussichtliche Änderungen bei Menge 

oder Wert während der auf den ursprünglichen Auftrag folgenden 12 Monate nach 

Möglichkeit zu berücksichtigen;  

(b) oder auf der Basis des geschätzten Gesamtwerts aufeinander folgender Aufträge, die 

während der auf die erste Lieferung folgenden 12 Monate beziehungsweise während 

des Haushaltsjahres, soweit dieses länger als 12 Monate ist, vergeben werden. 

11. Bei öffentlichen Lieferaufträgen für Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf von Waren wird 

der geschätzte Auftragswert wie folgt berechnet: 

(a) bei zeitlich begrenzten öffentlichen Aufträgen mit höchstens 12 Monaten Laufzeit 

auf der Basis des geschätzten Gesamtwerts für die Laufzeit des Auftrags oder, bei 

einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten, auf der Basis des Gesamtwerts 

einschließlich des geschätzten Restwerts; 

(b) bei öffentlichen Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder bei Aufträgen, deren 

Laufzeit nicht bestimmt werden kann, auf der Basis des Monatswerts multipliziert 

mit 48. 



12. Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen wird der geschätzte Auftragswert gegebenenfalls 

wie folgt berechnet: 

(a) bei Versicherungsleistungen auf der Basis der zu zahlenden Versicherungsprämie 

und sonstiger Entgelte; 

(b) bei Bank- und anderen Finanzdienstleistungen auf der Basis der zu zahlenden 

Gebühren, Provisionen und Zinsen sowie sonstiger Entgelte; 

(c) bei Aufträgen über Planungsarbeiten auf der Basis der zu zahlenden Gebühren und 

Provisionen sowie sonstiger Entgelte. 

13. Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, für die kein Gesamtpreis angegeben wird, wird 

der geschätzte Auftragswert wie folgt berechnet: 

(a) bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten auf der 

Basis des Gesamtwerts für die gesamte Laufzeit des Auftrags; 

(b) bei Verträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 

48 Monaten auf der Basis des Monatswerts multipliziert mit 48.  



Artikel 6 

Überprüfung der Schwellenwerte und der Liste der zentralen Regierungsbehörden 

1. Die Kommission überprüft die in Artikel 4 Buchstaben a, b und c genannten 

Schwellenwerte alle zwei Jahre ab dem 30. Juni 2013 auf Übereinstimmung mit dem 

Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (Government Procurement 

Agreement, im Folgenden "GPA") der Welthandelsorganisation und setzt sie 

erforderlichenfalls gemäß dem vorliegenden Artikel neu fest.  

Gemäß der im GPA festgelegten Berechnungsmethode berechnet die Kommission den 

Wert dieser Schwellenwerte anhand des durchschnittlichen Tageskurses des Euro, 

ausgedrückt in Sonderziehungsrechten (SZR), während der 24 Monate, die am 31. August 

enden, der der Neufestsetzung zum 1. Januar vorausgeht. Der so neu festgesetzte 

Schwellenwert wird, sofern erforderlich, auf volle Tausend Euro abgerundet, um die 

Einhaltung der geltenden Schwellenwerte zu gewährleisten, die im GPA vorgesehen sind 

und in SZR ausgedrückt werden. 

2. Bei der Durchführung der Neufestsetzung gemäß Absatz 1 setzt die Kommission zudem 

Folgendes neu fest: 

(a) den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a genannten Schwellenwert durch Anpassung 

an den neu festgesetzten Schwellenwert für öffentliche Bauaufträge; 

(b) den in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b genannten Schwellenwert durch Anpassung 

an den neu festgesetzten Schwellenwert für von subzentralen öffentlichen 

Auftraggebern vergebene öffentliche Dienstleistungsaufträge. 



3. Die Kommission legt ab dem 1. Januar 2014 alle zwei Jahre den Wert der in Artikel 4 

Buchstaben a, b und c genannten und gemäß Absatz 1 dieses Artikels neu festgesetzten 

Schwellenwerte in den nationalen Währungen der Mitgliedstaaten fest, deren Währung 

nicht der Euro ist.  

Gleichzeitig legt die Kommission den Wert des in Artikel 4 Buchstabe d genannten 

Schwellenwerts in den nationalen Währungen der Mitgliedstaaten fest, deren Währung 

nicht der Euro ist. 

In Übereinstimmung mit der im GPA dargelegten Berechnungsmethode werden solche 

Werte im Hinblick auf den anwendbaren Schwellenwert in Euro anhand des 

durchschnittlichen Tageskurses dieser Währungen in den 24 Monaten, die am 31. August 

enden, der der Neufestsetzung zum 1. Januar vorausgeht, berechnet. 

4. Die Kommission veröffentlicht  die in Absatz 1 genannten neu festgesetzten 

Schwellenwerte, ihres in Absatz 3 Unterabsatz 1 genannten Gegenwerts in den nationalen 

Währungen der Mitgliedstaaten und der gemäß Absatz 3 Unterabsatz 2 festgelegten Werte 

im Amtsblatt der Europäischen Union zu Beginn des Monats November, der auf die 

Neufestsetzung folgt. 



5. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 89 zu 

erlassen, um die in Absatz 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels genannte Methode an 

jede Änderung der im GPA vorgesehenen Methode anzupassen und so die in Artikel 4 

Buchstaben a, b und c genannten Schwellenwerte neu festzusetzen und den entsprechenden 

Wert gemäß Absatz 3 in den nationalen Währungen der Mitgliedstaaten, deren Währung 

nicht der Euro ist, festzulegen. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 89 zu 

erlassen, um die in Artikel 4 Buchstaben a, b und c genannten Schwellenwerte gemäß 

Absatz 1 dieses Artikels neu festzusetzen und um die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a 

und b genannten Schwellenwerte gemäß Absatz 2 dieses Artikels neu festzusetzen. 

6. Sollte eine Neufestsetzung der in Artikel 4 Buchstaben a, b und c genannten 

Schwellenwerte und der in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 

Schwellenwerte erforderlich werden und sollten zeitliche Zwänge den Rückgriff auf das in 

Artikel 89 genannte Verfahren verhindern, so dass vordringliche Gründe vorliegen, wird 

das Verfahren gemäß Artikel 90 auf gemäß Absatz 5 Unterabsatz 2 dieses Artikels 

erlassene delegierte Rechtsakte angewandt. 



7. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, mit denen Anhang I geändert wird, um die Liste der öffentlichen 

Auftraggeber entsprechend den von den Mitgliedstaaten übermittelten Mitteilungen zu 

aktualisieren, soweit die betreffenden Änderungen erforderlich sind, um öffentliche 

Auftraggeber korrekt zu ermitteln. 

ABSCHNITT  3 

AUSNAHMEN  

Artikel 7 

Aufträge im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste 

Diese Richtlinie gilt weder für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die gemäß der Richtlinie, é 

 
*
von öffentlichen Auftraggebern, die eine oder mehrere Tätigkeiten gemäß den Artikeln 5 bis 11 

der genannten Richtlinie ausüben, vergeben oder durchgeführt werden und der Durchführung dieser 

Tätigkeiten dienen, noch für öffentliche Aufträge, die gemäß den Artikeln 15, 20 und 27 der 

genannten Richtlinie nicht in ihren Anwendungsbereich fallen, noch ï wenn sie von einem 

öffentlichen Auftraggeber vergeben werden, der Postdienste im Sinne von Artikel 10 Absatz 2 

Buchstabe b der genannten Richtlinie erbringt ï für Aufträge, die der Durchführung der 

folgenden Tätigkeiten dienen: 

a) Mehrwertdienste, die mit elektronischen Mitteln verknüpft sind und gänzlich mit diesen 

Mitteln erbracht werden (einschließlich der abgesicherten Übermittlung von 

verschlüsselten Dokumenten mit elektronischen Mitteln, Adressenverwaltungsdiensten 

und der Übermittlung von registrierten E-Mail-Sendungen); 

                                                 
*
 ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie aus PE-CONS 75/13 einfügen. 



b) Finanzdienstleistungen gemäß den CPV-Codes 66100000-1 bis 66720000-3 und gemäß 

Artikel 19 Buchstabe c der Richtlinie é 
*
, insbesondere Postanweisungen und 

-überweisungen;  

c) philatelistische Dienstleistungen oder 

d) logistische Dienstleistungen (Dienstleistungen, bei denen die materielle Auslieferung 

und/oder Lagerung mit anderen nicht postalischen Aufgaben kombiniert wird). 

Artikel 8 

Besondere Ausnahmen im Bereich der elektronischen Kommunikation 

Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die hauptsächlich den Zweck 

haben, dem öffentlichen Auftraggeber die Bereitstellung oder den Betrieb öffentlicher 

Kommunikationsnetze oder die Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer 

Kommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu ermöglichen.  

Für die Zwecke dieses Artikels  haben die Ausdrücke "öffentliches Kommunikationsnetz" und 

"elektronischer Kommunikationsdienst" die gleiche Bedeutung wie in der Richtlinie 2002/21/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates
1
.  

 

                                                 
*
 ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie aus PE-CONS 75/13 einfügen. 

1
 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 

einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 

(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 33). 

 



   



Artikel 9 

Öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die nach internationalen Regeln vergeben beziehungsweise 

durchgeführt werden 

1. Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, bei denen der 

öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die Vergabe beziehungsweise Durchführung nach 

anderen als den in dieser Richtlinie festgelegten Vergabeverfahren vorzunehmen, die durch 

Folgendes festgelegt sind:  

(a) ein Rechtsinstrument, das völkerrechtliche Verpflichtungen begründet, wie eine im 

Einklang mit den Verträgen geschlossene internationale Übereinkunft zwischen 

einem Mitgliedstaat und einem oder mehreren Drittstaaten beziehungsweise ihren 

Untereinheiten über Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen für ein von 

den Unterzeichnern gemeinsam zu verwirklichendes oder zu nutzendes Projekt; 

(b) eine internationale Organisation. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle Rechtsinstrumente nach 

Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Absatzes, die hierzu den in Artikel 91 

genannten Beratenden Ausschuss für öffentliche Aufträge anhören kann. 



2. Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die der öffentliche 

Auftraggeber gemäß den Vergaberegeln einer internationalen Organisation oder 

internationalen Finanzierungseinrichtung bei vollständiger Finanzierung der betreffenden 

öffentlichen Aufträge und Wettbewerbe durch diese Organisation oder Einrichtung vergibt 

oder durchführt; im Falle einer überwiegenden Kofinanzierung öffentlicher Aufträge und 

Wettbewerbe durch eine internationale Organisation oder eine internationale 

Finanzierungseinrichtung einigen sich die Parteien auf die anwendbaren Vergabeverfahren 

Ư. 

3. Artikel 14b gilt für Aufträge und Wettbewerbe mit Verteidigungs- oder 

Sicherheitsaspekten, die nach internationalen Regeln vergeben beziehungsweise 

durchgeführt werden. Die Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels gelten nicht für 

diese Aufträge und Wettbewerbe. 

Artikel 10 

Besondere Ausnahmen für Dienstleistungsaufträge 

Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Dienstleistungsaufträge, die Folgendes zum Gegenstand 

haben: 

(a) den Erwerb oder die Miete oder Pacht von Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder 

anderem unbeweglichen Vermögen oder Rechte daran, ungeachtet der Finanzmodalitäten; 

Ư 



(b) von Anbietern von audiovisuellen oder Hörfunkmediendiensten vergebene Aufträge über 

den Erwerb, die Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von Sendematerial, das für 

audiovisuelle Mediendienste oder Hörfunkmediendienste bestimmt ist, sowie Aufträge über 

Ausstrahlungszeit oder Bereitstellung von Sendungen, die an Anbieter von audiovisuellen oder 

Hörfunkmediendiensten vergeben werden. Für die Zwecke dieses Buchstabens haben die 

Begriffe "audiovisuelle Mediendienste" und "Anbieter von Mediendiensten" dieselbe Bedeutung 

wie in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a beziehungsweise Buchstabe d der Richtlinie 2010/13/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates 
1
. Der Begriff "Sendung" hat dieselbe Bedeutung 

wie in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2010/13/EU, umfasst jedoch zusätzlich 

Hörfunksendungen und Hörfunk-Sendematerial. Ferner hat der Begriff "Sendematerial" für 

die Zwecke dieser Bestimmung dieselbe Bedeutung wie "Sendung". 

 

(c) Schiedsgerichts- und Schlichtungsdienstleistungen; 

(ca) eine der folgenden Rechtsdienstleistungen: 

(i) Vertretung eines Mandanten durch einen Rechtsanwalt im Sinne des Artikels 1 

der Richtlinie 77/249/EWG des Rates
2
 in 

ï einem Schiedsgerichts- oder Schlichtungsverfahren in einem Mitgliedstaat, 

in einem Drittstaat oder vor einer internationalen Schiedsgerichts- oder 

Schlichtungsinstanz oder 

ï Gerichtsverfahren vor Gerichten oder Behörden eines Mitgliedstaats oder 

eines Drittstaats oder vor internationalen Gerichten oder Einrichtungen; 

                                                 
1
 Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 

zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 

über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 

Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1). 
2
 Richtlinie 77/249/EWG des Rates vom 22. März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen 

Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte (ABl. L 78 vom 

26.3.1977, S. 17). 



(ii)  Rechtsberatung zur Vorbereitung eines der unter Ziffer i des vorliegenden 

Buchstabens genannten Verfahren oder Rechtsberatung, wenn konkrete 

Anhaltspunkte dafür vorliegen und eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die 

Angelegenheit, auf die sich die Beratung bezieht, Gegenstand eines solchen 

Verfahrens werden wird, sofern die Beratung durch einen Rechtsanwalt im Sinne 

des Artikels 1 der Richtlinie 77/249/EWG erfolgt;  

(iii)  Beglaubigungs- und Beurkundungsdienstleistungen, die von Notaren zu erbringen 

sind; 

(iv) von Treuhändern oder bestellten Vormunden erbrachte Rechtsdienstleistungen 

oder sonstige Rechtsdienstleistungen, deren Erbringer durch ein Gericht in dem 

betreffenden Mitgliedstaat bestelltn oder durch Gesetz dazu bestimmt werden, um 

bestimmte Aufgaben unter der Aufsicht dieser Gerichte wahrzunehmen; 

(v) sonstige Rechtsdienstleistungen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat ï wenn 

auch nur gelegentlich ï mit der Ausübung von hoheitlichen Befugnissen 

verbunden sind; 



(d) Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf, dem Ankauf 

oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne der 

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
1
,  Dienstleistungen der 

Zentralbanken sowie mit der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem 

Europäischen Stabilitätsmechanismus durchgeführte Transaktionen;  

(da) Kredite und Darlehen, unabhängig davon, ob im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem 

Verkauf, dem Kauf oder der Übertragung von Wertpapieren oder anderen 

Finanzinstrumenten oder nicht; 

(e) Arbeitsverträge; 

(ea) Dienstleistungen des Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes und der Gefahrenabwehr, 

die von gemeinnützigen Organisationen oder Vereinigungen erbracht werden und die 

unter die folgenden CPV-Codes fallen: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 

75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 und 85143000-3 mit 

Ausnahme des Einsatzes von Krankenwagen zur Patientenbeförderung; 

(f) öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene oder per Untergrundbahn; 

(g) Dienstleistungen im Rahmen politischer Kampagnen, die unter die CPV-Codes 

79341400-0, 92111230-3 und 92111240-6 fallen, wenn sie von einer politischen Partei 

im Rahmen einer Wahlkampagne vergeben werden. 

                                                 
1
 Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG 

des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 

zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1). 



 

Artikel 10a 

Dienstleistungsaufträge, die aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden 

Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Dienstleistungsaufträge, die von einem öffentlichen 

Auftraggeber an einen anderen öffentlichen Auftraggeber oder an einen Zusammenschluss 

öffentlicher Auftraggeber aufgrund eines ausschließlichen Rechts vergeben werden, das dieser 

aufgrund  entsprechender Rechtsvorschriften oder veröffentlichten Verwaltungsvorschriften, die 

mit dem AEUV vereinbar sind, innehat. 



Artikel 11 

Öffentliche Aufträge zwischen Einrichtungen des öffentlichen Sektors 

1. Ein von einem öffentlichen Auftraggeber an eine juristische Person des privaten oder 

öffentlichen Rechts vergebener öffentlicher Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

(a) Der öffentliche Auftraggeber übt über die betreffende juristische Person eine 

ähnliche Kontrolle aus, wie über seine eigenen Dienststellen; 

(b) mehr als 80 % der Tätigkeiten der kontrollierten juristischen Person dienen der 

Ausführung der Aufgaben, mit denen sie von dem die Kontrolle ausübenden 

öffentlichen Auftraggeber oder von anderen von diesem kontrollierten juristischen 

Personen betraut wurden und 

(c) es besteht keine direkte private Kapitalbeteiligung an der kontrollierten juristischen 

Person, mit Ausnahme nicht beherrschender Formen der privaten 

Kapitalbeteiligung und Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne 

Sperrminorität, die in Übereinstimmung mit den Verträgen durch nationale 

gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind und die keinen maßgeblichen 

Einfluss auf die kontrollierte juristische Person vermitteln. 



Bei einem öffentlichen Auftraggeber wird davon ausgegangen, dass er über die betreffende 

juristische Person eine ähnliche Kontrolle im Sinne von Unterabsatz 1 Buchstabe a ausübt 

wie über seine eigenen Dienststellen , wenn er einen ausschlaggebenden Einfluss sowohl 

auf die strategischen Ziele als auch auf die wesentlichen Entscheidungen der kontrollierten 

juristischen Person ausübt. Solche Kontrolle kann auch durch eine andere juristische 

Person ausgeübt werden, die vom öffentlichen Auftraggeber auf gleiche Weise 

kontrolliert wird. 

2. Absatz 1 gilt auch, wenn eine kontrollierte juristische Person, bei der es sich um einen 

öffentlichen Auftraggeber handelt, einen Auftrag an ihren kontrollierenden öffentlichen 

Auftraggeber oder eine andere von demselben öffentlichen Auftraggeber kontrollierte 

juristische Person vergibt, sofern keine direkte private Kapitalbeteiligung an der 

juristischen Person besteht, die den öffentlichen Auftrag erhalten soll, mit Ausnahme nicht 

beherrschender Formen der privaten Kapitalbeteiligung und Formen der privaten 

Kapitalbeteiligung ohne Sperrminorität,, die in Übereinstimmung mit den Verträgen 

durch nationale gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind und die keinen 

maßgeblichen Einfluss auf die kontrollierte juristische Person vermitteln 

3. Ein öffentlicher Auftraggeber, der keine Kontrolle über eine juristische Person des 

privaten oder öffentlichen Rechts im Sinne von Absatz 1 ausübt, kann einen öffentlichen 

Auftrag dennoch ohne Anwendung dieser Richtlinie an diese juristische Person 

Ưvergeben, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

(a) Der öffentliche Auftraggeber übt gemeinsam mit anderen öffentlichen 

Auftraggebern über diese juristische Person eine ähnliche Kontrolle aus wie über 

ihre eigenen Dienststellen; 



(b) mehr als 80 % der Tätigkeiten dieser juristischen Person dienen der Ausführung der 

Aufgaben, mit denen sie von den die Kontrolle ausübenden öffentlichen 

Auftraggebern oder von anderen von denselben öffentlichen Auftraggebern 

kontrollierten juristischen Personen betraut wurden und 

(c) es besteht keine direkte private Kapitalbeteiligung an der kontrollierten juristischen 

Person, mit Ausnahme nicht beherrschender Formen der privaten 

Kapitalbeteiligung und Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne 

Sperrminorität, die in Übereinstimmung mit den Verträgen durch nationale 

gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben sind und die keinen maßgeblichen 

Einfluss auf die kontrollierte juristische Person vermitteln 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a üben öffentliche Auftraggeber gemeinsam 

die Kontrolle über eine juristische Person aus, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

i) Die beschlussfassenden Organe der kontrollierten juristischen Person setzen sich aus 

Vertretern sämtlicher teilnehmender öffentlicher Auftraggeber zusammen. Einzelne 

Vertreter können mehrere oder alle teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber 

vertreten; 

ii ) diese öffentlichen Auftraggeber können gemeinsam einen maßgeblichen Einfluss auf 

die strategischen Ziele und wesentlichen Entscheidungen der kontrollierten 

juristischen Person ausüben und 



iii ) die kontrollierte juristische Person verfolgt keine Interessen , die denen der 

kontrollierenden öffentlichen Auftraggeber zuwiderlaufen. 

 Ư 

4. Ein ausschließlich zwischen zwei oder mehr öffentlichen Auftraggebern geschlossener 

Vertrag fällt nicht in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie, wenn alle nachfolgend 

genannten Bedingungen erfüllt sind: 

(a) Der Vertrag begründet oder erfüllt eine Ư Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 

öffentlichen Auftraggebern oder setzt diese dem Ziel um ,  sicherzustellen, dass von 

ihnen zu erbringende öffentliche Dienstleistungen im Hinblick auf die Erreichung 

gemeinsamer Ziele ausgeführt werden;  

(b) die Durchführung dieser Zusammenarbeit wird ausschließlich durch Überlegungen 

im Zusammenhang mit dem öffentlichen Interesse bestimmt und 

(c) die beteiligten öffentlichen Auftraggeber erbringen  auf dem offenen Markt weniger 

als 20 % der durch die Zusammenarbeit erfassten Tätigkeiten. 

Ư 



6. Zur Bestimmung des prozentualen Anteils der Tätigkeiten gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe b, Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b und Absatz 4 Buchstabe c wird der 

durchschnittliche Gesamtumsatz, oder ein geeigneter alternativer tätigkeitsgestützter 

Wert wie z.B. Kosten, die der betreffenden juristischen Person oder dem betreffenden 

öffentlichen Auftraggeber während der letzten drei Jahre vor Vergabe des Auftrags in 

Bezug auf Dienstleistungen, Lieferungen und Bauleistungen entstanden sind, 

herangezogen. 

Liegen für die letzten drei Jahre keine Angaben über den Umsatz oder einen geeigneten 

alternativen tätigkeitsgestützten Wert wie z.B. Kosten vor oder sind sie nicht mehr 

relevant, weil die betreffende juristische Person oder der betreffende öffentliche 

Auftraggeber gerade gegründet wurde oder erst vor kurzem ihre beziehungsweise seine 

Tätigkeit aufgenommen hat oder weil sie ihre beziehungsweise er seine Tätigkeiten 

umstrukturiert hat, genügt es, wenn sie beziehungsweise er ï vor allem durch Prognosen 

über die Geschäftsentwicklung ï den tätigkeitsgestützten Wert glaubhaft macht.  



ABSCHNITT  4 

BESONDERE SACHVERHALTE  

Unterabschnitt 1: Subventionierte Aufträge und Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen  

Artikel 12 

Aufträge, die von öffentlichen Auftraggebern subventioniert werden 

Die Bestimmungen dieser Richtlinie finden auf die Vergabe folgender Aufträge Anwendung: 

(a) Bauaufträge, die zu mehr als 50 % von öffentlichen Auftraggebern direkt subventioniert 

werden und deren geschätzter Wert ohne MwSt. mindestens 5 186 000 EUR beträgt, sofern 

diese Aufträge eine der folgenden Tätigkeiten umfassen: 

(i) Tiefbauarbeiten gemäß der Auflistung in Anhang II,  

(ii)  Bauleistungen für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- und 

Freizeitanlagen, Schulen und Hochschulen sowie Verwaltungsgebäuden; 

(b) Dienstleistungsaufträge, die zu mehr als 50 % von öffentlichen Auftraggebern direkt 

subventioniert werden und deren geschätzter Wert ohne MwSt. mindestens 207 000 EUR 

beträgt, wenn diese Aufträge mit einem Bauauftrag gemäß Buchstabe a verbunden sind. 



Die öffentlichen Auftraggeber, die die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten 

Subventionen gewähren, stellen die Einhaltung dieser Richtlinie sicher, wenn der subventionierte 

Auftrag nicht von ihnen selbst oder von ihnen im Namen und für Rechnung anderer Stellen 

vergeben wird. 

Artikel 13 

Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen 

1. Diese Richtlinie gilt nur für solche öffentliche Dienstleistungsaufträge über Forschungs- 

und Entwicklungsdienstleistungen die unter die CPV-Codes 73000000-2 bis 73120000-9, 

73300000-5, 73420000-2 und 73430000-5 fallen, vorausgesetzt, dass beide der folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

(a) die Ergebnisse sind ausschließlich Eigentum des öffentlichen Auftraggebers für 

seinen Gebrauch bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit und 

(b) die erbrachte Dienstleistung wird vollständig durch den öffentlichen Auftraggeber 

vergütet. 

 Ư 



Unterabschnitt 2: Vergabe von Aufträgen, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten 

Artikel 14 

Verteidigung und Sicherheit 

1. Diese Richtlinie gilt für die Vergabe öffentlicher Aufträge und für die Durchführung von 

Wettbewerben in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, mit Ausnahme der folgenden 

Aufträge: 

(a) Aufträge, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/81/EG fallen; 

(b) Aufträge, auf die die Richtlinie 2009/81/EG nach deren Artikeln 8, 12 und 13 nicht 

anwendbar ist. 

2. Liegt nicht bereits eine der in Absatz 1 genannten Ausnahmen vor, so findet diese 

Richtlinie keine Anwendung, soweit der Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen eines 

Mitgliedstaats nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen, zum Beispiel durch 

Anforderungen, die auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen abzielen, die 

der öffentliche Auftraggeber im Rahmen eines Vergabeverfahrens im Sinne dieser 

Richtlinie zur Verfügung stellt, gewährleistet werden kann.  



Ferner findet diese Richtlinie im Einklang mit Artikel 346 Absatz 1 Buchstabe a AEUV 

keine Anwendung auf öffentliche Aufträge und Wettbewerbe, die nicht anderweitig im 

Rahmen des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels ausgenommen sind, soweit ein 

Mitgliedstaat mit der Anwendung dieser Richtlinie verpflichtet würde, Informationen zu 

übermitteln, deren Offenlegung nach seiner Auffassung seinen wesentlichen 

Sicherheitsinteressen zuwiderlaufen würde. 

3. Werden die Auftragsvergabe und die Ausführung des öffentlichen Auftrags oder 

Wettbewerbs für geheim erklärt oder erfordern sie nach den in einem Mitgliedstaat 

geltenden Rechts- oder Verwaltungsvorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen, so 

findet diese Richtlinie keine Anwendung, sofern der Mitgliedstaat festgestellt hat, dass 

die betreffenden wesentlichen Interessen nicht durch weniger einschneidende 

Maßnahmen, wie jene gemäß Absatz 2 Unterabsatz 1, gewährleistet werden können. 

Artikel 14a 

Vergabe von gemischten Aufträgen, die Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekte beinhalten 

1. Dieser Artikel findet Anwendung auf gemischte Aufträge, die unter diese Richtlinie 

fallende Beschaffungen sowie unter Artikel 346 AEUV oder unter die 

Richtlinie 2009/81/EG fallende Beschaffungen zum Gegenstand haben. 



2. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten öffentlichen Auftrags objektiv trennbar, so 

können die öffentlichen Auftraggeber beschließen, getrennte Aufträge für die einzelnen 

Teile oder einen einzigen Auftrag zu vergeben. 

Beschließen die öffentlichen Auftraggeber, getrennte Aufträge für einzelne Teile zu 

vergeben, so wird die Entscheidung darüber, welche rechtliche Regelung jeweils für die 

getrennten Aufträge gelten, auf der Grundlage der Merkmale der betreffenden einzelnen 

Teile getroffen. 

Beschließen die öffentlichen Auftraggeber, einen einzigen Auftrag zu vergeben, so 

gelten die folgenden Kriterien für die Bestimmung der anwendbaren rechtlichen 

Regelung: 

(a) Unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags Artikel 346 AEUV, so kann der 

Auftrag ohne Anwendung dieser Richtlinie vergeben werden, sofern die Vergabe 

eines einzigen Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist; 

(b) unterliegt ein Teil eines bestimmten Auftrags der Richtlinie 2009/81/EG, so kann 

der Auftrag gemäß jener Richtlinie vergeben werden, sofern die Vergabe eines 

einzigen Auftrags aus objektiven Gründen gerechtfertigt ist. Dieser Buchstabe 

berührt nicht die in jener Richtlinie vorgesehenen Schwellenwerte und 

Ausschlüsse. 



Die Entscheidung, einen einzigen Auftrag zu vergeben, darf jedoch nicht zu dem Zweck 

getroffen werden, Aufträge von der Anwendung dieser Richtlinie oder der Richtlinie 

2009/81/EG auszunehmen. 

3. Absatz 2 Unterabsatz 3 Buchstabe a gilt für gemischte Aufträge, für die ansonsten 

sowohl Unterabsatz 3 Buchstabe a als auch Unterabsatz 3 Buchstabe b gelten könnten. 

4. Sind die einzelnen Teile eines bestimmten Auftrags objektiv nicht trennbar, so kann der 

Auftrag ohne Anwendung dieser Richtlinie vergeben werden, wenn er Elemente enthält, 

auf die Artikel 346 AEUV Anwendung findet; ansonsten kann er gemäß der Richtlinie 

2009/81/EG vergeben werden. 

Artikel 14b 

Öffentliche Aufträge und Wettbewerbe mit Verteidigungs- oder Sicherheitsaspekten, die 

nach internationalen Regeln vergeben beziehungsweise durchgeführt werden 

1. Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe mit Verteidigungs- 

oder Sicherheitsaspekten, bei denen der öffentliche Auftraggeber verpflichtet ist, die 

Vergabe beziehungsweise Durchführung nach anderen als den in dieser Richtlinie 

festgelegten Vergabeverfahren vorzunehmen, die durch Folgendes festgelegt sind: 

(a) eine im Einklang mit den Verträgen geschlossene internationale Übereinkunft 

oder Vereinbarung zwischen einem Mitgliedstaat und einem oder mehreren 

Drittstaaten beziehungsweise ihren Untereinheiten über Bauleistungen, 

Lieferungen oder Dienstleistungen für ein von den Unterzeichnern gemeinsam zu 

verwirklichendes oder zu nutzendes Projekt; 



(b) eine internationale Übereinkunft oder Vereinbarung im Zusammenhang mit der 

Stationierung von Truppen, die die Unternehmen eines Mitgliedstaats oder eines 

Drittstaats betrifft; 

(c) eine internationale Organisation. 

Alle Übereinkünfte oder Vereinbarungen nach Unterabsatz 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Absatzes werden der Kommission mitgeteilt, die hierzu den in Artikel 91 

genannten Beratenden Ausschuss für öffentliche Aufträge anhören kann. 

2. Diese Richtlinie gilt nicht für öffentliche Aufträge und Wettbewerbe mit Verteidigungs- 

oder Sicherheitsaspekten, die der öffentliche Auftraggeber gemäß den Vergaberegeln 

einer internationalen Organisation oder internationalen Finanzierungseinrichtung bei 

vollständiger Finanzierung der betreffenden öffentlichen Aufträge und Wettbewerbe 

durch diese Organisation oder Einrichtung vergibt. Im Falle einer überwiegenden 

Kofinanzierung öffentlicher Aufträge und Wettbewerbe durch eine internationale 

Organisation oder eine internationale Finanzierungseinrichtung einigen sich die 

Parteien auf die anwendbaren Vergabeverfahren. 



KAPITEL  II  

Allgemeine Vorschriften 

Artikel 15 

Grundsätze der Auftragsvergabe  

1. Die öffentlichen Auftraggeber behandeln alle Wirtschaftsteilnehmer in gleicher und 

nichtdiskriminierender Weise und handeln transparent und verhältnismäßig. 

Das Vergabeverfahren darf nicht mit der Absicht konzipiert werden, es vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie auszunehmen oder den Wettbewerb künstlich 

einzuschränken. Eine künstliche Einschränkung des Wettbewerbs gilt als gegeben, wenn 

das Vergabeverfahren mit der Absicht konzipiert wurde, bestimmte 

Wirtschaftsteilnehmer auf unzulässige Weise zu bevorzugen oder zu benachteiligen. 

2. Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass die 

Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung öffentlicher Aufträge die geltenden umwelt-, 

sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhalten, die durch Rechtsvorschriften 

der Union, einzelstaatliche Rechtsvorschriften, Tarifverträge oder die in Anhang XI 

aufgeführten internationalen umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschriften 

festgelegt sind.  



Artikel 16 

Wirtschaftsteilnehmer 

1. Wirtschaftsteilnehmer, die gemäß den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie 

niedergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht 

allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den Rechtsvorschriften des 

Mitgliedstaats, in dem der Auftrag vergeben wird, eine natürliche oder juristische Person 

sein müssten. 

Bei öffentlichen Dienstleistungs- und öffentlichen Bauaufträgen sowie bei öffentlichen 

Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienstleistungen oder Verlege- und Installationsarbeiten 

umfassen, können juristische Personen jedoch verpflichtet werden, in ihrem Angebot oder 

ihrem Antrag auf Teilnahme die Namen und die einschlägigen beruflichen Qualifikationen 

der Mitarbeiter anzugeben, die für die Erbringung der betreffenden Leistung 

verantwortlich sein sollen. 

2. Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, einschließlich vorübergehender 

Zusammenschlüsse, können an Vergabeverfahren teilnehmen. Die öffentlichen 

Auftraggeber dürfen nicht von ihnen verlangen, dass sie eine bestimmte Rechtsform 

haben, um ein Angebot oder einen Antrag auf Teilnahme einzureichen.  



Falls erforderlich, können die öffentlichen Auftraggeber in den Auftragsunterlagen 

präzisieren, wie Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern die Anforderungen in Bezug auf 

die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit oder die technische und berufliche 

Eignung nach Artikel 56 zu erfüllen haben, sofern dies durch objektive Gründe 

gerechtfertigt und angemessen ist. Die Mitgliedstaaten können Standardbedingungen 

dafür  festlegen, in welcher Form Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern die 

Anforderungen zu erfüllen haben. 

Sämtliche Bedingungen in Bezug auf die Durchführung eines Auftrags durch diese 

Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, die von den für einzelne Teilnehmer geltenden 

Bedingungen abweichen, müssen durch objektive Gründe gerechtfertigt und 

verhältnismäßig sein. 

3. Ungeachtet des Absatzes 2 können öffentliche Auftraggeber von Gruppen von 

Wirtschaftsteilnehmern verlangen, dass sie eine bestimmte Rechtsform annehmen, wenn 

ihnen der Zuschlag erteilt worden ist, soweit diese Änderung für die ordnungsgemäße 

Durchführung des Auftrags erforderlich ist. 



Artikel 17 

Vorbehaltene Aufträge 

1. Die Mitgliedstaaten können das Recht zur Teilnahme an einem Vergabeverfahren 

geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern, deren Hauptzweck die soziale und 

berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten 

Personen ist, vorbehalten oder sie können  bestimmen, dass solche Aufträge im Rahmen 

von Programmen mit geschützten Beschäftigungsverhältnissen durchgeführt werden, 

sofern mindestens 30 % der Arbeitnehmer dieser Werkstätten, Wirtschaftsteilnehmer oder 

Programme Menschen mit Behinderungen oder benachteiligte Arbeitnehmer sind.  

2. Im Aufruf zum Wettbewerb wird auf diesen Artikel Bezug genommen. 

Artikel 18 

Vertraulichkeit 

1. Sofern in dieser Richtlinie oder im nationalen Recht, dem der öffentliche Auftraggeber 

unterliegt, insbesondere in den Rechtsvorschriften betreffend den Zugang zu 

Informationen, nichts anderes vorgesehen ist, und unbeschadet der Verpflichtungen zur 

Bekanntmachung vergebener Aufträge und der Unterrichtung der Bewerber und Bieter 

gemäß den Artikeln 48 und 53 gibt ein öffentlicher Auftraggeber keine ihm von den 

Wirtschaftsteilnehmern übermittelten und von diesen als vertraulich eingestuften 

Informationen weiter, wozu insbesondere technische und handelsbezogene 

Geschäftsgeheimnisse sowie die vertraulichen Aspekte der Angebote selbst gehören. 



2. Öffentliche Auftraggeber können Wirtschaftsteilnehmern Anforderungen vorschreiben, die 

den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen bezwecken, die diese Auftraggeber im 

Rahmen des Vergabeverfahrens zur Verfügung stellen. 

Artikel 19 

Vorschriften über die Kommunikation 

Ư 

1a. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die gesamte Kommunikation und der gesamte 

Informationsaustausch nach dieser Richtlinie, insbesondere die elektronische 

Einreichung von Angeboten, unter Anwendung elektronischer Kommunikationsmittel 

gemäß den Anforderungen dieses Artikels erfolgen. Die für die elektronische 

Kommunikation zu verwendenden Instrumente und Vorrichtungen sowie ihre 

technischen Merkmale müssen nichtdiskriminierend und allgemein verfügbar sowie mit 

den allgemein verbreiteten Erzeugnissen der IKT kompatibel sein und dürfen den 

Zugang der Wirtschaftsteilnehmer zum Vergabeverfahren nicht einschränken. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 sind die öffentlichen Auftraggeber in folgenden Fällen 

nicht verpflichtet, elektronische Kommunikationsmittel bei der Einreichung von 

Angeboten zu verlangen: 

(a) Aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe würde die Nutzung 

elektronischer Kommunikationsmittel spezifische Instrumente, Vorrichtungen 

oder Dateiformate erfordern, die nicht allgemein verfügbar sind oder nicht von 

allgemein verfügbaren Anwendungen unterstützt werden. 



(b) Die Anwendungen, die Dateiformate unterstützen, die sich für die Beschreibung 

der Angebote eignen, verwenden Dateiformate, die nicht mittels anderer offener 

oder allgemein verfügbarer Anwendungen verarbeitet werden können, oder sind 

durch Lizenzen geschützt und können vom öffentlichen Auftraggeber nicht für das 

Herunterladen oder einen Fernzugang zur Verfügung gestellt werden. 

(c) Die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel würde spezielle Bürogeräte 

erfordern, die öffentlichen Auftraggebern nicht generell zur Verfügung stehen. 

(d) In den Auftragsunterlagen wird die Einreichung von physischen oder 

maßstabsgetreuen Modellen verlangt, die nicht elektronisch übermittelt werden 

können. 

Bei Kommunikationsvorgängen, bei denen nach Unterabsatz 2 elektronische 

Kommunikationsmittel nicht genutzt werden, erfolgt die Kommunikation per Post oder 

einem anderen geeigneten Weg oder durch eine Kombination aus Post oder einem 

anderen geeigneten Weg und elektronischen Mitteln. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes sind öffentliche Auftraggeber 

nicht verpflichtet, die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel im 

Einreichungsverfahren zu verlangen, insofern die Verwendung anderer als 

elektronischer Kommunikationsmittel entweder aufgrund einer Verletzung der 

Sicherheit der elektronischen Kommunikationsmittel oder zum Schutz der besonderen 

Empfindlichkeit von Informationen erforderlich ist, die ein derart hohes Schutzniveau 

verlangen, dass dieser nicht angemessen durch die Nutzung elektronischer Instrumente 

und Vorrichtungen gewährleistet werden kann, die entweder den 

Wirtschaftsteilnehmern allgemein zur Verfügung stehen oder ihnen durch alternative 

Zugangsmittel im Sinne des Absatzes 4 zur Verfügung gestellt werden können. 



Es obliegt den öffentlichen Auftraggebern, die gemäß Unterabsatz 2 des vorliegenden 

Absatzes andere als elektronische Kommunikationsmittel im Einreichungsverfahren 

verlangen, in dem Vergabevermerk gemäß Artikel 85 die Gründe dafür anzugeben. 

Gegebenenfalls müssen die öffentlichen Auftraggeber in dem Vergabevermerk die 

Gründe dafür angeben, dass die Verwendung anderer als elektronischer 

Kommunikationsmittel in Anwendung des Unterabsatzes 4 des vorliegenden Absatzes 

für erforderlich erachtet wurde. 

1b. Ungeachtet des Absatzes 1a kann die Kommunikation mündlich erfolgen, sofern die 

Kommunikation keine wesentlichen Bestandteile eines Vergabeverfahrens betrifft und 

sofern der Inhalt der mündlichen Kommunikation ausreichend dokumentiert wird. Zu 

diesem Zweck umfassen die wesentlichen Bestandteile eines Vergabeverfahrens die 

Auftragsunterlagen, Teilnahmeanträge, Interessensbestätigungen und Angebote. 

Insbesondere muss die mündliche Kommunikation mit Bietern, die einen wesentlichen 

Einfluss auf den Inhalt und die Bewertung des Angebots haben könnte, in 

hinreichendem Umfang und in geeigneter Weise dokumentiert werden, z.B. durch 

Niederschrift oder Tonaufzeichnungen oder Zusammenfassungen der wichtigsten 

Elemente der Kommunikation.  

2.  ƯBei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speicherung von 

Informationen stellen die öffentlichen Auftraggeber sicher, dass die Integrität der Daten 

und die Vertraulichkeit der Angebote und der Teilnahmeanträge gewährleistet ist. Sie 

überprüfen den Inhalt der Angebote und der Teilnahmeanträge erst nach Ablauf der Frist 

für ihre Einreichung. 



2a. Für öffentliche Bauaufträge und Wettbewerbe können die Mitgliedstaaten die Nutzung 

spezifischer elektronischer Instrumente, wie z.B. elektronischer Instrumente für die 

Gebäudedatenmodellierung oder dergleichen, verlangen. In diesem Fall bieten die 

öffentlichen Auftraggeber alternative Zugänge gemäß Absatz 4 bis zu dem Zeitpunkt, zu 

dem diese Instrumente im Sinne von Absatz 1a Unterabsatz 1 Satz 2 allgemein zur 

Verfügung stehen. 

 Ư 

4. Öffentliche Auftraggeber können erforderlichenfalls die Verwendung von Instrumenten 

und Vorrichtungen vorschreiben, die nicht allgemein verfügbar sind, sofern die 

öffentlichen Auftraggeber einen alternativen Zugang bieten. 

In allen nachfolgend genannten Situationen wird davon ausgegangen, dass öffentliche 

Auftraggeber geeignete alternative Zugänge anbieten, wenn sie  

(a)  ab dem Datum der Veröffentlichung der Bekanntmachung gemäß Anhang IX oder 

ab dem Versanddatum der Aufforderung zur Interessensbestätigung unentgeltlich 

einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang anhand elektronischer 

Mittel zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen anbieten. Der Text der 

Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung muss die 

Internet-Adresse, über die diese Instrumente und Vorrichtungen zugänglich sind, 

enthalten; 



(b) gewährleisten, dass Bieter ohne Zugang zu den betreffenden Instrumenten und 

Vorrichtungen und ohne Möglichkeit, diese innerhalb der einschlägigen Fristen 

zu beschaffen, sofern das Fehlen des Zugangs nicht dem betreffenden Bieter 

zuzuschreiben ist, Zugang zum Vergabeverfahren mittels provisorischer Token 

haben, die online unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden; oder 

(c) einen alternativen Kanal für die elektronische Einreichung von Angeboten 

unterstützen. 

5. Zusätzlich zu den Anforderungen des Anhangs IV gelten für die Instrumente und 

Vorrichtungen zur elektronischen Übermittlung und für den elektronischen Eingang von 

Angeboten sowie für die Instrumente und Vorrichtungen für den elektronischen Eingang 

der Teilnahmeanträge die folgenden Vorschriften: 

(a) Die Informationen über die Spezifikationen für die elektronische Einreichung der 

Angebote und Teilnahmeanträge, einschließlich Verschlüsselung und 

Zeitstempelung, müssen den Interessenten zugänglich sein. 

 Ư 

(c) Die Mitgliedstaaten oder die öffentlichen Auftraggeber, die innerhalb eines von 

dem betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Rahmenkonzepts handeln, legen das 

für die elektronischen Kommunikationsmittel in den verschiedenen Phasen des 

jeweiligen Vergabeverfahrens erforderliche Sicherheitsniveau fest; dieses Niveau 

steht im Verhältnis zu den verbundenen Risiken.  



(d) Für den Fall, dass Mitgliedstaaten oder öffentliche Auftraggeber, die innerhalb 

eines von dem betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Rahmenkonzepts handeln, 

zu dem Schluss gelangen, dass das gemäß Buchstabe c des vorliegenden Absatzes 

eingeschätzte Risikoniveau dergestalt ist, dass fortgeschrittene elektronische 

Signaturen im Sinne der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates
1
 erforderlich sind, akzeptieren die ºffentlichen Auftraggeber Ư 

fortgeschrittene elektronische Signaturen, die sich auf ein qualifiziertes Zertifikat 

stützen, wobei berücksichtigt wird, ob diese Zertifikate von einem 

Zertifizierungsdiensteanbieter angeboten werden, der auf einer Vertrauensliste 

gemäß dem Beschlusses 2009/767/EG der Kommission
2
 geführt wird, die mit oder 

ohne sichere Signaturerstellungseinheit erstellt werden, sofern die folgenden 

Bedingungen eingehalten werden: 

                                                 
1
 Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 

über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (ABl. L 13 vom 

19.1.2000, S. 12). 
2
 2009/767/EG: Entscheidung der Kommission vom 16. Oktober 2009 über Maßnahmen zur 

Erleichterung der Nutzung elektronischer Verfahren über "einheitliche Ansprechpartner" 

gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 274 vom 20.10.2009, S. 36). 



(i) die öffentlichen Auftraggeber müssen das geforderte Format der 

fortgeschrittenen Signatur auf der Grundlage der im Beschluss 2011/130/EU 

der Kommission
1
 festgelegten Formate erstellen und die erforderlichen 

Maßnahmen treffen, um diese Formate technisch bearbeiten zu können; wird 

eine elektronische Signatur in einem anderen Format verwendet, muss die 

elektronische Signatur oder der elektronische Dokumententräger 

Informationen über die bestehenden Validierungsmöglichkeiten enthalten; 

zuständig hierfür ist der Mitgliedstaat. Die Validierungsmöglichkeiten 

müssen es dem öffentlichen Auftraggeber erlauben, die erhaltene 

elektronische Signatur online, kostenlos und in einer für 

Nichtmuttersprachler verständlichen Weise als fortgeschrittene elektronische 

Signatur, die durch ein qualifiziertes Zertifikat unterstützt ist, zu validieren. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Informationen über den 

Erbringer der Validierungsdienste; die Kommission macht die von den 

Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen dann im Internet öffentlich 

zugänglich; 

                                                 
1
 2011/130/EU: Beschluss der Kommission vom 25. Februar 2011 über 

Mindestanforderungen für die grenzüberschreitende Verarbeitung von Dokumenten, die 

gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt von zuständigen Behörden elektronisch signiert worden 

sind (ABl. L 53 vom 26.2.2011, S. 66). 



(ii)  wird ein Angebot mit einem auf einer Vertrauensliste registrierten 

qualifizierten Zertifikat unterzeichnet, so schreiben die öffentlichen 

Auftraggeber keine zusätzlichen Anforderungen fest, die die Bieter an der 

Verwendung dieser Signaturen hindern. 

In Bezug auf im Rahmen eines Vergabeverfahrens verwendete Dokumente, die durch 

eine zuständige Behörde eines Mitgliedstaats oder durch eine andere ausstellende Stelle 

unterzeichnet sind, kann die zuständige ausstellende Behörde oder Stelle das geforderte 

Format der fortgeschrittenen Signatur gemäß den Anforderungen in Artikel 1 Absatz 2 

des Beschlusses 2011/130/EU festlegen. Sie ergreift die Maßnahmen, die erforderlich 

sind, damit diese Formate technisch verarbeitet werden können, indem sie die für die 

Verarbeitung der Signatur erforderlichen Informationen in das betreffende Dokument 

aufnimmt. Diese Dokumente müssen in der elektronischen Signatur oder im 

elektronischen Dokumententräger Informationen über die bestehenden 

Validierungsmöglichkeiten enthalten, die es erlauben, die erhaltene elektronische 

Signatur online, kostenlos und in einer für Nichtmuttersprachler verständlichen Weise 

zu validieren. 

5a. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte 

im Hinblick auf die Änderung der technischen Einzelheiten und Merkmale des 

Anhangs IV zu erlassen, um technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 



Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte 

im Hinblick auf die Änderung der Liste in Absatz 1a Unterabsatz 2 Buchstaben a bis d 

des vorliegenden Artikels zu erlassen, wenn technische Entwicklungen weiter 

bestehende Ausnahmen von der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel 

unangemessen erscheinen lassen oder ï in Ausnahmefällen ï wenn aufgrund 

technischer Entwicklungen neue Ausnahmen vorgesehen werden müssen.  

Um die Interoperabilität technischer Formate sowie der Standards für die Verfahren 

und Mitteilungen vor allem auch im grenzüberschreitenden Zusammenhang zu 

gewährleisten, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 

delegierte Rechtsakte im Hinblick auf die zwingende Anwendung solcher technischen 

Standards zu erlassen; dies gilt insbesondere hinsichtlich der elektronischen 

Einreichung von Unterlagen, der elektronischen Kataloge und der Mittel für die 

elektronische Authentifizierung, jedoch nur dann, wenn die technischen Standards 

gründlich erprobt wurden und ihre Praxistauglichkeit unter Beweis gestelltwurde. Bevor 

ein technischer Standard vorgeschrieben wird, prüft die Kommission auch sorgfältig die 

damit gegebenenfalls verbundenen Kosten, insbesondere hinsichtlich eventuell 

erforderlicher Anpassungen bestehender Lösungen für das elektronische 

Beschaffungswesen, einschließlich Infrastrukturen, Verfahren oder Software. 

Ư 



Artikel 20 

Nomenklaturen 

1. Etwaige Verweise auf Nomenklaturen im Zusammenhang mit der öffentlichen 

Auftragsvergabe müssen unter Verwendung des mit der Verordnung (EG) Nr. 2195/2002
1
 

angenommenen "Gemeinsamen Vokabulars für öffentliche Aufträge" (CPV) erfolgen. 

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die in dieser Richtlinie genannten CPV-Codes zu ändern, wenn Änderungen 

in der CPV-Nomenklatur in dieser Richtlinie zu berücksichtigen sind und sie keine 

Änderung des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie bewirken. 

Artikel 21 

Interessenkonflikte 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die öffentlichen Auftraggeber geeignete Maßnahmen zur 

wirksamen Verhinderung, Aufdeckung und ƯBehebung von Interessenkonflikten treffen, die sich 

bei der Durchf¿hrung von Vergabeverfahren Ưergeben, um Wettbewerbsverzerrungen zu 

vermeiden und eine Gleichbehandlung aller Wirtschaftsteilnehmer zu gewährleisten. 

Der Begriff "Interessenkonflikt" deckt zumindest alle Situationen ab, in denen Mitarbeiter des 

öffentlichen Auftraggebers oder eines im Namen des öffentlichen Auftraggebers handelnden 

Beschaffungsdienstleisters, die an der Durchführung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder 

Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen können, direkt oder indirekt ein finanzielles, 

wirtschaftliches oder sonstiges persönliches Interesse Ưhaben, von dem man annehmen kºnnte, 

dass es ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens 

beeinträchtigt. 

 Ư 

                                                 
1
 Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. 

November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) (ABl. 

L 340 vom 16.12.2002, S. 1). 



TITEL  II  

VORSCHRIFTEN FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE  

KAPITEL  I  

Verfahren 

Artikel 23 

Bedingungen betreffend das GPA und andere internationale Übereinkommen 

 ƯSofern durch die Anhªnge 1, 2, 4 und 5 sowie die Allgemeinen Anmerkungen zur Anlage I der 

Europäischen Union zum GPA sowie die anderen internationalen für die Union rechtsverbindlichen 

¦bereinkommen Ưabgedeckt, wenden die öffentlichen Auftraggeber auf Bauleistungen, 

Lieferungen, Dienstleistungen und Wirtschaftsteilnehmer aus den Unterzeichnerstaaten dieser 

Übereinkommen keine ungünstigeren Bedingungen an als auf Bauleistungen, Lieferungen, 

Dienstleistungen und Wirtschaftsteilnehmer aus der Europªischen Union. Ư 

Artikel 24 

Wahl der Verfahren 

1. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge wenden die öffentlichen Auftraggeber die an diese 

Richtlinie angepassten nationalen Verfahren an, sofern unbeschadet des Artikels 30 ein 

Aufruf zum Wettbewerb im Einklang mit dieser Richtlinie veröffentlicht wurde. 



1a. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die öffentlichen Auftraggeber offene oder 

nichtoffene Verfahren nach Maßgabe dieser Richtlinie anwenden können. 

1b. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die öffentlichen Auftraggeber 

Innovationspartnerschaften nach Maßgabe dieser Richtlinie anwenden können.  

1c. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die öffentlichen Auftraggeber ein 

Verhandlungsverfahren oder einen wettbewerblichen Dialog in den folgenden Fällen 

anwenden können: 

a) in Bezug auf Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträge, bei denen eines oder 

mehrere der folgenden Kriterien erfüllt ist: 

(i) Die Bedürfnisse des öffentlichen Auftraggebers können nicht ohne die 

Anpassung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden; 

(ii)  die Aufträge umfassen konzeptionelle oder innovative Lösungen; 

(iii)  der Auftrag kann aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, der 

Komplexität oder dem rechtlichen oder finanziellen Rahmen oder den damit 

einhergehenden Risiken zusammenhängen, nicht ohne vorherige 

Verhandlungen vergeben werden; 

(iv) die technischen Spezifikationen können von dem öffentlichen Auftraggeber 

nicht mit ausreichender Genauigkeit unter Verweis auf eine Norm, eine 

europäische technische Bewertung (ETA), eine gemeinsame technische 

Spezifikation oder technische Referenzen im Sinne des Anhangs VIII 

Nummern 2 bis 5 erstellt werden; 



aa) in Bezug auf Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsaufträge, bei denen im Rahmen 

eines offenen oder nichtoffenen Verfahrens keine ordnungsgemäßen oder nur 

unannehmbare Angebote eingereicht wurden. In diesen Fällen sind die 

öffentlichen Auftraggeber nicht verpflichtet, eine Auftragsbekanntmachung zu 

veröffentlichen, wenn sie alle - und nur die - Bieter in das Verfahren einbeziehen, 

die die Kriterien der Artikel 55 bis 63 erfüllen und im Verlauf des vorherigen 

offenen oder nichtoffenen Verfahrens den formalen Anforderungen des 

Vergabeverfahrens genügende Angebote eingereicht haben. 

Insbesondere Angebote, die nicht den Auftragsunterlagen entsprechen, die nicht 

fristgerecht eingegangen sind, die nachweislich auf kollusiven AAbsprachen oder 

Korruption beruhen oder die nach Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers 

ungewöhnlich niedrig sind, werden als nicht ordnungsgemäß angesehen. 

Insbesondere Angebote von Bietern, die nicht über die erforderlichen 

Qualifikationen verfügen, und Angebote, deren Preis das vor Einleitung des 

Vergabeverfahrens festgelegte und schriftlich dokumentierte Budget des 

öffentlichen Auftraggebers übersteigt, werden als unannehmbar angesehen.  

 Ư 



2. Der Aufruf zum Wettbewerb erfolgt Ưmittels einer Auftragsbekanntmachung gemäß 

Artikel 47. 

Wenn der Auftrag im Rahmen eines nichtoffenen Verfahrens oder eines 

Verhandlungsverfahrens vergeben wird, können die Mitgliedstaaten ungeachtet des 

Unterabsatzes 1 vorsehen, dass die subzentralen öffentlichen Auftraggeber oder 

besondere Kategorien von ihnen den Aufruf zum Wettbewerb mittels einer 

Vorinformation gemäß Artikel 46 Absatz 2 vornehmen können.  

Erfolgt der Aufruf zum Wettbewerb mittels einer Vorinformation gemäß 

Artikel 46 Absatz 2, sind Wirtschaftsteilnehmer, die auf die Veröffentlichung der 

Vorinformation hin ihr Interesse bekundet haben, mittels einer "Aufforderung zur 

Interessensbestätigung" gemäß Artikel 52 aufzufordern, ihr Interesse schriftlich zu 

bestätigen.  

3. In den konkreten Fällen und unter den konkreten Umständen, die in Artikel 30 

ausdrücklich genannt sind, können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass öffentliche 

Auftraggeber auf ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung eines 

Aufrufs zum Wettbewerb zurückgreifen können. Die Mitgliedstaaten gestatten die 

Anwendung dieses Verfahrens nicht in anderen als den in Artikel 30 Ư genannten Fªllen. 



Artikel 25 

Offenes Verfahren 

1. Bei einem offenen Verfahren kann jeder interessierte Wirtschaftsteilnehmer auf einen 

Aufruf zum Wettbewerb hin ein Angebot abgeben. 

Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt mindestens 35 Tage, gerechnet ab dem Tag 

der Absendung der Auftragsbekanntmachung. 

Dem Angebot beizuf¿gen sind die ƯInformationen f¿r eine qualitative Auswahl, die von 

dem öffentlichen Auftraggeber verlangt werden. 

2. Haben die öffentlichen Auftraggeber eine Vorinformation veröffentlicht, die selbst nicht 

als Aufruf zum Wettbewerb verwendet wurde, kann die Mindestfrist für den Eingang der 

Angebote nach Absatz 1 Unterabsatz 2 auf 15 Tage verkürzt werden, sofern beide der 

nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind: 

(a) Die Vorinformation enthielt alle für die Bekanntmachung nach Anhang VI Teil  B 

Abschnitt I geforderten Informationen, soweit diese zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der Vorinformation vorlagen; 

(b) die Vorinformation wurde zwischen 35 Tagen und 12 Monaten vor dem Tag der 

Absendung der Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung übermittelt. 



3. Für den Fall, dass eine vom öffentlichen Auftraggeber hinreichend begründete 

Dringlichkeit die Einhaltung der Frist gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 unmöglich macht, 

kann er eine Frist festlegen, die 15 Tage ab dem Tag der Absendung der 

Auftragsbekanntmachung nicht unterschreiten darf. 

4. Der öffentliche Auftraggeber kann die Frist für den Eingang der Angebote gemäß Absatz 1 

Unterabsatz 2 um fünf Tage verkürzen, wenn er die elektronische Übermittlung der 

Angebote gemäß Artikel 19 Absatz 1a Unterabsatz 1 sowie Artikel 19 Absätze 4 und 5 

akzeptiert. 

Artikel 26 

Nichtoffenes Verfahren 

1. Bei nichtoffenen Verfahren kann jeder Wirtschaftsteilnehmer auf einen Aufruf zum 

Wettbewerb hin einen Teilnahmeantrag, der die in Anhang VI Teil  B beziehungsweise 

Teil C festgelegten Informationen enthält, einreichen, indem er die ƯInformationen f¿r 

eine qualitative Auswahl vorlegt, die von dem öffentlichen Auftraggeber verlangt werden. 

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage ab dem Tag, 

an dem die Bekanntmachung beziehungsweise ï wenn eine Vorinformation als Aufruf zum 

Wettbewerb dient ïdie Aufforderung zur Interessensbestätigung abgesendet worden ist. 



2. Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die von dem öffentlichen Auftraggeber infolge 

seiner Bewertung der bereitgestellten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein 

Angebot übermitteln. Die öffentlichen Auftraggeber können die Zahl geeigneter Bewerber, 

die zur Teilnahme am Verfahren aufgefordert werden, gemäß Artikel 64 begrenzen. 

Die Frist für den Eingang der Angebote beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab dem 

Tag, an dem die Aufforderung zur Angebotsabgabe abgesendet wurde. 

3. Haben die öffentlichen Auftraggeber eine Vorinformation veröffentlicht, die selbst nicht 

als Aufruf zum Wettbewerb verwendet wurde, kann die Mindestfrist für den Eingang der 

Angebote nach Absatz 2 Unterabsatz 2 auf 10 Tage verkürzt werden, sofern sämtliche der 

nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind: 

(a) Die Vorinformation enthielt alle Ưnach Anhang VI Teil  B Abschnitt I geforderten 

Informationen, soweit diese zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Vorinformation 

vorlagen;  

(b) die Vorinformation wurde zwischen 35 Tagen und 12 Monaten vor dem Tag der 

Absendung der Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung übermittelt. 



4. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass alle oder bestimmte Kategorien von 

subzentralen öffentlichen Auftraggebern die Frist für den Eingang von Angeboten im 

gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Auftraggeber und den ausgewählten 

Bewerbern festlegen können, vorausgesetzt, dass allen ausgewählten Bewerbern dieselbe 

Frist für die Erstellung und Einreichung der Angebote eingeräumt wird. Erfolgt keine 

einvernehmliche Festlegung der Frist für den Eingang der Angebote, beträgt die Frist 

mindestens 10 Tage ab dem Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. 

5. Die Frist für den Eingang der Angebote gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels kann 

um fünf Tage verkürzt werden, wenn der öffentliche Auftraggeber die elektronische 

Übermittlung der Angebote gemäß Artikel 19 Absätze 1a, 4 und 5 akzeptiert. 

6. Für den Fall, dass eine von den öffentlichen Auftraggebern hinreichend begründete 

Dringlichkeit die Einhaltung der Fristen gemäß diesem Artikel unmöglich macht, können 

sie Folgendes festlegen: 

(a) für den Eingang der Teilnahmeanträge eine Frist, die mindestens 15 Tage betragen 

muss, gerechnet ab dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung; 

(b) für den Eingang der Angebote eine Frist, die mindestens 10 Tage beträgt, gerechnet 

ab dem Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. 



Artikel 27 

Verhandlungsverfahren 

1. Bei Verhandlungsverfahren kann jeder Wirtschaftsteilnehmer auf einen die Angaben 

gemäß Anhang VI Teile B und C enthaltenden Aufruf zum Wettbewerb hin einen 

Teilnahmeantrageinreichen, indem er die von dem öffentlichen Auftraggeber geforderten 

Informationen für eine qualitative Auswahl vorlegt. 

In den Auftragsunterlagen geben die öffentlichen Auftraggeber den Auftragsgegenstand 

an, indem sie ihre Bedürfnisse und die erforderlichen Eigenschaften der zu 

erbringenden Lieferungen, Bauleistungen oder Dienstleistungen beschreiben und die 

Zuschlagskriterien spezifizieren. Ferner geben sie an, welche Elemente der 

Beschreibung die von allen Angeboten einzuhaltenden Mindestanforderungen darstellen. 

Die bereitgestellten Informationen müssen so präzise sein, dass die 

Wirtschaftsteilnehmer Art und Umfang der Vergabe erkennen und entscheiden können, ob 

sie eine Teilnahme an dem Verfahren beantragen. 



Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage ab dem Tag, 

an dem die Auftragsbekanntmachung beziehungsweise ï wenn eine Vorinformation als 

Aufruf zum Wettbewerb dient ïdie Aufforderung zur Interessensbestätigung abgesandt 

wurde. Die Frist für den Eingang der Erstangebote beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet 

ab dem Tag der Absendung des Aufrufs. Es gilt Artikel 26 Absätze 3 bis 6. 

2. Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die von dem öffentlichen Auftraggeber infolge 

seiner Bewertung der bereitgestellten Informationen dazu aufgefordert werden, können ein 

Erstangebot übermitteln, das die Grundlage für die späteren Verhandlungen darstellt. Die 

öffentlichen Auftraggeber können die Zahl geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme am 

Verfahren aufgefordert werden, gemäß Artikel 64 begrenzen. 

3. Sofern in Absatz 3a nicht anders vorgesehen, verhandeln die öffentlichen Auftraggeber 

mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle Folgeangebote, 

mit Ausnahme der endgültigen Angebote im Sinne des Absatzes 6, mit dem Ziel, die 

Angebote inhaltlich zu verbessern. 

Die Mindestanforderungen und die Zuschlagskriterien sind nicht Gegenstand von 

Verhandlungen. 

3a. Die öffentlichen Auftraggeber können Aufträge auf der Grundlage der Erstangebote 

vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten, wenn sie in der 

Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung darauf 

hingewiesen haben, dass sie sich diese Möglichkeit vorbehalten. 



4. Die öffentlichen Auftraggeber stellen sicher , dass alle Bieter bei den Verhandlungen 

gleich behandelt werden. Dazu enthalten sie sich jeder diskriminierenden Weitergabe von 

Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. 

Sie unterrichten alle Bieter, deren Angebote nicht gemäß Absatz 5 ausgeschieden wurden, 

schriftlich über etwaige Änderungen der technischen Spezifikationen oder anderer 

Auftragsunterlagen, die nicht die Festlegung der Mindestanforderungen betreffen. Im 

Anschluss an solche Änderungen gewähren die öffentlichen Auftraggeber den Bietern 

ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern und gegebenenfalls  überarbeitete 

Angebote einzureichen. 

In Übereinstimmung mit Artikel 18 dürfen die ºffentlichen Auftraggeber Ưvertrauliche 

Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bewerbers oder Bieters nicht 

ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche 

Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern wird nur in Bezug auf die 

beabsichtigte Mitteilung bestimmter Ư Informationen erteilt. 

5. Verhandlungsverfahren können in verschiedene aufeinander folgende Phasen unterteilt 

werden, um die Zahl der Angebote, über die verhandelt wird, anhand der in der 

Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur Interessensbestätigung oder in anderen 

Auftragsunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien zu verringern. In der 

Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur Interessensbestätigung oder in anderen 

Auftragsunterlagen gibt der öffentliche Auftraggeber an, ob er von dieser Möglichkeit 

Gebrauch machen wird. 



6. Beabsichtigt der öffentliche Auftraggeber einen Abschluss der Verhandlungen, so 

unterrichtet er die verbleibenden Bieter und legt eine gemeinsame Frist für die Einreichung 

neuer oder überarbeiteter Angebote fest. Er vergewissert sich, dass die endgültigen 

Angebote den Mindestanforderungen entsprechen und im Einklang mit Artikel 54 

Absatz 1 stehen, beurteilt die endgültigen Angebote anhand der Zuschlagskriterien und 

erteilt den Zuschlag gemäß den Artikeln 66 bis 69. 

Artikel 28 

Wettbewerblicher Dialog 

1. Bei wettbewerblichen Dialogen kann jeder Wirtschaftsteilnehmer auf eine 

Auftragsbekanntmachung hin einen Teilnahmeantrag übermitteln, indem er die 

ƯInformationen f¿r eine qualitative Auswahl vorlegt, die von dem öffentlichen 

Auftraggeber verlangt werden. 

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet ab 

dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. 

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge der 

Bewertung der bereitgestellten Informationen dazu aufgefordert werden, können am 

Dialog teilnehmen. Die öffentlichen Auftraggeber können die Zahl geeigneter Bewerber, 

die zur Teilnahme am Verfahren aufgefordert werden, gemäß Artikel 64 begrenzen. Der 

Zuschlag erfolgt allein nach dem Kriterium des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses 

gemäß Artikel 66 Absatz 2. 



2. Die öffentlichen Auftraggeber veröffentlichen eine Auftragsbekanntmachung, in der sie 

ihre Bedürfnisse und Anforderungen formulieren, die sie in dieser Bekanntmachung 

und/oder in einer Beschreibung näher erläutern. Gleichzeitig erläutern und definieren sie in 

denselben Unterlagen die zugrunde gelegten Zuschlagskriterien und legen einen 

indikativen Zeitrahmen fest. 

3. Die öffentlichen Auftraggeber eröffnen mit den nach den einschlägigen Bestimmungen der 

Artikel 54 bis 65 ausgewählten Teilnehmern einen Dialog, dessen Ziel es ist, die Mittel, 

mit denen ihre Bedürfnisse am besten erfüllt werden können, zu ermitteln und festzulegen. 

Bei diesem Dialog können sie mit den ausgewählten Teilnehmern alle Aspekte der 

Auftragsvergabe erörtern. 

Die öffentlichen Auftraggeber stellen sicher , dass alle Teilnehmer bei dem Dialog gleich 

behandelt werden. Insbesondere enthalten sie sich jeder diskriminierenden Weitergabe von 

Informationen, durch die bestimmte Teilnehmer gegenüber anderen begünstigt werden 

könnten. 

In Übereinstimmung mit Artikel 18 dürfen die öffentlichen Auftraggeber 

Lösungsvorschläge oder vertrauliche Informationen eines am Dialog teilnehmenden 

Bewerbers oder Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer 

weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern wird 

nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimmter Ư Informationen erteilt. 



4. Der wettbewerbliche Dialog kann in verschiedene aufeinander folgende Phasen unterteilt 

werden, um die Zahl der in der Dialogphase zu erörternden Lösungen anhand der in der 

Bekanntmachung oder in der Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien zu verringern. 

In der Bekanntmachung oder Beschreibung gibt der öffentliche Auftraggeber an, ob er von 

dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird. 

5. Der öffentliche Auftraggeber setzt den Dialog fort, bis er die Lösung beziehungsweise die 

Lösungen ermitteln kann, mit denen seine Bedürfnisse erfüllt werden können. 

6. Nachdem die öffentlichen Auftraggeber den Dialog für abgeschlossen erklärt und die 

verbleibenden Teilnehmer entsprechend informiert haben, fordern sie jeden von diesen 

auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher ausgeführten 

Lösungen ihr endgültiges Angebot einzureichen. Diese Angebote müssen alle zur 

Ausführung des Projekts erforderlichen Einzelheiten enthalten. 

Diese Angebote können auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers klargestellt, 

konkretisiert und verbessert werden. Diese Präzisierungen, Klarstellungen, 

Verbesserungen oder zusätzlichen Informationen dürfen jedoch keine Änderungen an 

den wesentlichen Bestandteilen des Angebots oder des öffentlichen Auftrags, 

einschließlich der in der Auftragsbekanntmachung oder Beschreibung festgelegten 

Bedürfnisse und Anforderungen enthalten, wenn Abweichungen bei diesen 

Bestandteilen, Bedürfnissen und Anforderungen den Wettbewerb verzerren oder 

diskriminierende Wirkung haben können. 



7. Die öffentlichen Auftraggeber beurteilen die eingereichten Angebote anhand der in der 

Auftragsbekanntmachung oder in der Beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien. 

Auf Verlangen des öffentlichen Auftraggebers können mit dem Bieter, dessen Angebot als 

dasjenige  mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gemäß Artikel 66 ermittelt wurde, 

Verhandlungen geführt werden, um im Angebot enthaltene finanzielle Zusagen oder 

andere Bedingungen zu bestätigen, indem die Auftragsbedingungen abschließend 

festgelegt werden, sofern dies nicht dazu führt, dass wesentliche  Bestandteile des 

Angebots oder des öffentlichen Auftrags  einschließlich der in der 

Auftragsbekanntmachung oder der Beschreibung festgelegten Bedürfnisse und 

Anforderungen, grundlegend geändert werden, und sofern dies nicht die Gefahr von 

Wettbewerbsverzerrungen oder Diskriminierungen mit sich bringt.  

8. Die öffentlichen Auftraggeber können Prämien oder Zahlungen an die Teilnehmer am 

Dialog vorsehen. 

Artikel 29 

Innovationspartnerschaften 

1. Bei Innovationspartnerschaften kann jeder Wirtschaftsteilnehmer auf eine 

Auftragsbekanntmachung hin einen Teilnahmeantrag stellen, indem er die Informationen 

für eine qualitative Auswahl vorlegt, die von dem öffentlichen Auftraggeber verlangt 

werden. 



Der öffentliche Auftraggeber muss in den Auftragsunterlagen die Nachfrage nach 

einem innovativen Produkt beziehungsweise innovativen Dienstleistungen oder 

Bauleistungen angeben, die nicht durch den Erwerb von bereits auf dem Markt 

verfügbaren Produkten, Dienstleistungen oder Bauleistungen befriedigt werden kann. 

Ferner gibt er an, welche Elemente dieser Beschreibung die von allen Angeboten 

einzuhaltenden Mindestanforderungen darstellen. Die bereitgestellten Informationen 

müssen so präzise sein, dass die Wirtschaftsteilnehmer Art und Umfang der geforderten 

Lösung erkennen und entscheiden können, ob sie eine Teilnahme an dem Verfahren 

beantragen. 

Der öffentliche Auftraggeber kann beschließen, die Innovationspartnerschaft mit einem 

Partner oder mit mehreren Partnern, die getrennte Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten durchführen, zu bilden. 

Die Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt mindestens 30 Tage, gerechnet 

ab dem Tag der Absendung der Auftragsbekanntmachung. Lediglich jene 

Wirtschaftsteilnehmer, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge der Bewertung der 

bereitgestellten Informationen dazu aufgefordert werden, können am Verfahren 

teilnehmen. Die öffentlichen Auftraggeber können die Zahl geeigneter Bewerber, die zur 

Teilnahme am Verfahren aufgefordert werden, gemäß Artikel 64 begrenzen. Der 

Zuschlag erfolgt allein nach dem Kriterium des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses 

gemäß Artikel 66. 



2. Ziel der Innovationspartnerschaft muss die Entwicklung eines innovativen Produkts 

beziehungsweise einer innovativen Dienstleistung oder Bauleistung und der 

anschließende Erwerb der daraus hervorgehenden Lieferungen, Dienstleistungen oder 

Bauleistungen sein, sofern das Leistungsniveau und die Kostenobergrenze eingehalten 

werden, die zwischen den öffentliche Auftraggebern und den Teilnehmern vereinbart 

worden sind. 

Die Innovationspartnerschaft wird entsprechend dem Forschungs- und 

Innovationsprozess in aufeinander folgende Phasen strukturiert und kann die Herstellung 

der  Produkte, die Erbringung der Dienstleistungen oder die Fertigstellung der Bauleistung  

umfassen. Die Innovationspartnerschaft legt die von den Partnern zu erreichenden 

Zwischenziele sowie die Zahlung der Vergütung in angemessenen Tranchen fest.  

Auf der Grundlage dieser Ziele kann der öffentliche Auftraggeber am Ende jeder Phase 

darüber befinden, ob er die Innovationspartnerschaft beendet oder ï im Fall einer 

Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern ï die Zahl der Partner durch die 

Kündigung einzelner Verträge reduziert, sofern der öffentliche Auftraggeber in den 

Auftragsunterlagen darauf hingewiesen hat, dass diese Möglichkeiten bestehen und 

unter welchen Umständen davon Gebrauch gemacht werden kann. 



2a. Sofern in diesem Artikel nicht anders vorgesehen, verhandeln die öffentlichen 

Auftraggeber mit den Bietern über die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle 

Folgeangebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote 

inhaltlich zu verbessern.  

Die Mindestanforderungen und die Zuschlagskriterien sind nicht Gegenstand von 

Verhandlungen. 

2b. Die öffentlichen Auftraggeber stellen sicher, dass alle Bieter bei den Verhandlungen 

gleich behandelt werden. Dazu enthalten sie sich jeder diskriminierenden Weitergabe 

von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden 

könnten. Sie unterrichten alle Bieter, deren Angebote gemäß Absatz 2c nicht 

ausgeschieden wurden, schriftlich über etwaige Änderungen der technischen 

Spezifikationen oder anderer Auftragsunterlagen, die nicht die Festlegung der 

Mindestanforderungen betreffen. Im Anschluss an solche Änderungen gewähren die 

öffentlichen Auftraggeber den Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu ändern 

und gegebenenfalls überarbeitete Angebote einzureichen. 

In Übereinstimmung mit Artikel 18 dürfen die öffentlichen Auftraggeber vertrauliche 

Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmenden Bewerbers oder Bieters 

nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Teilnehmer weitergeben. Eine solche 

Zustimmung darf nicht allgemein erteilt werden, sondern wird nur in Bezug auf die 

beabsichtigte Mitteilung bestimmter Informationen erteilt. 



2c. Die Verhandlungen während des Verfahrens der Innovationspartnerschaft können in 

aufeinander folgende Phasen unterteilt werden, um die Zahl der Angebote, über die 

verhandelt wird, anhand der in der Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur 

Interessensbestätigung oder in den Auftragsunterlagen angegebenen Zuschlagskriterien 

zu verringern. In der Auftragsbekanntmachung, der Aufforderung zur 

Interessensbestätigung oder den Auftragsunterlagen gibt der öffentliche Auftraggeber 

an, ob er von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird.  

 Ư 

3a.  ƯBei der Auswahl der Bewerber wenden die öffentlichen Auftraggeber insbesondere die 

Kriterien an, die die Fªhigkeiten Ưdes Bewerbers auf dem Gebiet der Forschung und 

Entwicklung sowie die Ausarbeitung und Umsetzung innovativer Lºsungen betreffen. Ư 

Lediglich jene Wirtschaftsteilnehmer, die vom öffentlichen Auftraggeber infolge seiner 

Bewertung der angeforderten Informationen eine Aufforderung erhalten haben, können 

Forschungs- und Innovationsprojekte einreichen, die auf die Abdeckung der vom 

öffentlichen Auftraggeber genannten Bedürfnisse abzielen, die von den bereits 

vorhandenen Lösungen nicht erfüllt werden können. Ư 



Der öffentliche Auftraggeber muss in den Auftragsunterlagen die für die Rechte des 

geistigen Eigentums geltenden Vorkehrungen festlegen. Im Fall einer 

Innovationspartnerschaft mit mehreren Partnern darf der öffentliche Auftraggeber 

gemäß Artikel 18 den anderen Partnern keine vorgeschlagene Lösung oder andere von 

einem Partner im Rahmen der Partnerschaft mitgeteilten vertraulichen Informationen 

ohne die Zustimmung dieses Partners offenlegen. Eine solche Zustimmung darf nicht 

allgemein erteilt werden, sondern wird nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung 

bestimmter Informationen erteilt. 

4. Der öffentliche Auftraggeber stellt sicher, dass die Struktur der Partnerschaft und 

insbesondere die Dauer und der Wert der einzelnen Phasen den Innovationsgrad der 

vorgeschlagenen Lösung und der Abfolge der Forschungs- und Innovationstätigkeiten, die 

für die Entwicklung einer auf dem Markt noch nicht vorhandenen innovativen Lösung 

erforderlich sind, widerspiegeln. Der geschätzte Wert der Lieferungen, Dienstleistungen 

oder Bauleistungen darf in Bezug auf die für ihre Entwicklung erforderlichen 

Investition nicht unverhältnismäßig sein.  

 Ư 

Artikel 30 

Anwendung des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung 

1. In den konkreten Fällen und unter den konkreten Umständen, die in den 

Absätzen 2 bis 5 festgelegt sind, können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass öffentliche 

Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne 

vorherige Veröffentlichung vergeben können.  



2. Bei öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen kann in den folgenden Fällen 

auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung zurückgegriffen werden: 

(a) wenn im Rahmen eines offenen oder nichtoffenen Verfahrens keine oder keine 

geeigneten Angebote oder keine oder keine geeigneten Teilnahmeanträge abgegeben 

worden sind, sofern die ursprünglichen Auftragsbedingungen nicht grundlegend 

geändert werden und sofern der Kommission auf Anforderung ein Bericht vorgelegt 

wird.  

Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es irrelevant für den Auftrag ist, das heißt 

ohne wesentliche Abänderung den in den Auftragsunterlagen genannten 

Bedürfnissen und Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers offensichtlich 

nicht entsprechen kann. Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn der 

Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 55 ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen 

werden kann, oder wenn er die vom öffentlichen Auftraggeber gemäß Artikel 56 

genannten Eignungskriterien nicht erfüllt;  

 Ư 

(c) wenn die Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen aus einem der folgenden 

Gründe nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer erbracht beziehungsweise 

bereitgestellt werden können: 

(-i) Erschaffung oder Erwerb eines einzigartigen Kunstwerks oder einer 

einzigartigen künstlerischen Leistung als Ziel der Auftragsvergabe; 



(i)  nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen; 

(ii ) Schutz von ausschließlichen Rechten, einschließlich der Rechte des geistigen 

Eigentums. 

 Ư 

Die in den Ziffern i und ii festgelegten Ausnahmen gelten nur dann, wenn es keine 

vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb nicht 

das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter ist; 

(d) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn äußerst dringliche, zwingende Gründe 

im Zusammenhang mit Ereignissen, die der betreffende öffentliche Auftraggeber 

nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die Fristen einzuhalten, die für die 

offenen oder die nichtoffenen Verfahren oder die Verhandlungsverfahren 

vorgeschrieben sind. Die angeführten Umstände zur Begründung der äußersten 

Dringlichkeit dürfen auf keinen Fall dem öffentlichen Auftraggeber zuzuschreiben 

sein. 

 Ư 



3. Bei öffentlichen Lieferaufträgen kann auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung zurückgegriffen werden: 

(a) wenn es sich um Produkte  handelt, die ausschließlich zu Forschungs-, Versuchs-, 

Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken hergestellt werden; allerdings dürfen 

ufträge, die gemäß diesem Buchstaben vergeben wurden, nicht die Serienfertigung 

zum Nachweis der Marktfähigkeit des Produkts oder zur Deckung der Forschungs- 

und Entwicklungskosten umfassen A; 

(b) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Unternehmers, die entweder zur 

teilweisen Erneuerung von Lieferungen oder Einrichtungen oder zur Erweiterung 

von bestehenden Lieferungen oder Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein Wechsel 

des Unternehmers dazu führen würde, dass der öffentliche Auftraggeber Lieferungen 

mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und dies eine 

technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei 

Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde; die Laufzeit dieser Aufträge sowie 

der Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten; 



(c) bei auf einer Warenbºrse Ưnotierten und gekauften Lieferungen; 

(d) wenn Lieferungen oder Dienstleistungen zu besonders günstigen Bedingungen bei 

Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei 

Insolvenzverwaltern im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, einer Vereinbarung mit 

Gläubigern oder eines in den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats vorgesehenen 

gleichartigen Verfahrens erworben werden. 

4. Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung kann für öffentliche 

Dienstleistungsaufträge verwendet werden, wenn der betreffende Auftrag im Anschluss an 

einen gemäß dieser Richtlinie durchgeführten Wettbewerb nach den im Wettbewerb 

festgelegten Bestimmungen an den Gewinner oder einen der Gewinner des Wettbewerbs 

vergeben werden muss; im letzteren Fall müssen alle Gewinner des Wettbewerbs zur 

Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden. 

5. Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung kann bei neuen Bau- oder 

Dienstleistungen verwendet werden, die in der Wiederholung gleichartiger Bau- oder 

Dienstleistungen bestehen, die von demselben öffentlichen Auftraggeber an den 

Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, der den ursprünglichen Auftrag erhalten hat, 

sofern sie einem Grundprojekt entsprechen und dieses Projekt Gegenstand des 

ursprünglichen Auftrags war, der nach einem Verfahren im Einklang mit Artikel 24 

Absatz 1 vergeben wurde. Im Grundprojekt sind der Umfang möglicher zusätzlicher Bau- 

oder Dienstleistungen sowie die Bedingungen, unter denen sie vergeben werden, 

anzugeben. 



Die Möglichkeit der Anwendung dieses Verfahrens wird bereits beim Aufruf zum 

Wettbewerb für das erste Vorhaben angegeben; der für die Fortführung der Bau- oder 

Dienstleistungen in Aussicht genommene Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen 

Auftraggeber bei der Anwendung des Artikels 4 berücksichtigt. 

Dieses Verfahren darf jedoch nur binnen drei Jahren nach Abschluss des ursprünglichen 

Auftrags angewandt werden. 

KAPITEL  II  

Methoden und Instrumente für die elektronische Auftragsvergabe 

und für  Sammelbeschaffungen 

Artikel 31 

Rahmenvereinbarungen 

1. Die öffentlichen Auftraggeber können Rahmenvereinbarungen abschließen, sofern sie die 

in dieser Richtlinie genannten Verfahren anwenden. 



Bei einer Rahmenvereinbarung handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen einem oder 

mehreren öffentlichen Auftraggebern und einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern, 

die dazu dient, die Bedingungen für die Aufträge, die im Laufe eines bestimmten 

Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis und 

gegebenenfalls die in Aussicht genommene Menge. 

Mit Ausnahme angemessen begründeter Sonderfälle, in denen dies insbesondere aufgrund 

des Gegenstands der Rahmenvereinbarung gerechtfertigt werden kann, beträgt die Laufzeit 

der Rahmenvereinbarung maximal vier Jahre. 

2. Aufträge, die auf einer Rahmenvereinbarung beruhen, werden nach den in diesem Absatz 

und in den Absätzen 3 und 4 beschriebenen Verfahren vergeben.  

Diese Verfahren dürfen nur zwischen jenen öffentlichen Auftraggebern angewandt werden, 

die zu diesem Zweck im Aufruf zum Wettbewerb oder in der Aufforderung zur 

Interessensbestätigung eindeutig bezeichnet worden sind, und jenen 

Wirtschaftsteilnehmern, die zum Zeitpunkt des Abschlusses Vertragspartei der 

Rahmenvereinbarung waren.  

Bei der Vergabe der auf einer Rahmenvereinbarung beruhenden Aufträgen dürfen 

keinesfalls substanzielle Änderungen an den Bedingungen dieser Rahmenvereinbarung 

vorgenommen werden; dies ist insbesondere für den in Absatz 3 genannten Fall zu 

beachten. 

 Ư 



3. Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer geschlossen, so 

werden die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Aufträge entsprechend den 

Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. 

Für die Vergabe der Aufträge kann der öffentliche Auftraggeber den an der 

Rahmenvereinbarung beteiligten Wirtschaftsteilnehmer schriftlich konsultieren und ihn 

dabei auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu vervollständigen. 

4. Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehr als einem Wirtschaftsteilnehmer geschlossen, so 

wird diese Rahmenvereinbarung auf eine der Ưnachfolgend genannten Weisen ausgef¿hrt: 

(a) gemäß den Bedingungen der Rahmenvereinbarung, ohne erneuten Aufruf zum 

Wettbewerb, wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung 

beziehungsweise der betreffenden Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen 

sowie die objektiven Bedingungen für die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer 

festgelegt sind, die sie als Partei der Rahmenvereinbarung ausführen werden; die 

letztgenannten Bedingungen sind in den Auftragsunterlagen für die 

Rahmenvereinbarung zu nennen; 



(aa) wenn in der Rahmenvereinbarung alle Bedingungen für die Erbringung 

beziehungsweise Bereitstellung der betreffenden Bauleistungen, Dienstleistungen 

und Lieferungen festgelegtsind, teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb 

gemäß Buchstabe a und teilweise mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb zwischen 

den Wirtschaftsteilnehmern, die Partei der Rahmenvereinbarung sind, gemäß 

Buchstabe b, wenn diese Möglichkeit in den Auftragsunterlagen für die 

Rahmenvereinbarung durch die öffentlichen Auftraggeber festgelegt ist. Die 

Entscheidung, ob bestimmte Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

nach erneutem Aufruf zum Wettbewerb oder direkt entsprechend den 

Bedingungen der Rahmenvereinbarung beschafft werden sollen, wird nach 

objektiven Kriterien getroffen, die in den Auftragsunterlagen für die 

Rahmenvereinbarung festgelegt sind. In den Auftragsunterlagen ist außerdem 

festgelegt, welche Bedingungen einem erneuten Aufruf zum Wettbewerb 

unterliegen können. 

Die in  Unterabsatz 1 dieses Buchstaben vorgesehenen Möglichkeiten gelten auch 

für jedes Los einer Rahmenvereinbarung, für das alle Bedingungen für die 

Erbringung beziehungsweise Bereitstellung der betreffenden Bauleistungen, 

Dienstleistungen und Lieferungen in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, 

ungeachtet dessen, ob alle Bedingungen für die Erbringung beziehungsweise 

Bereitstellung der betreffenden Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen 

für andere Lose festgelegt wurden; 



(b) sofern nicht alle Bedingungen zur Erbringung der Bauleistungen, Dienstleistungen 

und Lieferungen in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, mittels einem erneuten 

Aufruf zum Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern, die Parteien der 

Rahmenvereinbarung sind.  

5. Die in Absatz 4 Buchstaben aa und b genannten Wettbewerbe beruhen auf denselben 

Bedingungen wie der Abschluss der Rahmenvereinbarung und erforderlichenfalls auf 

präziser formulierten Bedingungen sowie gegebenenfalls auf weiteren Bedingungen, die in 

den Auftragsunterlagen für die Rahmenvereinbarung in Übereinstimmung mit dem 

folgenden Verfahren genannt werden: 

(a) Vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultieren die öffentlichen Auftraggeber 

schriftlich die Wirtschaftsteilnehmer, die in der Lage sind, den Auftrag auszuführen. 

(b) Die öffentlichen Auftraggeber setzen eine hinreichende Frist für die Abgabe der 

Angebote für jeden Einzelauftrag fest; dabei berücksichtigen sie unter anderem die 

Komplexität des Auftragsgegenstands und die für die Übermittlung der Angebote 

erforderliche Zeit. 



(c) Die Angebote sind schriftlich einzureichen und dürfen bis zum Ablauf der 

Einreichungsfrist nicht geöffnet werden. 

(d) Die öffentlichen Auftraggeber vergeben die einzelnen Aufträge an den Bieter, der 

auf der Grundlage der in den Auftragsunterlagen für die Rahmenvereinbarung 

genannten Zuschlagskriterien das jeweils beste Angebot vorgelegt hat. 

Artikel 32 

Dynamische Beschaffungssysteme 

1. Für Beschaffungen von marktüblichen Lieferungen beziehungsweise Leistungen, bei 

denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Merkmale den Anforderungen der 

öffentlichen Auftraggeber genügen, können letztere auf ein dynamisches 

Beschaffungssystem zurückgreifen. Beim dynamischen Beschaffungssystem handelt es 

sich um ein vollelektronisches Verfahren, das während seiner Gültigkeitsdauer jedem 

Wirtschaftsteilnehmer offen steht, der die Eignungskriterien erfüllt. Es kann in Kategorien 

von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen untergliedert werden, die anhand von 

Merkmalen der vorgesehenen Beschaffung in der betreffenden Kategorie objektiv 

definiert werden. Diese Merkmale können eine Bezugnahme auf den höchstzulässigen 

Umfang späterer konkreter Aufträge oder auf ein spezifisches geografisches Gebiet, in 

dem spätere konkrete Aufträge auszuführen sind, enthalten. 



2. Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem befolgen die 

öffentlichen Auftraggeber die Vorschriften für das nichtoffene Verfahren. Alle Bewerber, 

die die Eignungskriterien erfüllen, werden zum System zugelassen, und die Zahl der zum 

System zugelassenen Bewerber darf nicht nach Artikel 64 begrenzt werden. Haben 

öffentliche Auftraggeber das System in Einklang mit Absatz 1 in Kategorien von Waren, 

Bauleistungen oder Dienstleistungen untergliedert, legen sie die geltenden 

Eignungskriterien für jede Kategorie fest.  

Ungeachtet des Artikels 26 gelten folgende Fristen: 

(a) Die Mindestfrist für den Eingang der Teilnahmeanträge beträgt 30 Tage ab dem 

Tag, an dem die Bekanntmachung beziehungsweise ï wenn eine Vorinformation 

als Aufruf zum Wettbewerb dient ïdie Aufforderung zur Interessensbestätigung 

übermittelt wird. Sobald die Aufforderung zur Angebotsabgabe für die erste 

einzelne Auftragsvergabe im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems 

abgesandt worden ist, gelten keine weiteren Fristen für den Eingang der 

Teilnahmeanträge. 

(b) Die Mindestfrist für den Eingang der Angebote beträgt zehn Tage, gerechnet ab 

dem Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe. Gegebenenfalls 

findet Artikel 26 Absatz 4 Anwendung. Artikel 26 Absätze 3 und 5 findet keine 

Anwendung. 



2a. Die gesamte Kommunikation im Zusammenhang mit dem dynamischen 

Beschaffungssystem erfolgt ausschließlich elektronisch im Einklang mit Artikel 19 

Absätze 1a, 2, 4 und 5. 

3. Für die Zwecke der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem verfahren 

die öffentlichen Auftraggeber wie folgt: 

(a) Sie veröffentlichen einen Aufruf zum Wettbewerb, in dem sie präzisieren, dass es 

sich um ein dynamisches Beschaffungssystem handelt; 

(b) in den Auftragsunterlagen geben sie mindestens die Art und geschätzte Quantität 

der geplanten Beschaffungen an, sowie alle erforderlichen Informationen betreffend 

das dynamische Beschaffungssystem, einschließlich seiner Funktionsweise, die 

verwendete elektronische Ausrüstung und die technischen Vorkehrungen und 

Merkmale der Verbindung; 

(ba) sie geben jede Einteilung in Kategorien von Waren, Bauleistungen oder 

Dienstleistungen sowie die entsprechenden Merkmale an; 

(c) sie bieten gemäß Artikel 51 einen uneingeschränkten und vollständigen direkten 

Zugang zu den Auftragsunterlagen, solange das System Gültigkeit hat. 



4. Die öffentlichen Auftraggeber räumen während der gesamten Gültigkeitsdauer des 

dynamischen Beschaffungssystems jedem Wirtschaftsteilnehmer die Möglichkeit ein, die 

Teilnahme am System unter den in Absatz 2 genannten Bedingungen zu beantragen. Die 

öffentlichen Auftraggeber bringen ihre Bewertung derartiger Anträge auf der Grundlage 

der Eignungskriterien innerhalb von zehn Arbeitstagen nach deren Eingang zum 

Abschluss. Die Frist kann in begründeten Einzelfällen auf 15 Arbeitstage verlängert 

werden, insbesondere wenn zusätzliche Unterlagen geprüft werden müssen oder um auf 

sonstige Art und Weise zu überprüfen, ob die Eignungskriterien erfüllt sind. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 können öffentliche Auftraggeber, solange die 

Aufforderung zur Angebotsabgabe für die erste einzelne Auftragsvergabe im Rahmen 

des dynamischen Beschaffungssystems noch nicht versandt wurde, die Bewertungsfrist 

verlängern, sofern während der verlängerten Bewertungsfrist keine Aufforderung zur 

Angebotsabgabe herausgegeben wird. Öffentliche Auftraggeber geben in den 

Auftragsunterlagen die Länge der Fristverlängerung an, die sie anzuwenden gedenken. 

Öffentliche Auftraggeber unterrichten den betreffenden Wirtschaftsteilnehmer zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt darüber, ob er zur Teilnahme am dynamischen 

Beschaffungssystem zugelassen wurde oder nicht. 



5. Die öffentlichen Auftraggeber fordern alle zugelassenen Teilnehmer gemäß Artikel 52 auf, 

ein Angebot für jede einzelne Auftragsvergabe über das dynamische Beschaffungssystem 

zu unterbreiten. Wurde das dynamische Beschaffungssystem in Kategorien von 

Bauleistungen, Waren oder Dienstleistungen untergliedert, fordern die öffentlichen 

Auftraggeber alle Teilnehmer, die für die dem betreffenden konkreten Auftrag 

entsprechende Kategorie zugelassen wurden, auf, ein Angebot zu unterbreiten. 

Sie erteilen dem Bieter mit dem besten Angebot den Zuschlag auf der Grundlage der 

Zuschlagskriterien, die in der Bekanntmachung für das dynamische Beschaffungssystem 

beziehungsweise ï wenn eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb dient ï in der 

Aufforderung zur Interessensbestätigung genannt wurden. Diese Kriterien können 

gegebenenfalls in der Aufforderung zur Angebotsabgabe genauer formuliert werden. 

(5a) Die öffentlichen Auftraggeber können von zugelassenen Teilnehmer während der 

Laufzeit des dynamischen Beschaffungssystems jederzeit verlangen, innerhalb von fünf 

Arbeitstagen nach Übermittlung der Aufforderung eine erneute und aktualisierte 

Eigenerklärung gemäß Artikel 57 Absatz 1 einzureichen. 

Artikel 57 Absätze 2 bis 4 gilt während der gesamten Gültigkeitsdauer des dynamischen 

Beschaffungssystems. 



6. Die öffentlichen Auftraggeber geben im Aufruf zum Wettbewerb die Gültigkeitsdauer des 

dynamischen Beschaffungssystems an. Unter Verwendung folgender Standardformulare 

unterrichten sie die Kommission über eine etwaige Änderung dieser Gültigkeitsdauer: 

(a) Wird die Gültigkeitsdauer ohne Einstellung des Systems geändert, ist das 

ursprünglich für den Aufruf zum Wettbewerb für das dynamische 

Beschaffungssystem verwendete Formular zu nutzen; 

(b) wird das System eingestellt, muss eine Vergabebekanntmachung im Sinne des 

Artikels 48 erfolgen. 

7. Den am dynamischen Beschaffungssystem interessierten oder teilnehmenden 

Wirtschaftsteilnehmern dürfen vor oder während der Gültigkeitsdauer des dynamischen 

Beschaffungssystems keine Bearbeitungsgebühren in Rechnung gestellt werden. 

Artikel 33 

Elektronische Auktionen 

1. Die öffentlichen Auftraggeber können auf elektronische Auktionen zurückgreifen, bei 

denen neue, nach unten korrigierte Preise und/oder neue, auf bestimmte Komponenten der 

Angebote abstellende Werte vorgelegt werden. 

Zu diesem Zweck gestalten die öffentlichen Auftraggeber die elektronische Auktion als 

ein iteratives elektronisches Verfahren Ư, das nach einer vollstªndigen ersten Bewertung 

der Angebote eingesetzt wird, denen anhand automatischer Bewertungsmethoden eine 

Rangfolge zugewiesen wird. 



Bestimmte öffentliche Dienstleistungsaufträge und bestimmte öffentliche Bauaufträge, 

die intellektuelle Leistungen, z.B. die Gestaltung von Bauwerken, zum Inhalt haben, die 

nicht mithilfe automatischer Bewertungsmethoden eingestuft werden können, sind nicht 

Gegenstand  elektronischer Auktionen. 

2. Bei der Anwendung des offenen oder nichtoffenen Verfahrens oder des 

Verhandlungsverfahrens können die öffentlichen Auftraggeber beschließen, dass der 

Vergabe  eines öffentlichen Auftrags eine elektronische Auktion vorausgeht, sofern der 

Inhalt der Auftragsunterlagen, insbesondere die technischen Spezifikationen, hinreichend 

präzise beschrieben werden kann. 

Eine elektronische Auktion kann unter den gleichen Bedingungen bei einem erneuten 

Aufruf zum Wettbewerb zwischen den Parteien einer Rahmenvereinbarung nach Artikel 31 

Absatz 4 Buchstabe aa oder b und beim Aufruf zum Wettbewerb hinsichtlich der im 

Rahmen des in Artikel 32 genannten dynamischen Beschaffungssystems zu vergebenden 

Aufträge durchgeführt werden. 



3. Die elektronische Auktion beruht auf einem der nachfolgend genannten 

Angebotselemente: 

(a) allein auf dem Preis, wenn das Angebot ausschließlich aufgrund des Preises den 

Zuschlag erhält; 

(b) auf dem Preis und/oder auf den neuen Werten der in den Auftragsunterlagen 

genannten Angebotskomponenten, wenn das Angebot mit dem besten Preis-

Leistungs-Verhältnis oder mittels eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes das 

Angebot mit den geringsten Kosten den Zuschlag für den Auftrag erhält. 

4. Öffentliche Auftraggeber, die eine elektronische Auktion durchzuführen beabsichtigen, 

weisen in der Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur 

Interessensbestätigung darauf hin. Die Auftragsunterlagen müssen zumindest die in 

Anhang VII vorgesehenen Angaben enthalten. 

5. Vor der Durchführung einer elektronischen Auktion nehmen die öffentlichen Auftraggeber 

anhand des beziehungsweise der Zuschlagskriterien und der dafür festgelegten Gewichtung 

eine erste vollständige Bewertung der Angebote vor. 



Ein Angebot gilt als zulässig, wenn es von einem Bieter eingereicht wurde, der nicht nach 

Artikel 55 ausgeschlossen wurde und der die Eignungskriterien erfüllt, und dessen 

Angebot in Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen eingereicht wurde, 

ohne nicht ordnungsgemäß oder unannehmbar zu sein. Insbesondere Angebote, die nicht 

den Auftragsunterlagen entsprechen, die nicht fristgerecht eingegangen sind, die 

nachweislich auf geheimen Absprachen oder Korruption beruhen oder die nach 

Einschätzung des öffentlichen Auftraggebers ungewöhnlich niedrig sind, werden als 

unregelmäßig angesehen. Insbesondere Angebote von Bietern, die nicht über die 

erforderlichen Qualifikationen verfügen, und Angebote, deren Preis das vor Einleitung des 

Vergabeverfahrens festgelegte und schriftlich dokumentierte Budget des öffentlichen 

Auftraggebers übersteigt, werden als inakzeptabel angesehen. 

 

Ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es irrelevant für den Auftrag ist, das heißt ohne 

wesentliche Abänderung den in den Auftragsunterlagen genannten Bedürfnissen und 

Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers offensichtlich nicht entsprechen kann. Ein 

Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn der Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 55 

ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen werden kann, oder wenn er die vom öffentlichen 

Auftraggeber gemäß Artikel 56 genannten Eignungskriterien nicht erfüllt; 

Alle Bieter, die zulässige Angebote unterbreitet haben, werden gleichzeitig auf 

elektronischem Wege zur Teilnahme an der elektronischen Auktion aufgefordert, wobei ab 

dem genannten Tag und Zeitpunkt die Verbindungen gemäß der in der Aufforderung 

genannten Anweisungen zu nutzen sind. Die elektronische Auktion kann mehrere 

aufeinander folgende Phasen umfassen. Sie darf frühestens zwei Arbeitstage nach der 

Versendung der Aufforderungen beginnen. 

6.  ƯDer Aufforderung wird das Ergebnis einer vollständigen Bewertung des betreffenden 

Angebots, die entsprechend der Gewichtung nach Artikel 66 Absatz 5 Unterabsatz 1 

durchgeführt wurde, beigefügt.  



In der Aufforderung ist ebenfalls die mathematische Formel vermerkt, nach der bei der 

elektronischen Auktion die automatische Neureihung entsprechend den vorgelegten neuen 

Preisen und/oder den neuen Werten vorgenommen wird. Sofern nicht das wirtschaftlich 

günstigste Angebot allein aufgrund des Preises ermittelt wird, geht aus dieser Formel auch 

die Gewichtung aller Kriterien für die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots 

hervor, so wie sie in der Bekanntmachung, die als Aufruf zum Wettbewerb dient, oder in 

anderen Auftragsunterlagen angegeben ist. Zu diesem Zweck sind etwaige Margen durch 

einen im Voraus festgelegten Wert auszudrücken. 

Sind Varianten zulässig, so wird für jede einzelne Variante eine gesonderte Formel 

angegeben. 

7. Die öffentlichen Auftraggeber übermitteln allen Bietern im Laufe einer jeden Phase der 

elektronischen Auktion unverzüglich zumindest die Informationen, die erforderlich sind, 

damit den Bietern jederzeit ihr jeweiliger Rang bekannt ist. Sie können, sofern dies zuvor 

mitgeteilt wurde, weitere Informationen zu sonstigen übermittelten Preisen oder Werten. 

Sie können ebenfalls jederzeit die Zahl der Teilnehmer in dieser Auktionsphase 

bekanntgeben. Sie dürfen jedoch keinesfalls während der Phasen der elektronischen 

Auktion die Identität der Bieter offenlegen. 



8. Die öffentlichen Auftraggeber schließen die elektronische Auktion nach einer oder 

mehreren der folgenden Vorgehensweisen ab: 

(a) zum zuvor angegebenen Tag und Zeitpunkt; 

(b) wenn sie keine neuen Preise oder neuen Werte mehr erhalten, die die Anforderungen 

für die Mindestunterschiede erfüllen, sofern sie zuvor den Zeitpunkt genannt haben, 

der nach Eingang der letzten Einreichung vergangen sein muss, bevor sie die 

elektronische Auktion abschließen, oder 

(c) wenn die zuvor angegebene Zahl von Auktionsphasen erfüllt ist. 

Wenn die öffentlichen Auftraggeber beabsichtigen, die elektronische Auktion gemäß 

Buchstabe c des Unterabsatzes 1 ï gegebenenfalls kombiniert mit dem Verfahren nach 

dessen Buchstabe b ï abzuschließen, wird in der Aufforderung zur Teilnahme an der 

Auktion der Zeitplan für jede Auktionsphase angegeben. 



9. Nach Abschluss der elektronischen Auktion vergibt der öffentliche Auftraggeber den 

Auftrag gemäß Artikel 66 entsprechend den Ergebnissen der elektronischen Auktion. 

Artikel 34 

Elektronische Kataloge 

1. Ist der Rückgriff auf elektronische Kommunikationsmittel vorgeschrieben, können die 

öffentlichen Auftraggeber festlegen, dass die Angebote in Form eines elektronischen 

Katalogs übermittelt werden oder einen elektronischen Katalog beinhalten müssen. 

Die Mitgliedstaaten können die Verwendung elektronischer Kataloge im Zusammenhang 

mit bestimmten Formen der Auftragsvergabe verbindlich vorschreiben. 

In Form eines elektronischen Katalogs übermittelten Angeboten können weitere, das 

Angebot ergänzende Unterlagen beigefügt werden. 

2. Bewerber oder Bieter erstellen elektronische Kataloge, um an einer bestimmten 

Auftragsvergabe gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber festgelegten technischen 

Spezifikationen und dem von ihm vorgeschriebenen Format teilzunehmen. 

Zudem müssen elektronische Kataloge den Anforderungen für elektronische 

Kommunikationsmittel sowie etwaigen zusätzlichen vom öffentlichen Auftraggeber gemäß 

Artikel 19 festgelegten Bestimmungen genügen. 



3. Wird die Vorlage von Angeboten in Form elektronischer Kataloge akzeptiert oder 

vorgeschrieben, so 

(a) weisen die öffentlichen Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung 

beziehungsweise ï sofern eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb dient ï in 

der Aufforderung zur Interessensbestätigung darauf hin; 

(b) nennen sie in den Auftragsunterlagen alle erforderlichen Informationen gemäß 

Artikel 19 Absatz 5 betreffend das Format, die verwendete elektronische Ausrüstung 

und die technischen Vorkehrungen der Verbindung und die Spezifikationen für den 

Katalog. 

4. Wurde mit einem oder mehreren Wirtschaftsteilnehmern eine Rahmenvereinbarung im 

Anschluss an die Einreichung der Angebote in Form elektronischer Kataloge geschlossen, 

so können die öffentlichen Auftraggeber vorschreiben, dass der erneute Aufruf zum 

Wettbewerb für Einzelaufträge auf der Grundlage aktualisierter Kataloge erfolgt. In einem 

solchen Fall greifen die öffentlichen Auftraggeber auf eine der folgenden Methoden 

zurück: 

(a) Aufforderung an die Bieter, ihre elektronischen Kataloge an die Anforderungen des 

Einzelauftrags anzupassen und erneut einzureichen oder 



(b) Unterrichtung der Bieter darüber, dass sie beabsichtigen, den bereits eingereichten 

elektronischen Katalogen die Informationen zu entnehmen , die erforderlich sind, 

um Angebote zu erstellen, die den Anforderungen des Einzelauftrags angepasst sind; 

dies setzt voraus, dass der Rückgriff auf diese Methode in den Auftragsunterlagen für 

die Rahmenvereinbarung angekündigt wurde. 

5. Nehmen die öffentlichen Auftraggeber gemäß Absatz 4 Buchstabe b einen erneuten Aufruf 

zum Wettbewerb für bestimmte Aufträge vor, so teilen sie den Bietern  Tag und Zeitpunkt 

mit, zu denen sie die Informationen erheben werden, die zur Erstellung der Angebote, die 

den Anforderungen des genannten konkreten Auftrags entsprechen, notwendig sind, und 

geben den Bietern die Möglichkeit, eine derartige Informationserhebung abzulehnen.  

Die öffentlichen Auftraggeber sehen einen angemessenen Zeitraum zwischen der 

Mitteilung und der tatsächlichen Erhebung der Informationen vor. 

Vor der Erteilung des Zuschlags legen die öffentlichen Auftraggeber dem jeweiligen Bieter 

die gesammelten Informationen vor, so dass er diesem die Möglichkeit zum Einspruch 

oder zur Bestätigung geboten wird, dass das dergestalt erstellte Angebot keine materiellen 

Fehler enthält. 



6. Die öffentlichen Auftraggeber können Aufträge auf der Basis eines dynamischen 

Beschaffungssystems vergeben, indem sie vorschreiben, dass die Angebote zu einem 

bestimmten Auftrag in Form eines elektronischen Katalogs übermittelt werden. 

Die öffentlichen Auftraggeber können Aufträge auch auf der Grundlage des 

dynamischen Beschaffungssystems gemäß Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 5 erstellen, 

sofern dem Antrag auf Teilnahme an diesem System ein den vom öffentlichen 

Auftraggeber festgelegten technischen Spezifikationen und dem von ihm vorgeschriebenen 

Format entsprechender elektronischer Katalog beigefügt ist. Dieser Katalog ist von den 

Bewerbern auszufüllen, sobald der öffentliche Auftraggeber sie von seiner Absicht in 

Kenntnis setzt, Angebote mittels des Verfahrens nach Absatz 4 Buchstabe b zu erstellen. 

Artikel 35 

Zentrale Beschaffungstätigkeiten und zentrale Beschaffungsstellen 

-1. Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die öffentlichen Auftraggeber Lieferungen 

und/oder Dienstleistungen von zentralen Beschaffungsstellen erwerben dürfen, die die 

in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe a genannte zentralisierte 

Beschaffungstätigkeit anbieten. 



Die Mitgliedstaaten können ebenfalls festlegen, dass die öffentlichen Auftraggeber 

Bauleistungen, Lieferungen und/oder Dienstleistungen anhand von Aufträgen, die 

durch eine zentrale Beschaffungsstelle vergeben werden, anhand von dynamischen 

Beschaffungssystemen, die durch eine zentrale Beschaffungsstelle betrieben werden, 

oder in dem in Artikel 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 geregelten Umfang aufgrund einer 

Rahmenvereinbarung erwerben dürfen, die von einer zentralen Beschaffungsstelle 

geschlossen wurde, die die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe b genannte 

zentralisierte Beschaffungstätigkeit anbietet. Kann ein von einer zentralen 

Beschaffungsstelle betriebenes dynamisches Beschaffungssystem durch andere 

öffentliche Auftraggeber genutzt werden, ist dies im Aufruf zum Wettbewerb, mit dem 

das dynamische Beschaffungssystem eingerichtet wird, anzugeben. 

In Bezug auf die Unterabsätze 1 und 2 können die Mitgliedstaaten festlegen, dass 

bestimmte Beschaffungen durch Rückgriff auf zentrale Beschaffungsstellen oder eine 

oder mehrere bestimmte zentrale Beschaffungsstellen durchzuführen sind. 

 Ư 

3. Ein öffentlicher Auftraggeber kommt seinen Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie 

nach, wenn er Lieferungen oder Dienstleistungen von einer zentralen Beschaffungsstelle 

erwirbt, die die in Artikel 2 Nummer 16 Absatz 1 Buchstabe a genannte zentralisierte 

Beschaffungstätigkeit anbietet. 



Des Weiteren kommt ein öffentlicher Auftraggeber seinen Verpflichtungen gemäß dieser 

Richtlinie auch dann nach, wenn er Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

aufgrund von Aufträgen, die durch die zentrale Beschaffungsstelle vergeben werden, 

anhand von dynamischen Beschaffungssystemen, die durch die zentrale 

Beschaffungsstelle betrieben werden, oder in dem in Artikel 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 

geregelten Umfang anhand einer Rahmenvereinbarung erwirbt, die von der zentralen 

Beschaffungsstelle geschlossen wurde, die die in Artikel 2 Absatz1 Nummer 16 

Buchstabe b genannte zentralisierte Beschaffungstätigkeit anbietet. 

ƯAllerdings ist der betreffende öffentliche Auftraggeber für die Erfüllung der 

Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie für die von ihm selbst durchgeführten Teile 

verantwortlich, beispielsweise in folgenden Fällen:  

(a) Vergabe eines Auftrags im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems, das 

durch eine zentrale Beschaffungsstelle betrieben wird; 

(b) Durchführung eines erneuten Aufrufs zum Wettbewerb gemäß einer 

Rahmenvereinbarung, die durch eine zentrale Beschaffungsstelle geschlossen 

wurde;  

(c) Festlegung gemäß Artikel 31 Absatz 4 Buchstabe a oder aa, welcher der 

Wirtschaftsteilnehmer, der Partei der Rahmenvereinbarung ist, eine bestimmte 

Aufgabe aufgrund einer Rahmenvereinbarung, die durch eine zentrale 

Beschaffungsstelle geschlossen wurde, ausführen soll. 



4. Alle von der zentralen Beschaffungsstelle durchgeführten Vergabeverfahren sind nach 

Maßgabe der Anforderungen des Artikels 19 mit elektronischen Kommunikationsmitteln 

abzuwickeln. 

5. Öffentliche Auftraggeber können, ohne die in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahren 

anzuwenden, einen öffentlichen Dienstleistungsauftrag zur Ausübung zentraler 

Beschaffungstätigkeiten an eine zentrale Beschaffungsstelle vergeben. Ư 

Derartige öffentliche Dienstleistungsaufträge können auch die Ausübung von 

Nebenbeschaffungstätigkeiten umfassen. 

 Ư 



Artikel 37 

Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe 

1. Zwei oder mehr öffentliche Auftraggeber können sich darauf verständigen, eine bestimmte 

Auftragsvergabe gemeinsam durchzuführen. 

2. Wird ein Vergabeverfahren im Namen und im Auftrag aller betreffenden öffentlichen 

Auftraggeber zur Gänze gemeinsam durchgeführt, sind sie für die Erfüllung ihrer 

Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie gemeinsam verantwortlich. Dies gilt auch, 

wenn ein öffentlicher Auftraggeber das Verfahren in seinem eigenen Namen und im 

Auftrag der anderen betreffenden öffentlichen Auftraggeber allein ausführt. 

Wird ein Vergabeverfahren nicht zur Gänze im Namen und im Auftrag aller 

betreffenden öffentlichen Auftraggeber gemeinsam durchgeführt, so sind sie nur für 

jene Teile gemeinsam verantwortlich, die gemeinsam durchgeführt wurden. Jeder 

öffentliche Auftraggeber ist allein für die Erfüllung der Pflichten gemäß dieser Richtlinie 

für die Teile verantwortlich, die er in eigenem Namen und Auftrag durchführt. 



Artikel 38 

Auftragsvergabe durch öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten 

1. Unbeschadet des Artikels 11 können öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen 

Mitgliedstaaten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gemeinsamvorgehen, indem sie auf 

eines der in diesem Artikel vorgesehenen Mittel zurückgreifen. 

Die öffentlichen Auftraggeber dürfen die in diesem Artikel vorgesehenen Mittel nicht 

dazu verwenden, die Anwendung von im Einklang mit dem Unionsrecht stehenden 

verbindlichen Bestimmungen des öffentlichen Rechts zu umgehen, denen sie in ihrem 

Mitgliedstaat unterliegen. 

2. Ein Mitgliedstaat darf seinen öffentlichen Auftraggebern nicht untersagen , zentrale 

Beschaffungstätigkeiten in Anspruch zu nehmen, die von zentralen Beschaffungsstellen 

mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat angeboten werden. Ư 



In Bezug auf zentrale Beschaffungstätigkeiten, die durch eine zentrale 

Beschaffungsstelle angeboten werden, die ihren Sitz  in einem anderen Mitgliedstaat als 

der öffentliche Auftraggeber hat, haben die Mitgliedstaaten jedoch die Wahl, 

festzulegen, dass ihre öffentlichen Auftraggeber nur von den in Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 16 Buchstabe a oder b festgelegten zentralen Beschaffungstätigkeiten 

Gebrauch machen dürfen. 

2a. Die zentrale Beschaffung durch eine zentrale Beschaffungsstelle mit Sitz in einem 

anderen Mitgliedstaat erfolgt gemäß den nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in 

dem die zentrale Beschaffungsstelle ihren Sitz hat.  

Die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem sich die zentrale 

Beschaffungsstelle befindet, gelten auch für Folgendes: 

(a) Vergabe eines Auftrags im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems; 

(b) Durchführung eines erneuten Aufrufs zum Wettbewerb gemäß einer 

Rahmenvereinbarung; 

(c) Festlegung gemäß Artikel 31 Absatz 4 Buchstabe a oder aa, welcher der 

Wirtschaftsteilnehmer, die Partei der Rahmenvereinbarung sind, eine bestimmte 

Aufgabe ausführen soll. 



3. Mehrere öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten können gemeinsam 

einen öffentlichen Auftrag vergeben, eine Rahmenvereinbarung schließen oder ein 

dynamisches Beschaffungssystem betreiben. Ebenfalls können sie Aufträge auf der 

Basis der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems in dem in 

Artikel 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 geregelten Umfang vergeben. Sofern die notwendigen 

Einzelheiten nicht in einem internationalen Übereinkommen geregelt sind, das zwischen 

den betreffenden Mitgliedstaaten geschlossen wurde, schließen die teilnehmenden 

öffentlichen Auftraggeber eine Vereinbarung, worin Folgendes festgelegt ist: 

(a) die Zuständigkeiten der Parteien und die einschlägigen anwendbaren nationalen 

Bestimmungen; 

(b) die interne Organisation des Vergabeverfahrens, einschließlich der Handhabung des 

Verfahrens, Ưder Verteilung der zu beschaffenden Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen und des Abschlusses der Verträge. 



Ein teilnehmender öffentlicher Auftraggeber erfüllt seine Verpflichtungen nach dieser 

Richtlinie, wenn er Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen von einem 

öffentlichen Auftraggeber erwirbt, der für das Vergabeverfahren zuständig ist. Bei der 

Festlegung der Zuständigkeiten und des anwendbaren nationalen Rechts gemäß 

Buchstabe a können die teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber bestimmte 

Zuständigkeiten untereinander aufteilen und  die anwendbaren Bestimmungen der 

nationalen Gesetze ihres jeweiligen Mitgliedstaats festlegen. Die Verteilung der 

Zuständigkeiten und die anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften müssen in den 

Auftragsunterlagen für die gemeinsam vergebenen öffentlichen Aufträge angegeben 

werden. 

4. Haben mehrere öffentliche Auftraggeber aus verschiedenen Mitgliedstaaten eine 

gemeinsame Einrichtung gegründet, einschließlich eines Europäischen Verbunds für 

territoriale Zusammenarbeit im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates
1
oder anderer Einrichtungen nach Unionsrecht, so 

einigen sich die teilnehmenden öffentlichen Auftraggeber per Beschluss des zuständigen 

Organs der gemeinsamen Einrichtung auf die anwendbaren nationalen Vergaberegeln eines 

der folgenden Mitgliedstaaten: 

(a) die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem die gemeinsame 

Einrichtung ihren eingetragenen Sitz hat;  

(b) die nationalen Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem die gemeinsame 

Einrichtung ihre Tätigkeiten ausübt. 

                                                 
1
 Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) (ABl. L 210 

vom 31.7.2006, S. 19). 



Die in Unterabsatz 1 genannte Vereinbarung gilt entwederunbefristet, wenn dies im 

Gründungsrechtsakt der gemeinsamen Einrichtung festgelegt wurde, oder kann auf einen 

bestimmten Zeitraum, bestimmte Arten von Aufträgen oder eine oder mehrere 

Auftragserteilungen beschränkt werden. 

 Ư 

KAPITEL  III  

Ablauf des Verfahrens 

ABSCHNITT  1 

VORBEREITUNG  

Artikel 39 

Vorherige Marktkonsultationen 

Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens können die öffentlichen Auftraggeber 

Marktkonsultationen zur  Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der 

Wirtschaftsteilnehmer über ihre Auftragsvergabepläne und -anforderungen durchführen. 

Hierzu können die öffentlichen Auftraggeber beispielsweise den Rat von unabhängigen 

Sachverständigen oder Behörden beziehungsweise von Marktteilnehmern einholen oder 

annehmen., Der Rat kann für die Planung und Durchführung des Vergabeverfahrens genutzt 

werden, sofern dieser Rat nicht wettbewerbsverzerrend ist und nicht zu einem Verstoß gegen die 

Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Transparenz führt.  



Artikel 39a 

Vorherige Einbeziehung von Bewerbern oder Bietern 

Hat ein Bewerber oder Bieter oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen den 

öffentlichen Auftraggeber ï ob im Zusammenhang mit Artikel 39 oder nicht ï beraten oder war 

auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt, so ergreift der 

öffentliche Auftraggeber angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch 

die Teilnahme des Bewerbers oder Bieters nicht verzerrt wird. 

Diese MaÇnahmen umfassen die Unterrichtung anderer Bewerber oder Bieter in Bezug auf Ư 

einschlägige Informationen, die im Zusammenhang mit der Einbeziehung des Bewerbers oder 

Bieters in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens ausgetauscht wurden oder daraus resultieren und 

die Festlegung angemessener Fristen für den Eingang der Angebote. Der betreffende Bewerber oder 

Bieter wird vom Verfahren nur dann ausgeschlossen, wenn keine andere Möglichkeit besteht, die 

Einhaltung der Pflicht zur Wahrung des Grundsatzes der Gleichbehandlung zu gewährleisten.  

Vor einem solchen Ausschluss wird den Bewerbern oder Bietern die Möglichkeit gegeben, 

nachzuweisen, dass ihre Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den Wettbewerb 

nicht verzerren kann. Die ergriffenen Maßnahmen werden im nach Artikel 85 geforderten 

Vergabevermerk dokumentiert.  



Artikel 40 

Technische Spezifikationen 

1. Die technischen Spezifikationen im Sinne von Anhang VIII Nummer 1 werden in den 

Auftragsunterlagen dargelegt. In den technischen Spezifikationen werden die für die 

Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen geforderten Merkmale beschrieben.  

Diese Merkmale können sich auch auf den spezifischen Prozess oder die spezifische 

Methode zur Produktion beziehungsweise Erbringung der angeforderten Bauleistungen, 

Lieferungen oder Dienstleistungen oder auf einen spezifischen Prozess eines anderen 

Lebenszyklus-Stadiums davon beziehen, auch wenn derartige Faktoren nicht materielle 

Bestandteile von ihnen sind, sofern sie in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand 

stehen und zu dessen Wert und Zielen verhältnismäßig sind. 

In den technischen Spezifikationen kann ferner angegeben werden, ob Rechte des 

geistigen Eigentums übertragen werden müssen. 



Bei jeglicher Beschaffung, Ưdie zur Nutzung durch natürliche Personen ï ganz gleich, ob 

durch die Allgemeinheit oder das Personal des öffentlichen Auftraggebers ï vorgesehen 

ist, werden die technischen Spezifikationen ï außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen 

ï so erstellt, dass die Zugänglichkeitskriterien für Personen mit Behinderungen oder der 

Konzeption für alle Nutzer berücksichtigt werden. 

Werden verpflichtende Zugänglichkeitserfordernisse mit einem Rechtsakt der Union 

erlassen, so müssen die technischen Spezifikationen, soweit die Kriterien der 

Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen oder der Konzeption für alle Nutzer 

betroffen sind, darauf Bezug nehmen.  

2. Die technischen Spezifikationen müssen allen Wirtschaftsteilnehmern den gleichen 

Zugang zum Vergabeverfahren gewähren und dürfen die Öffnung der öffentlichen 

Beschaffungsmärkte für den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise behindern. 

3. Unbeschadet zwingender nationaler Vorschriften ï soweit sie mit dem Unionsrecht 

vereinbar sind ï sind die technischen Spezifikationen auf eine der nachfolgend genannten 

Arten zu formulieren: 

(a) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, einschließlich 

Umweltmerkmalen, sofern die Parameter hinreichend genau sind, um den Bietern ein 

klares Bild vom Auftragsgegenstand zu vermitteln und den öffentlichen 

Auftraggebern die Erteilung des Zuschlags zu ermöglichen; 



(b) unter Bezugnahme auf technische Spezifikationen und ï in dieser Rangfolge ï 

nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische 

technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale 

Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den europäischen 

Normungsgremien erarbeitet wurden oder ï falls solche Normen und Spezifikationen 

fehlen ï unter Bezugnahme auf nationale Normen, nationale technische Zulassungen 

oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, Berechnung und 

Ausführung von Bauleistungen und den Einsatz von Lieferungen, wobei jede 

Bezugnahme mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen ist; 

(c) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen gemäß Buchstabe a unter 

Bezugnahme auf die technischen Spezifikationen gemäß Buchstabe b als Mittel zur 

Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- und Funktionsanforderungen; 

(d) unter Bezugnahme auf die technischen Spezifikationen gemäß Buchstabe b 

hinsichtlich bestimmter Merkmale und unter Bezugnahme auf die Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen gemäß Buchstabe a hinsichtlich anderer Merkmale. 



4. Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in technischen 

Spezifikationen nicht auf eine bestimmte Herstellung oder Herkunft oder ein besonderes 

Verfahren, das die von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer bereitgestellten Waren  

oder Dienstleistungen charakterisiert, oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten 

Ursprung oder eine bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte 

Unternehmen oder bestimmte Waren  begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche 

Verweise sind jedoch ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nach 

Absatz 3 nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann. 

Solche Verweise sind mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zu versehen. 

5. Macht der öffentliche Auftraggeber von der Möglichkeit Gebrauch, auf die in Absatz 3 

Buchstabe b genannten technischen Spezifikationen zu verweisen, so kann er ein Angebot 

nicht mit der Begründung ablehnen, die angebotenen Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihm herangezogenen technischen 

Spezifikationen, sofern der Bieter in seinem Angebot dem Auftraggeber mit geeigneten 

Mitteln ï einschließlich der in Artikel 42 genannten ï nachweist, dass die 

vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikationen, auf die 

Bezug genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. 



6. Macht der öffentliche Auftraggeber von der Möglichkeit nach Absatz 3 Buchstabe a 

Gebrauch, die technischen Spezifikationen in Form von Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen zu formulieren, so darf er ein Angebot über Bauleistungen, 

Lieferungen oder Dienstleistungen, die einer nationalen Norm, mit der eine europäische 

Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulassung, einer gemeinsamen 

technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem technischen 

Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, entsprechen, 

nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die von ihm geforderten Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen betreffen. 

Der Bieter muss in seinem Angebot mit allen geeigneten Mitteln ï einschließlich der in 

Artikel 42 genannten ï nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige 

Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen 

des Auftraggebers entspricht.  



Artikel 41 

Gütezeichen 

1. Beabsichtigen öffentliche Auftraggeber den Kauf von Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen mit spezifischen umweltbezogenen, sozialen oder sonstigen Merkmalen, 

so können sie in den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den 

Ausführungsbedingungen ein bestimmtes Gütezeichen als Nachweis dafür verlangen, 

dass die Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen den geforderten Merkmalen 

entsprechen, sofern alle nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind: 

(a) die Gütezeichen-Anforderungen betreffen lediglich Kriterien, die mit dem 

Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und für die Bestimmung der Merkmale 

der Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen geeignet sind, die der 

Auftragsgegenstand sind; 

(b) die Gütezeichen-Anforderungen Ư basieren auf objektiv nachprüfbaren und 

nichtdiskriminierenden Kriterien; 

(c) die Gütezeichen werden im Rahmen eines offenen und transparenten Verfahrens 

eingeführt, an dem alle relevanten interessierten Kreise ï wie z.B. staatliche Stellen, 

Verbraucher, Sozialpartner, Hersteller, Händler und 

Nichtregierungsorganisationen ï teilnehmen können; 



(d) die Gütezeichen sind für alle Betroffenen zugänglich; 

(e) die Anforderungen an die Gütezeichen werden von einem Dritten festgelegt, auf 

den der Wirtschaftsteilnehmer, der das Gütezeichen beantragt, keinen maßgeblichen 

Einfluss ausüben kann. 

Verlangen die öffentlichen Auftraggeber nicht, dass die Bauleistungen, Lieferungen 

oder Dienstleistungen alle Gütezeichen-Anforderungen erfüllen, so müssen sie angeben, 

welche Gütezeichen-Anforderungen gemeint sind. 

Die öffentlichen Auftraggeber, die ein spezifisches Gütezeichen fordern, akzeptieren alle 

Gütezeichen, die bestätigen, dass die Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen 

gleichwertige Gütezeichen-Anforderungen erfüllen. 

Hatte ein Wirtschaftsteilnehmer aus Gründen, die ihm nicht angelastet werden können, 

nachweislich keine Möglichkeit, das vom öffentlichen Auftraggeber angegebene oder 

ein gleichwertiges Gütezeichen innerhalb der einschlägigen Fristen zu erlangen, so 

muss der öffentliche Auftraggeber andere geeignete Nachweise akzeptieren, zu denen 

auch ein technisches Dossier des Herstellers gehören kann, sofern der betreffende 

Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass die von ihm zu erbringenden Bauleistungen, 

Lieferungen oder Dienstleistungen die Anforderungen des spezifischen Gütezeichens 

oder die vom öffentlichen Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen 

erfüllen. 



2. Erfüllt ein Gütezeichen die Bedingungen gemäß Absatz 1 Buchstaben b, c, d und e, 

schreibt aber gleichzeitig Anforderungen vor, die mit dem Auftragsgegenstand nicht in 

Verbindung stehen, so verlangen die öffentlichen Auftraggeber nicht das Gütezeichen als 

solches, sie können aber technische Spezifikationen unter Verweis auf die detaillierten 

Spezifikationen dieses Gütezeichens oder gegebenenfalls Teile davon festlegen, die mit 

dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und geeignet sind, die Merkmale dieses 

Auftragsgegenstands zu definieren.  

Artikel 42 

Testberichte, Zertifizierung und sonstige Nachweise 

1. Die öffentlichen Auftraggeber können den Wirtschaftsteilnehmern vorschreiben, einen 

Testbericht einer Konformitätsbewertungsstelle oder eine von dieser ausgegebene 

Zertifizierung als Nachweis für die Konformität mit den Anforderungen oder Kriterien 

gemäß den technischen Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den 

Ausführungsbedingungen beizubringen. 

In Fällen, in denen die öffentlichen Auftraggeber die Vorlage von Bescheinigungen einer 

bestimmten Konformitätsbewertungsstelle verlangen, akzeptieren die öffentlichen 

Auftraggeber auch Zertifikate gleichwertiger anderer Konformitätsbewertungsstellen. 



Im Sinne dieses Absatzes ist eine Konformitätsbewertungsstelle eine Stelle, die 

Konformitätsbewertungstätigkeiten durchführt, wie z.B. Kalibrierung, Versuche, 

Zertifizierung und Inspektion, und die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates
1
 akkreditiert ist. 

2. Die öffentlichen Auftraggeber akzeptieren auch andere geeignete Nachweise als die in 

Absatz 1 genannten, wie z.B. ein technisches Dossier des Herstellers, wenn der betreffende 

Wirtschaftsteilnehmer keinen Zugang zu den in Absatz 1 genannten Zertifikaten oder 

Testberichten oder keine Möglichkeit hatte, diese innerhalb der einschlägigen Fristen 

einzuholen, sofern der betreffende Wirtschaftsteilnehmer den fehlenden Zugang nicht zu 

verantworten hat und sofern er anhand dieser Nachweise belegt, dass die von ihm 

erbrachten Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen die in den technischen 

Spezifikationen, den Zuschlagskriterien oder den Ausführungsbedingungen festgelegten 

Anforderungen oder Kriterien erfüllen. 

 Ư 

4. Die Mitgliedstaaten stellen anderen Mitgliedstaaten auf Anfrage jegliche Informationen im 

Zusammenhang mit den Nachweisen und Unterlagen zur Verfügung, die gemäß Artikel 40 

Absatz 6, Artikel 41 und den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels Ưbeizubringen sind. Die 

zuständigen Behörden des Niederlassungsmitgliedstaats des Wirtschaftsteilnehmers 

übermitteln diese Informationen gemäß Artikel 88. 

                                                 
1
 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 

Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 

Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 



Artikel 43 

Varianten 

1. Die öffentlichen Auftraggeber können den Bietern die Möglichkeit einräumen oder ihnen 

vorschreiben, Varianten vorzulegen. Sie weisen in der Bekanntmachung oder ï wenn eine 

Bekanntmachung einer Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb verwendet wird ï in 

der Aufforderung zur Interessensbestätigung darauf hin, ob sie Varianten zulassen oder 

verlangen oder nicht. Fehlt eine entsprechende Angabe, so sind keine Varianten 

zugelassen Varianten müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. 

2. Lassen die öffentlichen Auftraggeber Varianten zu oder schreiben sie diese vor, so nennen 

sie in den Auftragsunterlagen die Mindestanforderungen, die Varianten erfüllen müssen, 

und geben an, in welcher Art und Weise sie einzureichen sind ï insbesondere ob 

Varianten nur vorgeschlagen werden dürfen, wenn auch ein Angebot, das keine 

Variante ist, eingereicht wurde. Auch sorgen sie dafür, dass die gewählten 

Zuschlagskriterien Ư sowohl auf die Varianten angewandt werden können, die diese 

Mindestanforderungen erfüllen, als auch auf übereinstimmende Angebote, die keine 

Varianten sind. 



3. Die öffentlichen Auftraggeber berücksichtigen nur Varianten, die die von ihnen verlangten 

Mindestanforderungen erfüllen. 

Bei den Verfahren zur Vergabe öffentlicher Liefer- oder Dienstleistungsaufträge dürfen 

öffentliche Auftraggeber, die Varianten zugelassen oder vorgeschrieben haben, eine 

Variante nicht allein deshalb zurückweisen, weil sie, wenn sie den Zuschlag erhalten sollte, 

entweder zu einem Dienstleistungsauftrag anstatt zu einem öffentlichen Lieferauftrag 

beziehungsweise zu einem Lieferauftrag anstatt zu einem öffentlichen 

Dienstleistungsauftrag führen würde. 

Artikel 44 

Unterteilung von Aufträgen in Lose 

-1. Die öffentlichen Auftraggeber können einen Auftrag in Form mehrerer Lose vergeben 

sowie Größe und Gegenstand der Lose bestimmen. 



Außer bei Aufträgen, deren Aufteilung gemäß Absatz 3a des vorliegenden Artikels 

verbindlich vorgeschrieben worden ist, geben die öffentlichen Auftraggeber die 

wichtigsten Gründe für ihre Entscheidung an, keine Unterteilung in Lose vorzunehmen; 

diese Begründung wird in die Auftragsunterlagen oder den Vergabevermerk nach 

Artikel 85 aufgenommen. 

 Ư 

1b. Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Auftragsbekanntmachung oder in der 

Aufforderung zur Interessensbestätigung an, ob Angebote nur für ein Los oder für 

mehrere oder alle Lose eingereicht werden können. 

Die öffentlichen Auftraggeber können, auch wenn Angebote für mehrere oder alle Lose 

eingereicht werden dürfen, die Zahl der Lose beschränken, für die ein einzelner Bieter 

einen Zuschlag erhalten kann, sofern die Höchstzahl der Lose pro Bieter in der 

Auftragsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegeben 

wurde. Die ºffentlichen Auftraggeber Ưgeben die objektiven und nichtdiskriminierenden 

Kriterien oder Regeln in den Auftragsunterlagen an, die sie bei der Vergabe von Losen 

anzuwenden gedenken, wenn die Anwendung der ƯZuschlagskriterien dazu f¿hren w¿rde, 

dass ein einzelner Bieter den Zuschlag für eine größere Zahl von Losen als die Höchstzahl 

erhält. 



3. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass in Fällen, in denen ein einziger Bieter den 

Zuschlag für mehr als ein Los erhalten kann, die öffentlichen Auftraggeber Aufträge über 

mehrere oder alle Lose vergeben können, wenn sie in der Auftragsbekanntmachung 

oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung angegeben haben, dass sie sich 

diese Möglichkeit vorbehalten und die Lose oder Losgruppen angeben, die kombiniert 

werden können. 

3a. Die Mitgliedstaaten können Absatz -1 Unterabsatz 2 umsetzen, indem sie die Vergabe 

von Aufträgen in Form von getrennten Losen unter Bedingungen vorschreiben, die 

gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften und unter Beachtung des Unionsrechts zu 

bestimmen sind. In diesem Fall finden Absatz 1b Unterabsatz 1 und ï gegebenenfalls ï 

Absatz 3 Anwendung. 

 Ư 

Artikel 45 

Fristsetzung 

1. Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Teilnahmeanträge 

berücksichtigen die öffentlichen Auftraggeber unbeschadet der in den Artikeln 25 bis 29 

festgelegten Mindestfristen die Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die 

Ausarbeitung der Angebote erforderlich ist. 



2. Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in die Anlagen 

zu den Auftragsunterlagen vor Ort erstellt werden, so sind die Fristen für den Eingang der 

Angebote, die länger als die in den Artikeln 25 bis 29 genannten Mindestfristen sein 

müssen, so festzulegen, dass alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer von allen 

Informationen, die für die Erstellung des Angebotes erforderlich sind, Kenntnis nehmen 

können. 

3. In den folgenden Fällen verlängern die öffentlichen Auftraggeber die Fristen für den 

Eingang der Angebote, so dass alle betroffenen Wirtschaftsteilnehmer Kenntnis aller 

erforderlichen Informationen haben können, die sie für die Erstellung von Angeboten 

benötigen: 

(a) wenn Zusatzinformationen, obwohl sie rechtzeitig vom Wirtschaftsteilnehmer 

angefordert wurden, aus irgendeinem Grund nicht spätestens sechs Tage vor der 

für den Eingang der Angebote festgesetzten Frist zur Verfügung gestellt werden. 

Bei beschleunigten Verfahren im Sinne des Artikels 25 Absatz 3 und des 

Artikels 26 Absatz 6 beträgt dieser Zeitraum vier Tage; 



(b) wenn an den Auftragsunterlagen wesentliche Änderungen vorgenommen werden.  

Die Fristverlängerung muss in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der 

Informationen oder Änderungen stehen.  

Wurden die Zusatzinformationen entweder nicht rechtzeitig angefordert oder ist ihre 

Bedeutung für die Erstellung zulässiger Angebote unerheblich, so sind die öffentlichen 

Auftraggeber nicht verpflichtet,  die Fristen zu verlängern. 

ABSCHNITT  2 

VERÖFFENTLICHUNG UND TRANSPARENZ 

Artikel 46 

Vorinformation 

1. Die öffentlichen Auftraggeber können ihre Absicht einer geplanten Auftragsvergabe 

mittels der Verºffentlichung von Vorinformationen Ưbekanntgeben. Diese 

Bekanntmachungen enthalten die Informationen nach Anhang VI Teil  B Abschnitt I. Sie 

werden entweder vom Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union oder von den 

öffentlichen Auftraggebern in ihren Beschafferprofilen gemäß Anhang IX Nummer 2 

Buchstabe b veröffentlicht. Wird die Vorinformation von den öffentlichen Auftraggebern 

in ihren Beschafferprofilen veröffentlicht, übermitteln sie dem Amt für Veröffentlichungen 

der Europäischen Union eine Mitteilung der Veröffentlichung in ihrem Beschafferprofil 

gemäß Anhang IX. Diese Bekanntmachungen müssen die in Anhang VI Teil  A 

aufgeführten Angaben enthalten. 



2. Bei nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren können subzentrale öffentliche 

Auftraggeber die Bekanntmachung einer Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb im 

Sinne von Artikel 24 Absatz 2 verwenden, sofern die Bekanntmachung sämtliche 

folgenden Bedingungen erfüllt: 

(a) Sie bezieht sich eigens auf die Lieferungen, Bauleistungen oder Dienstleistungen, die 

Gegenstand des zu vergebenden Auftrags sein werden; 

(b) sie muss den Hinweis enthalten, dass dieser Auftrag im nichtoffenen Verfahren oder 

im Verhandlungsverfahren ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum 

Wettbewerb vergeben wird, sowie die Aufforderung an die interessierten 

Wirtschaftsteilnehmer, ihr Interesse mitzuteilen; 

(c) sie muss darüber hinaus die Informationen nach Anhang VI Teil  B Abschnitt I und 

die Informationen nach Anhang VI Teil  B Abschnitt II enthalten; 

(d) sie muss spätestens 35 Tage und frühestens 12 Monate vor dem Zeitpunkt der 

Absendung der in Artikel 52 Absatz 1 genannten Aufforderung zur 

Veröffentlichung übermittelt worden sein. 



Derartige Bekanntmachungen werden nicht in einem Beschafferprofil veröffentlicht. 

Allerdings kann gegebenenfalls die zusätzliche Veröffentlichung auf nationaler Ebene 

gemäß Artikel 50 in einem Beschafferprofil erfolgen. 

Der von der Vorinformation abgedeckte Zeitraum beträgt höchstens 12 Monate ab dem 

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung zur Veröffentlichung. Bei öffentlichen 

Aufträgen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen betreffen, kann die 

Vorinformation gemäß Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b jedoch einen Zeitraum von 

mehr als 12 Monaten umfassen. 

Artikel 47 

Auftragsbekanntmachungen 

Auftragsbekanntmachungen werden unbeschadet des Artikels 24 Absatz 2 Unterabsatz 2 und des 

Artikels 30 als Mittel für den Aufruf zum Wettbewerb für alle Verfahren verwendet. 

Auftragsbekanntmachungen enthalten die Informationen nach Anhang VI Teil  C und werden 

gemäß Artikel 49 veröffentlicht. 



Artikel 48 

Vergabebekanntmachung 

1. Ein öffentlicher Auftraggeber übermittelt spätestens 30 Tage, nachdem beziehungsweise er 

einen Auftrag vergeben hat oder eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen hat, eine 

Vergabebekanntmachung mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens. 

Diese Bekanntmachungen enthalten die Informationen nach Anhang VI Teil  D und werden 

gemäß Artikel 49 veröffentlicht. 

2. Ist der Aufruf zum Wettbewerb für den entsprechenden Auftrag in Form einer 

Vorinformation erfolgt und hat der öffentliche Auftraggeber beschlossen, keine weitere 

Auftragsvergabe während des Zeitraums vorzunehmen, der von der Vorinformation 

abgedeckt ist, so enthält die Vergabebekanntmachung einen entsprechenden Hinweis.  

Bei gemäß Artikel 31 geschlossenen Rahmenvereinbarungen brauchen die öffentlichen 

Auftraggeber nicht für jeden Einzelauftrag, der aufgrund dieser Vereinbarung vergeben 

wird, eine Bekanntmachung mit den Ergebnissen des jeweiligen Vergabeverfahrens zu 

übermitteln. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass öffentliche Auftraggeber 

Vergabebekanntmachungen mit den Ergebnissen des Vergabeverfahrens vierteljährlich 

auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung gebündelt veröffentlichen. In diesem Fall 

versenden die öffentlichen Auftraggeber die Zusammenstellung spätestens 30 Tage nach 

Quartalsende. 



3. Die öffentlichen Auftraggeber übermitteln spätestens 30 Tage nach jeder Auftragsvergabe , 

die im Rahmen eines dynamischen Beschaffungssystems vergeben wird, eine 

Vergabebekanntmachung. Sie können diese Bekanntmachungen jedoch auch quartalsweise 

bündeln. In diesem Fall versenden sie die Zusammenstellung spätestens 30 Tage nach 

Quartalsende.  

4. Bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe oder den Abschluss der 

Rahmenvereinbarungen müssen jedoch nicht veröffentlicht werden, wenn die Offenlegung 

dieser Angaben den Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen, 

die berechtigten geschäftlichen Interessen eines besonderen öffentlichen oder privaten 

Wirtschaftsteilnehmers, schädigen oder den lauteren Wettbewerb zwischen 

Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen würde. 



Artikel 49 

Form und Modalitäten der Veröffentlichung von Bekanntmachungen 

1. Die Bekanntmachungen gemäß Artikel 46, 47 und 48 enthalten die Informationen nach 

Anhang VI im Format von Standardformularen, einschließlich Standardformularen für 

Berichtigungen. 

Diese Standardformulare werden von der Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten festgelegt. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 91 Absatz 2 erlassen. 

2. Die Bekanntmachungen gemäß Artikel 46, 47 und 48 werden im Einklang mit Anhang IX 

erstellt,  dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union elektronisch übermittelt 

und veröffentlicht. Die Bekanntmachungen werden spätestens fünf Tage nach ihrer 

Übermittlung veröffentlicht. Die Kosten für die Veröffentlichung der Bekanntmachungen 

durch das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union  gehen zulasten der Union.  



3. Bekanntmachungen nach den Artikeln 46, 47 und 48 werden vollständig in der oder den 

vom öffentlichen Auftraggeber gewählten Amtssprache(n) der Organe der Union 

veröffentlicht. Einzig diese Sprachfassung(en) ist beziehungsweise sind verbindlich. In 

den anderen Amtssprachen der Organe der Union wird eine Zusammenfassung der 

wichtigsten Bestandteile einer jeden Bekanntmachung veröffentlicht. 

4. Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union stellt sicher, dass der 

vollständige Text und die Zusammenfassung der Bekanntmachungen einer Vorinformation 

gemäß Artikel 46 Absatz 2 sowie Aufrufe zum Wettbewerb in Bezug auf die Einrichtung 

eines dynamischen Beschaffungssystems gemäß Artikel 32 Absatz 3 Buchstabe a weiterhin 

veröffentlicht werden: 

(a) im Falle von Bekanntmachungen einer Vorinformation während eines Zeitraums von 

12 Monaten oder bis zum Eingang eines Vergabevermerks gemäß Artikel 48 mit 

dem Hinweis, dass in dem vom Aufruf zum Wettbewerb abgedeckten 

Zwölfmonatszeitraum keine weitere Auftragsvergabe geplant ist. Bei öffentlichen 

Aufträgen, die soziale und andere besondere Dienstleistungen betreffen, bleibt die 

Vorinformation gemäß Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b jedoch bis zum Ende ihrer 

ursprünglichen Gültigkeitsdauer oder bis zum Eingang eines Vergabevermerks 

gemäß Artikel 48, mit der Angabe, dass in dem vom Aufruf zum Wettbewerb 

abgedeckten Zeitraum keine weiteren Aufträge mehr vergeben werden;  



(b) im Falle von Aufrufen zum Wettbewerb in Bezug auf die Einrichtung eines 

dynamischen Beschaffungssystems für den Gültigkeitszeitraum dieses Systems. 

5. Die öffentlichen Auftraggeber müssen in der Lage sein, den Tag der Absendung der 

Bekanntmachungen nachzuweisen. 

Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union stellt dem öffentlichen 

Auftraggeber eine Bestätigung des Erhalts der Bekanntmachung und der Veröffentlichung 

der übermittelten Informationen aus, in denen der Tag dieser Veröffentlichung angegeben 

ist. Diese Bestätigung dient als Nachweis der Veröffentlichung. 

6. Die öffentlichen Auftraggeber können Bekanntmachungen für öffentliche Aufträge 

veröffentlichen, die nicht der Veröffentlichungsanforderung im Sinne dieser Richtlinie 

unterliegen, wenn diese Bekanntmachungen  dem Amt für Veröffentlichungen der 

Europäischen Union auf elektronischem Wege in dem in Anhang IX genannten Format 

und nach den dort vorgesehenen Verfahren übermittelt werden. 



Artikel 50 

Veröffentlichung auf nationaler Ebene 

1. Die in den Artikeln 46, 47 und 48 genannten Bekanntmachungen sowie die darin 

enthaltenen Informationen werden auf nationaler Ebene nicht vor der Veröffentlichung 

nach Artikel 49 veröffentlicht. Die Veröffentlichung auf nationaler Ebene kann jedoch 

in jedem Fall erfolgen, wenn die öffentlichen Auftraggeber nicht innerhalb von 

48 Stunden nach der Bestätigung des Eingangs der Bekanntmachung gemäß Artikel 49 

über die Veröffentlichung unterrichtet wurden. 

2. Die auf nationaler Ebene veröffentlichten Bekanntmachungen dürfen nur die Angaben 

enthalten, die in den an das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union 

übermittelten Bekanntmachungen enthalten sind oder in einem Beschafferprofil 

veröffentlicht wurden, und müssen auf den Tag der Übermittlung an das Amt für 

Veröffentlichungen der Europäischen Union beziehungsweise der Veröffentlichung im 

Beschafferprofil hinweisen. 

3. Die Vorinformationen werden nicht in einem Beschafferprofil veröffentlicht, bevor die 

Ankündigung dieser Veröffentlichung an das Amt für Veröffentlichungen der 

Europäischen Union übermittelt wurde. Dabei ist der Tag der Übermittlung anzugeben.  



Artikel 51 

Elektronische Verfügbarkeit der Auftragsunterlagen  

1. Die öffentlichen Auftraggeber bieten ab dem Tag der Veröffentlichung einer 

Bekanntmachung gemäß Artikel 49 oder dem Tag der Aufforderung zur 

Interessensbestätigung unentgeltlich einen uneingeschränkten und vollständigen direkten 

Zugang anhand elektronischer Mittel zu diesen Auftragsunterlagen an. Der Text der 

Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessenbestätigung muss die Internet-

Adresse, über die diese Auftragsunterlagen abrufbar sind, enthalten. 

Kann aus einem der in Artikel 19 Absatz 1a Unterabsatz 2 genannten Gründe ein 

unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu bestimmten 

Auftragsunterlagen nicht angeboten werden, so können die öffentlichen Auftraggeber in 

der Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung angeben, dass 

die betreffenden Auftragsunterlagen im Einklang mit Absatz 2 nicht elektronisch, 

sondern durch andere Mittel übermittelt werden. In einem derartigen Fall wird die Frist 

für die Einreichung von Angeboten um fünf Tage verlängert, außer im Fall einer 

hinreichend begründeten Dringlichkeit gemäß Artikel 25 Absatz 3, Artikel 26 Absatz 6 

und Artikel 27 Absatz 1 Unterabsatz 4. 



Kann ein unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu 

bestimmten Auftragsunterlagen nicht angeboten werden, weil die öffentlichen 

Auftraggeber beabsichtigen, Artikel 18 Absatz 2 anzuwenden, geben sie in der 

Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung an, welche 

Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit der Informationen sie fordern und wie auf 

die betreffenden Dokumente zugegriffen werden kann. In einem derartigen Fall wird die 

Frist für die Einreichung von Angeboten um fünf Tage verlängert, außer im Fall einer 

hinreichend begründeten Dringlichkeit gemäß Artikel 25 Absatz 3, Artikel 26 Absatz 6 

und Artikel 27 Absatz 1 Unterabsatz 4. 

2. Ergänzende Auskünfte zu den Spezifikationen und den zusätzlichen Unterlagen erteilen die 

ºffentlichen Auftraggeber Ưallen am Vergabeverfahren teilnehmenden Bietern, sofern 

sie rechtzeitig angefordert worden sind, spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist für den 

Eingang der Angebote. Bei beschleunigten Verfahren im Sinne des Artikels 25 Absatz 3 

und des Artikels 26 Absatz 6 beträgt dieser Zeitraum vier Tage. 



Artikel 52 

Aufforderungen an die Bewerber  

1. Bei nichtoffenen Verfahren, beim wettbewerblichen Dialog, bei 

Innovationspartnerschaften und bei Verhandlungsverfahren fordern die öffentlichen 

Auftraggeber die ausgewählten Bewerber gleichzeitig schriftlich auf, ihre Angebote 

einzureichen oder ï im Falle des wettbewerblichen Dialogs ï am Dialog teilzunehmen. 

Wird eine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb gemäß Artikel 46 Absatz 2 genutzt, 

fordern die öffentlichen Auftraggeber die Wirtschaftsteilnehmer, die ihr Interesse an einer 

weiteren Teilnahme bekundet haben, gleichzeitig schriftlich zu einer 

Interessensbestätigung auf. 

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Aufforderungen enthalten einen Verweis auf die 

elektronische Adresse, über die die Auftragsunterlagen direkt elektronisch zur Verfügung 

gestellt wurden. Den Aufforderungen sind die Auftragsunterlagen beizufügen, wenn ein 

unentgeltlicher, uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen 

Unterlagen aus den in Artikel 51 Absatz 1 Unterabsätze 2 oder  3 genannten Gründen 

nicht angeboten wurde und sie nicht bereits auf andere Art und Weise zur Verfügung 

gestellt wurden. Darüber hinaus enthalten die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Aufforderungen die in Anhang X vorgesehenen Angaben. 



Artikel 53 

Unterrichtung der Bewerber und Bieter 

1. Die öffentlichen Auftraggeber teilen jedem Bewerber und jedem Bieter schnellstmöglich 

ihre Entscheidungen über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, die 

Zuschlagserteilung oder die Zulassung zur Teilnahme an einem dynamischen 

Beschaffungssystem mit, einschließlich der Gründe, aus denen beschlossen wurde, auf den 

Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Vergabe eines Auftrags, für den ein Aufruf 

zum Wettbewerb stattgefunden hat, zu verzichten und das Verfahren erneut einzuleiten 

beziehungsweise kein dynamisches Beschaffungssystem einzurichten. 

2. Auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters unterrichtet der öffentliche Auftraggeber so 

schnell wie möglich, in jedem Fall aber binnen 15 Tagen nach Eingang der schriftlichen 

Anfrage, 

(a) jeden nicht erfolgreichen Bewerber über die Gründe für die Ablehnung seines 

Teilnahmeantrags; 



(b) jeden nicht erfolgreichen Bieter über die Gründe für die Ablehnung seines Angebots; 

dazu gehört in den Fällen nach Artikel 40 Absätze 5 und 6 auch eine Unterrichtung 

über die Gründe für seine Entscheidung, dass keine Gleichwertigkeit vorliegt oder 

dass die Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen nicht den Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen entsprechen; 

(c) jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über die Merkmale 

und relativen Vorteile des ausgewählten Angebots sowie über den Namen des 

erfolgreichen Bieters oder der Parteien der Rahmenvereinbarung; 

(d) jeden Bieter, der ein ordnungsgemäßes Angebot eingereicht hat, über den Verlauf 

und die Fortschritte der Verhandlungen und des Dialogs mit den Bietern. 

3. Die öffentlichen Auftraggeber können beschließen, bestimmte in den Absätzen 1 und 2 

genannte Angaben über die Zuschlagserteilung, den Abschluss von 

Rahmenvereinbarungen oder die Zulassung zu einem dynamischen Beschaffungssystem 

nicht mitzuteilen, wenn die Offenlegung dieser Angaben den Gesetzesvollzug behindern 

oder sonst dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen, die berechtigten geschäftlichen 

Interessen eines bestimmten öffentlichen oder privaten Wirtschaftsteilnehmers schädigen 

oder den lauteren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen würde.  



ABSCHNITT  3 

AUSWAHL DER TEILNEHMER UND AUFTRAGSVERGABE  

Artikel 54 

Allgemeine Grundsätze 

1. Die Aufträge werden auf der Grundlage von in Einklang mit den Artikeln 66 bis 69 

festgelegten Kriterien vergeben, sofern der öffentliche Auftraggeber gemäß den 

Artikeln 57 bis 57b überprüft hat, dass sämtliche nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind: 

(a) Das Angebot erfüllt die Anforderungen, Bedingungen und Kriterien, die in der 

Bekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung und in den 

Auftragsunterlagen genannt werden, wobei gegebenenfalls Artikel 43 Rechnung zu 

tragen ist; 

(b) das Angebot kommt von einem Bieter, der nicht gemäß Artikel 55 ausgeschlossen ist 

und die vom öffentlichen Auftraggeber gemäß Artikel 56 genannten 

Eignungskriterien sowie gegebenenfalls die in Artikel 64 genannten 

Nichtdiskriminierungsregeln und -kriterien erfüllt. 

 ƯDie ºffentlichen Auftraggeber kºnnen entscheiden, einen Auftrag nicht an den Bieter 

mit dem mit dem wirtschaftlich günstigsten Angebot zu vergeben, wenn sie festgestellt 

haben, dass das Angebot nicht den anwendbaren Verpflichtungen gemäß Artikel 15 

Absatz 2 genügt. 



3. Bei offenen Verfahren können die öffentlichen Auftraggeber entscheiden, Angebote vor 

der Überprüfung des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen und der Einhaltung der 

Eignungskriterien gemäß den Artikeln 55 bis 63 zu prüfen. Machen sie von dieser 

Möglichkeit Gebrauch, so stellen sie sicher, dass die Prüfung des Nichtvorliegens von 

Ausschlussgründe und der Einhaltung der Eignungskriterien unparteiisch und 

transparent erfolgt, damit kein Auftrag an einen Bieter vergeben wird, der gemäß 

Artikel 55 hätte ausgeschlossen werden müssen beziehungsweise der die Eignungskriterien 

des ºffentlichen Auftraggebers Ưnicht einhªlt. 

Die Mitgliedstaaten können die Anwendung des Verfahrens gemäß Unterabsatz 1 für 

bestimmte Formen der Beschaffung oder bestimmte Umstände ausschließen oder darauf 

beschränken. 

3a. Sind von Wirtschaftsteilnehmern zu übermittelnde Informationen oder Unterlagen 

unvollständig oder fehlerhaft oder scheinen diese unvollständig oder fehlerhaft zu sein 

oder sind spezifische Unterlagen nicht vorhanden, so können die öffentlichen 

Auftraggeber, sofern in den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 

Richtlinie nichts anderes vorgesehen ist, die betreffenden Wirtschaftsteilnehmer 

auffordern, die jeweiligen Informationen oder Unterlagen innerhalb einer 

angemessenen Frist zu übermitteln, zu ergänzen, zu erläutern oder zu vervollständigen, 

sofern diese Aufforderungen unter voller Einhaltung der Grundsätze der Transparenz 

und der Gleichbehandlung erfolgen. 



4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte 

zur Änderung des Verzeichnisses in Anhang XI zu erlassen, wenn dies Ưerforderlich ist, 

um neue internationale Übereinkommen hinzuzufügen, die von allen Mitgliedstaaten 

ratifiziert wurden, oder wenn die bestehenden internationalen Übereinkommen nicht 

mehr von allen Mitgliedstaaten ratifiziert sind oder in anderer Weise ï z.B. in Bezug auf 

ihren Geltungsbereich, ihren Inhalt oder ihre Bezeichnung ï geändert wurden. 

UNTERABSCHNITT  1 

QUALITATIVE EIGNUNGSKRITERIEN  

Artikel 55 

Ausschlussgründe 

1. Die öffentlichen Auftraggeber schließen einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme 

an einem Vergabeverfahren aus, wenn sie durch eine Überprüfung gemäß den 

Artikeln 57, 57a und 57b festgestellt haben oder anderweitig davon Kenntnis erlangt 

haben, dass dieser Wirtschaftsteilnehmer aus einem der nachfolgenden Gründe 

rechtskräftig verurteilt worden ist: 

(a) Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Sinne des Artikels 2 Ư des 

Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates
1
; 

                                                 
1
 Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität (ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42). 



(b) Bestechung im Sinne des Artikels 3 des Übereinkommens über die Bekämpfung der 

Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemeinschaften oder der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind
1
 und des Artikels 2 Absatz 1 

des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates
2
 sowie Bestechung im Sinne des 

nationalen Rechts des öffentlichen Auftraggebers oder des Wirtschaftsteilnehmers;  

(c) Betrug im Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens über den Schutz der 

finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
3
; 

(d) terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen 

Aktivitäten im Sinne des Artikels 1 beziehungsweise des Artikels 3 des 

Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates zur Terrorismusbekämpfung
4
 oder 

Anstiftung, Beihilfe und Versuch im Sinne des Artikels 4 des genannten 

Rahmenbeschlusses; 

(e) Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der 

Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
5
; 

                                                 
1
 ABl. C 195 vom 25.6.1997, S. 1. 

2
 Rahmenbeschluss 2003/568/JI des Rates vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung 

im privaten Sektor (ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54). 
3
 ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 48. 

4
 Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung (ABl. L 164 

vom 22.6.2002, S. 3). 
5
 Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15). 



(f) Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels im Sinne des Artikels 2 

der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
1
. 

Die Verpflichtung zum Ausschluss eines Wirtschaftsteilnehmers findet auch dann 

Anwendung, wenn die rechtskräftig verurteilte Person ein Mitglied im Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsgremium dieses Wirtschaftsteilnehmers ist oder darin 

Vertretungs-,  Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse hat. 

2. Ein Wirtschaftsteilnehmer ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 

auszuschließen, wenn dem öffentlichen Auftraggeber bekannt ist, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen zur Entrichtung seiner Steuern oder 

Sozialversicherungsbeiträge nicht nachgekommen ist und dies durch eine endgültige und 

verbindliche Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung gemäß den Rechtsvorschriften des 

Landes seiner Niederlassung beziehungsweise des Mitgliedstaats des öffentlichen 

Auftraggebers festgestellt wurde. 

                                                 
1
 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur 

Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer (ABl. 

L 101 vom 15.4.2011, S. 1). 



Außerdem können die öffentlichen Auftraggeber einen Wirtschaftsteilnehmer von der 

Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen oder von Mitgliedstaaten dazu 

verpflichtet werden, wenn der öffentliche Auftraggeber auf geeignete Weise nachweisen 

kann, dass der Wirtschaftsteilnehmer der Verpflichtung zur Entrichtung seiner Steuern 

oder Sozialversicherungsbeiträge nicht nachgekommen ist. 

Dieser Absatz findet keine Anwendung mehr, wenn der Wirtschaftsteilnehmer seinen 

Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass er die Zahlung vorgenommen oder 

eine verbindliche Vereinbarung im Hinblick auf die Zahlung der fälligen Steuern oder 

Sozialversicherungsbeiträge ï gegebenenfalls einschließlich etwaiger Zinsen oder 

Strafzahlungen ï eingegangen ist. 

2a. Die Mitgliedstaaten können ausnahmsweise aus zwingenden Gründen des öffentlichen 

Interesses, wie z.B. der öffentlichen Gesundheit oder des Umweltschutzes, eine 

Ausnahme vom zwingenden Ausschluss gemäß den Absätzen 1 und 2 vorsehen. 



Die Mitgliedstaaten können ferner eine Abweichung vom zwingenden Ausschluss gemäß 

Absatz 2 vorsehen, wenn ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre, 

insbesondere wenn nur geringfügige Beträge an Steuern oder 

Sozialversicherungsbeiträgen nicht gezahlt wurden oder wenn der 

Wirtschaftsteilnehmer im Anschluss an die Verletzung seiner Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit der Zahlung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen so spät 

über den genauen geschuldeten Betrag unterrichtet wurde, dass er keine Möglichkeit 

hatte, die in Absatz 2 Unterabsatz 3 vorgesehenen Maßnahmen vor dem Ablauf der Frist 

für die Beantragung der Teilnahme beziehungsweise in offenen Verfahren der Frist für 

die Einreichung seines Angebots zu ergreifen. 

3. Öffentliche Auftraggeber können in einer der folgenden Situationen einen 

Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen oder 

dazu von den Mitgliedstaaten verpflichtet werden: 

 Ư 

(aa) Der öffentliche Auftraggeber kann auf geeignete Weise Verstöße gegen geltenden 

Verpflichtungen gemäß Artikel 15 Absatz 2 nachweisen;  



(b) der Wirtschaftsteilnehmer ist zahlungsunfähig oder befindet sich in einem 

Insolvenzverfahren oder in Liquidation, seine Vermögenswerte werden von einem 

Insolvenzverwalter oder Gericht verwaltet, er befindet sich in einem 

Vergleichsverfahren, seine gewerbliche Tätigkeit wurde eingestellt oder er befindet 

sich aufgrund eines in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen 

Verfahrens in einer vergleichbaren Lage; (c) der öffentliche Auftraggeber kann auf 

geeignete Weise nachweisen, dass der Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen seiner 

beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, die seine Integrität in 

Frage stellt; 

(ca) der öffentliche Auftraggeber verfügt über hinreichend plausible Anhaltspunkte 

dafür, dass der Wirtschaftsteilnehmer mit anderen Wirtschaftsteilnehmern 

Vereinbarungen getroffen hat, die auf eine Verzerrung des Wettbewerbs abzielen; 



(cb) ein Interessenkonflikt gemäß Artikel 21 kann durch andere, weniger 

einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden; 

(cc) eine aus der vorherigen Einbeziehung der Wirtschaftsteilnehmer in die 

Vorbereitung des Vergabeverfahrens resultierende Wettbewerbsverzerrung gemäß 

Artikel 39a kann nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen 

beseitigt werden; 

(d) der Wirtschaftsteilnehmer hat bei der Erfüllung einer wesentlichen Anforderung im 

Rahmen eines früheren öffentlichen Auftrags, eines früheren Auftrags mit einem 

Auftraggeber oder eines früheren Konzessionsvertrags erhebliche oder dauerhafte 

Mängel erkennen lassen, die die vorzeitige Beendigung dieses früheren Auftrags, 

Schadenersatz oder andere vergleichbare Sanktionen nach sich gezogen haben; 

(e) der Wirtschaftsteilnehmer hat sich bei seinen Auskünften zur Überprüfung des 

Fehlens von Ausschlussgründen und der Einhaltung der Eignungskriterien einer 

schwerwiegenden Täuschung schuldig gemacht, derartige Auskünfte 

zurückgehalten oder ist nicht in der Lage, die gemäß Artikel 57 erforderlichen 

zusätzlichen Unterlagen einzureichen, oder 



(f) der Wirtschaftsteilnehmer hat versucht, die Entscheidungsfindung des 

öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, vertrauliche 

Informationen zu erhalten, durch die er unzulässige Vorteile beim 

Vergabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig irreführende Informationen zu 

übermitteln, die die Entscheidungen über Ausschluss, Auswahl oder 

Auftragszuschlag erheblich beeinflussen könnten. 

Ungeachtet des Unterabsatzes 1 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten verlangen oder 

die Möglichkeit vorsehen, dass der öffentliche Auftraggeber einen 

Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in jenem Buchstaben genannten Situationen 

befindet, nicht ausschließt, wenn  der öffentliche Auftraggeber unter Berücksichtigung 

der geltenden nationalen Vorschriften und Maßnahmen betreffend die Fortführung der 

Geschäftstätigkeit in den Situationen nach Buchstabe b festgestellt hat, dass der 

fragliche Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein wird, den Auftrag zu erfüllen. 

 

3a. Die öffentlichen Auftraggeber schließen einen Wirtschaftsteilnehmer zu jedem 

Zeitpunkt des Verfahrens aus, wenn sich herausstellt, dass sich der 

Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf Handlungen oder Unterlassungen vor oder während 

des Verfahrens in einer der in den Absätzen 1 und 2 genannten Situationen befindet.  

Zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens können die öffentlichen Auftraggeber einen 

Wirtschaftsteilnehmer ausschließen oder von den Mitgliedstaaten zum Ausschluss eines 

Wirtschaftsteilnehmers verpflichtet werden, wenn sich herausstellt, dass sich der 

Wirtschaftsteilnehmer in Bezug auf Handlungen oder Unterlassungen vor oder während 

des Verfahrens in einer der in Absatz 3 genannten Situationen befindet. 

 Ư 



4. Jeder Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in den Absätzen 1 und 3 genannten 

Situationen befindet, kann Nachweise dafür erbringen, dass die Maßnahmen des 

Wirtschaftsteilnehmers ausreichen, um trotz des Vorliegens eines einschlägigen 

Ausschlussgrundes seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Werden solche Nachweise für 

ausreichend befunden, so wird der betreffende Wirtschaftsteilnehmer nicht von dem 

Vergabeverfahren ausgeschlossen. 

Zu diesem Zweck weist der Wirtschaftsteilnehmer nach, dass er einen Ausgleich für 

jeglichen durch eine Straftat oder  Fehlverhalten verursachten Schaden gezahlt oder sich 

zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, die Tatsachen und Umstände umfassend 

durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden geklärt und konkrete 

technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet sind, 

weitere Straftaten oder Verfehlungen zu vermeiden. 

Die von den Wirtschaftsteilnehmern ergriffenen Maßnahmen werden unter 

Berücksichtigung der Schwere und besonderen Umstände der Straftat oder des 

Fehlverhaltens bewertet. Werden die Maßnahmen als unzureichend befunden, so erhält 

der Wirtschaftsteilnehmer eine Begründung dieser Entscheidung. 



Ein Wirtschaftsteilnehmer, der durch eine rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung 

von der Teilnahme an Verfahren zur Auftrags- oder Konzessionsvergabe ausgeschlossen 

wurde, ist während des Ausschlusszeitraumes, der in dieser Entscheidung festgelegt 

wurde, nicht berechtigt, in den Mitgliedstaaten, in denen die Entscheidung wirksam ist, 

von der in diesem Absatz gewährten Möglichkeit Gebrauch zu machen. 

4a. Die Mitgliedstaaten legen durch Gesetz, Verordnung oder Verwaltungsvorschrift und 

unter Beachtung des Unionsrechts die Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels 

fest. Sie bestimmen insbesondere den höchstzulässigen Zeitraum des Ausschlusses für 

den Fall, dass der Wirtschaftsteilnehmer keine Maßnahmen gemäß Absatz 4 zum 

Nachweis seiner Zuverlässigkeit ergreift. Wurde kein Ausschlusszeitraum nicht durch 

rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festgelegt, so darf dieser Zeitraum in den in 

Absatz 1 genannten Fällen fünf Jahre ab dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung und 

in den in Absatz 3 genannten Fällen drei Jahre ab dem betreffenden Ereignis nicht 

überschreiten. 

 Ư 



Artikel 56 

Eignungskriterien 

1. Die Eignungskriterien können Folgendes betreffen: 

(a) Befähigung zur Berufsausübung; 

(b) wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit; 

(c) technische und berufliche Leistungsfähigkeit. 

Die öffentlichen Auftraggeber können Wirtschaftsteilnehmern nur die in den 

Absätzen 2, 3 und 4 genannten Anforderungen an die Teilnahme auferlegen. Sie 

beschränken die Anforderungen auf jene, die zweckmäßig sind, um sicherzustellen, dass 

ein Bewerber oder Bieter über die rechtlichen und finanziellen Kapazitäten sowie die 

technischen und beruflichen Fähigkeiten zur Ausführung des zu vergebenden Auftrags 

verfügt. Alle Anforderungen müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und mit 

diesem in einem Ưangemessenen Verhªltnis stehen Ư. 



2. Im Hinblick auf die Befähigung zur Berufsausübung können die öffentlichen Auftraggeber 

den Wirtschaftsteilnehmern vorschreiben, in einem Berufs- oder Handelsregister ihres 

Niederlassungsmitgliedstaats gemäß Anhang XII verzeichnet zu sein oder jedwede andere 

in dem Anhang genannte Anforderungen zu erfüllen.  

Müssen Wirtschaftsteilnehmer eine bestimmte Berechtigung besitzen oder Mitglieder 

einer bestimmten Organisation sein, um die betreffende Dienstleistung in ihrem 

Herkunftsmitgliedstaat erbringen zu können, so kann der öffentliche Auftraggeber bei der 

Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge den Nachweis ihrer Berechtigung oder 

Mitgliedschaft verlangen. 

3. Im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit können die 

öffentlichen Auftraggeber Anforderungen stellen, die sicherstellen, dass die 

Wirtschaftsteilnehmer über die erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen 

Kapazitäten für die Ausführung des Auftrags verfügen. Zu diesem Zweck können die 

öffentlichen Auftraggeber von den Wirtschaftsteilnehmern insbesondere verlangen, einen 

bestimmten Mindestjahresumsatz, einschließlich eines bestimmten Mindestumsatzes in 

dem vom Auftrag abgedeckten Bereich, nachzuweisen. Zusätzlich können die 

öffentlichen Auftraggeber verlangen, dass die Wirtschaftsteilnehmer Informationen 

über ihre Jahresabschlüsse mit Angabe des Verhältnisses z.B. zwischen Vermögen und 

Verbindlichkeiten bereitstellen. Sie können auch eine Berufshaftpflichtversicherung in 

geeigneter Höhe verlangen. 



Der Mindestjahresumsatz, der von Wirtschaftsteilnehmern verlangt wird, darf nicht das 

Zweifache des geschätzten Auftragswerts übersteigen, außer in hinreichend begründeten 

Fällen, die spezielle, mit der Wesensart der Bauleistungen, Dienstleistungen oder 

Lieferungen einhergehende Risiken betreffen. Der öffentliche Auftraggeber muss die 

wichtigsten Gründe für eine solche Anforderung in den Auftragsunterlagen oder in dem 

Vergabevermerk gemäß Artikel 85 angeben.  

Das Verhältnis z.B. zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten kann berücksichtigt 

werden, wenn der öffentliche Auftraggeber die Methoden und Kriterien für diese 

Berücksichtigung in den Auftragsunterlagen spezifiziert. Diese Methoden und Kriterien 

müssen transparent, objektiv und nichtdiskriminierend sein.  

Ist ein Auftrag in Lose unterteilt, findet dieser Artikel auf jedes einzelne Los Anwendung. 

Der öffentliche Auftraggeber kann jedoch den Mindestjahresumsatz, der von 

Wirtschaftsteilnehmern verlangt wird, unter Bezugnahme auf eine Gruppe von Losen in 

dem Fall festlegen, dass der erfolgreiche Bieter den Zuschlag für mehrere Lose erhält, die 

gleichzeitig auszuführen sind. 



Sind auf einer Rahmenvereinbarung basierende Aufträge infolge eines erneuten Aufrufs 

zum Wettbewerb zu vergeben, wird der in Unterabsatz 2 genannte Höchstjahresumsatz 

aufgrund des erwarteten maximalen Umfangs spezifischer Aufträge berechnet, die 

gleichzeitig ausgeführt werden, oder ï wenn dieser nicht bekannt ist ï aufgrund des 

geschätzten Werts der Rahmenvereinbarung. Bei dynamischen Beschaffungssystemen 

wird der in Unterabsatz 2 genannte Höchstjahresumsatz auf der Basis des erwarteten 

Höchstumfangs konkreter Aufträge berechnet, die nach diesem System vergeben werden 

sollen. 

4. Im Hinblick auf die technische und berufliche Leistungsfähigkeit können die öffentlichen 

Auftraggeber Anforderungen stellen, die sicherstellen, dass die Wirtschaftsteilnehmer 

über die erforderlichen personellen und technischen Ressourcen sowie Erfahrungen 

verfügen, um den Auftrag in angemessener Qualität ausführen zu können.  

Die öffentlichen Auftraggeber können von den Wirtschaftsteilnehmern insbesondere 

verlangen, ausreichende Erfahrung durch geeignete Referenzen aus früher 

ausgeführten Aufträgen nachzuweisen. Ein öffentlicher Auftraggeber kann davon 

ausgehen, dass ein Wirtschaftsteilnehmer nicht über die erforderliche berufliche 

Leistungsfähigkeit verfügt, wenn der öffentliche Auftraggeber festgestellt hat, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer kollidierende Interessen hat, die die Auftragsausführung negativ 

beeinflussen können. 



Bei Vergabeverfahren, die Lieferungen, für die Verlege- oder Installationsarbeiten 

erforderlich sind, oder die Erbringung von Dienstleistungen oder Bauleistungen zum 

Gegenstand haben, kann die berufliche Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer zur 

Erbringung dieser Leistungen oder zur Ausführung der Verlege- und Installationsarbeiten 

anhand ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Erfahrung und Zuverlässigkeit beurteilt 

werden. 

5. Die öffentlichen Auftraggeber geben die zu erfüllenden Eignungskriterien, die in Form von 

Mindestanforderungen an die Leistungsfähigkeit ausgedrückt werden können, zusammen 

mit den geeigneten Nachweisen in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung 

zur Interessensbestätigung an. 

Artikel 57 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

1. Zum Zeitpunkt der Übermittlung von Teilnahmeanträgen und Angeboten akzeptieren 

die öffentlichen Auftraggeber die Einheitliche Europäische Eigenerklärung in Form 

einer aktualisierten Eigenerklärung anstelle von Bescheinigungen von Behörden oder 

Dritten als vorläufigen Nachweis dafür, dass der jeweilige Wirtschaftsteilnehmer alle 

nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt : 

(a) Er befindet sich in keiner der in Artikel 55 genannten Situationen, in der 

Wirtschaftsteilnehmer ausgeschlossen werden oder ausgeschlossen werden können; 

(b) er erfüllt die einschlägigen Eignungskriterien nach Artikel 56; 

(c) er erfüllt gegebenenfalls die objektiven Regeln und Kriterien nach Artikel 64. 



Nimmt der Wirtschaftsteilnehmer die Kapazitäten anderer Unternehmen gemäß 

Artikel 62 in Anspruch, so muss die Einheitliche Europäische Eigenerklärung auch die 

unter  des vorliegenden Absatzes genannten Informationen in Bezug auf diese 

Unternehmen enthalten. 

Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung besteht aus einer förmlichen Erklärung 

des Wirtschaftsteilnehmers, dass der jeweilige Ausschlussgrund nicht vorliegt und/oder 

dass das jeweilige Auswahlkriterium erfüllt ist, und enthält die einschlägigen vom 

öffentlichen Auftraggeber verlangten Informationen. Ferner sind darin der öffentliche 

Auftraggeber oder der für die Ausstellung der zusätzlichen Unterlagen zuständige Dritte 

genannt und es ist darin eine förmliche Erklärung enthalten, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer in der Lage sein wird, auf Anfrage und unverzüglich diese 

zusätzlichen Unterlagen beizubringen. 

Wenn der öffentliche Auftraggeber die zusätzlichen Unterlagen gemäß Absatz 3 direkt 

über eine Datenbank abrufen kann, enthält die Einheitliche Europäische 

Eigenerklärung auch die zu diesem Zweck benötigten Informationen, wie z.B. die 

Internetadresse der Datenbank, Identifikationsdaten und gegebenenfalls die 

erforderliche Einverständniserklärung. 

Die Wirtschaftsteilnehmer können eine bereits bei einer früheren Auftragsvergabe 

verwendete Einheitliche Europäische Eigenerklärung wiederverwenden, sofern sie 

bestätigen, dass die darin enthaltenen Informationen nach wie vor korrekt sind. 



1a. Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung wird auf der Grundlage eines 

Standardformulars erstellt. Die Kommission legt das Standardformular im Wege von 

Durchführungsrechtsakten fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 91 Absatz 3 erlassen.  

Die Einheitliche Europäische Eigenerklärung wird ausschließlich in elektronischer 

Form ausgestellt. 

1b. Ungeachtet des Artikels 94 überprüft  die Kommission die Anwendung der Einheitlichen 

Europäischen Eigenerklärung in der Praxis unter Berücksichtigung der technischen 

Entwicklung der Datenbanken in den Mitgliedstaaten und erstattet dem Europäischen 

Parlament und dem Rat darüber bis zum é
*
  Bericht. 

                                                 
*
 ABl.: Bitte das Datum einsetzen: 3 Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie. 



Die Kommission wird gegebenenfalls Vorschläge für Lösungen zur Optimierung des 

grenzüberschreitenden Zugangs zu diesen Datenbanken und der Verwendung von 

Bescheinigungen und Zeugnissen im Binnenmarkt vorlegen. 

2. Ein öffentlicher Auftraggeber kann Bieter und Bewerber jederzeit während des Verfahrens 

auffordern, sämtliche oder einen Teil der zusätzlichen Unterlagen beizubringen, wenn 

dies zur angemessenen Durchführung des Verfahrens erforderlich ist.  

Vor der Auftragsvergabe fordert der öffentliche Auftraggeber ï außer in Bezug auf 

Aufträge, die auf Rahmenvereinbarungen beruhen, sofern diese Aufträge gemäß 

Artikel 31 Absatz 3 oder Artikel 31 Absatz 4 Buchstabe a geschlossen werden ï den 

Bieter, an den er den Auftrag vergeben will, auf, aktualisierte zusätzliche Unterlagen 

gemäß Artikel 57 sowie erforderlichenfalls gemäß Artikel 61 beizubringen. Der öffentliche 

Auftraggeber kann Wirtschaftsteilnehmer auffordern, die gemäß den Artikeln 57a und 61 

erhaltenen Bescheinigungen zu vervollständigen oder zu erläutern. 



3. Ungeachtet des Absatzes 2 müssen Wirtschaftsteilnehmer keine zusätzlichen Unterlagen 

oder sonstigen dokumentarischen Nachweise vorlegen, sofern und soweit der öffentliche 

Auftraggeber die Bescheinigungen oder die einschlägigen Informationen direkt über 

eine gebührenfreie nationale Datenbank in einem Mitgliedstaat, z.B. ein nationales 

Vergaberegister, eine virtuelle Unternehmensakte (Virtual Company Dossier), ein 

elektronisches Dokumentenablagesystem oder ein Präqualifikationssystem, erhalten 

kann. 

 Ungeachtet des Absatzes 2 müssen Wirtschaftsteilnehmer keine zusätzlichen Unterlagen 

vorlegen, wenn der öffentliche Auftraggeber, der den Auftrag vergeben oder die 

Rahmenvereinbarung geschlossen hat, bereits im Besitz dieser Unterlagen ist. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

Datenbanken mit relevanten Informationen über Wirtschaftsteilnehmer, die von ihren 

öffentlichen Auftraggebern genutzt werden, unter den gleichen Bedingungen auch von 

öffentlichen Auftraggebern anderer Mitgliedstaaten genutzt werden können. 

4. Die Mitgliedstaaten veröffentlichen und aktualisieren in e-Certis eine vollständige Liste 

der Datenbanken, die einschlägige Informationen über Wirtschaftsteilnehmer enthalten 

und die von öffentlichen Auftraggebern aus anderen Mitgliedstaaten konsultiert werden 

können. Die Mitgliedstaaten teilen den anderen Mitgliedstaaten auf Anfrage sämtliche 

Informationen in Bezug auf die in diesem Artikel genannten Datenbanken mit. 



Artikel 57a 

Nachweise 

1. Die öffentlichen Auftraggeber können die in den Absätzen 2, 3 und 4 und in 

Anhang XIV genannten Bescheinigungen, Erklärungen und anderen Nachweise als 

Beleg für das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß Artikel 55 und für die 

Erfüllung der Eignungskriterien gemäß Artikel 56 anfordern.  

 ƯDie öffentlichen Auftraggeber verlangen keine weiteren Nachweise als die in diesem 

Artikel und in Artikel 61 genannten. Die Wirtschaftsteilnehmer können sich in Bezug auf 

Artikel 62 auf alle geeigneten Mittel stützen, um dem öffentlichen Auftraggeber 

nachzuweisen, dass sie über die erforderlichen Ressourcen verfügen werden. 

 Ư 

2. Als ausreichenden Nachweis dafür, dass die in Artikel 55 genannten Fälle auf den 

Wirtschaftsteilnehmer nicht zutreffen, akzeptiert der öffentliche Auftraggeber 

(a) im Fall von Absatz 1 jenes Artikels einen Auszug aus dem einschlägigen Register, 

wie dem Strafregister oder ï in Ermangelung eines solchen ï eine gleichwertige 

Urkunde einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde 

Herkunftsmitgliedstaats des Herkunftslands oder des Landes, in dem der 

Wirtschaftsteilnehmer niedergelassen ist, aus der hervorgeht, dass diese 

Anforderungen erfüllt sind; 



(b) im Fall von Absatz 2 und von Absatz 3 Buchstabe b jenes Artikels eine von der 

zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats oder des betreffenden Landes 

ausgestellte Bescheinigung; 

Werden solche Unterlagen oder Bescheinigungen von dem betreffenden Mitgliedstaat oder 

dem betreffenden Land nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle in Artikel 55 

Absätze 1 und 2 und Absatz 3 Buchstabe b vorgesehenen Fälle erwähnt, so können 

sie durch eine entsprechende eidesstattliche Erklärung oder ï in Mitgliedstaaten 

oder Ländern ohne Regelungen zu eidesstattlichen Erklärungen ï durch eine 

förmliche Erklärung ersetzt werden, die der Betreffende vor einer zuständigen 

Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder vor einem Notar oder einer entsprechend 

bevollmächtigten Berufs- oder Handelsorganisation des Mitgliedstaats oder 

Herkunftslands oder des Mitgliedstaats oder Landes, in dem der 

Wirtschaftsteilnehmer niedergelassen ist, abgegeben hat. 

Ein Mitgliedstaat gibt bei Bedarf eine amtliche Erklärung darüber ab, dass die in diesem 

Absatz genannten Unterlagen oder Bescheinigungen nicht ausgestellt werden oder nicht 

alle in Artikel 55 Absätze 1 und 2 und Absatz 3 Buchstabe b genannten Fälle abdecken. 

Diese amtlichen Erklärungen werden in dem in Artikel 57b genannten Online-

Dokumentenarchiv (e-Certis) veröffentlicht. 



3. Die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsteilnehmers kann in 

der Regel durch einen oder mehrere der in Anhang XIV Teil  1 aufgelisteten Nachweise 

belegt werden. 

Kann ein Wirtschaftsteilnehmer aus einem berechtigten Grund die vom öffentlichen 

Auftraggeber geforderten Nachweise nicht beibringen, so kann er den Nachweis seiner 

finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch Vorlage jedes anderen vom 

öffentlichen Auftraggeber für geeignet erachteten Belegs erbringen. 

4. Der Nachweis der technischen Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsteilnehmers kann je nach 

Art, Menge oder Umfang oder Verwendungszweck der Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen auf eine oder mehrere der in Anhang XIV Teil  2 aufgelisteten Weisen 

erbracht werden. 

5.  Auf Anforderung stellen die Mitgliedstaaten den anderen Mitgliedstaaten alle 

Informationen über die Ausschlussgründe gemäß Artikel 55, die Befähigung zur 

Berufsausübung, die finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der Bieter gemäß 

Artikel 56 sowie Informationen zu den in diesem Artikel genannten Nachweisen zur 

Verfügung. 



Artikel 57b 

Online-Dokumentenarchiv (e-Certis) 

1. Um grenzübergreifende Ausschreibungen zu erleichtern, sorgen die Mitgliedstaaten 

dafür, dass die Informationen über Bescheinigungen und andere Formen 

dokumentarischer Nachweise, die in e-Certis, dem von der Kommission eingerichteten 

Online-Dokumentenarchiv, gespeichert sind, kontinuierlich aktualisiert werden.  

2. Öffentliche Auftraggeber greifen auf e-Certis zurück und verlangen in erster Linie jene 

Arten von Bescheinigungen und dokumentarischen Nachweisen, die von e-Certis 

abgedeckt sind. 

3. Die Kommission stellt alle Sprachfassungen der Einheitlichen Europäischen 

Eigenerklärung in e-Certis zur Verfügung.  



Artikel 61 

Normen für Qualitätssicherung und Umweltmanagement 

1. Verlangen die öffentlichen Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer bestimmte Qualitätssicherungsnormen ï einschließlich des Zugangs 

von Menschen mit Behinderungen ï erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen 

unabhängiger Stellen, so nehmen sie auf Qualitätssicherungssysteme Bezug, die den 

einschlägigen europäischen Normen genügen und von akkreditierten Stellen zertifiziert 

sind. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind 

anzuerkennen. Die öffentlichen Auftraggeber müssen auch andere Nachweise 

gleichwertiger Qualitätssicherungsmaßnahmen anerkennen, wenn der betreffende 

Wirtschaftsteilnehmer die betreffenden Bescheinigungen aus Gründen, die diesem 

Wirtschaftsteilnehmer nicht angelastet werden können, innerhalb der einschlägigen 

Fristen nicht erlangen konnte, sofern der Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass die 

vorgeschlagenen Qualitätssicherungsmaßnahmen den geforderten 

Qualitätssicherungsnormen entsprechen. 



2. Verlangen die öffentlichen Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer bestimmte Systeme oder Normen für das Umweltmanagement 

erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nehmen sie auf das 

Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung 

(EMAS) der Union oder auf andere Systeme für das Umweltmanagement, die in Artikel 45 

der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 anerkannt sind, oder auf andere Normen für das 

Umweltmanagement Bezug, die auf den einschlägigen Europäischen oder internationalen 

Normen beruhen und von akkreditierten Stellen zertifiziert sind. Gleichwertige 

Bescheinigungen von Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen.  

Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer nachweislich keinen Zugang zu den betreffenden 

Bescheinigungen hatte oder diese aus Gründen, die diesem Wirtschaftsteilnehmer nicht 

angelastet werden können, innerhalb der einschlägigen Fristen nicht erlangen kann, 

muss der öffentliche Auftraggeber auch andere Nachweise über 

Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, sofern der Wirtschaftsteilnehmer 

nachweist, dass diese Maßnahmen mit jenen, die gemäß dem geltenden Systeme oder 

den geltenden Normen für das Umweltmanagement erforderlich sind, gleichwertig sind. 



3. Die Mitgliedstaaten stellen den anderen Mitgliedstaaten auf Anfrage gemäß Artikel 88 alle 

Informationen über die Unterlagen zur Verfügung, die als Nachweis für die Einhaltung der 

in den Absätzen 1 und 2 genannten Qualitäts- und Umweltstandards beizubringen sind. 

Artikel 62 

Inanspruchnahme der Kapazitäten anderer Unternehmen 

1. In Bezug auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit gemäß 

Artikel 56 Absatz 3 und die Kriterien für die technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

gemäß Artikel 56 Absatz 4 kann ein Wirtschaftsteilnehmer gegebenenfalls für einen 

bestimmten Auftrag die Kapazitäten anderer Unternehmen ï ungeachtet des rechtlichen 

Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen ï in 

Anspruch nehmen. In Bezug auf die Kriterien für Ausbildungsnachweise und 

Bescheinigungen über die berufliche Befähigung gemäß Anhang XIV Teil  II 

Buchstabe e oder für die einschlägige berufliche Erfahrung können die 

Wirtschaftsteilnehmer jedoch nur die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch 

nehmen, wenn diese die Arbeiten ausführen beziehungsweise die Dienstleistungen 

erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden. Beabsichtigt ein 

Wirtschaftsteilnehmer, die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen, 

so weist er dem öffentlichen Auftraggeber gegenüber nach, dass ihm die erforderlichen 

Mittel zur Verfügung stehen werden, indem er beispielsweise die diesbezüglichen 

verpflichtenden Zusagen dieser Unternehmen vorlegt. 



Der öffentliche Auftraggeber überprüft gemäß den Artikeln 57, 57a und 57b, ob die 

Unternehmen, deren Kapazitäten der Wirtschaftsteilnehmer in Anspruch nehmen 

möchte, die entsprechenden Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschlussgründe 

gemäß Artikel 55 vorliegen. Der öffentliche Auftraggeber schreibt vor, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer ein Unternehmen, das ein einschlägiges Eignungskriterium nicht 

erfüllt oder bei dem zwingende Ausschlussgründe vorliegen, ersetzt. Der öffentliche 

Auftraggeber kann vorschreiben, oder ihm kann durch den Mitgliedstaat 

vorgeschrieben werden, vorzuschreiben, dass der Wirtschaftsteilnehmer ein 

Unternehmen, bei dem nicht-zwingende Ausschlussgründe vorliegen, ersetzt. 

Nimmt ein Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf Kriterien für die wirtschaftliche und 

finanzielle Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, so 

kann der öffentliche Auftraggeber vorschreiben, dass der Wirtschaftsteilnehmer und diese 

Unternehmen gemeinsam für die Auftragsausführung haften. 

Unter denselben Voraussetzungen können Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern nach 

Artikel 16 Absatz 2 die Kapazitäten von Mitgliedern der Gruppe oder von anderen 

Unternehmen in Anspruch nehmen. 



2. Die öffentlichen Auftraggeber können im Falle von Bauaufträgen, 

Dienstleistungsaufträgen sowie Verlege- oder Installationsarbeiten im Zusammenhang mit 

einem Lieferauftrag vorschreiben, dass bestimmte kritische Aufgaben direkt vom Bieter 

selbst oder ï wenn der Bieter einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern gemäß Artikel 16 

Absatz 2 angehört ï von einem Gruppenteilnehmer ausgeführt werden. 

Artikel 63 

Amtliche Verzeichnisse zugelassener Wirtschaftsteilnehmer und Zertifizierung durch öffentlich-

rechtliche oder privatrechtliche Stellen 

1. Die Mitgliedstaaten können entweder amtliche Verzeichnisse zugelassener 

Bauunternehmer, Lieferanten oder Dienstleistungserbringer oder eine Zertifizierung durch 

Zertifizierungsstellen ein- oder fortführen, die den Europäischen Zertifizierungsstandards 

im Sinne des Anhangs VIII genügen. 

Sie teilen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die Anschrift der 

Zertifizierungsstelle oder der die amtlichen Verzeichnisse führenden Stelle mit, bei der die 

Anträge eingereicht werden können. 



2. Die Mitgliedstaaten passen die Bedingungen für die Eintragung in diese in Absatz 1 

genannten amtlichen Verzeichnisse sowie für die Ausstellung der Bescheinigungen durch 

die Zertifizierungsstellen an die Bestimmungen dieses Unterabschnitts an. 

Die Mitgliedstaaten passen diese Bedingungen ferner an die Bestimmungen des 

Artikels 62 an, sofern Anträge auf Eintragung von Wirtschaftsteilnehmern gestellt werden, 

die zu einer Gruppe gehören und die von anderen Unternehmen der Gruppe bereitgestellten 

Kapazitäten in Anspruch nehmen. Diese Wirtschaftsteilnehmer müssen in diesem Falle 

gegenüber der das amtliche Verzeichnis herausgebenden Behörde nachweisen, dass sie 

während der gesamten Geltungsdauer der Bescheinigung über ihre Eintragung in ein 

amtliches Verzeichnis über diese Kapazitäten verfügen und dass die qualitativen 

Eignungskriterien, auf die sie sich für ihre Eintragung berufen, von den betreffenden 

anderen Unternehmen in diesem Zeitraum fortlaufend erfüllt werden. 

3. Wirtschaftsteilnehmer, die in solchen amtlichen Verzeichnissen eingetragen sind oder über 

eine Bescheinigung verfügen, können dem öffentlichen Auftraggeber bei jeder Vergabe 

eine Bescheinigung der zuständigen Stelle über die Eintragung oder die von der 

zuständigen Zertifizierungsstelle ausgestellte Bescheinigung vorlegen.  



In diesen Bescheinigungen sind die Nachweise, aufgrund deren die Eintragung dieser 

Wirtschaftsteilnehmer in das Verzeichnis oder die Zertifizierung erfolgt ist, sowie die sich 

aus dem amtlichen Verzeichnis ergebende Klassifizierung anzugeben. 

4. Die von den zuständigen Stellen bescheinigte Eintragung in die amtlichen Verzeichnisse 

beziehungsweise die von der Zertifizierungsstelle ausgestellte Bescheinigung stellt nur 

eine Eignungsvermutung in Bezug auf die qualitativen Kriterien, auf die sich die 

Wirtschaftsteilnehmer für ihre Eintragung berufen, dar. 

5. Die Angaben, die den amtlichen Verzeichnissen beziehungsweise der Zertifizierung zu 

entnehmen sind, werden nicht ohne Begründung in Zweifel gezogen. Hinsichtlich der 

Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge und der Zahlung von Steuern und Abgaben kann 

bei jedem zu vergebenden Auftrag von jedem in das Verzeichnis eingetragenen 

Wirtschaftsteilnehmer eine zusätzliche Bescheinigung verlangt werden. 

Öffentliche Auftraggeber aus anderen Mitgliedstaaten wenden die Bestimmungen des 

Absatzes 3 und des Unterabsatzes 1 nur zugunsten von Wirtschaftsteilnehmern an, die in 

dem Mitgliedstaat ansässig sind, in dem das amtliche Verzeichnis geführt wird. 



6. Die Nachweisanforderungen für die Eignungskriterien, auf die sich die 

Wirtschaftsteilnehmer für ihre Eintragung in das amtliche Verzeichnis oder für die 

Bescheinigung berufen, müssen die Anforderungen des Artikels 57 und gegebenenfalls des 

Artikels 61 erfüllen. Für die Eintragung von Wirtschaftsteilnehmern aus anderen 

Mitgliedstaaten in ein amtliches Verzeichnis beziehungsweise für ihre Zertifizierung 

können nur die für inländische Wirtschaftsteilnehmer vorgesehenen Nachweise und 

Erklärungen gefordert werden. 

Die Wirtschaftsteilnehmer können jederzeit ihre Eintragung in ein amtliches Verzeichnis 

oder die Ausstellung der Bescheinigung beantragen. Sie sind innerhalb einer angemessen 

kurzen Frist von der Entscheidung der Stelle, die das amtliche Verzeichnis führt, oder der 

zuständigen Zertifizierungsstelle zu unterrichten. 

7. Eine solche Eintragung oder Zertifizierung kann den Wirtschaftsteilnehmern aus anderen 

Mitgliedstaaten nicht zur Bedingung für ihre Teilnahme an einem öffentlichen Auftrag 

gemacht werden. Die öffentlichen Auftraggeber erkennen gleichwertige Bescheinigungen 

von Stellen in anderen Mitgliedstaaten an. Sie erkennen auch andere gleichwertige 

Nachweise an. 



8. Die Mitgliedstaaten stellen den anderen Mitgliedstaaten auf Anfrage Ư alle Informationen 

über die als Nachweise vorgelegten Unterlagen zur Verfügung, aus denen hervorgeht, dass 

die Wirtschaftsteilnehmer die Anforderungen erfüllen, um in das amtliche Verzeichnis 

zugelassener Wirtschaftsteilnehmer aufgenommen zu werden, beziehungsweise die als 

Nachweis dafür dienen, dass Wirtschaftsteilnehmer aus einem anderen Mitgliedstaat über 

eine gleichwertige Zertifizierung verfügen. 

UNTERABSCHNITT  2 

VERRINGERUNG DER ZAHL DER BEWERBER, DER ANGEBOTE UND LÖSUNGEN 

Artikel 64 

Verringerung der Zahl geeigneter Bewerber, die zur Teilnahme aufgefordert werden sollen 

1. Bei den nichtoffenen Verfahren, bei den Verhandlungsverfahren, beim wettbewerblichen 

Dialog und bei den Innovationspartnerschaften können die öffentlichen Auftraggeber die 

Zahl von Bewerbern, die die Eignungskriterien erfüllen und die sie zur Abgabe von 

Angeboten auffordern oder zum Dialog einladen werden, begrenzen, sofern geeignete 

Bewerber in Höhe der in Absatz 2 genannten Mindestzahl zur Verfügung stehen. 



2. Die öffentlichen Auftraggeber geben in der Auftragsbekanntmachung oder in der 

Aufforderung zur Interessensbestätigung die von ihnen vorgesehenen objektiven und 

nichtdiskriminierenden Kriterien oder Vorschriften, die vorgesehene Mindestzahl und 

gegebenenfalls auch die Höchstzahl der einzuladenden Bewerber an. 

 ƯBei nichtoffenen Verfahren betrªgt die Anzahl mindestens f¿nf Bewerber. Bei 

Verhandlungsverfahren, wettbewerblichen Dialogen und Innovationspartnerschaften 

beträgt die Anzahl mindestens drei Bewerber. In jedem Fall muss die Zahl der 

eingeladenen Bewerber ausreichend hoch sein, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet 

ist.  

Die öffentlichen Auftraggeber laden eine Anzahl von Bewerbern ein, die zumindest der 

Mindestzahl an Bewerbern entspricht. Sofern jedoch die Zahl von Bewerbern, die die 

Eignungskriterien und Mindestanforderungen gemäß Artikel 56 Absatz 5 erfüllen, unter 

der Mindestzahl liegt, kann der öffentliche Auftraggeber das Verfahren fortführen, indem 

er den oder die Bewerber einlädt, die über die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen. Der 

öffentliche Auftraggeber lässt andere Wirtschaftsteilnehmer, die sich nicht um Teilnahme 

beworben haben, oder Bewerber, die nicht über die geforderte Leistungsfähigkeit verfügen, 

nicht zu demselben Verfahren zu. 



Artikel 65 

Verringerung der Zahl der Angebote und Lösungen 

Machen die öffentlichen Auftraggeber von der in Artikel 27 Absatz 5 und in Artikel 28 Absatz 4 

vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, die Zahl der zu erörternden Lösungen oder der Angebote, 

über die verhandelt wird, zu verringern, so tun sie dies aufgrund der Zuschlagskriterien, die sie in 

den Auftragsunterlagen angegeben haben. In der Schlussphase müssen noch so viele Angebote 

vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist, sofern eine ausreichende Zahl von 

Angeboten, Lösungen oder geeigneten Bewerbern vorliegt. 

UNTERABSCHNITT  3 

ZUSCHLAGSERTEILUNG  

Artikel 66 

Zuschlagskriterien 

1. Die öffentlichen Auftraggeber erteilen unbeschadet der für den Preis bestimmter 

Lieferungen oder die Vergütung bestimmter Dienstleistungen geltenden nationalen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften den Zuschlag auf der Grundlage des 

wirtschaftlich günstigsten Angebots. 



2. Die Bestimmung des aus der Sicht des öffentlichen Auftraggebers  wirtschaftlich 

g¿nstigsten Angebots Ưerfolgt anhand einer Bewertung auf der Grundlage des Preises 

oder der Kosten, mittels eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie der 

Lebenszykluskostenrechnung gemäß Artikel 67, und kann das beste Preis-Leistungs-

Verhältnis beinhalten, das auf der Grundlage von Kriterien ï unter Einbeziehung 

qualitativer, umweltbezogener und/oder sozialer Aspekte ï bewertet wird, die mit dem 

Auftragsgegenstand des betreffenden öffentlichen Auftrags in Verbindung stehen. Zu 

diesen Kriterien kann u.a. Folgendes gehören: 

a) Qualität, einschließlich technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, 

Design für Alle, soziale, umweltbezogene und innovative Eigenschaften und 

Handel sowie die damit verbundenen Bedingungen; 

b) Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags 

betrauten Personals, wenn die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen 

Einfluss auf das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder 

c) Kundendienst und technische Hilfe, Lieferbedingungen wie Liefertermin, 

Lieferverfahren sowie Liefer- oder Ausführungsfrist. 

 Ư 



Das Kostenelement kann auch die Form von Festpreisen oder Festkosten annehmen, 

auf deren Grundlage die Wirtschaftsteilnehmer nur noch mit Blick auf 

Qualitätskriterien miteinander konkurrieren. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die öffentlichen Auftraggeber nicht den 

Preis oder die Kosten allein als einziges Zuschlagskriterium verwenden dürfen, oder sie 

können deren Verwendung auf bestimmte Kategorien von öffentlichen Auftraggebern 

oder bestimmte Arten von Aufträgen beschränken. 

2a. Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftragsgegenstand des öffentlichen Auftrags in 

Verbindung, wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht und in irgendeinem Lebenszyklus-

Stadium auf die gemäß dem Auftrag zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen oder 

Dienstleistungen beziehen, einschließlich Faktoren, die zusammenhängen mit 

(a) dem spezifischen Prozess der Herstellung oder der Bereitstellung solcher 

Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen oder des Handels damit oder 

(b) einem spezifischen Prozess in Bezug auf ein anderes Lebenszyklus-Stadium,  

auch wenn derartige Faktoren sich nicht auf die materiellen Eigenschaften des 

Auftragsgegenstandes auswirken. 



 Ư 

4. Die Zuschlagskriterien dürfen nicht zur Folge haben, dass dem öffentlichen Auftraggeber 

uneingeschränkte Wahlfreiheit übertragen wird. Sie müssen die Möglichkeit eines 

wirksamen Wettbewerbs gewährleisten und mit Spezifikationen einhergehen, die eine 

wirksame Überprüfung der von den Bietern übermittelten Informationen gestatten, damit 

bewertet werden kann, wie gut die Angebote die Zuschlagskriterien erfüllen. Im 

Zweifelsfall nehmen die öffentlichen Auftraggeber eine wirksame Überprüfung der 

Richtigkeit der von den Bietern beigebrachten Informationen und Nachweise vor Ư. 

5. Der öffentliche Auftraggeber gibt in den Auftragsunterlagen an, wie er die einzelnen 

Kriterien gewichtet, um das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln, es sei denn, 

dieses wird allein auf der Grundlage des Preises ermittelt.  

Diese Gewichtung kann mittels einer Marge angegeben werden, deren größte Bandbreite 

angemessen sein muss. 

Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht möglich, so gibt der öffentliche 

Auftraggeber die Kriterien in absteigender Rangfolge an. 



Artikel 67 

Lebenszykluskostenrechnung 

1. Soweit relevant, umfasst die Lebenszykluskostenrechnung die folgenden Kosten während 

des Lebenszyklus eines Produkts, einer Dienstleistung oder Bauleistung ganz oder 

teilweise Ư: 

(a) von dem öffentlichen Auftraggeber oder anderen Nutzern getragene Kosten, wie: 

(i) Anschaffungskosten, 

(ii)  Nutzungskosten, wie z.B. Verbrauch von Energie und anderen Ressourcen,  

(iii)  Wartungskosten, 

(iv) Kosten am Ende der Nutzungsdauer (wie Abholungs- und Recyclingkosten); 

(b)  Kosten, die durch die externen Effekte der Umweltbelastung entstehen,, die mit 

der Ware, der Dienstleistung oder der Bauleistung während ihres Lebenszyklus in 

Verbindung stehen, sofern ihr Geldwert bestimmt und geprüft werden kann; solche  

Kosten können Kosten der Emission von Treibhausgasen und anderen Schadstoffen 

sowie sonstige Kosten für die Eindämmung des Klimawandels umfassen. 



2. Bewerten die öffentlichen Auftraggeber die Kosten nach dem Lebenszyklus-Kostenansatz, 

nennen sie in den Auftragsunterlagen die von den Bietern bereitzustellenden Daten und 

die Methode, die der öffentliche Auftraggeber zur Bestimmung der Lebenszyklus-Kosten 

auf der Grundlage dieser Daten anwenden wird. 

Die Methode, die zur Bewertung der externen  Umweltkosten angewandt wird, muss 

folgende Bedingungen erfüllen: 

(a) Sie beruht auf objektiv nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien. Ist die 

Methode nicht für die wiederholte oder kontinuierliche Anwendung konzipiert 

worden, so darf sie insbesondere nicht bestimmte Wirtschaftsteilnehmer auf 

unzulässige Weise bevorzugen oder benachteiligen; 

(c) sie ist für alle interessierten Parteien zugänglich; 

(ca) die geforderten Daten lassen sich von Wirtschaftsteilnehmern, die ihrer 

Sorgfaltspflicht in normalem Maße nachkommen, einschließlich 

Wirtschaftsteilnehmern aus Drittstaaten, die dem GPA oder anderen, für die Union 

bindenden internationalen Übereinkommen beigetreten sind, mit vertretbarem 

Aufwand bereitstellen. 



3. Für den Fall, dass eine gemeinsame Methode zur Berechnung der Lebenszyklus-Kosten 

durch einen Rechtsakt der Union verbindlich vorgeschrieben worden ist, findet diese 

gemeinsame Methode bei der Bewertung der Lebenszyklus-Kosten Anwendung. 

Ein Verzeichnis derartiger Rechtsakte und erforderlichenfalls der sie ergänzenden 

delegierten Rechtsakte ist in Anhang XV enthalten. Der Kommission wird die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte zur Aktualisierung dieses 

Verzeichnisses zu erlassen, wenn aufgrund der Annahme neuer Rechtsvorschriften, die 

eine gemeinsame Methode verbindlich vorschreiben, oder der Aufhebung oder Änderung 

bestehender Rechtsakte eine Aktualisierung erforderlich ist. 

 Ư 

Artikel 69 

Ungewöhnlich niedrige Angebote 

1. Die öffentlichen Auftraggeber schreiben den Wirtschaftsteilnehmern vor, die im Angebot 

vorgeschlagenen Preise oder Kosten zu erläutern, wenn diese im Verhältnis zu den 

angebotenen Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen ungewöhnlich niedrig 

erscheinen.  



3. Die Erläuterungen im Sinne des Absatzes 1 können sich insbesondere auf Folgendes 

beziehen: 

(a) die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens, der Erbringung der Dienstleistung 

oder des Bauverfahrens; 

(b) die gewählten technischen Lösungen oder alle außergewöhnlich günstigen 

Bedingungen, über die der Bieter bei der der Lieferung der Waren oder der 

Erbringung der Dienstleistung sowie der Durchführung der Bauleistungen 

beziehungsweise der Waren  verfügt; 

(c) die Originalität der Bauleistungen, der Lieferungen oder der Dienstleistungen wie 

vom Bieter angeboten; 

(ca) die Einhaltung der in Artikel 15 Absatz 2 genannten Verpflichtungen; 

(cb) die Einhaltung der in Artikel 71 genannten Verpflichtungen; 

 Ư 

(e) die Möglichkeit für den Bieter, staatliche Hilfe zu erhalten. 

4. Der öffentliche Auftraggeber bewertet die beigebrachten Informationen mittels einer 

Rücksprache mit dem Bieter. Er kann das Angebot nur dann ablehnen, wenn die 

beigebrachten Nachweise das niedrige Niveau des vorgeschlagenen Preises 

beziehungsweise der vorgeschlagenen Kosten unter Berücksichtigung der in Absatz 3 

genannten Faktoren nicht zufriedenstellend erklären.  



Die öffentlichen Auftraggeber lehnen das Angebot ab, wenn sie festgestellt haben, dass das 

Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil es den geltenden Anforderungen gemäß Artikel 15 

Absatz 2 nicht genügt. 

5. Stellt der öffentliche Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, weil 

der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so darf er das Angebot allein aus diesem 

Grund nur nach Rücksprache mit dem Bieter ablehnen, sofern dieser binnen einer von dem 

öffentlichen Auftraggeber festzulegenden ausreichenden Frist nicht nachweisen kann, dass 

die betreffende Beihilfe mit dem Binnenmarkt im Sinne des Artikels 107 AEUV vereinbar 

war. Lehnt der öffentliche Auftraggeber ein Angebot unter diesen Umständen ab, so teilt er 

dies der Kommission mit. 

6. Die Mitgliedstaaten müssen den anderen Mitgliedstaaten im Wege der 

Verwaltungszusammenarbeit auf Anfrage alle ihnen zur Verfügung stehenden 

Informationen ï wie Gesetze, Vorschriften, allgemein verbindliche Tarifverträge oder 

nationale technische Normen ï über die Nachweise und Unterlagen übermitteln, die im 

Hinblick auf in Absatz 3 genannte Einzelheiten beigebracht wurden. 



KAPITEL  IV  

Auftragsausführung 

Artikel 70 

Bedingungen für die Auftragsausführung 

Öffentliche Auftraggeber können besondere Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags 

festlegen, sofern diese gemäß Artikel 66 Absatz 2a mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung 

stehen und im Aufruf zum Wettbewerb oder in den Auftragsunterlagen angegeben werden. Diese 

Bedingungen können wirtschaftliche, innovationsbezogene,  umweltbezogene, soziale oder 

beschäftigungspolitische Belange umfassen. Ư 

Artikel 71 

Vergabe von Unteraufträgen 

-1. Die Einhaltung der in Artikel 15 Absatz 2 genannten Verpflichtungen durch 

Unterauftragnehmer wird durch geeignete Maßnahmen der zuständigen nationalen 

Behörden gewährleistet, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit und ihrer Aufgaben 

handeln. 



1. In den Auftragsunterlagen kann der öffentliche Auftraggeber den Bieter auffordern oder 

von einem Mitgliedstaat verpflichtet werden, den Bieter aufzufordern, in seinem Angebot 

den Anteil des Auftrags, den er gegebenenfalls im Wege von Unteraufträgen an Dritte zu 

vergeben gedenkt, sowie die gegebenenfalls vorgeschlagenen Unterauftragnehmer 

anzugeben.  

2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der öffentliche Auftraggeber auf Wunsch des 

Unterauftragnehmers ï und sofern die Art des Auftrags es erlaubt ï, fällige Zahlungen im 

Zusammenhang mit den für den Wirtschaftsteilnehmer, an den der öffentliche Auftrag 

vergeben worden ist (Hauptauftragnehmer), erbrachten Dienstleistungen, Lieferungen oder 

Bauleistungen direkt an den Unterauftragnehmer leistet. Zu diesen Maßnahmen können 

geeignete Mechanismen gehören, die es dem Hauptauftragnehmer ermöglichen, Einwände 

gegen ungerechtfertigte Zahlungen zu erheben. Die Modalitäten dieser Zahlung werden in 

den Auftragsunterlagen dargelegt. 

3. Die Frage der Haftung des Hauptauftragnehmers bleibt von den Absätzen -1 bis 2 

unberührt. 



4. Im Fall von Bauaufträgen und in Bezug auf Dienstleistungen, die in einer Einrichtung 

des öffentlichen Auftraggebers unter dessen direkter Aufsicht zu erbringen sind, 

schreibt der öffentliche Auftraggeber vor, dass der Hauptauftragnehmer ihm nach der 

Vergabe des Auftrags und spätestens zum Zeitpunkt des Beginns der 

Auftragsausführung den Namen, die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner 

Unterauftragnehmer, die an diesen Bau- oder Dienstleistungen beteiligt sind, mitteilt, 

soweit sie zu diesem Zeitpunkt bekannt sind. Der öffentliche Auftraggeber schreibt vor, 

dass der Hauptauftragnehmer ihm alle Änderungen dieser Angaben während der Dauer 

des Auftrags sowie die erforderlichen Informationen in Bezug auf alle neuen 

Unterauftragnehmer, die in der Folge an diesen Bau-oder Dienstleistungen beteiligt 

werden, mitteilt.  

Ungeachtet des Unterabsatzes 1  können die Mitgliedstaaten die verpflichtende 

Bereitstellung der einschlägigen Informationen unmittelbar durch den 

Hauptauftragnehmer vorschreiben. 

Falls dies für die Zwecke von Absatz 5 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 

erforderlich ist, sind den einschlägigen Informationen die Eigenerklärungen der 

Unterauftragnehmer gemäß Artikel 57 beizufügen. In den 

Durchführungsbestimmungen nach Absatz 7 des vorliegenden Artikels kann vorgesehen 

werden, dass Unterauftragnehmer, die nach der Vergabe des Auftrags präsentiert 

werden, statt der Eigenerklärung die Bescheinigungen und andere zusätzliche 

Unterlagen vorlegen müssen. 



Unterabsatz 1 gilt nicht für Lieferanten. 

Die öffentlichen Auftraggeber können die in Unterabsatz 1 vorgesehenen 

Verpflichtungen auf Folgendes ausweiten oder von den Mitgliedstaaten dazu 

verpflichtet werden:  

(a) auf Lieferaufträge, auf andere Dienstleistungsaufträge als solche, die in den 

Einrichtungen des öffentlichen Auftraggebers unter dessen direkter Aufsicht zu 

erbringende Dienstleistungen betreffen, oder auf Lieferanten, die an Bau- oder 

Dienstleistungsaufträgen beteiligt sind;  

(b) auf Unterauftragnehmer der Unterauftragnehmer des Hauptauftragnehmers oder 

weitere Stufen in der Kette der Unterauftragsvergabe. 

5. Im Hinblick auf die Vermeidung von Verstößen gegen die in Artikel 15 Absatz 2 

genannten Verpflichtungen können u.a. folgende geeignete Maßnahmen getroffen 

werden: 

(a) Ist im nationalen Recht eines Mitgliedstaats ein Mechanismus der gemeinsamen 

Haftung von Unterauftragnehmern und Hauptauftragnehmer vorgesehen, so sorgt 

der betreffende Mitgliedstaat dafür, dass die einschlägigen Vorschriften unter 

Einhaltung der in Artikel 15 Absatz 2 festgelegten Bedingungen angewandt 

werden. 



(b) Die öffentlichen Auftraggeber können im Einklang mit den Artikeln 57, 57a und 

57b überprüfen beziehungsweise von den Mitgliedstaaten angewiesen werden zu 

überprüfen, ob Gründe für den Ausschluss von Unterauftragnehmern gemäß 

Artikel 55 vorliegen. Ist dies der Fall, so verlangt der öffentliche Auftraggeber vom 

Wirtschaftsteilnehmer, dass er einen Unterauftragnehmer, für den die 

Überprüfung zwingende Ausschlussgründe ergeben hat, ersetzt. Der öffentliche 

Auftraggeber kann verlangen beziehungsweise kann von einem Mitgliedstaat 

angewiesen werden zu verlangen, dass der Wirtschaftsteilnehmer einen 

Unterauftragnehmer, für den die Überprüfung nicht-zwingende Ausschlussgründe 

ergeben hat, ersetzt. 

6. Die Mitgliedstaaten können in ihrem nationalen Recht strengere Haftungsregeln 

vorsehen oder in Bezug auf Direktzahlungen an Unterauftragnehmer weiter gehen, z.B. 

indem sie Direktzahlungen an Unterauftragnehmer vorsehen, ohne dass diese die 

Direktzahlungen beantragen müssen. 

7. Mitgliedstaaten, die Maßnahmen gemäß den Absätzen 2, 4 oder 5 vorsehen, legen die 

Bedingungen für die Anwendung dieser Maßnahmen in Rechts- oder 

Verwaltungsvorschriften unter Achtung des Unionsrechts fest. Dabei können die 

Mitgliedstaaten deren Anwendbarkeit, z.B. in Bezug auf bestimmte Arten von Aufträgen, 

bestimmte Kategorien von öffentlichen Auftraggebern oder Wirtschaftsteilnehmern oder 

bestimmte Mindestbeträge, beschränken. 



 Ư 

Artikel 72 

Auftragsänderungen während der Vertragslaufzeit 

1. Aufträge und Rahmenvereinbarungen können in den folgenden Fällen ohne 

Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens im Einklang mit dieser Richtlinie 

geändert werden: 

(a) wenn die Änderungen, unabhängig von ihrem Geldwert, in den ursprünglichen 

Auftragsunterlagen in Form von klar, präzise und eindeutig formulierten 

Überprüfungsklauseln, die auch Preisüberprüfungsklauseln beinhalten können, 

oder Optionen vorgesehen sind. Entsprechende Klauseln müssen Angaben zu 

Umfang und Art möglicher Änderungen oder Optionen sowie zu den Bedingungen 

enthalten, unter denen sie zur Anwendung gelangen können. Sie dürfen keine 

Änderungen oder Optionen vorsehen, die den Gesamtcharakter des Auftrags oder 

der Rahmenvereinbarung verändern würden; 

(b) bei zusätzlichen Bau- oder Dienstleistungen oder Lieferungen durch den 

ursprünglichen Auftragnehmer, die erforderlich geworden sind und nicht in der 

ursprünglichen Auftragsunterlagen vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des 

Auftragnehmers 

(i) aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen wie der Austauschbarkeit 

oder Kompatibilität mit im Rahmen des ursprünglichen Vergabeverfahrens 

beschafften Ausrüstungsgegenständen, Dienstleistungen oder Anlagen nicht 

erfolgen kann und 



(ii)  mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den 

öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre; 

eine Preiserhöhung darf jedoch nicht mehr als 50 % des Werts des ursprünglichen 

Auftrags betragen. Werden mehrere aufeinander folgende Änderungen 

vorgenommen, so gilt diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung. 

Solche aufeinander folgenden Änderungen dürfen nicht mit dem Ziel 

vorgenommen werden, diese Richtlinie zu umgehen; 

(c) wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

(i) Die Änderung wurde erforderlich aufgrund von Umständen, die ein seiner 

Sorgfaltspflicht nachkommender öffentlicher Auftraggeber nicht 

vorhersehen konnte;  

(ii)  der Gesamtcharakters des Auftrags verändert sich aufgrund der Änderung 

nicht; 



(iii)  eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr als 50 % des Werts des 

ursprünglichen Auftrags oder der ursprünglichen Rahmenvereinbarung. 

Werden mehrere aufeinander folgende Änderungen vorgenommen, so gilt 

diese Beschränkung für den Wert jeder einzelnen Änderung. Solche 

aufeinander folgenden Änderungen dürfen nicht mit dem Ziel vorgenommen 

werden, diese Richtlinie zu umgehen; 

(d) wenn ein neuer Auftragnehmer den Auftragnehmer ersetzt, an den der öffentliche 

Auftraggeber den Auftrag ursprünglich vergeben hatte, aufgrund entweder 

(i) einer eindeutig formulierten Überprüfungsklausel oder Option gemäß 

Buchstabe a,  



(ii)  der Tatsache, dass ein anderer Wirtschaftsteilnehmer, der die ursprünglich 

festgelegten qualitativen Eignungskriterien erfüllt, im Zuge einer 

Unternehmensumstrukturierung ï einschließlich Übernahme, Fusion, 

Erwerb oder Insolvenz ï ganz oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen 

Auftragnehmers tritt, sofern dies keine weiteren wesentlichen Änderungen 

des Auftrags zur Folge hat und nicht dazu dient, die Anwendung dieser 

Richtlinie zu umgehen, oder 

(iii)  der Tatsache, dass der öffentliche Auftraggeber selbst die Verpflichtungen 

des Hauptauftragnehmers gegenüber seinen Unterauftragnehmern 

übernimmt, wenn diese Möglichkeit in den nationalen Rechtsvorschriften 

gemäß Artikel 71 vorgesehen ist; 

(e) wenn die Änderungen, unabhängig von ihrem Wert, nicht wesentlich im Sinne des 

Absatzes 4 sind. 

Die öffentlichen Auftraggeber, die einen Auftrag in den Fällen gemäß den 

Buchstaben b und c des vorliegenden Absatzes geändert haben, veröffentlichen 

eine diesbezügliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union. Die 

Bekanntmachung enthält die in Anhang VI Teil  G genannten Angaben und wird 

gemäß Artikel 49 veröffentlicht; 

 



2. Darüber hinaus können Aufträge auch ohne Durchführung eines neuen 

Vergabeverfahrens im Einklang mit dieser Richtlinie geändert werden, ohne dass 

überprüft werden muss, ob die in Absatz 4 Buchstaben a bis d genannten Bedingungen 

erfüllt sind, wenn der Wert der Änderung die beiden folgenden Werte nicht übersteigt: 

(i) die in Artikel 4 genannten Schwellenwerte und 

(ii)  10 % des ursprünglichen Auftragswerts bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 

und 15 % des ursprünglichen Auftragswerts bei Bauaufträgen. 

Der Gesamtcharakter des Auftrags oder der Rahmenvereinbarung darf sich allerdings 

aufgrund der Änderung nicht verändern. Im Falle mehrerer aufeinander folgender 

Änderungen wird deren Wert auf der Grundlage des kumulierten Nettowerts der 

aufeinander folgenden Änderungen bestimmt. 

3. Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, so wird für die Berechnung des in 

Absatz 2 und Absatz 1 Buchstaben b und c genannten Preises der angepasste Preis als 

Referenzwert herangezogen. 



4. Eine Änderung eines Auftrags oder einer Rahmenvereinbarung während seiner 

beziehungsweise ihrer Laufzeit gilt als wesentlich im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe e, 

wenn sie dazu führt, dass sich der Auftrag oder der Rahmenvereinbarung erheblich von 

dem ursprünglichen vergebenen Auftrag beziehungsweise der ursprüngliche vergebenen 

Rahmenvereinbarung unterscheidet. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 ist eine 

Änderung in jedem Fall als wesentlich anzusehen, wenn eine oder mehrere der 

folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

(a) Mit der Änderung werden Bedingungen eingeführt, die, wenn sie für das 

ursprüngliche Vergabeverfahren gegolten hätten, die Zulassung anderer als der 

ursprünglich ausgewählten Bewerber oder die Annahme eines anderen als des 

ursprünglich angenommenen Angebots ermöglicht hätten oder das Interesse 

weiterer Teilnehmer am Vergabeverfahren geweckt hätten;  

(b) mit der Änderung wird das wirtschaftliche Gleichgewicht des Auftrags oder der 

Rahmenvereinbarung zugunsten des Auftragnehmers in einer Weise verschoben, 

die im ursprünglichen Auftrag beziehungsweise der ursprünglichen 

Rahmenvereinbarung nicht vorgesehen war; 



(c) mit der Änderung wird der Umfang des Auftrags oder der Rahmenvereinbarung 

erheblich ausgeweitet; 

(d) ein neuer Auftragnehmer ersetzt den Auftragnehmer, an den der öffentliche 

Auftraggeber den Auftrag ursprünglich vergeben hatte, in anderen als den in 

Absatz 1 Buchstabe d vorgesehenen Fällen. 

5. Ein neues Vergabeverfahren im Einklang mit dieser Richtlinie ist erforderlich bei 

anderen als den in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Änderungen der Bestimmungen 

eines öffentlichen Auftrags oder einer Rahmenvereinbarung während seiner 

beziehungsweise ihrer Laufzeit. 

Artikel 73 

Kündigung von Aufträgen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass öffentliche Auftraggeber zumindest unter den folgenden 

Umständen und unter bestimmten Bedingungen, die im anwendbaren nationalen Recht festgelegt 

sind, über die Möglichkeit verfügen, einen öffentlichen Auftrag während seiner Laufzeit zu 

kündigen, wenn: 

 Ư 



(b) am Auftrag eine wesentliche Änderung vorgenommen wurde, die ein neues 

Vergabeverfahren gemäß Artikel 72 erforderlich gemacht hätte; 

(ba) der Auftragnehmer erfüllte zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung einen der in 

Artikel 55 Absatz 1 genannten Tatbestände und hätte daher vom Vergabeverfahren 

ausgeschlossen werden müssen; 

(c) der Auftrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen aus den 

Verträgen und dieser Richtlinie, die der Gerichtshof der Europäischen Union in einem 

Verfahren nach Artikel 258 AEUV festgestellt hat, nicht an den Auftragnehmer hätte 

vergeben werden dürfen. 



 

Titel  III  

BESONDERE BESCHAFFUNGSREGELUNGEN 

KAPITEL  I  

Soziale und andere besondere Dienstleistungen 

Artikel 74 

Vergabe von Aufträgen für soziale und andere besondere Dienstleistungen 

Öffentliche Aufträge, die soziale und andere in Anhang XVI aufgeführte besondere 

Dienstleistungen betreffen, werden im Einklang mit den Bestimmungen dieses Kapitels vergeben, 

sofern ihr Wert dem in Artikel 4 Buchstabe d angegebenen Schwellenwert entspricht oder diesen 

übersteigt. 



Artikel 75 

Veröffentlichung der Bekanntmachungen 

1. Öffentliche Auftraggeber, die einen öffentlichen Auftrag zur Erbringung von in Artikel 74 

aufgeführten Dienstleistungen planen, teilen ihre Absicht auf eine der im Folgenden 

genannten Arten mit: 

a) in einer Auftragsbekanntmachung, in der die Informationen enthalten sind, auf 

die in Anhang VI Teil  H Bezug genommen wird, in Übereinstimmung mit den 

Standardformularen gemäß Artikel 49;oder 

b) in einer Vorinformation, die auf kontinuierlicher Basis veröffentlicht wird und die 

in Anhang VI Teil  I aufgeführten Informationen enthält. Die Vorinformation 

bezieht sich speziell auf die Arten von Dienstleistungen, die Gegenstand der zu 

vergebenden Aufträge sind. Sie muss den Hinweis enthalten, dass diese Aufträge 

ohne weitere Veröffentlichung vergeben werden, sowie die Aufforderung an die 

interessierten Wirtschaftsteilnehmer, ihr Interesse schriftlich mitzuteilen. 

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht, wenn ein Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Bekanntmachung gemäß Artikel 30 für die Vergabe eines öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags hätte verwendet werden können. 



2. Öffentliche Auftraggeber, die einen öffentlichen Auftrag zur Erbringung von in Artikel 74 

aufgeführten Dienstleistungen vergeben haben, teilen die Ergebnisse des 

Vergabeverfahrens in einer Vergabebekanntmachung mit, in der die Informationen 

enthalten sind, auf die in Anhang VI Teil  J Bezug genommen wird, in Übereinstimmung 

mit den Standardformularen gemäß Artikel 49. Sie können diese Bekanntmachungen 

jedoch auch quartalsweise bündeln. In diesem Fall versenden sie die Zusammenstellung 

spätestens 30 Tage nach Quartalsende. 

3. Die Ư Kommission erstellt die Standardformulare, auf die in den Absätzen 1 und 2 des 

vorliegenden Artikels Bezug genommen wird, in Form von Durchführungsrechtsakten. 

Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren 

gemäß Artikel 91 Absatz 2 erlassen. 

4. Bekanntmachungen nach diesem Artikel werden im Einklang mit Artikel 49 

veröffentlicht.  



Artikel 76 

Grundsätze für die Vergabe von Aufträgen 

1. Die Mitgliedstaaten führen einzelstaatliche Regeln für die Vergabe von unter dieses 

Kapitel fallenden Aufträgen ein, um sicherzustellen, dass die öffentlichen Auftraggeber 

die Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung der Wirtschaftsteilnehmer 

einhalten. Es ist den Mitgliedstaaten überlassen, die anwendbaren Verfahrensregeln 

festzulegen, sofern derartige Regeln es den öffentlichen Auftraggebern ermöglichen, den 

Besonderheiten der jeweiligen Dienstleistungen Rechnung zu tragen. 

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die öffentlichen Auftraggeber der Notwendigkeit, 

Qualität, Kontinuität, Zugänglichkeit, Bezahlbarkeit, Verfügbarkeit und Vollständigkeit 

der Dienstleistungen sicherstellen, sowie den spezifischen Bedürfnissen verschiedener 

Nutzerkategorien, einschließlich benachteiligter und schutzbedürftiger Gruppen, der 

Einbeziehung und Ermächtigung der Nutzer und dem Aspekt der Innovation Rechnung 

tragen können. Die Mitgliedstaaten können auch vorsehen, dass die Auswahl der 

Dienstleister Ưauf der Grundlage des Angebots mit dem besten Preis-Leistungs-

Verhältnis unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien für 

soziale Dienstleistungen getroffen wird. 



Artikel 76a 

Bestimmten Dienstleistungen vorbehaltene Aufträge 

1. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass öffentliche Auftraggeber Organisationen das 

Recht zur Teilnahme an Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge ausschließlich 

für jene Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial- und kulturellen Bereich nach 

Artikel 74 vorbehalten, die unter die CPV-Codes 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 

79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-

7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, 85000000-9 bis 85323000-9, 92500000-6, 

92600000-7, 98133000-4 und 98133110-8 fallen.  

2. Eine Organisation nach Absatz 1 muss alle nachfolgenden Bedingungen erfüllen:  

a) ihr Ziel ist die Erfüllung einer Gemeinwohlaufgabe, die an die Erbringung der in 

Absatz 1 genannten Dienstleistungen geknüpft ist; 

b) die Gewinne werden reinvestiert, um das Ziel der Organisation zu erreichen. 

Etwaige Gewinnausschüttungen oder -zuweisungen sollten auf partizipatorischen 

Überlegungen beruhen;  



c) die Management- oder Eigentümerstruktur der Organisation, die den Auftrag 

ausführt, beruht auf der Eigenverantwortung der Arbeitnehmer oder auf 

partizipatorischen Grundsätzen oder erfordert die aktive Mitwirkung der 

Arbeitnehmer, Nutzer oder Interessenträger, und 

d) die Organisation hat von dem betreffenden öffentlichen Auftraggeber nach diesem 

Artikel in den letzten drei Jahren keinen Auftrag für die betreffenden 

Dienstleistungen erhalten. 

3. Die Laufzeit des Vertrags darf drei Jahre nicht überschreiten. 

4. Im Aufruf zum Wettbewerb wird auf diesen Artikel Bezug genommen. 

5. Ungeachtet des Artikels 94 wird die Kommission die Auswirkungen dieses Artikels 

bewerten und dem Europäischen Parlament und dem Rat bis é 
*
 Bericht erstatten. 

                                                 
* 

ABl.: Bitte das Datum einfügen: 60 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 



KAPITEL  II  

Vorschriften für Wettbewerbe 

 Ư 

Artikel 78 

Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für 

a) Wettbewerbe, die im Rahmen der Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags 

durchgeführt werden; 

b) Wettbewerbe mit Preisgeldern oder Zahlungen an die Teilnehmer. 

In den Fällen nach Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels wird der in Artikel 4 

genannte Schwellenwert auf der Grundlage des geschätzten Werts des öffentlichen 

Dienstleistungsauftrags ohne Mehrwertsteuer einschließlich etwaiger Preisgelder oder Zahlungen an 

die Teilnehmer berechnet. 

In den Fällen nach Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels ist der Schwellenwert 

der Gesamtwert dieser Preisgelder und Zahlungen, einschließlich des geschätzten Wertes des 

öffentlichen Dienstleistungsauftrags ohne MwSt., der später nach Artikel 30 Absatz 4 vergeben 

werden könnte, sofern der öffentliche Auftraggeber seine Absicht einer derartigen Vergabe in 

der Bekanntmachung des Wettbewerbs angekündigt hat. 



Artikel 79 

Bekanntmachungen 

1. Öffentliche Auftraggeber, die die Durchführung eines Wettbewerbs planen, teilen ihre 

Absicht in einer Wettbewerbsbekanntmachung mit.  

Beabsichtigen sie, einen anschließenden Dienstleistungsauftrag nach Artikel 30 Absatz 4 

zu vergeben, so ist dies in der Wettbewerbsbekanntmachung anzugeben. 

2. Öffentliche Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchgeführt haben, übermitteln eine 

Bekanntmachung über die Ergebnisse des Wettbewerbs im Einklang mit Artikel 49 und 

müssen einen Nachweis über das Datum der Absendung vorlegen können. 

Angaben über das Ergebnis des Wettbewerbs brauchen jedoch nicht veröffentlicht zu 

werden, wenn ihre Offenlegung den Gesetzesvollzug behindern, dem öffentlichen Interesse 

zuwiderlaufen oder die legitimen geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater 

Unternehmen schädigen oder den lauteren Wettbewerb zwischen den 

Dienstleistungserbringern beeinträchtigen würde. 



3. Die Bekanntmachungen nach den Absätzen 1 und 2 werden im Einklang mit Artikel 49 

Absätze 2 bis 6 und Artikel 50 veröffentlicht. Sie umfassen jeweils die in Anhang VI 

Teil  E beziehungsweise F festgelegten Angaben im Format der Standardformulare. 

Die Standardformulare werden von der Kommission in Form von 

Durchführungsrechtsakten festgelegt. Die entsprechenden Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 91 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 80 

Vorschriften für die Ausrichtung von Wettbewerben und die Auswahl der Teilnehmer 

1. Bei der Durchführung von Wettbewerben wenden die öffentlichen Auftraggeber Verfahren 

an, welche Titel I und diesem Kapitel entsprechen. 



1a. Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf nicht beschränkt werden 

a) auf das Gebiet eines Mitgliedstaats oder einen Teil davon; 

b) mit der Begründung, dass nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem der 

Wettbewerb ausgerichtet wird, nur natürliche oder nur juristische Personen 

teilnehmen dürften. 

2. Sind Wettbewerbe auf eine begrenzte Teilnehmerzahl beschränkt, so legen die öffentlichen 

Auftraggeber klare und nichtdiskriminierende Eignungskriterien fest. In jedem Fall muss 

die Zahl der Bewerber, die zur Teilnahme am Wettbewerb aufgefordert werden, 

ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten. 

Artikel 81 

Zusammensetzung des Preisgerichts 

Das Preisgericht darf nur aus natürlichen Personen bestehen, die von den Teilnehmern des 

Wettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche 

Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über dieselbe oder eine 

gleichwertige Qualifikation verfügen. 



Artikel 82 

Entscheidungen des Preisgerichts 

1. Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. 

2. Die von den Bewerbern vorgelegten Pläne und Entwürfe werden vom Preisgericht unter 

Wahrung der Anonymität und nur aufgrund der Kriterien, die in der 

Wettbewerbsbekanntmachung genannt sind, geprüft. 

3. Das Preisgericht erstellt über die Rangfolge der von ihm ausgewählten Projekte einen von 

den Preisrichtern zu unterzeichnenden Bericht, in dem auf die einzelnen 

Wettbewerbsarbeiten eingegangen wird und die Bemerkungen des Preisgerichts sowie 

gegebenenfalls noch zu klärende Fragen aufgeführt sind. 

4. Die Anonymität ist bis zur Stellungnahme oder zur Entscheidung des Preisgerichts zu 

wahren. 

5. Die Bewerber können bei Bedarf aufgefordert werden, zur Klärung bestimmter Aspekte 

der Wettbewerbsarbeiten Fragen zu beantworten, die das Preisgericht in seinem Protokoll 

festgehalten hat. 

6. Über den Dialog zwischen den Preisrichtern und den Bewerbern ist ein umfassendes 

Protokoll zu erstellen. 



TITEL  IV  

GOVERNANCE 

Artikel 83 

Durchsetzung 

 Ư 

1. Um wirksam eine korrekte und effiziente Umsetzung zu gewährleisten, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass zumindest die in diesem Artikel genannten Aufgaben von 

einer oder mehreren Behörden, Stellen oder Strukturen  erbracht werden. Sie nennen 

der Kommission alle Behörden, Stellen und Strukturen, die für diese Aufgaben 

zuständig sind. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Anwendung der Vorschriften für die 

öffentliche Auftragsvergabe überwacht wird. 

Decken Überwachungsbehörden oder -strukturen auf eigene Initiative oder nach Erhalt 

von Informationen bestimmte Verstöße oder systematische Probleme auf, so sind sie 

befugt, nationale Prüfbehörden, Gerichte oder andere geeignete Behörden oder 

Strukturen, z.B. den Ombudsmann, nationale Parlamente oder parlamentarische 

Ausschüsse, auf diese Probleme hinzuweisen. 



3. Die Ergebnisse der Überwachungstätigkeiten gemäß Absatz 2 werden der Öffentlichkeit 

mithilfe geeigneter Informationsmittel zugänglich gemacht. Sie werden auch der 

Kommission zugänglich gemacht. Sie können beispielsweise in die in Unterabsatz 2 

genannten Überwachungsberichte integriert werden.  

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum é
*
 und danach alle drei Jahre 

einen Überwachungsbericht mit ï gegebenenfalls ï Informationen über die häufigsten 

Ursachen einer falschen Anwendung oder Rechtsunsicherheit, einschließlich möglicher 

struktureller oder wiederkehrender Probleme bei der Anwendung der Vorschriften, über 

das Ausmaß der Beteiligung von KMU an der öffentlichen Auftragsvergabe und über 

Vorbeugung, Aufdeckung und angemessene Berichterstattung über Fälle von Betrug, 

Bestechung, Interessenkonflikten und sonstigen schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten 

im Bereich des öffentlichen Auftragswesens. 

Die Kommission kann die Mitgliedstaaten höchstens alle drei Jahre auffordern, 

Informationen über die praktische Umsetzung ihrer nationalen strategischen 

Beschaffungspolitik vorzulegen. 

Für die Zwecke der Absätze 3 und 5 des vorliegenden Artikels gilt für KMU die 

Definition der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission
1
. 

                                                 
*
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

1
  Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der 

Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 

20.5.2003, S. 36). 



Auf der Grundlage der nach diesem Absatz vorgelegten Daten veröffentlicht die Kommission 

regelmäßig einen Bericht über die Umsetzung der nationalen Beschaffungsmaßnahmen 

und diesbezügliche bewährte Verfahren im Binnenmarkt. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) Informationen und Anleitungen für die Auslegung und Anwendung der 

Rechtsvorschriften der Union über öffentliche Aufträge kostenfrei zur Verfügung 

stehen, um öffentliche Auftraggeber und Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere 

KMU, dabei zu unterstützen, die Bestimmungen des EU-Vergaberechts korrekt 

anzuwenden, und 

b) öffentliche Auftraggeber bei der Planung und Durchführung von 

Vergabeverfahren Unterstützung erhalten können. 

5. Unbeschadet der von der Kommission für die Kommunikation und die Kontakte mit den 

Mitgliedstaaten festgelegten allgemeinen Verfahren und Arbeitsmethoden benennen die 

Mitgliedstaaten eine Stelle für die Zusammenarbeit mit der Kommission im Kontext der 

Anwendung der Rechtsvorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe. 



6. Die öffentlichen Auftraggeber bewahren mindestens für die Dauer des Auftrags Kopien 

aller vergebenen Aufträge auf, die mindestens den folgenden Auftragswert haben: 

a) 1 000 000 EUR im Falle von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen; 

b) 10 000 000 EUR im Falle von Bauaufträgen. 

Öffentliche Auftraggeber gewähren den Zugang zu den Verträgen; der Zugang zu 

bestimmten Unterlagen oder Einzelinformationen kann jedoch in dem Umfang und 

unter den Bedingungen verwehrt werden, wie in den geltenden Vorschriften der Union 

oder der Mitgliedstaaten über den Zugang zu Dokumenten und Datenschutz festgelegt 

ist. 



Artikel 85 

Vergabevermerke über Vergabeverfahren 

1. Die öffentlichen Auftraggeber fertigen über jeden vergebenen Auftrag oder jede 

Rahmenvereinbarung gemäß dieser Richtlinie und jede Einrichtung eines dynamischen 

Beschaffungssystems einen schriftlichen Vermerk an, der mindestens Folgendes enthält: 

a) den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers sowie Gegenstand und 

Wert des Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen 

Beschaffungssystems; 

b) gegebenenfalls die Ergebnisse der qualitativen Auswahl und/oder der 

Verringerung der Anzahl gemäß den Artikeln 64 und 65, insbesondere  

i) die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 

Auswahl; 

ii)  die Namen der abgelehnten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 

Ablehnung; 



d) die Gründe für die Ablehnung von Angeboten, die für ungewöhnlich niedrig 

befunden wurden; 

e) den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines 

Angebots sowie ï falls bekannt ï den Anteil am Auftrag oder an der 

Rahmenvereinbarung, den der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben 

beabsichtigt und gegebenenfalls, soweit zu jenem Zeitpunkt bekannt, den Namen 

der Unterauftragnehmer des Hauptauftragnehmers; 

ea) bei Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen die in Artikel 24 

genannten Umstände, die die Anwendung dieser Verfahren rechtfertigen; 

f) bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung die in Artikel 30 

genannten Umstände, die die Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen; 

g) gegebenenfalls die Gründe, aus denen der öffentliche Auftraggeber auf die Vergabe 

eines Auftrags, den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines 

dynamischen Beschaffungssystems verzichtet hat; 

h) gegebenenfalls die Gründe, aus denen andere als elektronische 

Kommunikationsmittel für die Einreichung der Angebote verwendet wurden; 



i) gegebenenfalls Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffenen 

Abhilfemaßnahmen. 

Dieser vermerk ist nicht erforderlich für Aufträge auf der Grundlage von 

Rahmenvereinbarungen, sofern diese gemäß Artikel 31 Absatz 3 oder gemäß Artikel 31 

Absatz 4 Buchstabe a geschlossen wurden. 

In dem Maße, wie der Vergabevermerk gemäß Artikel 48 oder Artikel 75 Absatz 2 die in 

diesem Absatz geforderten Informationen enthält, können sich öffentliche Auftraggeber 

auf diesen Vermerk beziehen. 

2. Öffentliche Auftraggeber dokumentieren den Fortgang aller Vergabeverfahren, unabhängig 

davon, ob sie auf elektronischem Wege durchgeführt werden oder nicht. Zu diesem Zweck 

stellen sie sicher, dass sie über ausreichend Dokumentation verfügen, um 

Entscheidungen in allen Stufen des Vergabeverfahrens zu begründen, z.B. 

Dokumentation der gesamten Kommunikation mit Wirtschaftsteilnehmern und sämtlicher 

interner Beratungen, der Vorbereitung der Auftragsunterlagen, des Dialogs oder etwaiger 

Verhandlungen, der Auswahl und der Zuschlagserteilung. Die Dokumentation wird 

während mindestens drei Jahren ab dem Tag der Vergabe des Auftrags aufbewahrt. 

3. Der Bericht beziehungsweise seine Hauptelemente sind der Kommission oder den in 

Artikel 83 genannten zuständigen Behörden, Einrichtungen oder Strukturen auf deren 

Anforderung hin zu übermitteln. 



Artikel 86 

Nationale Berichterstattung und statistische Informationen 

-1. Die Kommission überprüft die Qualität und Vollständigkeit der Daten aus den 

Bekanntmachungen gemäß den Artikeln 46, 47, 48, 75 und 79, die in Einklang mit 

Anhang IX veröffentlicht werden.  

Entsprechen die Qualität und Vollständigkeit der in Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes genannten Daten nicht den Verpflichtungen gemäß Artikel 46 Absatz 1, 

Artikel 47, Artikel 48 Absatz 1, Artikel 75 Absatz 2 und Artikel 79 Absatz 3, so fordert die 

Kommission von dem betreffenden Mitgliedstaat zusätzliche Informationen an. Der 

betreffende Mitgliedstaat stellt die von der Kommission angeforderten fehlenden 

statistischen Informationen innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung. 

-1a. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum é
*
 und danach alle drei Jahre 

einen statistischen Bericht für Beschaffungen, die ï wenn ihr Wert den geltenden 

Schwellenwert gemäß Artikel 4 überschritten hätte ï unter die Richtlinie gefallen wären, 

mit Angabe des geschätzten Gesamtwerts solcher Beschaffungen im betreffenden 

Zeitraum. Diese Schätzung kann sich insbesondere auf Daten stützen, die gemäß 

nationalen Veröffentlichungsvorschriften verfügbar sind, oder auf stichprobenartige 

Schätzungen. 

Dieser Bericht kann in den Bericht gemäß Artikel 83 Absatz 3 aufgenommen werden. 

 Ư 

                                                 
*
 ABl.: Bitte das Datum einsetzen: drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 



4. Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission Informationen über ihre institutionelle 

Organisation im Zusammenhang mit derUmsetzung, Überwachung und Durchsetzung 

dieser Richtlinie sowie über nationale Initiativen zur Verfügung, mit denen bezweckt wird, 

bei der Anwendung der Unionsvorschriften im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe 

Orientierungshilfen zu geben und Unterstützung zu leisten oder auf Herausforderungen im 

Zusammenhang mit der Durchführung der Vorschriften zu reagieren. 

Diese Informationen können in den Bericht gemäß Artikel 83 Absatz 3 aufgenommen 

werden. 

 Ư 

Artikel 88 

Verwaltungszusammenarbeit 

1. Die Mitgliedstaaten leisten sich gegenseitig Amtshilfe und treffen Maßnahmen zur 

Begründung einer effektiven Zusammenarbeit mit dem Ziel, den Informationsaustausch zu 

den in den Artikeln 40, 41, 42, 55, 57, 57a, 61, 63 und 69 genannten Aspekten zu 

gewährleisten. Sie stellen die vertrauliche Behandlung der ausgetauschten Informationen 

sicher. 



2. Die zuständigen Behörden aller betroffenen Mitgliedstaaten halten beim 

Informationsaustausch die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten ein, die in 

der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
1
 und in der 

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
2
 festgelegt sind. 

 Ư 

4. Um zu testen, ob das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) , das mit der Verordnung 

(EU) Nr. 1024/2012 errichtet wurde , für die Zwecke des Informationsaustausches im 

Rahmen dieser Richtlinie geeignet ist, wird bis zum é 
*
ein Pilotprojekt ins Leben 

gerufen. 

                                                 
1
 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 
2
 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über 

die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 

31.7.2002, S. 37). 
*
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie 



TITEL  V 

BEFUGNISÜBERTRAGUNG, 

DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE 

UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 89 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 6, 19, 20, 54 und 67 

wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem é
*
übertragen. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 6, 19, 20, 54 und 67 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss genannten Befugnis. Er wird am Tag 

nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem in dem 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam.  

Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

                                                 
*
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie. 



4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 6, 19, 20, 54 und 67 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 90 

Dringlichkeitsverfahren 

1. Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in Kraft 

und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. Bei der 

Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 



2. Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des Artikels 89 

Absatz 5 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem Fall hebt die 

Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des Beschlusses des 

Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

Artikel 91 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von dem Beratenden Ausschuss für das öffentliche Auftragswesen, 

der durch den Beschluss 71/306/EWG des Rates
1
 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                 
1
 Beschluss des Rates 71/306/EWG: vom 26. Juli 1971 zur Einsetzung eines Beratenden 

Ausschusses für öffentliche Bauaufträge (ABl. L 185 vom 16.8.1971, S. 15). 



Artikel 92 

Umsetzung und Übergangsbestimmungen 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis é
*
 nachzukommen. Sie übermitteln der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften. 

1a. Unbeschadet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten die Anwendung von Artikel 19 

Absatz 1a bis  é 
**

aufschieben, außer für den Fall, dass die Verwendung elektronischer 

Mittel gemäß den Artikeln 32, 33 und 34, Artikel 35 Absatz 4, Artikel 49 Absatz 2 oder 

Artikel 51 verbindlich vorgeschrieben ist. 

Unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels können die Mitgliedstaaten die 

Anwendung von Artikel 19 Absatz 1a für zentrale Beschaffungsstellen bis é
***

 

aufschieben. 

                                                 
*
 ABl.: Bitte das Datum 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 
**

 ABl.: Bitte das Datum 54 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 
***

 ABl.: Bitte das Datum 36 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 



Beschließt ein Mitgliedstaat, die Anwendung von Artikel 19 Absatz 1a aufzuschieben, so 

sieht dieser Mitgliedstaat vor, dass die öffentlichen Auftraggeber für alle Mitteilungen 

und für den gesamten Informationsaustausch zwischen folgenden 

Kommunikationsmitteln wählen können: 

a) elektronische Mittel gemäß Artikel 19; 

b) Postweg oder anderer geeigneter Weg; 

c) Fax; 

d) eine Kombination dieser Mittel. 

1b. Ungeachtet  des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels können die Mitgliedstaaten die 

Anwendung von Artikel 57 Absatz 1a bis é
*
 aufschieben. 

1c. Ungeachtet  des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels können die Mitgliedstaaten die 

Anwendung von Artikel 57 Absatz 3 Unterabsatz 2 bis é
**

 aufschieben. 

1d. Ungeachtet  des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels können die Mitgliedstaaten die 

Anwendung von Artikel 57b Absatz 2 bis é
**

 aufschieben. 

                                                 
*
 ABl.: Bitte das Datum 48 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 

**  
ABl.: Bitte das Datum 54 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 

 



1e. Bei Erlass der in den Absätzen 1 bis 1 d genannten Vorschriften nehmen die 

Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 

Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten 

dieser Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 93 

Aufhebungen 

Die Richtlinie 2004/18/EG wird  mit Wirkung zum é
*
 aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang XVII zu lesen. 

                                                 
*
 ABl.: Bitte das Datum 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 



Artikel 94 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft die wirtschaftlichen Auswirkungen, die die Anwendung der in Artikel 4 

festgelegten Schwellenwerte auf den Binnenmarkt hat, insbesondere in Bezug auf Faktoren wie 

die grenzüberschreitende Vergabe von Aufträgen und Transaktionskosten, und erstattet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat bis é
*
 darüber Bericht. 

Wenn dies möglich und angemessen ist, erwägt die Kommission, im Rahmen der nächsten 

Verhandlungsrunde eine Erhöhung der laut dem GPA geltenden Schwellenwerte vorzuschlagen. 

Im Falle einer Änderung der laut dem GPA geltenden Schwellenwerte wird im Anschluss an den 

Bericht gegebenenfalls ein Vorschlag für einen Rechtsakt zur Änderung der in dieser Richtlinie 

festgesetzten Schwellenwerte vorgelegt. 

Artikel 95 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

                                                 
*
 ABl.: Bitte das Datum 60 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie einfügen. 



Artikel 96 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu    am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

_________________ 



ANHANG I 

ZENTRALE REGIERUNGSBEHÖRDEN 

Belgien 

1. Services publics fédéraux (Ministerien): 1. Federale Overheidsdiensten (Ministerien): 

SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 

SPF Personnel et Organisation; FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; 

SPF Budget et Contrôle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole; 

SPF Technologie de lôInformation et de la 

Communication (Fedict); 

FOD Informatie- en 

Communicatietechnologie (Fedict); 

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur 

et Coopération au Développement; 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 

SPF Intérieur; FOD Binnenlandse Zaken; 

SPF Finances; FOD Financiën; 

SPF Mobilité et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer; 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg 

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques 

de Sécurité Sociale; 

FOD Sociale Zekerheid en Openbare 

Instellingen van sociale Zekerheid 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement; 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu; 

SPF Justice; FOD Justitie; 

SPF Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie; 

FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie; 



Ministère de la Défense; Ministerie van Landsverdediging; 

Service public de programmation Intégration 

sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie 

sociale; 

Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, 

Armoedsbestrijding en sociale Economie; 

Service public fédéral de Programmation 

Développement durable; 

Programmatorische federale Overheidsdienst 

Duurzame Ontwikkeling; 

Service public fédéral de Programmation 

Politique scientifique; 

Programmatorische federale Overheidsdienst 

Wetenschapsbeleid; 

2. Régie des Bâtiments; 2. Regie der Gebouwen; 

Office national de Sécurité sociale; Rijksdienst voor sociale Zekerheid; 

Institut national dôAssurance sociales pour 

travailleurs indépendants 

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen 

der Zelfstandigen; 

Institut national dôAssurance Maladie-

Invalidité; 

Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering; 

Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen; 

Caisse auxiliaire dôAssurance Maladie-

Invalidité; 

Hulpkas voor Ziekte-en 

Invaliditeitsverzekering; 

Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten; 

Office national de lôEmploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

 



Bulgarien 

Ư ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʥʘ ʅʘʨʦʜʥʦʪʦ ʩʲʙʨʘʥʠʝ 

Ư Aʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʥʘ ʇʨʝʟʠʜʝʥʪʘ 

Ư ɸʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʥʘ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʢʠʷ ʩʲʚʝʪ 

Ư ʂʦʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʝʥ ʩʲʜ 

Ư ɹʲʣʛʘʨʩʢʘ ʥʘʨʦʜʥʘ ʙʘʥʢʘ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʚʲʥʰʥʠʪʝ ʨʘʙʦʪʠ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʚʲʪʨʝʰʥʠʪʝ ʨʘʙʦʪʠ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʜʲʨʞʘʚʥʘʪʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʠ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʘʪʘ ʨʝʬʦʨʤʘ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʠʟʚʲʥʨʝʜʥʠʪʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʟʝʤʝʜʝʣʠʝʪʦ ʠ ʭʨʘʥʠʪʝ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʟʜʨʘʚʝʦʧʘʟʚʘʥʝʪʦ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʠʢʦʥʦʤʠʢʘʪʘ ʠ ʝʥʝʨʛʝʪʠʢʘʪʘ 



 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʢʫʣʪʫʨʘʪʘ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝʪʦ ʠ ʥʘʫʢʘʪʘ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʦʢʦʣʥʘʪʘ ʩʨʝʜʘ ʠ ʚʦʜʠʪʝ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʦʪʙʨʘʥʘʪʘ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʧʨʘʚʦʩʲʜʠʝʪʦ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʨʝʛʠʦʥʘʣʥʦʪʦ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠ ʙʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʪʦ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʪʨʫʜʘ ʠ ʩʦʮʠʘʣʥʘʪʘ ʧʦʣʠʪʠʢʘ 

Ư ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʬʠʥʘʥʩʠʪʝ 

Staatliche Agenturen, staatliche Kommissionen, Exekutivagenturen und andere staatliche Behörden, 

die durch Gesetz oder durch Erlass des Ministerrats eingerichtet wurden und Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Ausübung der Exekutivbefugnisse wahrnehmen: 



 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʷʜʨʝʥʦ ʨʝʛʫʣʠʨʘʥʝ 

Ư ɺʠʩʰʘʪʘ ʘʪʝʩʪʘʮʠʦʥʥʘ ʢʦʤʠʩʠʷ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʢʦʤʠʩʠʷ ʟʘ ʝʥʝʨʛʠʡʥʦ ʠ ʚʦʜʥʦ ʨʝʛʫʣʠʨʘʥʝ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʢʦʤʠʩʠʷ ʧʦ ʩʠʛʫʨʥʦʩʪʪʘ ʥʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷʪʘ 

Ư ʂʦʤʠʩʠʷ ʟʘ ʟʘʱʠʪʘ ʥʘ ʢʦʥʢʫʨʝʥʮʠʷʪʘ 

Ư ʂʦʤʠʩʠʷ ʟʘ ʟʘʱʠʪʘ ʥʘ ʣʠʯʥʠʪʝ ʜʘʥʥʠ 

Ư ʂʦʤʠʩʠʷ ʟʘ ʟʘʱʠʪʘ ʦʪ ʜʠʩʢʨʠʤʠʥʘʮʠʷ 

Ư ʂʦʤʠʩʠʷ ʟʘ ʨʝʛʫʣʠʨʘʥʝ ʥʘ ʩʲʦʙʱʝʥʠʷʪʘ 

Ư ʂʦʤʠʩʠʷ ʟʘ ʬʠʥʘʥʩʦʚ ʥʘʜʟʦʨ 

Ư ʇʘʪʝʥʪʥʦ ʚʝʜʦʤʩʪʚʦ ʥʘ ʈʝʧʫʙʣʠʢʘ ɹʲʣʛʘʨʠʷ 

Ư ʉʤʝʪʥʘ ʧʘʣʘʪʘ ʥʘ ʈʝʧʫʙʣʠʢʘ ɹʲʣʛʘʨʠʷ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʷ 



 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʩʣʝʜʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʦʥʝʥ ʢʦʥʪʨʦʣ 

Ư ɹʲʣʛʘʨʩʢʠ ʠʥʩʪʠʪʫʪ ʧʦ ʤʝʪʨʦʣʦʛʠʷ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɸʨʭʠʚʠô 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɼʲʨʞʘʚʝʥ ʨʝʟʝʨʚ ʠ ʚʦʝʥʥʦʚʨʝʤʝʥʥʠ ʟʘʧʘʩʠô 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʩʠʛʫʨʥʦʩʪô 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʙʝʞʘʥʮʠʪʝ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʙʲʣʛʘʨʠʪʝ ʚ ʯʫʞʙʠʥʘ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʟʘʢʨʠʣʘ ʥʘ ʜʝʪʝʪʦ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʠ ʩʲʦʙʱʝʥʠʷ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʤʝʪʨʦʣʦʛʠʯʝʥ ʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠ ʥʘʜʟʦʨ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʤʣʘʜʝʞʪʘ ʠ ʩʧʦʨʪʘ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʛʦʨʠʪʝ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʪʫʨʠʟʤʘ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʢʦʤʠʩʠʷ ʧʦ ʩʪʦʢʦʚʠʪʝ ʙʦʨʩʠ ʠ ʪʲʨʞʠʱʘ 



 

Ư ʀʥʩʪʠʪʫʪ ʧʦ ʧʫʙʣʠʯʥʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷ ʠ ʝʚʨʦʧʝʡʩʢʘ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʷ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʝʥ ʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʠ ʠʥʩʪʠʪʫʪ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʦʮʝʥʷʚʘʥʝ ʠ ʘʢʨʝʜʠʪʘʮʠʷ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘʪʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʧʨʦʬʝʩʠʦʥʘʣʥʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʦʙʫʯʝʥʠʝ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʢʦʤʠʩʠʷ ʟʘ ʙʦʨʙʘ ʩ ʪʨʘʬʠʢʘ ʥʘ ʭʦʨʘ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ óʄʠʪʥʠʮʠô 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʜʲʨʞʘʚʥʘ ʠ ʬʠʥʘʥʩʦʚʘ ʠʥʩʧʝʢʮʠʷ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʜʲʨʞʘʚʥʠ ʚʟʝʤʘʥʠʷ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʩʦʮʠʘʣʥʦ ʧʦʜʧʦʤʘʛʘʥʝ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʭʦʨʘʪʘ ʩ ʫʚʨʝʞʜʘʥʠʷ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʚʧʠʩʚʘʥʠʷʪʘ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʛʝʦʜʝʟʠʷ, ʢʘʨʪʦʛʨʘʬʠʷ ʠ ʢʘʜʘʩʪʲʨ 



 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʝʥʝʨʛʠʡʥʘ ʝʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʟʘʝʪʦʩʪʪʘ 

Ư ɸʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʠ ʧʦʨʲʯʢʠ 

Ư ɹʲʣʛʘʨʩʢʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʠ 

Ư ɻʣʘʚʥʘ ʜʠʨʝʢʮʠʷ óɻʨʘʞʜʘʥʩʢʘ ʚʲʟʜʫʭʦʧʣʘʚʘʪʝʣʥʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷô 

Ư ɼʠʨʝʢʮʠʷ óʄʘʪʝʨʠʘʣʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦ ʦʩʠʛʫʨʷʚʘʥʝ ʠ ʩʦʮʠʘʣʥʦ ʦʙʩʣʫʞʚʘʥʝô ʥʘ 

ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʚʲʪʨʝʰʥʠʪʝ ʨʘʙʦʪʠ 

Ư ɼʠʨʝʢʮʠʷ óʆʧʝʨʘʪʠʚʥʦ ʠʟʜʠʨʚʘʥʝô ʥʘ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʚʲʪʨʝʰʥʠʪʝ ʨʘʙʦʪʠ 

Ư ɼʠʨʝʢʮʠʷ óʌʠʥʘʥʩʦʚʦ-ʨʝʩʫʨʩʥʦ ʦʩʠʛʫʨʷʚʘʥʝô ʥʘ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦ ʥʘ ʚʲʪʨʝʰʥʠʪʝ ʨʘʙʦʪʠ 

Ư ɼʠʨʝʢʮʠʷ ʟʘ ʥʘʮʠʦʥʘʣʝʥ ʩʪʨʦʠʪʝʣʝʥ ʢʦʥʪʨʦʣ 

Ư ɼʲʨʞʘʚʥʘ ʢʦʤʠʩʠʷ ʧʦ ʭʘʟʘʨʪʘ 



Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɸʚʪʦʤʦʙʠʣʥʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɹʦʨʙʘ ʩ ʛʨʘʜʫʰʢʠʪʝô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɹʲʣʛʘʨʩʢʘ ʩʣʫʞʙʘ ʟʘ ʘʢʨʝʜʠʪʘʮʠʷô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɺʦʝʥʥʠ ʢʣʫʙʦʚʝ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɻʣʘʚʥʘ ʠʥʩʧʝʢʮʠʷ ʧʦ ʪʨʫʜʘô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɼʲʨʞʘʚʥʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʦʩʪ ʥʘ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦʪʦ ʥʘ ʦʪʙʨʘʥʘʪʘô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óɾʝʣʝʟʦʧʲʪʥʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óʀʟʧʠʪʚʘʥʠʷ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʥʠ ʠʟʤʝʨʚʘʥʠʷ ʥʘ ʚʲʦʨʲʞʝʥʠʝ, ʪʝʭʥʠʢʘ ʠ 

ʠʤʫʱʝʩʪʚʘô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óʄʦʨʩʢʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óʅʘʮʠʦʥʘʣʝʥ ʬʠʣʤʦʚ ʮʝʥʪʲʨô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óʇʨʠʩʪʘʥʠʱʥʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʷô 



 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óʇʨʦʫʯʚʘʥʝ ʠ ʧʦʜʜʲʨʞʘʥʝ ʥʘ ʨʝʢʘ ɼʫʥʘʚô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ óʉʦʮʠʘʣʥʠ ʜʝʡʥʦʩʪʠ ʥʘ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦʪʦ ʥʘ ʦʪʙʨʘʥʘʪʘô 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʠʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠ ʘʥʘʣʠʟʠ ʠ ʧʨʦʛʥʦʟʠ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʥʘʩʲʨʯʘʚʘʥʝ ʥʘ ʤʘʣʢʠʪʝ ʠ ʩʨʝʜʥʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʣʝʢʘʨʩʪʚʘʪʘ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʣʦʟʘʪʘ ʠ ʚʠʥʦʪʦ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʦʢʦʣʥʘ ʩʨʝʜʘ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʧʦʯʚʝʥʠʪʝ ʨʝʩʫʨʩʠ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʨʠʙʘʨʩʪʚʦ ʠ ʘʢʚʘʢʫʣʪʫʨʠ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʩʝʣʝʢʮʠʷ ʠ ʨʝʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʚ ʞʠʚʦʪʥʦʚʲʜʩʪʚʦʪʦ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʩʦʨʪʦʠʟʧʠʪʚʘʥʝ, ʘʧʨʦʙʘʮʠʷ ʠ ʩʝʤʝʢʦʥʪʨʦʣ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʪʨʘʥʩʧʣʘʥʪʘʮʠʷ 

Ư ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʧʦ ʭʠʜʨʦʤʝʣʠʦʨʘʮʠʠ 

Ư ʂʦʤʠʩʠʷʪʘ ʟʘ ʟʘʱʠʪʘ ʥʘ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʠʪʝ 

Ư ʂʦʥʪʨʦʣʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʘʪʘ ʠʥʩʧʝʢʮʠʷ 



 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʝʥ ʮʝʥʪʲʨ ʟʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʠ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʷ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʝʥ ʮʝʥʪʲʨ ʧʦ ʨʘʜʠʦʙʠʦʣʦʛʠʷ ʠ ʨʘʜʠʘʮʠʦʥʥʘ ʟʘʱʠʪʘ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʘʛʝʥʮʠʷ ʟʘ ʧʨʠʭʦʜʠʪʝ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʚʝʪʝʨʠʥʘʨʥʦʤʝʜʠʮʠʥʩʢʘ ʩʣʫʞʙʘ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʩʣʫʞʙʘ óʇʦʣʠʮʠʷô 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʩʣʫʞʙʘ óʇʦʞʘʨʥʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪ ʠ ʟʘʱʠʪʘ ʥʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝʪʦô 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʩʣʫʞʙʘ ʟʘ ʨʘʩʪʠʪʝʣʥʘ ʟʘʱʠʪʘ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʩʣʫʞʙʘ ʟʘ ʩʲʚʝʪʠ ʚ ʟʝʤʝʜʝʣʠʝʪʦ 

Ư ʅʘʮʠʦʥʘʣʥʘ ʩʣʫʞʙʘ ʧʦ ʟʲʨʥʦʪʦ ʠ ʬʫʨʘʞʠʪʝ 

Ư ʉʣʫʞʙʘ óɺʦʝʥʥʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷô 

Ư ʉʣʫʞʙʘ óɺʦʝʥʥʘ ʧʦʣʠʮʠʷô 

Ư ʌʦʥʜ óʈʝʧʫʙʣʠʢʘʥʩʢʘ ʧʲʪʥʘ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʘô 

Ư ɸʚʠʦʦʪʨʷʜ 28 



 

Tschechische Republik 

Ư Ministerstvo dopravy 

Ư Ministerstvo financí 

Ư Ministerstvo kultury 

Ư Ministerstvo obrany 

Ư Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ư Ministerstvo pr§ce a soci§ln²ch vŊc² 

Ư Ministerstvo prŢmyslu a obchodu 

Ư Ministerstvo spravedlnosti 

Ư Ministerstvo ġkolstv², ml§deģe a tŊlovĨchovy 

Ư Ministerstvo vnitra 

Ư Ministerstvo zahraniļn²ch vŊc² 

Ư Ministerstvo zdravotnictví 

Ư Ministerstvo zemŊdŊlstv² 

Ư Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 



 

Ư Poslaneck§ snŊmovna PĻR 

Ư Sen§t PĻR 

Ư Kancel§Ś prezidenta 

Ư ĻeskĨ statistickĨ ¼Śad 

Ư ĻeskĨ ¼Śad zemŊmŊŚiļskĨ a katastr§ln² 

Ư ĐŚad prŢmyslov®ho vlastnictv² 

Ư ĐŚad pro ochranu osobn²ch ¼dajŢ 

Ư Bezpeļnostn² informaļn² sluģba 

Ư N§rodn² bezpeļnostn² ¼Śad 

Ư Ļesk§ akademie vŊd 

Ư VŊzeŔsk§ sluģba 

Ư ĻeskĨ b§ŔskĨ ¼Śad 

Ư ĐŚad pro ochranu hospod§Śsk® soutŊģe 



 

Ư Správa státních hmotných rezerv 

Ư St§tn² ¼Śad pro jadernou bezpeļnost 

Ư Ļesk§ n§rodn² banka 

Ư Energetický regulaļn² ¼Śad 

Ư ĐŚad vl§dy Ļesk® republiky 

Ư Ústavní soud 

Ư Nejvyġġ² soud 

Ư Nejvyġġ² spr§vn² soud 

Ư Nejvyġġ² st§tn² zastupitelstv² 

Ư Nejvyġġ² kontroln² ¼Śad 

Ư Kancel§Ś VeŚejn®ho ochr§nce pr§v 

Ư Grantov§ agentura Ļesk® republiky 

Ư St§tn² ¼Śad inspekce pr§ce 

Ư ĻeskĨ telekomunikaļn² ¼Śad 



Dänemark 

Ư Folketinget 

Rigsrevisionen 

Ư Statsministeriet 

Ư Udenrigsministeriet 

Ư Beskæftigelsesministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 Agenturen und Institutionen) 

Ư Domstolsstyrelsen 

Ư Finansministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 Agenturen und Institutionen) 

Ư Forsvarsministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 Agenturen und Institutionen) 



Ư Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (verschiedene Agenturen und 

Institutionen, darunter das Statens Serum Institut) 

Ư Justitsministeriet 

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (oberste 

Polizeibehörde, Staatsanwaltschaft sowie 1 Direktion und mehrere Agenturen) 

Ư Kirkeministeriet 

10 stiftsøvrigheder (10 Diözesanbehörden) 

Ư Kulturministeriet ð Ministry of Culture 

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 Agenturen sowie mehrere staatliche Einrichtungen) 

Ư Miljøministeriet 



 

5 styrelser (5 Agenturen) 

Ư Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 

1 styrelse (1 Agentur) 

Ư Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

4 direktorater og institutioner (4 Direktionen und Institutionen) 

Ư Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger 

(mehrere Agenturen und Institutionen, darunter das Forschungszentrum Risø und die Staatlichen 

Forschungs- und Unterrichtsgebäude) 

Ư Skatteministeriet 

1 styrelse og institutioner (1 Agentur und mehrere Institutionen) 

Ư Velfærdsministeriet 

3 styrelser og institutioner (3 Agenturen und mehrere Institutionen) 



 

Ư Transportministeriet 

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 Agenturen und Institutionen, 

darunter Øresundsbrokonsortiet) 

Ư Undervisningsministeriet 

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 Agenturen, 

4 Bildungseinrichtungen und 5 andere Institutionen) 

Ư Økonomi- og Erhvervsministeriet 

Adskilligestyrelser og institutioner (mehrere Agenturen und Institutionen) 

Ư Klima- og Energiministeriet 

3 styrelser og institutioner (3 Agenturen und Institutionen) 



 

Deutschland 

Ư Auswärtiges Amt 

Ư Bundeskanzleramt 

Ư Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Ư Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Ư Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Ư Bundesministerium der Finanzen 

Ư Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) 

Ư Bundesministerium für Gesundheit 

Ư Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 



 

Ư Bundesministerium der Justiz 

Ư Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

Ư Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

Ư Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Ư Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) 

Ư Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Estland 

Ư Vabariigi Presidendi Kantselei; 

Ư Eesti Vabariigi Riigikogu; 

Ư Eesti Vabariigi Riigikohus; 

Ư Riigikontroll; 

Ư Õiguskantsler; 

Ư Riigikantselei; 

Ư Rahvusarhiiv; 



 

Ư Haridus- ja Teadusministeerium; 

Ư Justiitsministeerium; 

Ư Kaitseministeerium; 

Ư Keskkonnaministeerium; 

Ư Kultuuriministeerium; 

Ư Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; 

Ư Põllumajandusministeerium; 

Ư Rahandusministeerium; 

Ư Siseministeerium; 

Ư Sotsiaalministeerium; 

Ư Välisministeerium; 

Ư Keeleinspektsioon; 



 

Ư Riigiprokuratuur; 

Ư Teabeamet; 

Ư Maa-amet; 

Ư Keskkonnainspektsioon; 

Ư Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus; 

Ư Muinsuskaitseamet; 

Ư Patendiamet; 

Ư Tarbijakaitseamet; 

Ư Riigihangete Amet; 

Ư Taimetoodangu Inspektsioon; 

Ư Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; 

Ư Veterinaar- ja Toiduamet 

Ư Konkurentsiamet; 



 

Ư Maksu ïja Tolliamet; 

Ư Statistikaamet; 

Ư Kaitsepolitseiamet; 

Ư Kodakondsus- ja Migratsiooniamet; 

Ư Piirivalveamet; 

Ư Politseiamet; 

Ư Eesti Kohtuekspertiisi Instituut; 

Ư Keskkriminaalpolitsei; 

Ư Päästeamet; 

Ư Andmekaitse Inspektsioon; 

Ư Ravimiamet; 



 

Ư Sotsiaalkindlustusamet; 

Ư Tööturuamet; 

Ư Tervishoiuamet; 

Ư Tervisekaitseinspektsioon; 

Ư Tööinspektsioon; 

Ư Lennuamet; 

Ư Maanteeamet; 

Ư Veeteede Amet; 

Ư Julgestuspolitsei; 

Ư Kaitseressursside Amet; 

Ư Kaitseväe Logistikakeskus; 

Ư Tehnilise Järelevalve Amet. 



 

Irland  

Ư Presidentôs Establishment 

Ư Houses of the Oireachtas ð [Parliament] 

Ư Department of the Taoiseach ð [Prime Minister] 

Ư Central Statistics Office 

Ư Department of Finance 

Ư Office of the Comptroller and Auditor General 

Ư Office of the Revenue Commissioners 

Ư Office of Public Works 

Ư State Laboratory 

Ư Office of the Attorney General 

Ư Office of the Director of Public Prosecutions 

Ư Valuation Office 



 

Ư Office of the Commission for Public Service Appointments 

Ư Public Appointments Service 

Ư Office of the Ombudsman 

Ư Chief State Solicitorôs Office 

Ư Department of Justice, Equality and Law Reform 

Ư Courts Service 

Ư Prisons Service 

Ư Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests 

Ư Department of the Environment, Heritage and Local Government 

Ư Department of Education and Science 

Ư Department of Communications, Energy and Natural Resources 

Ư Department of Agriculture, Fisheries and Food 

Ư Department of Transport 



 

Ư Department of Health and Children 

Ư Department of Enterprise, Trade and Employment 

Ư Department of Arts, Sports and Tourism 

Ư Department of Defence 

Ư Department of Foreign Affairs 

Ư Department of Social and Family Affairs 

Ư Department of Community, Rural and Gaeltacht ð [Gaelic speaking regions] Affairs 

Ư Arts Council 

Ư National Gallery. 



Griechenland 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȺůɤŰŮɟɘəɩɜ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȺɝɤŰŮɟɘəɩɜ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ɃɘəɞɜɞɛɑŬɠ əŬɘ Ƀɘəɞɜɞɛɘəɩɜ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȷɜɎˊŰɡɝɖɠ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȹɘəŬɘɞůɨɜɖɠ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ Ⱥɗɜɘəɐɠ ɄŬɘŭŮɑŬɠ əŬɘ ŪɟɖůəŮɡɛɎŰɤɜ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ɄɞɚɘŰɘůɛɞɨ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ɈɔŮɑŬɠ əŬɘ Ⱦɞɘɜɤɜɘəɐɠ ȷɚɚɖɚŮɔɔɨɖɠ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ɄŮɟɘɓɎɚɚɞɜŰɞɠ, ɉɤɟɞŰŬɝɑŬɠ əŬɘ ȹɖɛɞůɑɤɜ Ȱɟɔɤɜ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȷˊŬůɢɧɚɖůɖɠ əŬɘ Ⱦɞɘɜɤɜɘəɐɠ ɄɟɞůŰŬůɑŬɠ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ɀŮŰŬűɞɟɩɜ əŬɘ Ⱥˊɘəɞɘɜɤɜɘɩɜ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȷɔɟɞŰɘəɐɠ ȷɜɎˊŰɡɝɖɠ əŬɘ ɇɟɞűɑɛɤɜ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ Ⱥɛˊɞɟɘəɐɠ ɁŬɡŰɘɚɑŬɠ, ȷɘɔŬɑɞɡ əŬɘ ɁɖůɘɤŰɘəɐɠ ɄɞɚɘŰɘəɐɠ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ɀŬəŮŭɞɜɑŬɠ- ŪɟɎəɖɠ; 



 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ȺˊɘəɞɘɜɤɜɑŬɠ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ Ⱥɜɖɛɏɟɤůɖɠ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ɁɏŬɠ ũŮɜɘɎɠ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ȽůɧŰɖŰŬɠ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ Ⱦɞɘɜɤɜɘəɩɜ ȷůűŬɚɑůŮɤɜ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ȷˊɧŭɖɛɞɡ Ⱥɚɚɖɜɘůɛɞɨ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ȸɘɞɛɖɢŬɜɑŬɠ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ȰɟŮɡɜŬɠ əŬɘ ɇŮɢɜɞɚɞɔɑŬɠ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ȷɗɚɖŰɘůɛɞɨ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ȹɖɛɞůɑɤɜ Ȱɟɔɤɜ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ Ⱥɗɜɘəɐɠ ɆŰŬŰɘůŰɘəɐɠ ɈˊɖɟŮůɑŬɠ ȺɚɚɎŭɞɠ; 

Ư Ⱥɗɜɘəɧ Ɇɡɛɓɞɨɚɘɞ Ⱦɞɘɜɤɜɘəɐɠ ūɟɞɜŰɑŭŬɠ; 

Ư ɃɟɔŬɜɘůɛɧɠ ȺɟɔŬŰɘəɐɠ ȾŬŰɞɘəɑŬɠ; 



 

Ư Ⱥɗɜɘəɧ ɇɡˊɞɔɟŬűŮɑɞ; 

Ư ũŮɜɘəɧ ɉɖɛŮɑɞ Űɞɡ ȾɟɎŰɞɡɠ; 

Ư ɇŬɛŮɑɞ Ⱥɗɜɘəɐɠ ɃŭɞˊɞɘɑŬɠ; 

Ư Ⱥɗɜɘəɧ ȾŬˊɞŭɘůŰɟɘŬəɧ ɄŬɜŮˊɘůŰɐɛɘɞ ȷɗɖɜɩɜ; 

Ư ȷɟɘůŰɞŰɏɚŮɘɞ ɄŬɜŮˊɘůŰɐɛɘɞ ŪŮůůŬɚɞɜɑəɖɠ; 

Ư ȹɖɛɞəɟɑŰŮɘɞ ɄŬɜŮˊɘůŰɐɛɘɞ ŪɟɎəɖɠ; 

Ư ɄŬɜŮˊɘůŰɐɛɘɞ ȷɘɔŬɑɞɡ; 

Ư ɄŬɜŮˊɘůŰɐɛɘɞ ȽɤŬɜɜɑɜɤɜ; 

Ư ɄŬɜŮˊɘůŰɐɛɘɞ ɄŬŰɟɩɜ; 

Ư ɄŬɜŮˊɘůŰɐɛɘɞ ɀŬəŮŭɞɜɑŬɠ; 

Ư ɄɞɚɡŰŮɢɜŮɑɞ ȾɟɐŰɖɠ; 

Ư ɆɘɓɘŰŬɜɑŭŮɘɞɠ ȹɖɛɧůɘŬ Ɇɢɞɚɐ ɇŮɢɜɩɜ əŬɘ ȺˊŬɔɔŮɚɛɎŰɤɜ; 

Ư ȷɘɔɘɜɐŰŮɘɞ ɁɞůɞəɞɛŮɑɞ; 

Ư ȷɟŮŰŬɑŮɘɞ ɁɞůɞəɞɛŮɑɞ; 



 

Ư Ⱥɗɜɘəɧ ȾɏɜŰɟɞ ȹɖɛɧůɘŬɠ ȹɘɞɑəɖůɖɠ; 

Ư ɃɟɔŬɜɘůɛɧɠ ȹɘŬɢŮɑɟɘůɖɠ ȹɖɛɞůɑɞɡ Ɉɚɘəɞɨ; 

Ư ɃɟɔŬɜɘůɛɧɠ ũŮɤɟɔɘəɩɜ ȷůűŬɚɑůŮɤɜ; 

Ư ɃɟɔŬɜɘůɛɧɠ Ɇɢɞɚɘəɩɜ ȾŰɘɟɑɤɜ; 

Ư ũŮɜɘəɧ ȺˊɘŰŮɚŮɑɞ ɆŰɟŬŰɞɨ; 

Ư ũŮɜɘəɧ ȺˊɘŰŮɚŮɑɞ ɁŬɡŰɘəɞɨ; 

Ư ũŮɜɘəɧ ȺˊɘŰŮɚŮɑɞ ȷŮɟɞˊɞɟɑŬɠ; 

Ư Ⱥɚɚɖɜɘəɐ ȺˊɘŰɟɞˊɐ ȷŰɞɛɘəɐɠ ȺɜɏɟɔŮɘŬɠ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ ȺəˊŬɑŭŮɡůɖɠ Ⱥɜɖɚɑəɤɜ; 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ Ⱥɗɜɘəɐɠ ȯɛɡɜŬɠ; 

Ư ũŮɜɘəɐ ũɟŬɛɛŬŰŮɑŬ Ⱥɛˊɞɟɑɞɡ. 



 

Spanien 

Ư Presidencia de Gobierno 

Ư Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

Ư Ministerio de Justicia 

Ư Ministerio de Defensa 

Ư Ministerio de Economía y Hacienda 

Ư Ministerio del Interior 

Ư Ministerio de Fomento 

Ư Ministerio de Educación, Política Social y Deportes 

Ư Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Ư Ministerio de Trabajo e Inmigración 



 

Ư Ministerio de la Presidencia 

Ư Ministerio de Administraciones Públicas 

Ư Ministerio de Cultura 

Ư Ministerio de Sanidad y Consumo 

Ư Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

Ư Ministerio de Vivienda 

Ư Ministerio de Ciencia e Innovación 

Ư Ministerio de Igualdad 



 

Frankreich  

1. Ministerien 

Ư Services du Premier ministre 

Ư Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports 

Ư Minist¯re charg® de lôint®rieur, de lôoutre-mer et des collectivités territoriales 

Ư Ministère chargé de la justice 

Ư Ministère chargé de la défense 

Ư Ministère chargé des affaires étrangères et européennes 

Ư Minist¯re charg® de lô®ducation nationale 

Ư Minist¯re charg® de lô®conomie, des finances et de lôemploi 

Ư Secr®tariat dôEtat aux transports 

Ư Secr®tariat dôEtat aux entreprises et au commerce extérieur 



 

Ư Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité 

Ư Ministère chargé de la culture et de la communication 

Ư Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique 

Ư Ministère chargé de lôagriculture et de la p°che 

Ư Minist¯re charg® de lôenseignement sup®rieur et de la recherche 

Ư Minist¯re charg® de lô®cologie, du d®veloppement et de lôam®nagement durables 

Ư Secr®tariat dôEtat ¨ la fonction publique 

Ư Ministère chargé du logement et de la ville 



 

Ư Secr®tariat dôEtat ¨ la coop®ration et ¨ la francophonie 

Ư Secr®tariat dôEtat ¨ lôoutre-mer 

Ư Secr®tariat dôEtat ¨ la jeunesse, des sports et de la vie associative 

Ư Secr®tariat dôEtat aux anciens combattants 

Ư Minist¯re charg® de lôimmigration, de lôint®gration, de lôidentit® nationale et du co-

développement 

Ư Secr®tariat dôEtat en charge de la prospective et de lô®valuation des politiques publiques 

Ư Secr®tariat dôEtat aux affaires europ®ennes, 

Ư Secr®tariat dôEtat aux affaires ®trang¯res et aux droits de lôhomme 

Ư Secr®tariat dôEtat ¨ la consommation et au tourisme 

Ư Secr®tariat dôEtat ¨ la politique de la ville 

Ư Secr®tariat dôEtat ¨ la solidarit® 



 

Ư Secr®tariat dôEtat en charge de lôindustrie et de la consommation 

Ư Secr®tariat dôEtat en charge de lôemploi 

Ư Secr®tariat dôEtat en charge du commerce, de lôartisanat, des PME, du tourisme et des services 

Ư Secr®tariat dôEtat en charge de lô®cologie 

Ư Secr®tariat dôEtat en charge du d®veloppement de la r®gion-capitale 

Ư Secr®tariat dôEtat en charge de lôam®nagement du territoire 

2. Einrichtungen, unabhängige Behörden und Rechtsprechungsinstanzen 

Ư Présidence de la République 

Ư Assemblée Nationale 

Ư Sénat 

Ư Conseil constitutionnel 

Ư Conseil économique et social 

Ư Conseil supérieur de la magistrature 



 

Ư Agence française contre le dopage 

Ư Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 

Ư Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 

Ư Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

Ư Autorité de sûreté nucléaire 

Ư Autorité indépendante des marchés financiers 

Ư Comité national dô®valuation des ®tablissements publics ¨ caract¯re scientifique, culturel et 

professionnel 

Ư Commission dôacc¯s aux documents administratifs 

Ư Commission consultative du secret de la défense nationale 



 

Ư Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 

Ư Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité 

Ư Commission nationale de déontologie de la sécurité 

Ư Commission nationale du débat public 

Ư Commission nationale de lôinformatique et des libert®s 

Ư Commission des participations et des transferts 

Ư Commission de r®gulation de lô®nergie 

Ư Commission de la sécurité des consommateurs 

Ư Commission des sondages 

Ư Commission de la transparence financière de la vie politique 



 

Ư Conseil de la concurrence 

Ư Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

Ư Conseil sup®rieur de lôaudiovisuel 

Ư Défenseur des enfants 

Ư Haute autorit® de lutte contre les discriminations et pour lô®galit® 

Ư Haute autorité de santé 

Ư Médiateur de la République 

Ư Cour de justice de la République 

Ư Tribunal des Conflits 

Ư Conseil dôEtat 



 

Ư Cours administratives dôappel 

Ư Tribunaux administratifs 

Ư Cour des Comptes 

Ư Chambres régionales des Comptes 

Ư Cours et tribunaux de lôordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours dôAppel, Tribunaux 

dôinstance et Tribunaux de grande instance) 

3. Staatliche öffentliche Einrichtungen 

Ư Académie de France à Rome 

Ư Académie de marine 

Ư Acad®mie des sciences dôoutre-mer 

Ư Académie des technologies 

Ư Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 

Ư Agence de biomédicine 



 

Ư Agence pour lôenseignement du franais ¨ lô®tranger 

Ư Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

Ư Agence franaise de s®curit® sanitaire de lôenvironnement et du travail 

Ư Agence Nationale pour la coh®sion sociale et lô®galit® des chances 

Ư Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 

Ư Agences de lôeau 

Ư Agence Nationale de lôAccueil des Etrangers et des migrations 

Ư Agence nationale pour lôam®lioration des conditions de travail (ANACT) 

Ư Agence nationale pour lôam®lioration de lôhabitat (ANAH) 

Ư Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et lôEgalit® des Chances 

Ư Agence nationale pour lôindemnisation des franais dôoutre-mer (ANIFOM) 



 

Ư Assembl®e permanente des chambres dôagriculture (APCA) 

Ư Biblioth¯que publique dôinformation 

Ư Bibliothèque nationale de France 

Ư Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 

Ư Caisse des Dépôts et Consignations 

Ư Caisse nationale des autoroutes (CNA) 

Ư Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) 

Ư Caisse de garantie du logement locatif social 

Ư Casa de Velasquez 

Ư Centre dôenseignement zootechnique 

Ư Centre dô®tudes de lôemploi 



 

Ư Centre dô®tudes sup®rieures de la s®curit® sociale 

Ư Centres de formation professionnelle et de promotion agricole 

Ư Centre hospitalier des Quinze-Vingts 

Ư Centre international dô®tudes sup®rieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) 

Ư Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

Ư Centre des Monuments Nationaux 

Ư Centre national dôart et de culture Georges Pompidou 

Ư Centre national des arts plastiques 

Ư Centre national de la cinématographie 

Ư Centre National dôEtudes et dôexp®rimentation du machinisme agricole, du g®nie rural, des eaux 

et des forêts (CEMAGREF) 

Ư Centre national du livre 



 

Ư Centre national de documentation pédagogique 

Ư Centre national des îuvres universitaires et scolaires (CNOUS) 

Ư Centre national professionnel de la propriété forestière 

Ư Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S) 

Ư Centres dô®ducation populaire et de sport (CREPS) 

Ư Centres r®gionaux des îuvres universitaires (CROUS) 

Ư Collège de France 

Ư Conservatoire de lôespace littoral et des rivages lacustres 

Ư Conservatoire National des Arts et Métiers 

Ư Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

Ư Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 

Ư Conservatoire national sup®rieur dôart dramatique 



 

Ư Ecole centrale de Lille 

Ư Ecole centrale de Lyon 

Ư École centrale des arts et manufactures 

Ư £cole franaise dôarch®ologie dôAth¯nes 

Ư £cole franaise dôExtr°me-Orient 

Ư École française de Rome 

Ư École des hautes études en sciences sociales 

Ư Ecole du Louvre 

Ư £cole nationale dôadministration 

Ư £cole nationale de lôaviation civile (ENAC) 

Ư École nationale des Chartes 

Ư £cole nationale dô®quitation 



 

Ư Ecole Nationale du G®nie de lôEau et de lôenvironnement de Strasbourg 

Ư £coles nationales dôing®nieurs 

Ư Ecole nationale dôing®nieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes 

Ư £coles nationales dôing®nieurs des travaux agricoles 

Ư École nationale de la magistrature 

Ư Écoles nationales de la marine marchande 

Ư École nationale de la santé publique (ENSP) 

Ư £cole nationale de ski et dôalpinisme 

Ư École nationale supérieure des arts décoratifs 

Ư École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 

Ư École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix 



 

Ư £coles nationales sup®rieures dôarts et m®tiers 

Ư École nationale supérieure des beaux-arts 

Ư École nationale supérieure de céramique industrielle 

Ư £cole nationale sup®rieure de lô®lectronique et de ses applications (ENSEA) 

Ư Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles 

Ư Ecole Nationale Sup®rieure des Sciences de lôinformation et des bibliothécaires 

Ư Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale 

Ư Écoles nationales vétérinaires 

Ư École nationale de voile 

Ư Écoles normales supérieures 

Ư École polytechnique 



 

Ư École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) 

Ư École de sylviculture Crogny (Aube) 

Ư £cole de viticulture et dôînologie de la Tour- Blanche (Gironde) 

Ư École de viticulture ð Avize (Marne) 

Ư Etablissement national dôenseignement agronomique de Dijon 

Ư Établissement national des invalides de la marine (ENIM) 

Ư Établissement national de bienfaisance Koenigswarter 

Ư Établissement public du musée et du domaine national de Versailles 

Ư Fondation Carnegie 

Ư Fondation Singer-Polignac 

Ư Haras nationaux 



 

Ư Hôpital national de Saint-Maurice 

Ư Institut des hautes études pour la science et la technologie 

Ư Institut franais dôarch®ologie orientale du Caire 

Ư Institut géographique national 

Ư Institut National de lôorigine et de la qualit® 

Ư Institut national des hautes études de sécurité 

Ư Institut de veille sanitaire 

Ư Institut National dôenseignement sup®rieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de 

Rennes 

Ư Institut National dôEtudes D®mographiques (I.N.E.D) 

Ư Institut National dôHorticulture 



 

Ư Institut National de la jeunesse et de lô®ducation populaire 

Ư Institut national des jeunes aveugles ð Paris 

Ư Institut national des jeunes sourds ð Bordeaux 

Ư Institut national des jeunes sourds ð Chambéry 

Ư Institut national des jeunes sourds ð Metz 

Ư Institut national des jeunes sourds ð Paris 

Ư Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P) 

Ư Institut national de la propriété industrielle 

Ư Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) 

Ư Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P) 

Ư Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M) 



 

Ư Institut national dôhistoire de lôart (I.N.H.A.) 

Ư Institut national de recherches archéologiques préventives 

Ư Institut National des Sciences de lôUnivers 

Ư Institut National des Sports et de lôEducation Physique 

Ư Institut national supérieur de formation et de recherche pour lô®ducation des jeunes handicap®s 

et les enseignements inadaptés 

Ư Instituts nationaux polytechniques 

Ư Instituts nationaux des sciences appliquées 

Ư Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

Ư Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) 

Ư Institut de Recherche pour le Développement 

Ư Instituts r®gionaux dôadministration 

Ư Institut des Sciences et des Industries du vivant et de lôenvironnement (Agro Paris Tech) 

Ư Institut supérieur de mécanique de Paris 

Ư Institut Universitaires de Formation des Maîtres 



 

Ư Mus®e de lôarm®e 

Ư Musée Gustave-Moreau 

Ư Musée national de la marine 

Ư Musée national J.-J.-Henner 

Ư Musée du Louvre 

Ư Musée du Quai Branly 

Ư Mus®um National dôHistoire Naturelle 

Ư Musée Auguste-Rodin 

Ư Observatoire de Paris 



 

Ư Office français de protection des réfugiés et apatrides 

Ư Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) 

Ư Office national de la chasse et de la faune sauvage 

Ư Office National de lôeau et des milieux aquatiques 

Ư Office national dôinformation sur les enseignements et les professions (ONISEP) 

Ư Office universitaire et culturel franais pour lôAlg®rie 

Ư Ordre national de la L®gion dôhonneur 

Ư Palais de la découverte 

Ư Parcs nationaux 

Ư Universités 



 

4. Sonstige staatliche öffentliche Einrichtungen 

Ư Union des groupements dôachats publics (UGAP) 

Ư Agence Nationale pour lôemploi (A.N.P.E) 

Ư Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 

Ư Caisse Nationale dôAssurance Maladie des Travailleurs Salari®s (CNAMS) 

Ư Caisse Nationale dôAssurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) 

Ư Kroatien 

Ư Hrvatski sabor 

Ư Predsjednik Republike Hrvatske 

Ư Ured predsjednika Republike Hrvatske 

Ư Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnaġanja duģnosti 

Ư Vlada Republike Hrvatske 

Ư uredi Vlade Republike Hrvatske 

Ư Ministarstvo gospodarstva 

Ư Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

Ư Ministarstvo financija 

Ư Ministarstvo obrane 

Ư Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

Ư Ministarstvo unutarnjih poslova 

Ư Ministarstvo pravosuĽa 

Ư Ministarstvo uprave 

Ư Ministarstvo poduzetniġtva i obrta 



Ư Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 

Ư Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 

Ư Ministarstvo poljoprivrede 

Ư Ministarstvo turizma 

Ư Ministarstvo zaġtite okoliġa i prirode 

Ư Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureĽenja 

Ư Ministarstvo branitelja 

Ư Ministarstvo socijalne politike i mladih 

Ư Ministarstvo zdravlja 

Ư Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

Ư Ministarstvo kulture 

Ư drģavne upravne organizacije 

Ư uredi drģavne uprave u ģupanijama 

Ư Ustavni sud Republike Hrvatske 

Ư Vrhovni sud Republike Hrvatske 

Ư sudovi 

Ư Drģavno sudbeno vijeĺe 

Ư drģavna odvjetniġtva 

Ư Drģavnoodvjetniļko vijeĺe 

Ư pravobraniteljstva 

Ư Drģavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 

Ư Hrvatska narodna banka 



Ư drģavne agencije i uredi 

Ư Drģavni ured za reviziju 

Italien 

 Beschaffungsstellen 

Ư Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Ư Ministero degli Affari Esteri 

Ư Ministero dellôInterno 

Ư Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (mit Ausnahme der Friedensrichter) 

Ư Ministero della Difesa 



 

Ư Ministero dellôEconomia e delle Finanze 

Ư Ministero dello Sviluppo Economico 

Ư Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Ư Ministero dellôAmbiente, Tutela del Territorio e del Mare 

Ư Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Ư Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

Ư Ministero dellôIstruzione, Università e Ricerca 

Ư Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche 

 Sonstige staatliche öffentliche Einrichtungen 

Ư CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 



 

Zypern 

Ư ɄɟɞŮŭɟɑŬ əŬɘ ɄɟɞŮŭɟɘəɧ ɀɏɔŬɟɞ 

Ư ũɟŬűŮɑɞ ɆɡɜŰɞɜɘůŰɐ ȺɜŬɟɛɧɜɘůɖɠ 

Ư Ɉˊɞɡɟɔɘəɧ Ɇɡɛɓɞɨɚɘɞ 

Ư ȸɞɡɚɐ Űɤɜ ȷɜŰɘˊɟɞůɩˊɤɜ 

Ư ȹɘəŬůŰɘəɐ ɈˊɖɟŮůɑŬ 

Ư Ɂɞɛɘəɐ ɈˊɖɟŮůɑŬ Űɖɠ ȹɖɛɞəɟŬŰɑŬɠ 

Ư ȺɚŮɔəŰɘəɐ ɈˊɖɟŮůɑŬ Űɖɠ ȹɖɛɞəɟŬŰɑŬɠ 

Ư ȺˊɘŰɟɞˊɐ ȹɖɛɧůɘŬɠ ɈˊɖɟŮůɑŬɠ 

Ư ȺˊɘŰɟɞˊɐ ȺəˊŬɘŭŮɡŰɘəɐɠ ɈˊɖɟŮůɑŬɠ 

Ư ũɟŬűŮɑɞ ȺˊɘŰɟɧˊɞɡ ȹɘɞɘəɐůŮɤɠ 



 

Ư Ⱥ́ ɘŰɟɞˊɐ ɄɟɞůŰŬůɑŬɠ ȷɜŰŬɔɤɜɘůɛɞɨ 

Ư ɈˊɖɟŮůɑŬ ȺůɤŰŮɟɘəɞɨ Ⱥɚɏɔɢɞɡ 

Ư ũɟŬűŮɑɞ ɄɟɞɔɟŬɛɛŬŰɘůɛɞɨ 

Ư ũŮɜɘəɧ ȿɞɔɘůŰɐɟɘɞ Űɖɠ ȹɖɛɞəɟŬŰɑŬɠ 

Ư ũɟŬűŮɑɞ ȺˊɘŰɟɧˊɞɡ ɄɟɞůŰŬůɑŬɠ ȹŮŭɞɛɏɜɤɜ Ʉɟɞůɤˊɘəɞɨ ɉŬɟŬəŰɐɟŬ 

Ư ũɟŬűŮɑɞ Ⱥűɧɟɞɡ ȹɖɛɞůɑɤɜ ȺɜɘůɢɨůŮɤɜ 

Ư ȷɜŬɗŮɤɟɖŰɘəɐ ȷɟɢɐ Ʉɟɞůűɞɟɩɜ 

Ư ɈˊɖɟŮůɑŬ ȺˊɞˊŰŮɑŬɠ əŬɘ ȷɜɎˊŰɡɝɖɠ ɆɡɜŮɟɔŬŰɘəɩɜ ȺŰŬɘɟŮɘɩɜ 

Ư ȷɜŬɗŮɤɟɖŰɘəɐ ȷɟɢɐ Ʉɟɞůűɨɔɤɜ 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȯɛɡɜŬɠ 



 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ũŮɤɟɔɑŬɠ, ūɡůɘəɩɜ Ʉɧɟɤɜ əŬɘ ɄŮɟɘɓɎɚɚɞɜŰɞɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ ũŮɤɟɔɑŬɠ 

Ư ȾŰɖɜɘŬŰɟɘəɏɠ ɈˊɖɟŮůɑŮɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȹŬůɩɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȷɜŬˊŰɨɝŮɤɠ ɈŭɎŰɤɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ũŮɤɚɞɔɘəɐɠ Ⱥˊɘůəɧˊɖůɖɠ 

Ư ɀŮŰŮɤɟɞɚɞɔɘəɐ ɈˊɖɟŮůɑŬ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȷɜŬŭŬůɛɞɨ 

Ư ɈˊɖɟŮůɑŬ ɀŮŰŬɚɚŮɑɤɜ 

Ư ȽɜůŰɘŰɞɨŰɞ ũŮɤɟɔɘəɩɜ ȺɟŮɡɜɩɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȷɚɘŮɑŬɠ əŬɘ ŪŬɚɎůůɘɤɜ ȺɟŮɡɜɩɜ 



 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȹɘəŬɘɞůɨɜɖɠ əŬɘ ȹɖɛɞůɑŬɠ ɇɎɝŮɤɠ 

Ư ȷůŰɡɜɞɛɑŬ 

Ư ɄɡɟɞůɓŮůŰɘəɐ ɈˊɖɟŮůɑŬ Ⱦɨˊɟɞɡ 

Ư ɇɛɐɛŬ ūɡɚŬəɩɜ 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ Ⱥɛˊɞɟɑɞɡ, ȸɘɞɛɖɢŬɜɑŬɠ əŬɘ ɇɞɡɟɘůɛɞɨ 

Ư ɇɛɐɛŬ Ⱥűɧɟɞɡ ȺŰŬɘɟŮɘɩɜ əŬɘ Ⱥˊɑůɖɛɞɡ ɄŬɟŬɚɐˊŰɖ 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȺɟɔŬůɑŬɠ əŬɘ Ⱦɞɘɜɤɜɘəɩɜ ȷůűŬɚɑůŮɤɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȺɟɔŬůɑŬɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ Ⱦɞɘɜɤɜɘəɩɜ ȷůűŬɚɑůŮɤɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ɈˊɖɟŮůɘɩɜ Ⱦɞɘɜɤɜɘəɐɠ ȺɡɖɛŮɟɑŬɠ 

Ư ȾɏɜŰɟɞ ɄŬɟŬɔɤɔɘəɧŰɖŰŬɠ Ⱦɨˊɟɞɡ 

Ư ȷɜɩŰŮɟɞ ɂŮɜɞŭɞɢŮɘŬəɧ ȽɜůŰɘŰɞɨŰɞ Ⱦɨˊɟɞɡ 

Ư ȷɜɩŰŮɟɞ ɇŮɢɜɞɚɞɔɘəɧ ȽɜůŰɘŰɞɨŰɞ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȺˊɘɗŮɩɟɖůɖɠ ȺɟɔŬůɑŬɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȺɟɔŬůɘŬəɩɜ ɆɢɏůŮɤɜ 



 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȺůɤŰŮɟɘəɩɜ 

Ư ȺˊŬɟɢɘŬəɏɠ ȹɘɞɘəɐůŮɘɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ ɄɞɚŮɞŭɞɛɑŬɠ əŬɘ ɃɘəɐůŮɤɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȷɟɢŮɑɞɡ Ʉɚɖɗɡůɛɞɨ əŬɘ ɀŮŰŬɜŬůŰŮɨůŮɤɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȾŰɖɛŬŰɞɚɞɔɑɞɡ əŬɘ ɉɤɟɞɛŮŰɟɑŬɠ 

Ư ũɟŬűŮɑɞ ɇɨˊɞɡ əŬɘ Ʉɚɖɟɞűɞɟɘɩɜ 

Ư ɄɞɚɘŰɘəɐ ȯɛɡɜŬ 

Ư ɈˊɖɟŮůɑŬ ɀɏɟɘɛɜŬɠ əŬɘ ȷˊɞəŬŰŬůŰɎůŮɤɜ ȺəŰɞˊɘůɗɏɜŰɤɜ 

Ư ɈˊɖɟŮůɑŬ ȷůɨɚɞɡ 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ȺɝɤŰŮɟɘəɩɜ 



 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ Ƀɘəɞɜɞɛɘəɩɜ 

Ư ɇŮɚɤɜŮɑŬ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȺůɤŰŮɟɘəɩɜ Ʉɟɞůɧŭɤɜ 

Ư ɆŰŬŰɘůŰɘəɐ ɈˊɖɟŮůɑŬ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȾɟŬŰɘəɩɜ ȷɔɞɟɩɜ əŬɘ ɄɟɞɛɖɗŮɘɩɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȹɖɛɧůɘŬɠ ȹɘɞɑəɖůɖɠ əŬɘ Ʉɟɞůɤˊɘəɞɨ 

Ư ȾɡɓŮɟɜɖŰɘəɧ ɇɡˊɞɔɟŬűŮɑɞ 

Ư ɇɛɐɛŬ ɈˊɖɟŮůɘɩɜ Ʉɚɖɟɞűɞɟɘəɐɠ 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ɄŬɘŭŮɑŬɠ əŬɘ ɄɞɚɘŰɘůɛɞɨ 



 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ Ɇɡɔəɞɘɜɤɜɘɩɜ əŬɘ Ȱɟɔɤɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȹɖɛɞůɑɤɜ Ȱɟɔɤɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȷɟɢŬɘɞŰɐŰɤɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ɄɞɚɘŰɘəɐɠ ȷŮɟɞˊɞɟɑŬɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ Ⱥɛˊɞɟɘəɐɠ ɁŬɡŰɘɚɑŬɠ 

Ư ɇɛɐɛŬ Ƀŭɘəɩɜ ɀŮŰŬűɞɟɩɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȼɚŮəŰɟɞɛɖɢŬɜɞɚɞɔɘəɩɜ ɈˊɖɟŮůɘɩɜ 

Ư ɇɛɐɛŬ ȼɚŮəŰɟɞɜɘəɩɜ Ⱥˊɘəɞɘɜɤɜɘɩɜ 

Ư ɈˊɞɡɟɔŮɑɞ ɈɔŮɑŬɠ 

Ư ūŬɟɛŬəŮɡŰɘəɏɠ ɈˊɖɟŮůɑŮɠ 

Ư ũŮɜɘəɧ ɉɖɛŮɑɞ 

Ư ȽŬŰɟɘəɏɠ ɈˊɖɟŮůɑŮɠ əŬɘ ɈˊɖɟŮůɑŮɠ ȹɖɛɧůɘŬɠ ɈɔŮɑŬɠ 

Ư ɃŭɞɜŰɘŬŰɟɘəɏɠ ɈˊɖɟŮůɑŮɠ 

Ư ɈˊɖɟŮůɑŮɠ Ɋɡɢɘəɐɠ ɈɔŮɑŬɠ 



Lettland 

Ǐ Ministerien, Sekretariate von Ministern für besondere Aufgaben und die ihnen 

unterstehenden Einrichtungen 

Ư Aizsardzǭbas ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư ǔrlietu ministrija un tas padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư BǛrnu un ǥimenes lietu ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġas iestǕdes 

Ư Ekonomikas ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Finanġu ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Iekġlietu ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Izglǭtǭbas un zinǕtnes ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư KultȊras ministrija un tas padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư LabklǕjǭbas ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư ReǥionǕlǕs attǭstǭbas un paġvaldǭbas lietu ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Satiksmes ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Tieslietu ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 



 

Ư Veselǭbas ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Vides ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Zemkopǭbas ministrija un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Ǭpaġu uzdevumu ministra sekretariǕti un to padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Satversmes aizsardzǭbas birojs 

 Sonstige staatliche Einrichtungen 

Ư AugstǕkǕ tiesa 

Ư CentrǕlǕ vǛlǛġanu komisija 

Ư Finanġu un kapitǕla tirgus komisija 

Ư Latvijas Banka 

Ư ProkuratȊra un tǕs pǕrraudzǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Saeimas kanceleja un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Satversmes tiesa 



 

Ư Valsts kanceleja un tǕs padotǭbǕ esoġǕs iestǕdes 

Ư Valsts kontrole 

Ư Valsts prezidenta kanceleja 

Ư Tiesǭbsarga birojs 

Ư NacionǕlǕ radio un televǭzijas padome 

Ư Citas valsts iestǕdes, kuras nav ministriju padotǭbǕ (sonstige staatliche Einrichtungen, die 

keinem Ministerium unterstehen) 



 

Litauen 

Ư PrezidentȊros kanceliarija 

Ư Seimo kanceliarija 

Ư Einrichtungen, die dem Seimas [Parlament] gegenüber Rechenschaft ablegen müssen: 

Ư Lietuvos mokslo taryba; 

Ư Seimo kontrolieriȎ Ǳstaiga; 

Ư Valstybǟs kontrolǟ; 

Ư SpecialiȎjȎ tyrimȎ tarnyba; 

Ư Valstybǟs saugumo departamentas; 

Ư Konkurencijos taryba; 

Ư Lietuvos gyventojȎ genocido ir rezistencijos tyrimo centras; 

Ư VertybiniȎ popieriȎ komisija; 



 

Ư RyġiȎ reguliavimo tarnyba; 

Ư Nacionalinǟ sveikatos taryba; 

Ư Etninǟs kultȊros globos taryba; 

Ư LygiȎ galimybiȎ kontrolieriaus tarnyba; 

Ư Valstybinǟ kultȊros paveldo komisija; 

Ư Vaiko teisiȎ apsaugos kontrolieriaus Ǳstaiga; 

Ư Valstybinǟ kainȎ ir energetikos kontrolǟs komisija; 

Ư Valstybinǟ lietuviȎ kalbos komisija; 

Ư Vyriausioji rinkimȎ komisija; 

Ư Vyriausioji tarnybinǟs etikos komisija; 

Ư ĢurnalistȎ etikos inspektoriaus tarnyba. 

Ư Vyriausybǟs kanceliarija 



 

Ư Einrichtungen, die der Vyriausybǟ [Regierung] gegen¿ber Rechenschaft ablegen m¿ssen: 

Ư GinklȎ fondas; 

Ư Informacinǟs visuomenǟs plǟtros komitetas; 

Ư KȊno kultȊros ir sporto departamentas; 

Ư Lietuvos archyvȎ departamentas; 

Ư MokestiniȎ ginļȎ komisija; 

Ư Statistikos departamentas; 

Ư TautiniȎ maģumȎ ir iġeivijos departamentas; 

Ư Valstybinǟ tabako ir alkoholio kontrolǟs tarnyba; 

Ư VieġȎjȎ pirkimȎ tarnyba; 

Ư NarkotikȎ kontrolǟs departamentas; 

Ư Valstybinǟ atominǟs energetikos saugos inspekcija; 



 

Ư Valstybinǟ duomenȎ apsaugos inspekcija; 

Ư Valstybinǟ loġimȎ prieģiȊros komisija; 

Ư Valstybinǟ maisto ir veterinarijos tarnyba; 

Ư Vyriausioji administraciniȎ ginļȎ komisija; 

Ư Draudimo prieģiȊros komisija; 

Ư Lietuvos valstybinis mokslo ir studijȎ fondas; 

Ư LietuviȎ grǱģimo Ǳ Tǟvynň informacijos centras. 

Ư Konstitucinis Teismas 

Ư Lietuvos bankas 

Ư Aplinkos ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem Aplinkos ministerija [Umweltministerium] unterstehen: 

Ư Generalinǟ miġkȎ urǟdija; 

Ư Lietuvos geologijos tarnyba; 



 

Ư Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba; 

Ư Lietuvos standartizacijos departamentas; 

Ư Nacionalinis akreditacijos biuras; 

Ư Valstybinǟ metrologijos tarnyba; 

Ư Valstybinǟ saugomȎ teritorijȎ tarnyba; 

Ư Valstybinǟ teritorijȎ planavimo ir statybos inspekcija. 

Ư FinansȎ ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem FinansȎ ministerija [Finanzministerium] unterstehen: 

Ư Muitinǟs departamentas; 

Ư Valstybǟs dokumentȎ technologinǟs apsaugos tarnyba; 

Ư Valstybinǟ mokesļiȎ inspekcija; 

Ư FinansȎ ministerijos mokymo centras. 

Ư Kraġto apsaugos ministerija 



 

Ư Einrichtungen, die dem Kraġto apsaugos ministerija [Ministerium für Landesverteidigung] 

unterstehen: 

Ư Antrasis operatyviniȎ tarnybȎ departamentas; 

Ư Centralizuota finansȎ ir turto tarnyba; 

Ư Karo prievolǟs administravimo tarnyba; 

Ư Kraġto apsaugos archyvas; 

Ư KriziȎ valdymo centras; 

Ư Mobilizacijos departamentas; 

Ư RyġiȎ ir informaciniȎ sistemȎ tarnyba; 

Ư InfrastruktȊros plǟtros departamentas; 

Ư Valstybinis pilietinio pasiprieġinimo rengimo centras. 

Ư Lietuvos kariuomenǟ 

Ư Kraġto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos 



 

Ư KultȊros ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem KultȊros ministerija [Kulturministerium] unterstehen: 

Ư KultȊros paveldo departamentas; 

Ư Valstybinǟ kalbos inspekcija. 

Ư Socialinǟs apsaugos ir darbo ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem Socialinǟs apsaugos ir darbo ministerija [Ministerium für Soziale 

Sicherheit und Arbeit] unterstehen: 

Ư Garantinio fondo administracija; 

Ư Valstybǟs vaiko teisiȎ apsaugos ir Ǳvaikinimo tarnyba; 

Ư Lietuvos darbo birģa; 

Ư Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba; 

Ư Triġalǟs tarybos sekretoriatas; 



 

Ư SocialiniȎ paslaugȎ prieģiȊros departamentas; 

Ư Darbo inspekcija; 

Ư Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba; 

Ư NeǱgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba; 

Ư GinļȎ komisija; 

Ư Techninǟs pagalbos neǱgaliesiems centras; 

Ư NeǱgaliȎjȎ reikalȎ departamentas. 

Ư Susisiekimo ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem Susisiekimo ministerija [Ministerium für Verkehr und Kommunikation] 

unterstehen: 

Ư Lietuvos automobiliȎ keliȎ direkcija; 

Ư Valstybinǟ geleģinkelio inspekcija; 

Ư Valstybinǟ keliȎ transporto inspekcija; 

Ư Pasienio kontrolǟs punktȎ direkcija. 



 

Ư Sveikatos apsaugos ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem Sveikatos apsaugos ministerija [Gesundheitsministerium] unterstehen: 

Ư Valstybinǟ akreditavimo sveikatos prieģiȊros veiklai tarnyba; 

Ư Valstybinǟ ligoniȎ kasa; 

Ư Valstybinǟ medicininio audito inspekcija; 

Ư Valstybinǟ vaistȎ kontrolǟs tarnyba; 

Ư Valstybinǟ teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba; 

Ư Valstybinǟ visuomenǟs sveikatos prieģiȊros tarnyba; 

Ư Farmacijos departamentas; 

Ư Sveikatos apsaugos ministerijos EkstremaliȎ sveikatai situacijȎ centras; 

Ư Lietuvos bioetikos komitetas; 

Ư Radiacinǟs saugos centras. 



 

Ư Ġvietimo ir mokslo ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem Ġvietimo ir mokslo ministerija [Ministerium für Erziehung und 

Wissenschaft] unterstehen: 

Ư Nacionalinis egzaminȎ centras; 

Ư StudijȎ kokybǟs vertinimo centras. 

Ư Teisingumo ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem Teisingumo ministerija [Justizministerium] unterstehen: 

Ư KalǟjimȎ departamentas; 

Ư Nacionalinǟ vartotojȎ teisiȎ apsaugos taryba; 

Ư Europos teisǟs departamentas 

Ư ȉkio ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem ȉkio ministerijos [Wirtschaftsministerium] unterstehen: 

Ư ǰmoniȎ bankroto valdymo departamentas; 

Ư Valstybinǟ energetikos inspekcija; 

Ư Valstybinǟ ne maisto produktȎ inspekcija; 

Ư Valstybinis turizmo departamentas. 



 

Ư Uģsienio reikalȎ ministerija 

Ư Diplomatinǟs atstovybǟs ir konsulinǟs Ǳstaigos uģsienyje bei atstovybǟs prie tarptautiniȎ 

organizacijȎ 

Ư Vidaus reikalȎ ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem Vidaus reikalȎ ministerija [Innenministerium] unterstehen: 

Ư Asmens dokumentȎ iġraġymo centras; 

Ư FinansiniȎ nusikaltimȎ tyrimo tarnyba; 

Ư GyventojȎ registro tarnyba; 

Ư Policijos departamentas; 

Ư Prieġgaisrinǟs apsaugos ir gelbǟjimo departamentas; 

Ư Turto valdymo ir Ȋkio departamentas; 

Ư Vadovybǟs apsaugos departamentas; 



 

Ư Valstybǟs sienos apsaugos tarnyba; 

Ư Valstybǟs tarnybos departamentas; 

Ư Informatikos ir ryġiȎ departamentas; 

Ư Migracijos departamentas; 

Ư Sveikatos prieģiȊros tarnyba; 

Ư Bendrasis pagalbos centras. 

Ư Ģemǟs Ȋkio ministerija 

Ư Einrichtungen, die dem Ģemǟs Ȋkio ministerija [Landwirtschaftsministerium] unterstehen: 

Ư Nacionalinǟ mokǟjimo agentȊra; 

Ư Nacionalinǟ ģemǟs tarnyba; 

Ư Valstybinǟ augalȎ apsaugos tarnyba; 

Ư Valstybinǟ gyvuliȎ veislininkystǟs prieģiȊros tarnyba; 

Ư Valstybinǟ sǟklȎ ir grȊdȎ tarnyba; 

Ư Ģuvininkystǟs departamentas 



 

Ư Teismai [Gerichte]: 

Ư Lietuvos Aukġļiausiasis Teismas; 

Ư Lietuvos apeliacinis teismas; 

Ư Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas; 

Ư apygardȎ teismai; 

Ư apygardȎ administraciniai teismai; 

Ư apylinkiȎ teismai; 

Ư Nacionalinǟ teismȎ administracija 

Ư Generalinǟ prokuratȊra 

Ư Sonstige Einrichtungen der öffentlichen Zentralverwaltung (institucijos [Institutionen], Ǳstaigos 

[Einrichtungen], tarnybos [Agenturen]): 

Ư Aplinkos apsaugos agentȊra; 

Ư Valstybinǟ aplinkos apsaugos inspekcija; 

Ư Aplinkos projektȎ valdymo agentȊra; 

Ư Miġko genetiniȎ iġtekliȎ, sǟklȎ ir sodmenȎ tarnyba; 



 

Ư Miġko sanitarinǟs apsaugos tarnyba; 

Ư Valstybinǟ miġkotvarkos tarnyba; 

Ư Nacionalinis visuomenǟs sveikatos tyrimȎ centras; 

Ư Lietuvos AIDS centras; 

Ư Nacionalinis organȎ transplantacijos biuras; 

Ư Valstybinis patologijos centras; 

Ư Valstybinis psichikos sveikatos centras; 

Ư Lietuvos sveikatos informacijos centras; 

Ư Slaugos darbuotojȎ tobulinimosi ir specializacijos centras; 

Ư Valstybinis aplinkos sveikatos centras; 

Ư Respublikinis mitybos centras; 

Ư UģkreļiamȎjȎ ligȎ profilaktikos ir kontrolǟs centras; 

Ư TrakȎ visuomenǟs sveikatos prieģiȊros ir specialistȎ tobulinimosi centras; 

Ư Visuomenǟs sveikatos ugdymo centras; 



 

Ư Muitinǟs kriminalinǟ tarnyba; 

Ư Muitinǟs informaciniȎ sistemȎ centras; 

Ư Muitinǟs laboratorija; 

Ư Muitinǟs mokymo centras; 

Ư Valstybinis patentȎ biuras; 

Ư Lietuvos teismo ekspertizǟs centras; 

Ư Centrinǟ hipotekos Ǳstaiga; 

Ư Lietuvos metrologijos inspekcija; 

Ư Civilinǟs aviacijos administracija; 

Ư Lietuvos saugios laivybos administracija; 

Ư Transporto investicijȎ direkcija; 

Ư Valstybinǟ vidaus vandenȎ laivybos inspekcija; 

Ư PabǟgǟliȎ priǟmimo centras 



 

Luxemburg 

Ư Minist¯re dôEtat 

Ư Minist¯re des Affaires Etrang¯res et de lôImmigration 

Ư Minist¯re de lôAgriculture, de la Viticulture et du D®veloppement Rural 

Ư Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement 

Ư Minist¯re de la Culture, de lôEnseignement Sup®rieur et de la Recherche 

Ư Minist¯re de lôEconomie et du Commerce ext®rieur 

Ư Minist¯re de lôEducation nationale et de la Formation professionnelle 

Ư Minist¯re de lôEgalit® des chances 

Ư Minist¯re de lôEnvironnement 

Ư Minist¯re de la Famille et de lôInt®gration 

Ư Ministère des Finances 



 

Ư Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative 

Ư Minist¯re de lôInt®rieur et de lôAm®nagement du territoire 

Ư Ministère de la Justice 

Ư Ministère de la Santé 

Ư Ministère de la Sécurité sociale 

Ư Ministère des Transports 

Ư Ministère du Travail et de lôEmploi 

Ư Ministère des Travaux publics 

Ungarn 

Ư Egészségügyi Minisztérium 

Ư FºldmŤvel®s¿gyi ®s Vid®kfejleszt®si Miniszt®rium 

Ư Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 

Ư Honvédelmi Minisztérium 



 

Ư Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 

Ư Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Ư Külügyminisztérium 

Ư Miniszterelnöki Hivatal 

Ư Oktatási és Kulturális Minisztérium 

Ư Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 

Ư Pénzügyminisztérium 

Ư Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

Ư Kºzponti Szolg§ltat§si FŖigazgat·s§g 



 

Malta 

Ư UffiǙǙju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister) 

Ư Ministeru gǩall-Familja u Solidarjetaô SoǙjali (Ministry for the Family and Social Solidarity) 

Ư Ministeru taô l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and 

Employment) 

Ư Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance) 

Ư Ministeru tar-RiŨorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure) 

Ư Ministeru tat-TuriŨmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture) 

Ư Ministeru tal-Ǣustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs) 

Ư Ministeru gǩall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment) 

Ư Ministeru gǩal Gǩawdex (Ministry for Gozo) 



 

Ư Ministeru tas-Saǩǩa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunitaô (Ministry of Health, the Elderly and 

Community Care) 

Ư Ministeru taô l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs) 

Ư Ministeru gǩall-Investimenti, Industrija u Teknologija taô Informazzjoni (Ministry for 

Investment, Industry and Information Technology) 

Ư Ministeru gǩall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and 

Communications) 

Ư Ministeru gǩall-IŨvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads) 



Niederlande 

Ư Ministerie van Algemene Zaken 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

Ư Rijksvoorlichtingsdienst 

Ư Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Centrale Archiefselectiedienst (CAS) 

Ư Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 

Ư Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) 

Ư Agentschap Korps Landelijke Politiediensten 



 

Ư Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Ư Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) 

Ư Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) 

Ư Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) 

Ư Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) 

Ư Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) 

Ư Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (unterstützende Dienstleistungen, die in die 

Zuständigkeit des Generalsekretärs und des stellvertretenden Generalsekretärs fallen) 

Ư Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) 

Ư Ministerie van Defensie  

Ư Bestuursdepartement 

Ư Commando Diensten Centra (CDC) 

Ư Defensie Telematica Organisatie (DTO) 



 

Ư Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst 

Ư De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst 

Ư Defensie Materieel Organisatie (DMO) 

Ư Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

Ư Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie 

Ư Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

Ư Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) 

Ư Ministerie van Economische Zaken 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Centraal Planbureau (CPB) 

Ư SenterNovem 

Ư Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

Ư Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 

Ư Economische Voorlichtingsdienst (EVD) 



 

Ư Agentschap Telecom 

Ư Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor 

Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) 

Ư Regiebureau Inkoop Rijksoverheid 

Ư Octrooicentrum Nederland 

Ư Consumentenautoriteit 

Ư Ministerie van Financiën 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Belastingdienst Automatiseringscentrum 

Ư Belastingdienst 

Ư de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (die einzelnen Direktionen der Steuer- 

und Zollbehörde in den Niederlanden) 

Ư Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)) 

Ư Belastingdienst Opleidingen 

Ư Dienst der Domeinen 



 

Ư Ministerie van Justitie 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Dienst Justitiële Inrichtingen 

Ư Raad voor de Kinderbescherming 

Ư Centraal Justitie Incasso Bureau 

Ư Openbaar Ministerie 

Ư Immigratie en Naturalisatiedienst 

Ư Nederlands Forensisch Instituut 

Ư Dienst Terugkeer & Vertrek 

Ư Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Dienst Regelingen (DR) 

Ư Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) 



 

Ư Algemene Inspectiedienst (AID) 

Ư Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

Ư Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 

Ư Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Inspectie van het Onderwijs 

Ư Erfgoedinspectie 

Ư Centrale Financiën Instellingen 

Ư Nationaal Archief 

Ư Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 

Ư Onderwijsraad 

Ư Raad voor Cultuur 



 

Ư Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Inspectie Werk en Inkomen 

Ư Agentschap SZW 

Ư Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart 

Ư Directoraat-generaal Personenvervoer 

Ư Directoraat-generaal Water 

Ư Centrale diensten (Central Services) 

Ư Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat 

Ư Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI 

Ư Rijkswaterstaat, Bestuur 

Ư De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (die einzelnen regionalen 

Dienste der Generaldirektion Öffentliche Arbeiten und Wassermanagement) 



 

Ư De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (die einzelnen spezialisier-

ten Dienste der Generaldirektion Öffentliche Arbeiten und Wassermanagement) 

Ư Adviesdienst Geo-Informatie en ICT 

Ư Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 

Ư Bouwdienst 

Ư Corporate Dienst 

Ư Data ICT Dienst 

Ư Dienst Verkeer en Scheepvaart 

Ư Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) 

Ư Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ) 

Ư Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 

Ư Waterdienst 

Ư Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie 

Ư Hafenstaatkontrolle 

Ư Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) 



 

Ư Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht 

Ư Toezichthouder Beheer Eenheid Water 

Ư Toezichthouder Beheer Eenheid Land 

Ư Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie 

Ư Directoraat-generaal Ruimte 

Ư Directoraat-general Milieubeheer 

Ư Rijksgebouwendienst 

Ư VROM Inspectie 

Ư Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Ư Bestuursdepartement 

Ư Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken 

Ư Inspectie Gezondheidszorg 



 

Ư Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 

Ư Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Ư Sociaal en Cultureel Planbureau 

Ư Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

Ư Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Ư Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Ư Raad van State 

Ư Algemene Rekenkamer 

Ư Nationale Ombudsman 

Ư Kanselarij der Nederlandse Orden 

Ư Kabinet der Koningin 

Ư Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken 



 

Österreich 

Ư Bundeskanzleramt 

Ư Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

Ư Bundesministerium für Finanzen 

Ư Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 

Ư Bundesministerium für Inneres 

Ư Bundesministerium für Justiz 

Ư Bundesministerium für Landesverteidigung 

Ư Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Ư Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 

Ư Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 



 

Ư Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Ư Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Ư Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

Ư Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H 

Ư Bundesbeschaffung G.m.b.H 

Ư Bundesrechenzentrum G.m.b.H 

Polen 

Ư Kancelaria Prezydenta RP 

Ư Kancelaria Sejmu RP 

Ư Kancelaria Senatu RP 

Ư Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Ư SŃd NajwyŨszy 

Ư Naczelny SŃd Administracyjny 

Ư Wojew·dzkie sŃdy administracyjne 

Ư SŃdy powszechne ð rejonowe, okrňgowe i apelacyjne 



 

Ư Trybunal Konstytucyjny 

Ư NajwyŨsza Izba Kontroli 

Ư Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Ư Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

Ư Biuro Ochrony RzŃdu 

Ư Biuro BezpieczeŒstwa Narodowego 

Ư Centralne Biuro Antykorupcyjne 

Ư Ministerstwo Pracy i Polityki Spoğecznej 

Ư Ministerstwo Finansów 

Ư Ministerstwo Gospodarki 

Ư Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Ư Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 



 

Ư Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Ư Ministerstwo Obrony Narodowej 

Ư Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Ư Ministerstwo Skarbu PaŒstwa 

Ư Ministerstwo SprawiedliwoŜci 

Ư Ministerstwo Infrastruktury 

Ư Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŨszego 

Ư Ministerstwo środowiska 

Ư Ministerstwo Spraw Wewnňtrznych i Administracji 

Ư Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Ư Ministerstwo Zdrowia 

Ư Ministerstwo Sportu i Turystyki 



 

Ư UrzŃd Komitetu Integracji Europejskiej 

Ư UrzŃd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Ư UrzŃd Regulacji Energetyki 

Ư UrzŃd do Spraw Kombatant·w i Os·b Represjonowanych 

Ư UrzŃd Transportu Kolejowego 

Ư UrzŃd Dozoru Technicznego 

Ư UrzŃd Rejestracji Produkt·w Leczniczych, Wyrob·w Medycznych i Produkt·w Biob·jczych 

Ư UrzŃd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemc·w 

Ư UrzŃd Zam·wieŒ Publicznych 

Ư UrzŃd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ư UrzŃd Lotnictwa Cywilnego 

Ư UrzŃd Komunikacji Elektronicznej 



 

Ư WyŨszy UrzŃd G·rniczy 

Ư Gğ·wny UrzŃd Miar 

Ư Gğ·wny UrzŃd Geodezji i Kartografii 

Ư Gğ·wny UrzŃd Nadzoru Budowlanego 

Ư Gğ·wny UrzŃd Statystyczny 

Ư Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Ư Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Ư PaŒstwowa Komisja Wyborcza 

Ư PaŒstwowa Inspekcja Pracy 

Ư RzŃdowe Centrum Legislacji 



 

Ư Narodowy Fundusz Zdrowia 

Ư Polska Akademia Nauk 

Ư Polskie Centrum Akredytacji 

Ư Polskie Centrum BadaŒ i Certyfikacji 

Ư Polska Organizacja Turystyczna 

Ư Polski Komitet Normalizacyjny 

Ư Zakğad UbezpieczeŒ Spoğecznych 

Ư Komisja Nadzoru Finansowego 

Ư Naczelna Dyrekcja Archiw·w PaŒstwowych 

Ư Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoğecznego 

Ư Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 



 

Ư PaŒstwowa Inspekcja Ochrony RoŜlin i Nasiennictwa 

Ư Komenda Gğ·wna PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej 

Ư Komenda Gğ·wna Policji 

Ư Komenda Gğ·wna StraŨy Granicznej 

Ư Inspekcja JakoŜci Handlowej Artykuğ·w Rolno-SpoŨywczych 

Ư Gğ·wny Inspektorat Ochrony środowiska 

Ư Gğ·wny Inspektorat Transportu Drogowego 

Ư Gğ·wny Inspektorat Farmaceutyczny 

Ư Gğ·wny Inspektorat Sanitarny 

Ư Gğ·wny Inspektorat Weterynarii 



 

Ư Agencja BezpieczeŒstwa Wewnňtrznego 

Ư Agencja Wywiadu 

Ư Agencja Mienia Wojskowego 

Ư Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

Ư Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Ư Agencja Rynku Rolnego 

Ư Agencja NieruchomoŜci Rolnych 

Ư PaŒstwowa Agencja Atomistyki 

Ư Polska Agencja ŧeglugi Powietrznej 

Ư Polska Agencja RozwiŃzywania Problem·w Alkoholowych 

Ư Agencja Rezerw Materiağowych 

Ư Narodowy Bank Polski 

Ư Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 



 

Ư PaŒstwowy Fundusz Rehabilitacji Os·b Niepeğnosprawnych 

Ư Instytut Pamiňci Narodowej ð Komisja ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

Ư Rada Ochrony Pamiňci Walk i MňczeŒstwa 

Ư SğuŨba Celna Rzeczypospolitej Polskiej 

Ư PaŒstwowe Gospodarstwo LeŜne óLasy PaŒstwoweô 

Ư Polska Agencja Rozwoju PrzedsiňbiorczoŜci 

Ư Urzňdy wojew·dzkie 

Ư Samodzielne Publiczne Zakğady Opieki Zdrowotnej, jeŜli ich organem zağoŨycielskim jest 

minister, centralny organ administracji rzŃdowej lub wojewoda 



 

Portugal 

Ư Presidência do Conselho de Ministros 

Ư Ministério das Finanças e da Administração Pública 

Ư Ministério da Defesa Nacional 

Ư Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Ư Ministério da Administração Interna 

Ư Ministério da Justiça 

Ư Ministério da Economia e da Inovação 

Ư Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

Ư Ministério da Educação 

Ư Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior 



 

Ư Ministério da Cultura 

Ư Ministério da Saúde 

Ư Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

Ư Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

Ư Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

Ư Presidença da Republica 

Ư Tribunal Constitucional 

Ư Tribunal de Contas 

Ư Provedoria de Justiça 



 

Rumänien 

Ư AdministraŞia PrezidenŞialŁ 

Ư Senatul României 

Ư Camera DeputaŞilor 

Ư Inalta Curte de CasaŞie ĸi JustiŞie 

Ư Curtea ConstituŞionalŁ 

Ư Consiliul Legislativ 

Ư Curtea de Conturi 

Ư Consiliul Superior al Magistraturii 

Ư Parchetul de pe l©ngŁ Inalta Curte de CasaŞie ĸi JustiŞie 

Ư Secretariatul General al Guvernului 

Ư Cancelaria primului ministru 



 

Ư Ministerul Afacerilor Externe 

Ư Ministerul Economiei ĸi FinanŞelor 

Ư Ministerul JustiŞiei 

Ư Ministerul ApŁrŁrii 

Ư Ministerul Internelor ĸi Reformei Administrative 

Ư Ministerul Muncii, Familiei ĸi EgalitŁŞii de Sanse 

Ư Ministerul pentru Intreprinderi Mici ĸi Mijlocii, ComerŞ, Turism ĸi Profesii Liberale 

Ư Ministerul Agriculturii ĸi DezvoltŁrii Rurale 

Ư Ministerul Transporturilor 

Ư Ministerul DezvoltŁrii, LucrŁrilor Publice ĸi LocuinŞei 

Ư Ministerul EducaŞiei CercetŁrii ĸi Tineretului 

Ư Ministerul SŁnŁtŁŞii Publice 

Ư Ministerul Culturii ĸi Cultelor 



 

Ư Ministerul ComunicaŞiilor ĸi Tehnologiei InformaŞiei 

Ư Ministerul Mediului ĸi DezvoltŁrii Durabile 

Ư Serviciul Rom©n de InformaŞii 

Ư Serviciul de InformaŞii Externe 

Ư Serviciul de ProtecŞie ĸi PazŁ 

Ư Serviciul de TelecomunicaŞii Speciale 

Ư Consiliul NaŞional al Audiovizualului 

Ư Consiliul ConcurenŞei (CC) 

Ư DirecŞia NaŞionalŁ AnticorupŞie 

Ư Inspectoratul General de PoliŞie 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru Reglementarea ĸi Monitorizarea AchiziŞiilor Publice 

Ư Consiliul NaŞional de SoluŞionare a ContestaŞiilor 



 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilitŁŞi Publice 

(ANRSC) 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ SanitarŁ VeterinarŁ ĸi pentru SiguranŞa Alimentelor 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru ProtecŞia Consumatorilor 

Ư Autoritatea NavalŁ Rom©nŁ 

Ư Autoritatea FeroviarŁ Rom©nŁ 

Ư Autoritatea RutierŁ Rom©nŁ 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru ProtecŞia Drepturilor Copilului 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru Persoanele cu Handicap 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru Turism 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru Restituirea ProprietŁŞilor 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru Tineret 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru Cercetare StiinŞifica 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru Reglementare ´n ComunicaŞii ĸi Tehnologia InformaŞiei 



 

Ư Autoritatea NaŞionalŁ pentru Serviciile SocietŁŞii InformaŞionale 

Ư Autoritatea ElectoralŁ Permanente 

Ư AgenŞia pentru Strategii Guvernamentale 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ a Medicamentului 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ pentru Sport 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ pentru Ocuparea ForŞei de MuncŁ 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ de Reglementare ´n Domeniul Energiei 

Ư AgenŞia Rom©nŁ pentru Conservarea Energiei 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ pentru Resurse Minerale 

Ư AgenŞia Rom©nŁ pentru InvestiŞii StrŁine 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ pentru Intreprinderi Mici ĸi Mijlocii ĸi CooperaŞie 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ a FuncŞionarilor Publici 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ de Administrare FiscalŁ 



 

Ư AgenŞia de Compensare pentru AchiziŞii de TehnicŁ SpecialŁ 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ Anti-doping 

Ư AgenŞia NuclearŁ 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ pentru ProtecŞia Familiei 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ pentru Egalitatea de Sanse ´ntre BŁrbaŞi ĸi Femei 

Ư AgenŞia NaŞionalŁ pentru ProtecŞia Mediului 

Ư AgenŞia naŞionalŁ Antidrog 

Slowenien 

Ư Predsednik Republike Slovenije 

Ư Drģavni zbor Republike Slovenije 

Ư Drģavni svet Republike Slovenije 

Ư Varuh ļlovekovih pravic 



 

Ư Ustavno sodiġļe Republike Slovenije 

Ư Raļunsko sodiġļe Republike Slovenije 

Ư Drģavna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naroļil 

Ư Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

Ư Vladne sluģbe 

Ư Ministrstvo za finance 

Ư Ministrstvo za notranje zadeve 

Ư Ministrstvo za zunanje zadeve 

Ư Ministrstvo za obrambo 

Ư Ministrstvo za pravosodje 

Ư Ministrstvo za gospodarstvo 

Ư Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ư Ministrstvo za promet 



 

Ư Ministrstvo za okolje in, prostor 

Ư Ministrstvo za delo, druģino in socialne zadeve 

Ư Ministrstvo za zdravje 

Ư Ministrstvo za javno upravo 

Ư Ministrstvo za ġolstvo in ġport 

Ư Ministrstvo za visoko ġolstvo, znanost in tehnologijo 

Ư Ministrstvo za kulturo 

Ư Vrhovno sodiġļe Republike Slovenije 

Ư viġja sodiġļa 

Ư okroģna sodiġļa 

Ư okrajna sodiġļa 

Ư Vrhovno drģavno toģilstvo Republike Slovenije 

Ư Okroģna drģavna toģilstva 



 

Ư Drģavno pravobranilstvo 

Ư Upravno sodiġļe Republike Slovenije 

Ư Viġje delovno in socialno sodiġļe 

Ư delovna sodiġļa 

Ư Davļna uprava Republike Slovenije 

Ư Carinska uprava Republike Slovenije 

Ư Urad Republike Slovenije za prepreļevanje pranja denarja 

Ư Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na sreļo 

Ư Uprava Republike Slovenije za javna plaļila 

Ư Urad Republike Slovenije za nadzor proraļuna 

Ư Policija 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve 



 

Ư General ġtab Slovenske vojske 

Ư Uprava Republike Slovenije za zaġļito in reġevanje 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za obrambo 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreļami 

Ư Uprava Republike Slovenije za izvrġevanje kazenskih sankcij 

Ư Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 

Ư Urad Republike Slovenije za varstvo potroġnikov 

Ư Trģni inġpektorat Republike Slovenije 

Ư Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in 

poġto 

Ư Inġpektorat za energetiko in rudarstvo 

Ư Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeģelja 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 



 

Ư Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 

Ư Veterinarska uprava Republike Slovenije 

Ư Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 

Ư Direkcija Republike Slovenije za caste 

Ư Prometni inġpektorat Republike Slovenije 

Ư Direkcija za vodenje investicij v javno ģelezniġko infrastrukturo 

Ư Agencija Republike Slovenije za okolje 

Ư Geodetska uprava Republike Slovenije 

Ư Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za delo 

Ư Zdravstveni inġpektorat 



 

Ư Urad Republike Slovenije za kemikalije 

Ư Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

Ư Urad Republike Slovenije za meroslovje 

Ư Urad za visoko ġolstvo 

Ư Urad Republike Slovenije za mladino 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za ġolstvo in ġport 

Ư Arhiv Republike Slovenije 

Ư Inġpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije 

Ư Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije 

Ư Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 

Ư Sluģba vlade za zakonodajo 

Ư Sluģba vlade za evropske zadeve 

Ư Sluģba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 



 

Ư Urad vlade za komuniciranje 

Ư Urad za enake moģnosti 

Ư Urad za verske skupnosti 

Ư Urad za narodnosti 

Ư Urad za makroekonomske analize in razvoj 

Ư Statistiļni urad Republike Slovenije 

Ư Slovenska obveġļevalno-varnostna agencija 

Ư Protokol Republike Slovenije 

Ư Urad za varovanje tajnih podatkov 

Ư Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 

Ư Sluģba Vlade Republike Slovenije za razvoj 

Ư Informacijski pooblaġļenec 

Ư Drģavna volilna komisija 



 

Slowakei 

Ministerien und andere zentrale staatliche Behörden, die im Gesetz Nr. 575/2001 Slg. über die 

Struktur der Tätigkeiten der Regierung und der zentralen staatlichen Verwaltungsbehörden genannt 

werden (in der durch spätere Verordnungen geänderten Fassung): 

Ư Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky 

Ư Národná rada Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo dopravy, p¹ġt a telekomunik§ci² Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 



 

Ư Ministerstvo zahraniļnĨch vec² Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo ģivotn®ho prostredia Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo ġkolstva Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Ư Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Ư Úrad vlády Slovenskej republiky 

Ư Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

Ư ĠtatistickĨ ¼rad Slovenskej republiky 

Ư Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Ư Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

Ư Đrad pre normaliz§ciu, metrol·giu a sk¼ġobn²ctvo Slovenskej republiky 

Ư Úrad pre verejné obstarávanie 

Ư Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 



 

Ư Spr§va ġt§tnych hmotnĨch rezerv Slovenskej republiky 

Ư N§rodnĨ bezpeļnostnĨ ¼rad 

Ư Ústavný súd Slovenskej republiky 

Ư Najvyġġi s¼d Slovenskej republiky 

Ư Generálna prokuratura Slovenskej republiky 

Ư Najvyġġi kontrolnĨ ¼rad Slovenskej republiky 

Ư TelekomunikaļnĨ ¼rad Slovenskej republiky 

Ư Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

Ư Đrad pre finanļnĨ trh 

Ư Úrad na ochranu osobn ý ch udajov 

Ư Kancelária verejneho ochranu prav 



 

Finnland 

Ư Oikeuskanslerinvirasto ð Justitiekanslersämbetet 

Ư Liikenne- Ja Viestintäministeriö ð Kommunikationsministeriet 

Ư Ajoneuvohallintokeskus AKE ð Fordonsförvaltningscentralen AKE 

Ư Ilmailuhallinto ð Luftfartsförvaltningen 

Ư Ilmatieteen laitos ð Meteorologiska institutet 

Ư Merenkulkulaitos ð Sjöfartsverket 

Ư Merentutkimuslaitos ð Havsforskningsinstitutet 

Ư Ratahallintokeskus RHK ð Banförvaltningscentralen RHK 

Ư Rautatievirasto ð Järnvägsverket 

Ư Tiehallinto ð Vägförvaltningen 

Ư Viestintävirasto ð Kommunikationsverket 



 

Ư Maa- Ja Metsätalousministeriö ð Jord- Och Skogsbruksministeriet 

Ư Elintarviketurvallisuusvirasto ð Livsmedelssäkerhetsverket 

Ư Maanmittauslaitos ð Lantmäteriverket 

Ư Maaseutuvirasto ð Landsbygdsverket 

Ư Oikeusministeriö ð Justitieministeriet 

Ư Tietosuojavaltuutetun toimisto ð Dataombudsmannens byrå 

Ư Tuomioistuimet ð domstolar 

Ư Korkein oikeus ð Högsta domstolen 

Ư Korkein hallinto-oikeus ð Högsta förvaltningsdomstolen 

Ư Hovioikeudet ð hovrätter 

Ư Käräjäoikeudet ð tingsrätter 

Ư Hallinto-oikeudet ïförvaltningsdomstolar 



 

Ư Markkinaoikeus ð Marknadsdomstolen 

Ư Työtuomioistuin ð Arbetsdomstolen 

Ư Vakuutusoikeus ð Försäkringsdomstolen 

Ư Kuluttajariitalautakunta ð Konsumenttvistenämnden 

Ư Vankeinhoitolaitos ð Fångvårdsväsendet 

Ư HEUNI ð Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan 

kriminaalipolitiikan instituutti ð HEUNI ð Europeiska institutet för kriminalpolitik, 

verksamt i anslutning till Förenta Nationerna 

Ư Konkurssiasiamiehen toimisto ð Konkursombudsmannens byrå 

Ư Kuluttajariitalautakunta ð Konsumenttvistenämnden 

Ư Oikeushallinnon palvelukeskus ð Justitieförvaltningens servicecentral 

Ư Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus ð Justitieförvaltningens datateknikcentral 

Ư Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) ð Rättspolitiska forskningsinstitutet 

Ư Oikeusrekisterikeskus ð Rättsregistercentralen 



 

Ư Onnettomuustutkintakeskus ð Centralen för undersökning av olyckor 

Ư Rikosseuraamusvirasto ð Brottspåföljdsverket 

Ư Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ð Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 

Ư Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande 

Ư Saamelaiskäräjät ð Sametinget 

Ư Valtakunnansyyttäjänvirasto ð Riksåklagarämbetet 

Ư Vankeinhoitolaitos ð Fångvårdsväsendet 

Ư Opetusministeriö ð Undervisningsministeriet 

Ư Opetushallitus ð Utbildningsstyrelsen 

Ư Valtion elokuvatarkastamo ð Statens filmgranskningsbyrå 

Ư Puolustusministeriö ð Försvarsministeriet 

Ư Puolustusvoimat ð Försvarsmakten 



 

Ư Sisäasiainministeriö ð Inrikesministeriet 

Ư Väestörekisterikeskus ð Befolkningsregistercentralen 

Ư Keskusrikospoliisi ð Centralkriminalpolisen 

Ư Liikkuva poliisi ð Rörliga polisen 

Ư Rajavartiolaitos ð Gränsbevakningsväsendet 

Ư Lääninhallitukset ð Länstyrelserna 

Ư Suojelupoliisi ð Skyddspolisen 

Ư Poliisiammattikorkeakoulu ð Polisyrkeshögskolan 

Ư Poliisin tekniikkakeskus ð Polisens teknikcentral 

Ư Poliisin tietohallintokeskus ð Polisens datacentral 

Ư Helsingin kihlakunnan poliisilaitos ð Polisinrättningen i Helsingfors 

Ư Pelastusopisto ð Räddningsverket 

Ư Hätäkeskuslaitos ð Nödcentralsverket 



 

Ư Maahanmuuttovirasto ð Migrationsverket 

Ư Sisäasiainhallinnon palvelukeskus ð Inrikesförvaltningens servicecentral 

Ư Sosiaali- Ja Terveysministeriö ð Social- Och Hälsovårdsministeriet 

Ư Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ð Besvärsnämnden för 

utkomstskyddsärenden 

Ư Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ð Besvärsnämnden för socialtrygghet 

Ư Lääkelaitos ð Läkemedelsverket 

Ư Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ð Rättsskyddscentralen för hälsovården 

Ư Säteilyturvakeskus ð Strålsäkerhetscentralen 

Ư Kansanterveyslaitos ð Folkhälsoinstitutet 

Ư Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO ð Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-

handling 

Ư Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ð Social- och hälsovårdens 

produkttill-synscentral 



 

Ư Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes ð Forsknings- och 

utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes 

Ư Vakuutusvalvontavirasto ð Försäkringsinspektionen 

Ư Työ- Ja Elinkeinoministeriö ð Arbets- Och Näringsministeriet 

Ư Kuluttajavirasto ð Konsumentverket 

Ư Kilpailuvirasto ð Konkurrensverket 

Ư Patentti- ja rekisterihallitus ð Patent- och registerstyrelsen 

Ư Valtakunnansovittelijain toimisto ð Riksförlikningsmännens byrå 

Ư Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksetï Statliga förläggningar för 

asylsökande 

Ư Energiamarkkinavirasto ī Energimarknadsverket 

Ư Geologian tutkimuskeskus ð Geologiska forskningscentralen 

Ư Huoltovarmuuskeskus ð Försörjningsberedskapscentralen 



 

Ư Kuluttajatutkimuskeskus ð Konsumentforskningscentralen 

Ư Matkailun edistämiskeskus (MEK) ð Centralen för turistfrämjande 

Ư Mittatekniikan keskus (MIKES) ð Mätteknikcentralen 

Ư Tekes ð teknologian ja innovaatioiden kehittªmiskeskus īTekes ð 

utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 

Ư Turvatekniikan keskus (TUKES) ð Säkerhetsteknikcentralen 

Ư Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) ð Statens tekniska forskningscentral 

Ư Syrjintälautakunta ð Nationella diskrimineringsnämnden 

Ư Työneuvosto ð Arbetsrådet 

Ư Vähemmistövaltuutetun toimisto ð Minoritetsombudsmannens byrå 

Ư Ulkoasiainministeriö ð Utrikesministeriet 

Ư Valtioneuvoston Kanslia ð Statsrådets Kansli 



 

Ư Valtiovarainministeriö ð Finansministeriet 

Ư Valtiokonttori ð Statskontoret 

Ư Verohallinto ð Skatteförvaltningen 

Ư Tullilaitos ð Tullverket 

Ư Tilastokeskus ð Statistikcentralen 

Ư Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus ð Statens ekonomiska forskiningscentral 

Ư Ympäristöministeriö ð Miljöministeriet 

Ư Suomen ympäristökeskus ð Finlands miljöcentral 

Ư Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ð Finansierings- och utvecklingscentralen för 

boendet 

Ư Valtiontalouden Tarkastusvirasto ð Statens Revisionsverk 



 

Schweden 

A 

Ư Affärsverket svenska kraftnät 

Ư Akademien för de fria konsterna 

Ư Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden 

Ư Allmänna pensionsfonden 

Ư Allmänna reklamationsnämnden 

Ư Ambassader 

Ư Ansvarsnämnd, statens 

Ư Arbetsdomstolen 

Ư Arbetsförmedlingen 

Ư Arbetsgivarverk, statens 

Ư Arbetslivsinstitutet 

Ư Arbetsmiljöverket 



 

Ư Arkitekturmuseet 

Ư Arrendenämnder 

Ư Arvsfondsdelegationen 

Ư Arvsfondsdelegationen 

B 

Ư Banverket 

Ư Barnombudsmannen 

Ư Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens 

Ư Bergsstaten 

Ư Biografbyrå, statens 

Ư Biografiskt lexikon, svenskt 

Ư Birgittaskolan 

Ư Blekinge tekniska högskola 

Ư Bokföringsnämnden 



 

Ư Bolagsverket 

Ư Bostadsnämnd, statens 

Ư Bostadskreditnämnd, statens 

Ư Boverket 

Ư Brottsförebyggande rådet 

Ư Brottsoffermyndigheten 

C 

Ư Centrala studiestödsnämnden 

D 

Ư Danshögskolan 

Ư Datainspektionen 

Ư Departementen 

Ư Domstolsverket 

Ư Dramatiska institutet 



 

E 

Ư Ekeskolan 

Ư Ekobrottsmyndigheten 

Ư Ekonomistyrningsverket 

Ư Ekonomiska rådet 

Ư Elsäkerhetsverket 

Ư Energimarknadsinspektionen 

Ư Energimyndighet, statens 

Ư EU/FoU-rådet 

Ư Exportkreditnämnden 

Ư Exportråd, Sveriges 



 

F 

Ư Fastighetsmäklarnämnden 

Ư Fastighetsverk, statens 

Ư Fideikommissnämnden 

Ư Finansinspektionen 

Ư Finanspolitiska rådet 

Ư Finsk-svenska gränsälvskommissionen 

Ư Fiskeriverket 

Ư Flygmedicincentrum 

Ư Folkhälsoinstitut, statens 

Ư Fonden för fukt- och mögelskador 

Ư Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 

Ư Folke Bernadotte Akademin 

Ư Forskarskattenämnden 



 

Ư Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

Ư Fortifikationsverket 

Ư Forum för levande historia 

Ư Försvarets materielverk 

Ư Försvarets radioanstalt 

Ư Försvarets underrättelsenämnd 

Ư Försvarshistoriska museer, statens 

Ư Försvarshögskolan 

Ư Försvarsmakten 

Ư Försäkringskassan 



 

G 

Ư Gentekniknämnden 

Ư Geologiska undersökning 

Ư Geotekniska institut, statens 

Ư Giftinformationscentralen 

Ư Glesbygdsverket 

Ư Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning 

Ư Granskningsnämnden för radio och TV 

Ư Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 

Ư Gymnastik- och Idrottshögskolan 

Ư Göteborgs universitet 



 

H 

Ư Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

Ư Handelsflottans pensionsanstalt 

Ư Handelssekreterare 

Ư Handelskamrar, auktoriserade 

Ư Handikappombudsmannen 

Ư Handikappråd, statens 

Ư Harpsundsnämnden 

Ư Haverikommission, statens 

Ư Historiska museer, statens 

Ư Hjälpmedelsinstitutet 

Ư Hovrätterna 

Ư Hyresnämnder 



 

Ư Häktena 

Ư Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

Ư Högskolan Dalarna 

Ư Högskolan i Borås 

Ư Högskolan i Gävle 

Ư Högskolan i Halmstad 

Ư Högskolan i Kalmar 

Ư Högskolan i Karlskrona/Ronneby 

Ư Högskolan i Kristianstad 

Ư Högskolan i Skövde 

Ư Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 

Ư Högskolan på Gotland 

Ư Högskolans avskiljandenämnd 

Ư Högskoleverket 

Ư Högsta domstolen 



 

I 

Ư ILO kommittén 

Ư Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

Ư Inspektionen för strategiska produkter 

Ư Institut för kommunikationsanalys, statens 

Ư Institut för psykosocial medicin, statens 

Ư Institut för särskilt utbildningsstöd, statens 

Ư Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

Ư Institutet för rymdfysik 

Ư Institutet för tillväxtpolitiska studier 

Ư Institutionsstyrelse, statens 

Ư Insättningsgarantinämnden 

Ư Integrationsverket 

Ư Internationella programkontoret för utbildningsområdet 



 

J 

Ư Jordbruksverk, statens 

Ư Justitiekanslern 

Ư Jämställdhetsombudsmannen 

Ư Jämställdhetsnämnden 

Ư Järnvägar, statens 

Ư Järnvägsstyrelsen 

K 

Ư Kammarkollegiet 

Ư Kammarrätterna 

Ư Karlstads universitet 

Ư Karolinska Institutet 



 

Ư Kemikalieinspektionen 

Ư Kommerskollegium 

Ư Konjunkturinstitutet 

Ư Konkurrensverket 

Ư Konstfack 

Ư Konsthögskolan 

Ư Konstnärsnämnden 

Ư Konstråd, statens 

Ư Konsulat 

Ư Konsumentverket 

Ư Krigsvetenskapsakademin 

Ư Krigsförsäkringsnämnden 

Ư Kriminaltekniska laboratorium, statens 

Ư Kriminalvården 



 

Ư Krisberedskapsmyndigheten 

Ư Kristinaskolan 

Ư Kronofogdemyndigheten 

Ư Kulturråd, statens 

Ư Kungl. Biblioteket 

Ư Kungl. Konsthögskolan 

Ư Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

Ư Kungl. Tekniska högskolan 

Ư Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 

Ư Kungl Vetenskapsakademin 

Ư Kustbevakningen 

Ư Kvalitets- och kompetensråd, statens 

Ư Kärnavfallsfondens styrelse 



 

L 

Ư Lagrådet 

Ư Lantbruksuniversitet, Sveriges 

Ư Lantmäteriverket 

Ư Linköpings universitet 

Ư Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

Ư Livsmedelsverk, statens 

Ư Livsmedelsekonomiska institutet 

Ư Ljud- och bildarkiv, statens 

Ư Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk 

Ư Lotteriinspektionen 

Ư Luftfartsverket 

Ư Luftfartsstyrelsen 

Ư Luleå tekniska universitet 



 

Ư Lunds universitet 

Ư Läkemedelsverket 

Ư Läkemedelsförmånsnämnden 

Ư Länsrätterna 

Ư Länsstyrelserna 

Ư Lärarhögskolan i Stockholm 

M 

Ư Malmö högskola 

Ư Manillaskolan 

Ư Maritima muséer, statens 

Ư Marknadsdomstolen 

Ư Medlingsinstitutet 

Ư Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges 

Ư Migrationsverket 



 

Ư Militärhögskolor 

Ư Mittuniversitetet 

Ư Moderna museet 

Ư Museer för världskultur, statens 

Ư Musikaliska Akademien 

Ư Musiksamlingar, statens 

Ư Myndigheten för handikappolitisk samordning 

Ư Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 

Ư Myndigheten för skolutveckling 

Ư Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 

Ư Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning 

Ư Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 

Ư Myndigheten för utländska investeringar i Sverige 

Ư Mälardalens högskola 



 

N 

Ư Nationalmuseum 

Ư Nationellt centrum för flexibelt lärande 

Ư Naturhistoriska riksmuseet 

Ư Naturvårdsverket 

Ư Nordiska Afrikainstitutet 

Ư Notarienämnden 

Ư Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens 

Ư Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

Ư Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 

Ư Nämnden mot diskriminering 

Ư Nämnden för elektronisk förvaltning 

Ư Nämnden för RH anpassad utbildning 

Ư Nämnden för hemslöjdsfrågor 



 

O 

Ư Oljekrisnämnden 

Ư Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

Ư Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

Ư Operahögskolan i Stockholm 

P 

Ư Patent- och registreringsverket 

Ư Patentbesvärsrätten 

Ư Pensionsverk, statens 

Ư Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden 

Ư Pliktverk, Totalförsvarets 

Ư Polarforskningssekretariatet 

Ư Post- och telestyrelsen 

Ư Premiepensionsmyndigheten 

Ư Presstödsnämnden 



R 

Ư Radio- och TVïverket 

Ư Rederinämnden 

Ư Regeringskansliet 

Ư Regeringsrätten 

Ư Resegarantinämnden 

Ư Registernämnden 

Ư Revisorsnämnden 

Ư Riksantikvarieämbetet 

Ư Riksarkivet 

Ư Riksbanken 

Ư Riksdagsförvaltningen 

Ư Riksdagens ombudsmän 

Ư Riksdagens revisorer 



 

Ư Riksgäldskontoret 

Ư Rikshemvärnsrådet 

Ư Rikspolisstyrelsen 

Ư Riksrevisionen 

Ư Rikstrafiken 

Ư Riksutställningar, Stiftelsen 

Ư Riksvärderingsnämnden 

Ư Rymdstyrelsen 

Ư Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 

Ư Räddningsverk, statens 

Ư Rättshjälpsmyndigheten 

Ư Rättshjälpsnämnden 

Ư Rättsmedicinalverket 



 

S 

Ư Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

Ư Sameskolstyrelsen och sameskolor 

Ư Sametinget 

Ư SIS, Standardiseringen i Sverige 

Ư Sjöfartsverket 

Ư Skatterättsnämnden 

Ư Skatteverket 

Ư Skaderegleringsnämnd, statens 

Ư Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 

Ư Skogsstyrelsen 

Ư Skogsvårdsstyrelserna 

Ư Skogs och lantbruksakademien 

Ư Skolverk, statens 



 

Ư Skolväsendets överklagandenämnd 

Ư Smittskyddsinstitutet 

Ư Socialstyrelsen 

Ư Specialpedagogiska institutet 

Ư Specialskolemyndigheten 

Ư Språk- och folkminnesinstitutet 

Ư Sprängämnesinspektionen 

Ư Statistiska centralbyrån 

Ư Statskontoret 

Ư Stockholms universitet 

Ư Stockholms internationella miljöinstitut 

Ư Strålsäkerhetsmyndigheten 

Ư Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

Ư Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA 

Ư Styrelsen för Samefonden 



 

Ư Styrelsen för psykologiskt försvar 

Ư Stängselnämnden 

Ư Svenska institutet 

Ư Svenska institutet för europapolitiska studier 

Ư Svenska ESF rådet 

Ư Svenska Unescorådet 

Ư Svenska FAO kommittén 

Ư Svenska Språknämnden 

Ư Svenska Skeppshypotekskassan 

Ư Svenska institutet i Alexandria 

Ư Sveriges författarfond 

Ư Säkerhetspolisen 

Ư Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

Ư Södertörns högskola 



 

T 

Ư Taltidningsnämnden 

Ư Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

Ư Teaterhögskolan i Stockholm 

Ư Tingsrätterna 

Ư Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens 

Ư Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 

Ư Totalförsvarets forskningsinstitut 

Ư Totalförsvarets pliktverk 

Ư Tullverket 

Ư Turistdelegationen 



 

U 

Ư Umeå universitet 

Ư Ungdomsstyrelsen 

Ư Uppsala universitet 

Ư Utlandslönenämnd, statens 

Ư Utlänningsnämnden 

Ư Utrikesförvaltningens antagningsnämnd 

Ư Utrikesnämnden 

Ư Utsädeskontroll, statens 



 

V 

Ư Valideringsdelegationen 

Ư Valmyndigheten 

Ư Vatten- och avloppsnämnd, statens 

Ư Vattenöverdomstolen 

Ư Verket för förvaltningsutveckling 

Ư Verket för högskoleservice 

Ư Verket för innovationssystem (VINNOVA) 

Ư Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) 

Ư Vetenskapsrådet 

Ư Veterinärmedicinska anstalt, statens 

Ư Veterinära ansvarsnämnden 

Ư Väg- och transportforskningsinstitut, statens  

Ư Vägverket 



 

Ư Vänerskolan 

Ư Växjö universitet 

Ư Växtsortnämnd, statens 

Å 

Ư Åklagarmyndigheten 

Ư Åsbackaskolan 

Ö 

Ư Örebro universitet 

Ư Örlogsmannasällskapet 

Ư Östervångsskolan 

Ư Överbefälhavaren 

Ư Överklagandenämnden för högskolan 

Ư Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag 

Ư Överklagandenämnden för studiestöd 

Ư Överklagandenämnden för totalförsvaret 



 

Vereinigtes Königreich 

Ư Cabinet Office 

Ư Office of the Parliamentary Counsel 

Ư Central Office of Information 

Ư Charity Commission 

Ư Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) 

Ư Crown Prosecution Service 

Ư Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 

Ư Competition Commission 

Ư Gas and Electricity Consumersô Council 

Ư Office of Manpower Economics 

Ư Department for Children, Schools and Families 

Ư Department of Communities and Local Government 

Ư Rent Assessment Panels 



 

Ư Department for Culture, Media and Sport 

Ư British Library 

Ư British Museum 

Ư Commission for Architecture and the Built Environment 

Ư The Gambling Commission 

Ư Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) 

Ư Imperial War Museum 

Ư Museums, Libraries and Archives Council 

Ư National Gallery 

Ư National Maritime Museum 

Ư National Portrait Gallery 

Ư Natural History Museum 

Ư Science Museum 



 

Ư Tate Gallery 

Ư Victoria and Albert Museum 

Ư Wallace Collection 

Ư Department for Environment, Food and Rural Affairs 

Ư Agricultural Dwelling House Advisory Committees 

Ư Agricultural Land Tribunals 

Ư Agricultural Wages Board and Committees 

Ư Cattle Breeding Centre 

Ư Countryside Agency 

Ư Plant Variety Rights Office 

Ư Royal Botanic Gardens, Kew 

Ư Royal Commission on Environmental Pollution 



 

Ư Department of Health 

Ư Dental Practice Board 

Ư National Health Service Strategic Health Authorities 

Ư NHS Trusts 

Ư Prescription Pricing Authority 

Ư Department for Innovation, Universities and Skills 

Ư Higher Education Funding Council for England 

Ư National Weights and Measures Laboratory 

Ư Patent Office 

Ư Department for International Development 

Ư Department of the Procurator General and Treasury Solicitor 

Ư Legal Secretariat to the Law Officers 

Ư Department for Transport 

Ư Maritime and Coastguard Agency 



 

Ư Department for Work and Pensions 

Ư Disability Living Allowance Advisory Board 

Ư Independent Tribunal Service 

Ư Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) 

Ư Occupational Pensions Regulatory Authority 

Ư Regional Medical Service 

Ư Social Security Advisory Committee 

Ư Export Credits Guarantee Department 

Ư Foreign and Commonwealth Office 

Ư Wilton Park Conference Centre 

Ư Government Actuaryôs Department 

Ư Government Communications Headquarters 



 

Ư Home Office 

Ư HM Inspectorate of Constabulary 

Ư House of Commons 

Ư House of Lords 

Ư Ministry of Defence 

Ư Defence Equipment & Support 

Ư Meteorological Office 

Ư Ministry of Justice 

Ư Boundary Commission for England 

Ư Combined Tax Tribunal 

Ư Council on Tribunals 

Ư Court of Appeal ð Criminal 

Ư Employment Appeals Tribunal 

Ư Employment Tribunals 



 

Ư HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales) 

Ư Immigration Appellate Authorities 

Ư Immigration Adjudicators 

Ư Immigration Appeals Tribunal 

Ư Lands Tribunal 

Ư Law Commission 

Ư Legal Aid Fund (England and Wales) 

Ư Office of the Social Security Commissioners 

Ư Parole Board and Local Review Committees 

Ư Pensions Appeal Tribunals 

Ư Public Trust Office 

Ư Supreme Court Group (England and Wales) 

Ư Transport Tribunal 

Ư The National Archives 



 

Ư National Audit Office 

Ư National Savings and Investments 

Ư National School of Government 

Ư Northern Ireland Assembly Commission 

Ư Northern Ireland Court Service 

Ư Coroners Courts 

Ư County Courts 

Ư Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland 

Ư Crown Court 

Ư Enforcement of Judgements Office 

Ư Legal Aid Fund 

Ư Magistratesô Courts 

Ư Pensions Appeals Tribunals 



 

Ư Northern Ireland, Department for Employment and Learning 

Ư Northern Ireland, Department for Regional Development 

Ư Northern Ireland, Department for Social Development 

Ư Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development 

Ư Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure 

Ư Northern Ireland, Department of Education 

Ư Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment 

Ư Northern Ireland, Department of the Environment 

Ư Northern Ireland, Department of Finance and Personnel 

Ư Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety 

Ư Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister 



 

Ư Northern Ireland Office 

Ư Crown Solicitorôs Office 

Ư Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland 

Ư Forensic Science Laboratory of Northern Ireland 

Ư Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland 

Ư Police Service of Northern Ireland 

Ư Probation Board for Northern Ireland 

Ư State Pathologist Service 

Ư Office of Fair Trading 

Ư Office for National Statistics 

Ư National Health Service Central Register 

Ư Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service 

Commissioners 



 

Ư Paymaster Generalôs Office 

Ư Postal Business of the Post Office 

Ư Privy Council Office 

Ư Public Record Office 

Ư HM Revenue and Customs 

Ư The Revenue and Customs Prosecutions Office 

Ư Royal Hospital, Chelsea 

Ư Royal Mint 

Ư Rural Payments Agency 

Ư Scotland, Auditor-General 

Ư Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service 

Ư Scotland, General Register Office 

Ư Scotland, Queenôs and Lord Treasurerôs Remembrancer 

Ư Scotland, Registers of Scotland 



 

Ư The Scotland Office 

Ư The Scottish Ministers 

Ư Architecture and Design Scotland 

Ư Crofters Commission 

Ư Deer Commission for Scotland 

Ư Lands Tribunal for Scotland 

Ư National Galleries of Scotland 

Ư National Library of Scotland 

Ư National Museums of Scotland 

Ư Royal Botanic Garden, Edinburgh 

Ư Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland 

Ư Scottish Further and Higher Education Funding Council 

Ư Scottish Law Commission 



 

Ư Community Health Partnerships 

Ư Special Health Boards 

Ư Health Boards 

Ư The Office of the Accountant of Court 

Ư High Court of Justiciary 

Ư Court of Session 

Ư HM Inspectorate of Constabulary 

Ư Parole Board for Scotland 

Ư Pensions Appeal Tribunals 

Ư Scottish Land Court 

Ư Sheriff Courts 

Ư Scottish Police Services Authority 

Ư Office of the Social Security Commissioners 

Ư The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees 

Ư Keeper of the Records of Scotland 



 

Ư The Scottish Parliamentary Body Corporate 

Ư HM Treasury 

Ư Office of Government Commerce 

Ư United Kingdom Debt Management Office 

Ư The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) 

Ư The Welsh Ministers 

Ư Higher Education Funding Council for Wales 

Ư Local Government Boundary Commission for Wales 

Ư The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales 

Ư Valuation Tribunals (Wales) 

Ư Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards 

Ư Welsh Rent Assessment Panels 

_________________ 

 



ANHANG II  

VERZEICHNIS DER TÄTIGKEITEN NACH ARTIKEL 2 ABSATZ 1 NUMMER 8 

BUCHSTABE a 

Bei unterschiedlichen Auslegungen zwischen CPV und NACE gilt die CPV-Nomenklatur. 

NACE Rev. 1
 (1)

 CPV-

Code 

ABSCHNITT  F BAUGEWERBE 

Abtei-

lung 

Gruppe Klasse Gegenstand Bemerkungen 

45     Baugewerbe Diese Abteilung umfasst: 

ï Neubau, Renovierung und gewöhnliche 

Instandsetzung 

45000000 

  45.1   Vorbereiten-

de Baustel-

lenarbeiten 

  45100000 

    45.11 Abbruch von 

Gebäuden, 

Erdbewegun

gsarbeiten 

Diese Klasse umfasst: 

ï Abbruch von Gebäuden und anderen 

Bauwerken 

ï Aufräumen von Baustellen 

ï Erdbewegungen: Ausschachtung, 

Erdauffüllung, Einebnung und Planierung 

von Baugelände, Grabenaushub, 

Felsabbau, Sprengen usw. 

ï Erschließung von Lagerstätten 

ï Auffahren von Grubenbauen, 

Abräumen des Deckgebirges und andere 

Aus- und Vorrichtungsarbeiten 

Diese Klasse umfasst ferner: 

ï Baustellenentwässerung 

ï Entwässerung von land- und 

forstwirtschaftlichen Flächen 

45110000 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0018:20100101:EN:HTML#E0029#E0029


 

    45.12 Test- und 

Suchbohrung 

Diese Klasse umfasst: 

ï Test-, Such- und Kernbohrung für 

bauliche, geophysikalische, geologische oder 

ähnliche Zwecke. 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Erdöl- und Erdgasbohrungen zu 

Förderzwecken (s. 11.20) 

ï Brunnenbau (s. 45.25) 

ï Schachtbau (s. 45.25) 

ï Exploration von Erdöl- und Erdgasfeldern, 

geophysikalische, geologische und 

seismische Messungen (s. 74.20) 

45120000 

  45.2   Hoch- und 

Tiefbau 

  45200000 



 

    45.21 Hochbau, 

Brücken- 

und 

Tunnelbau 

u.Ä. 

Diese Klasse umfasst: 

ï Errichtung von Gebäuden aller Art, 

Errichtung von Brücken, Tunneln u.Ä. 

ï Brücken (einschließlich für Hochstraßen), 

Viadukte, Tunnel und Unterführungen 

ï Rohrfernleitungen, Fernmelde- und 

Energieübertragungsleitungen 

ï städtische Rohrleitungs- und Kabelnetze 

ï dazugehörige Arbeiten 

ï Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton 

auf der Baustelle 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Erbringung von Dienstleistungen bei der 

Erdöl- und Erdgasförderung (s. 11.20) 

ï Errichtung vollständiger Fertigteilbauten 

aus selbst gefertigten Teilen, soweit nicht aus 

Beton (s. Abteilungen 20, 26 und 28) 

ï Bau von Sportplätzen, Stadien, 

Schwimmbädern, Sporthallen und anderen 

Sportanlagen (ohne Gebäude) (s. 45.23) 

ï Bauinstallation (s. 45.3) 

ï sonstiges Baugewerbe (s. 45.4) 

ï Tätigkeiten von Architektur- und 

Ingenieurbüros (s. 74.20) 

ï Projektleitung (s. 74.20) 

45210000 

außer: 

-

45213316 

45220000 

45231000 

45232000 



 

  
  45.22 Dach-

deckerei, 

Abdichtung 

und 

Zimmerei 

Diese Klasse umfasst: 

ï Errichtung von Dächern 

ï Dachdeckung 

ï Abdichtung gegen Wasser und 

Feuchtigkeit 

45261000 

  
  45.23 Straßenbau 

und 

Eisenbahn-

oberbau 

Diese Klasse umfasst: 

ï Bau von Autobahnen, Straßen und Wegen 

ï Bau von Bahnverkehrsstrecken 

ï Bau von Rollbahnen 

ï Bau von Sportplätzen, Stadien, Schwimm-

bädern, Tennis- und Golfplätzen (ohne 

Gebäude) 

ï Markierung von Fahrbahnen und 

Parkplätzen 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Vorbereitende Erdbewegungen (s. 45.11) 

45212212 

und 

DA03 

45230000 

ausgeno

mmen: 

-

45231000 

-

45232000 

-

45234115 

  
  45.24 Wasserbau Diese Klasse umfasst: 

ï Bau von: 

ï Wasserstraßen, Häfen (einschließlich 

Jachthäfen), Flussbauten, Schleusen usw. 

ï Talsperren und Deichen 

ï Nassbaggerei 

ï Unterwasserarbeiten 

45240000 

 



 

    
45.25 Spezialbau 

und 

sonstiger 

Tiefbau 

Diese Klasse umfasst: 

ï spezielle Tätigkeiten im Hoch- und 

Tiefbau, die besondere Fachkenntnisse 

beziehungsweise Ausrüstungen erfordern 

ï Herstellen von Fundamenten einschließlich 

Pfahlgründung 

ï Brunnen- und Schachtbau 

ï Montage von fremdbezogenen 

Stahlelementen 

ï Eisenbiegerei 

ï Mauer- und Pflasterarbeiten 

ï Auf- und Abbau von Gerüsten und 

beweglichen Arbeitsbühnen einschließlich 

deren Vermietung 

ï Schornstein-, Feuerungs- und 

Industrieofenbau 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Vermietung von Gerüsten ohne Auf- und 

Abbau (s. 71.32) 

45250000 

45262000 

  
45.3   Bauinstalla-

tion 

  45300000 



 

    
45.31 Elektro-

installation 

Diese Klasse umfasst: 

Installation oder Einbau von: 

ï elektrischen Leitungen und Armaturen 

ï Kommunikationssystemen 

ï Elektroheizungen 

ï Rundfunk- und Fernsehantennen (für 

Wohngebäude) 

ï Feuermeldeanlagen 

ï Einbruchsicherungen 

ï Aufzügen und Rolltreppen 

ï Blitzableitern usw. in Gebäuden und 

anderen Bauwerken 

45213316 

45310000 

außer: 

-

45316000 

    
45.32 Dämmung 

gegen Kälte, 

Wärme, 

Schall und 

Erschütte-

rung 

Diese Klasse umfasst: 

ï Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und 

Erschütterung in Gebäuden und anderen 

Bauwerken 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Abdichtung gegen Wasser und 

Feuchtigkeit (s. 45.22) 

45320000 

    
45.33 Klempnerei, 

Gas-, 

Wasser-, 

Heizungs- 

und 

Lüftungs-

installation 

Diese Klasse umfasst: 

ï Installation oder Einbau von: 

ï Sanitäranlagen sowie Ausführung von 

Klempnerarbeiten 

ï Gasarmaturen 

ï Geräten und Leitungen für Heizungs-, 

Lüftungs-, Kühl- und Klimaanlagen 

ï Sprinkleranlagen 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Installation von Elektroheizungen 

(s. 45.31) 

45330000 



 

  
  45.34 Sonstige 

Bauinstalla-

tion 

Diese Klasse umfasst: 

ï Installation von Beleuchtungs- und 

Signalanlagen für Straßen, Eisenbahnen, 

Flughäfen und Häfen 

ï Installation von Ausrüstungen und 

Befestigungselementen a.n.g. in Gebäuden 

und anderen Bauwerken 

45234115 

45316000 

45340000 

  
45.4   Sonstiger 

Ausbau 

  45400000 

  
  45.41 Anbringen 

von 

Stuckaturen, 

Gipserei und 

Verputzerei 

Diese Klasse umfasst: 

ï Stuck-, Gips- und Verputzarbeiten 

einschließlich damit verbundener Latten-

schalung in und an Gebäuden und anderen 

Bauwerken 

45410000 

  
  45.42 Bautischlerei 

und 

-schlosserei 

Diese Klasse umfasst: 

ï Einbau von fremdbezogenen Türen, Toren, 

Fenstern, Rahmen und Zargen, 

Einbauküchen, Treppen, Ladeneinrichtungen 

u.Ä. aus Holz oder anderem Material 

ï Einbau von Decken, Wandvertäfelungen, 

beweglichen Trennwänden u.ä. 

Innenausbauarbeiten 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Verlegen von Parkett- und anderen 

Holzböden (s. 45.43) 

45420000 



 

    
45.43 Fußboden-, 

Fliesen- und 

Platten-

legerei, 

Raum-

ausstattung 

Diese Klasse umfasst: 

ï Verlegen von: 

ð  

ï Fußboden- und Wandfliesen oder -platten 

aus Keramik, Beton oder Stein, 

ï Parkett- und anderen Holzböden, 

Teppichen und Bodenbelägen aus Linoleum, 

ï auch aus Kautschuk oder Kunststoff 

ï Terrazzo-, Marmor-, Granit- oder Schiefer-

Boden- oder Wandbelägen, 

ï Tapeten 

45430000 

    
45.44 Maler- und 

Glaser-

gewerbe 

Diese Klasse umfasst: 

ï Innen- und Außenanstrich von Gebäuden 

ï Anstrich von Hoch- und Tiefbauten, 

ï Ausführung von Glaserarbeiten einschließ-

lich Einbau von Glasverkleidungen, Spiegeln 

usw. 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Fenstereinbau (s. 45.42) 

45440000 

    
45.45 Sonstiger 

Ausbau 

a.n.g. 

Diese Klasse umfasst: 

ï Einbau von Swimmingpools 

ï Fassadenreinigung 

ï Sonstige Baufertigstellung und 

Ausbauarbeiten a.n.g. 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Innenreinigung von Gebäuden und anderen 

Bauwerken (s. 74.70) 

45212212 

und 

DA04 

45450000 



 

  
45.5   Vermietung 

von Bau-

maschinen 

und -geräten 

mit 

Bedienungs-

personal 

  45500000 

  
  45.50 Vermietung 

von Bau-

maschinen 

und -geräten 

mit 

Bedienungs-

personal 

Diese Klasse umfasst nicht: 

ï Vermietung von Baumaschinen und 

-geräten ohne Bedienungspersonal (s. 71.32) 

45500000 

(1) Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische 

Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 

24.10.1990, S. 1).  

 

_________________ 



 

ANHANG III  

VERZEICHNIS DER WAREN NACH ARTIKEL 4 BUCHSTABE b BETREFFEND 

AUFTRÄGE VON ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERN, DIE IM BEREICH DER 

VERTEIDIGUNG VERGEBEN WERDEN 

Maßgebend für die Zwecke dieser Richtlinie ist allein der Wortlaut von Anhang 1 Nummer 3 des 

GPA, auf den sich das folgende indikative Produktverzeichnis stützt: 

Kapitel 25: Salz, Schwefel, Steine und Erden, Gips, Kalk und Zement 

Kapitel 26: Metallurgische Erze sowie Schlacken und Aschen 

Kapitel 27: Mineralische Brennstoffe, Mineralöle und Erzeugnisse ihrer Destillation; bituminöse 

Stoffe, Mineralwachse 

ausgenommen: 

ex 27.10: Spezialtreibstoffe 

Kapitel 28: Anorganische chemische Erzeugnisse, organische oder anorganische Verbindungen von 

Edelmetallen, radioaktiven Elementen, Metallen der seltenen Erden und Isotopen 

ausgenommen: 

ex 28.09: Sprengstoffe 

ex 28.13: Sprengstoffe 

ex 28.14: Tränengas 

ex 28.28: Sprengstoffe 

ex 28.32: Sprengstoffe 

ex 28.39: Sprengstoffe 

ex 28.50: toxikologische Erzeugnisse 

ex 28.51: toxikologische Erzeugnisse 

ex 28.54: Sprengstoffe 



 

Kapitel 29: organische chemische Erzeugnisse 

ausgenommen: 

ex 29.03: Sprengstoffe 

ex 29.04: Sprengstoffe 

ex 29.07: Sprengstoffe 

ex 29.08: Sprengstoffe 

ex 29.11: Sprengstoffe 

ex 29.12: Sprengstoffe 

ex 29.13: toxikologische Erzeugnisse 

ex 29.14: toxikologische Erzeugnisse 

ex 29.15: toxikologische Erzeugnisse 

ex 29.21: toxikologische Erzeugnisse 

ex 29.22: toxikologische Erzeugnisse 

ex 29.23: toxikologische Erzeugnisse 

ex 29.26: Sprengstoffe 

ex 29.27: toxikologische Erzeugnisse 

ex 29.29: Sprengstoffe 

Kapitel 30: pharmazeutische Erzeugnisse 

Kapitel 31: Düngemittel 

Kapitel 32: Gerb- und Farbstoffauszüge, Tannine und ihre Derivate, Farbstoffe, Farben, 

Anstrichfarben, Lacke und Färbemittel, Kitte, Tinten 

Kapitel 33: ätherische Öle und Resinoide, zubereitete Riech-, Körperpflege- und Schönheitsmittel 



 

Kapitel 34: Seifen, organische grenzflächenaktive Stoffe, zubereitete Waschmittel und 

Waschhilfsmittel, zubereitete Schmiermittel, künstliche Wachse, zubereitete Wachse, 

Schuhcreme, Scheuerpulver und dergleichen, Kerzen und ähnliche Erzeugnisse, 

Modelliermassen und "Dentalwachs" 

Kapitel 35: Eiweißstoffe, Klebstoffe, Enzyme 

Kapitel 37: Erzeugnisse zu fotografischen und kinematografischen Zwecken 

Kapitel 38: verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 

ausgenommen: 

ex 38.19: toxikologische Erzeugnisse 

Kapitel 39: Kunststoffe, Zelluloseäther und ïester, künstliche Resinoide und Waren daraus 

ausgenommen: 

ex 39.03: Sprengstoffe 

Kapitel 40: Kautschuk (Naturkautschuk, synthetischer Kautschuk und Faktis) und Kautschukwaren 

ausgenommen: 

ex 40.11: kugelsichere Reifen 

Kapitel 41: Häute und Felle (andere als Pelzfelle) und Leder 

Kapitel 42: Lederwaren, Sattlerwaren, Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Behältnisse, Waren aus 

Därmen 

Kapitel 43: Pelzfelle und künstliches Pelzwerk; Waren daraus 



 

Kapitel 44: Holz, Holzkohle und Holzwaren 

Kapitel 45: Kork und Korkwaren 

Kapitel 46: Flechtwaren und Korbmacherwaren 

Kapitel 47: Ausgangsstoffe für die Papierherstellung 

Kapitel 48: Papier und Pappe, Waren aus Papierhalbstoff, Papier und Pappe 

Kapitel 49: Waren des Buchhandels und Erzeugnisse des grafischen Gewerbes 

Kapitel 65: Kopfbedeckungen und Teile davon 

Kapitel 66: Regenschirme, Sonnenschirme, Gehstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und Teile davon 

Kapitel 67: zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn oder Daunen, künstliche Blumen, 

Waren aus Menschenhaaren 

Kapitel 68: Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, Glimmer oder ähnlichen Stoffen 




